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3.2 SUCHRÄUME FÜR KONZENTRATIONSZONEN 

Aufbauend auf die Kategorisierung wurden in der Raumschaft insgesamt 12 Suchräume 
für Konzentrationszonen vor dem Hintergrund der Beurteilungen abgegrenzt und definiert, 
deren weitere Konkretisierung sowie vertiefte Betrachtung vorgenommen wurde. Die üb-
rigen potentiellen Windnutzungsgebiete werden auf dieser Beurteilungslage zurückge-
stellt.  

Durch die vertiefte fachliche Prüfung werden die Suchräume weiter eingegrenzt, bevor sie 
letztendlich als Konzentrationszonen im FNP dargestellt werden. Die vertiefte Betrach-
tung kann jedoch auch ergeben, dass eine Konzentrationszone in dem einen oder ande-
ren Suchraum bspw. aus Gründen des Artenschutzes nicht möglich ist. Ggf. muss dann 
auf ein anderes potentielles Windnutzungsgebiet zurückgegriffen werden. 
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Abb. 25 Suchräume für Konzentrationszonen 
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Das nachfolgende Diagramm (Abb. 26) zeigt, welchen Flächenanteil die einzelnen Ver-
waltungsgemeinschaften an den Kategorien der potentiellen Windnutzungsgebiete ha-
ben. Dem Diagramm liegt die Annahme zugrunde, dass bei potentiellen Windnutzungs-
gebieten der Kategorie D 25 %, bei Gebieten der Kategorie B und C 75% und bei Gebie-
ten der Kategorie A 100% der Fläche umsetzbar ist. Ausschlussgebiete aufgrund des 
Auerhuhnschutzes konnten in der Darstellung jedoch noch nicht berücksichtigt werden. 

Abb. 27 zeigt eine entsprechende Auswertung in Hinblick auf die Suchräume für Konzent-
rationszonen. Dabei wird deutlich, dass bei der Definierung der Suchräume für Konzent-
rationszonen der Anteil an Gebieten mit erhöhtem Konfliktpotential stark reduziert werden 
konnte. 

 

 

Abb. 26 Potentielle Windnutzungsgebiete je Verwaltungsgemeinschaft in ha 
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Abb. 27 Suchräume für Konzentrationszonen je Verwaltungsgemeinschaft in ha 

Da die Suchräume für Konzentrationszonen meist im Bereich von Gemeindegrenzen lie-
gen, kommt einer interkommunalen Abstimmung eine wichtige Bedeutung zu. Die Ab-
stimmung kann in Form einer getrennten Erstellung der FNPs und dem Gebot nach § 2 
Abs. 2 BauGB, die Bauleitpläne aufeinander abzustimmen bis hin zu einem gemeinsa-
men Flächennutzungsplan nach § 204 BauGB und der Gründung eines Planungsverban-
des nach § 205 BauGB ablaufen. Der § 204 eröffnet aber auch die Möglichkeit, getrennte 
FNPs mit einer Vereinbarung auf freiwilliger Basis zu ergänzen, um eine inhaltlich über-
einstimmende Durchführung des Verfahrens zu sichern. Dies hat den Vorteil, dass ge-
meinsam gesteuert werden kann, aber die Zuständigkeit der Verfahren in der jeweiligen 
kommunalen Verantwortung bleibt. Wegen der komplexen planerischen und fachlichen 
Fragen empfiehlt sich dabei eine qualifizierte juristische Beratung einzuholen. 
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Abb. 28 Suchräume für Konzentrationszonen im Kontext der Verwaltungsgemeinschaften 
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Von den 12 Suchräumen für Konzentrationszonen abgesehen existieren noch zahlreiche, von den 
Gemeinden teilweise bereits diskutierte Alternativen. Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht, dass 
– hätte man sich nicht auf das gemeinsame Ziel zu einer Bündelung und Konzentration von Wind-
nutzungsflächen geeinigt – eine breite Streuung von Windenergieanlagen über die gesamte Raum-
schaft hinweg die Folge wäre.  
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Abb. 29 Kommunale Alternativen 
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3.2.1 VERTIEFTE BETRACHTUNG DER 12 SUCHRÄUME 

Im Folgenden werden die 12 Suchräume auf weitere Eignungs- wie Ausschlussgründe 
hin untersucht. Wichtig sind hierbei neben den Belangen von Natur und Umwelt auch 
Standortanforderungen wie Zuwegung oder Netzanbindung. Des Weiteren besteht hier 
die Möglichkeit die potentiellen Windnutzungsgebiete anhand kommunaler Abwägungs-
kriterien zu konkretisieren und z.B. einen erweiterten Abstand zur Siedlung vorzusehen.  

Suchraum 1: Buchenwald  pot. Windnutzungsgebiete 
Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Gebietsübersicht und Sichtbarkeitsanalyse 
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Die Sichtbarkeit aus Siedlungs- und Waldgebieten ist nicht dargestellt, da die spezifischen Situationen nicht 
erfasst werden können. 

Gebietseinordnung und Beschreibung 

Landkreis Ortenaukreis 

Gemeinde Kappelrodeck, 
die potentiellen Windnutzungsgebiete Nr. 7 und 8 gehen über die Ge-
meindegrenze hinaus und liegen z. T. auch auf der Gemarkung von 
Ottenhöfen im Schwarzwald  

Größe des Such-
raums  

Nr. 4: 14,2 ha 
Nr. 5: 6,3 ha 
Nr. 6: 9,4 ha 
Nr. 7: 84,9 ha 
Nr. 8: 5,2 ha 
Nr. 9: 9,2 ha 

Raumordnung  

Ausweisung im 
Regionalplan 

- 

Eignungsbeschreibung 

Windhöffigkeit Nr. 4:  
- überwiegend 5,25 – 6,25 m/s, max. 6,50 m/s (gute Nutzbarkeit) 
Nr. 5:  
- überwiegend 5,25 – 6,25 m/s, max. 6,50 m/s (gute Nutzbarkeit)  
Nr. 6:  
- überwiegend 5,50 – 6,25 m/s, max. bis 6,75 m/s) (gute bis sehr gute 

Nutzbarkeit) 
Nr. 7:  
- überwiegend 5,25 – 6,75 m/s, max. 7,00 m/s (sehr gute Nutzbarkeit) 
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Nr. 8:  
- überwiegend 5,25 – 5,75 m/s, max.6,25 m/s (bedingte bis gute 

Nutzbarkeit  
Nr. 9:  
- 5,25 – 6,25 m/s (gute Nutzbarkeit) 

Netzanbindung Abfrage der Netzanbindung notwendig 

Erschließung Die Zufahrt erscheint, abhängig vom Anlagentyp, in den meisten Fällen 
möglich. Langholztransporter mit ca. 25 m Länge können die engen 
Ortschaften durchfahren, für wesentlich längere Fahrzeuge könnten sich 
jedoch Probleme ergeben. Die Zufahrtswege sind teilweise steil (>12 
%). Hinsichtlich der Erschließbarkeit des potentiellen Windnutzungsge-
bietes Nr. 8 wurden seitens der Gemeinde Ottenhöfen Bedenken geäu-
ßert. 

Vorbelastungen es sind keine gleichartigen Vorbelastungen erkennbar 

weitere Hinweise 
zum Gebiet 

- 

 

Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten  

Die potentiellen Windnutzungsgebiete liegen innerhalb des Naturraumes „Nördlicher Tal-
schwarzwald“ und werden größtenteils als Mischwald genutzt. Im Gebiet Nr. 4 sind teilweise 
Grünland und Obstbauplantagen, im Gebiet Nr. 5 Streuobstwiesen vorhanden.  
Die potentiellen Windnutzungsgebiete liegen auf Kuppen. Insbesondere die Gebiete Nr. 6, 7, 
8 und 9 sind aus dem Achertal gut einsehbar. Ansonsten ist die Sichtbarkeit der Gebiete in-
nerhalb des Untersuchungsraumes eingeschränkt. 
In der weiteren Umgebung des Untersuchungsraumes befindet sich auf den Kuppen Misch-
wald. Die breiten Täler sind besiedelt, in den schmalen Tälern befinden sich eher Einzelhöfe. 
Die Täler und ihre Hangbereiche sind durch kleinflächigen Nutzungswechsel geprägt und 
werden als Grünland, Streuobst, Obstbauplantagen und Weinbau genutzt. Als die Kulturland-
schaft prägendes Element ist das Schloss Rodeck von Bedeutung. 
Neben der L87 und L86a sowie Gewerbe im Achertal sind keine Vorbelastungen vorhanden. 

Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei einer Nichtdurchführung der Planung werden die Flächen vermutlich auch weiterhin land- 
und forstwirtschaftlich genutzt. 
 

Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutzgut Auswirkung der Planung 

Bevölkerung 
und Ge-
sundheit 
des Men-
schen 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 4) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen negati-
ven Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt vollständig im Bereich der erweiter-
ten Vorsorgeabstände zur Siedlung von Ringelbach sowie der nördlich gele-
genen wohngenutzten Einzelhäuser.  

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 5) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen negati-
ven Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt vollständig im Bereich der erweiter-
ten Vorsorgeabstände zur Siedlung von Ringelbach, zu Schwend sowie der 
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südlich gelegenen wohngenutzten Einzelhäuser. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 6) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen negati-
ven Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt vollständig im Bereich der erweiter-
ten Vorsorgeabstände zu den umliegenden wohngenutzten Einzelhäusern.  
Die Kategorisierung als Erholungswald Stufe II dokumentiert darüber hinaus 
die hohe Erholungsfunktion des potentiellen Windnutzungsgebiets. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 7) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen negati-
ven Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt vollständig im Bereich der erweiter-
ten Vorsorgeabstände zu Siedlungsbereichen (insb. wohngenutzte Einzel-
häuser). 
Die Kategorisierung als Erholungswald Stufe II dokumentiert darüber hinaus 
die hohe Erholungsfunktion des potentiellen Windnutzungsgebiets. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 8) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen negati-
ven Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt vollständig im Bereich der erweiter-
ten Vorsorgeabstände zu den umliegenden Siedlungsbereichen Blaubronn, 
Lauenbach sowie weiterer wohngenutzter Einzelhäuser. 
Die fast vollständige Lage im Erholungswald Stufe II dokumentiert darüber 
hinaus die hohe Erholungsfunktion des potentiellen Windnutzungsgebiets. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 9) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen negati-
ven Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt vollständig im Bereich der erweiter-
ten Vorsorgeabstände zu Kappelrodeck sowie der südlich gelegenen wohn-
genutzten Einzelhäuser. 
Die Kategorisierung als Erholungswald Stufe II dokumentiert darüber hinaus 
die hohe Erholungsfunktion des potentiellen Windnutzungsgebiets. 

Kultur- und  
Sachgüter 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 4) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen negati-
ven Umweltauswirkungen: 
Im Umfeld des potentiellen Windnutzungsgebiets liegen folgende Kultur-
denkmale mit besonderer Bedeutung (Umgebungsschutz § 15 Abs. 3 
DSchG): 
- Schloss Rodeck, Ruine Schauenburg (Entfernung <2,5 km) 
 
Anhand von Sichtbarkeitsanalysen ist das Maß der Betroffenheit genauer zu 
untersuchen. 
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+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 5) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen negati-
ven Umweltauswirkungen: 
Im Umfeld des potentiellen Windnutzungsgebiets liegen folgende Kultur-
denkmale mit besonderer Bedeutung (Umgebungsschutz § 15 Abs. 3 
DSchG): 
- Ruine Schauenburg (Entfernung <2,5 km) 
- Schloss Rodeck (Entfernung 2,5-5 km) 
 
Anhand von Sichtbarkeitsanalysen ist das Maß der Betroffenheit genauer zu 
untersuchen. 
 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 5) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen negati-
ven Umweltauswirkungen: 
Im Umfeld des potentiellen Windnutzungsgebiets liegen folgende Kultur-
denkmale mit besonderer Bedeutung (Umgebungsschutz § 15 Abs. 3 
DSchG): 
- Ruine Schauenburg (Entfernung <2,5 km) 
- Schloss Rodeck (Entfernung 2,5-5 km) 
 
Anhand von Sichtbarkeitsanalysen ist das Maß der Betroffenheit genauer zu 
untersuchen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 7) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen negati-
ven Umweltauswirkungen: 
Im Umfeld des potentiellen Windnutzungsgebiets liegen folgende Kultur-
denkmale mit besonderer Bedeutung (Umgebungsschutz § 15 Abs. 3 
DSchG): 
- Schloss Rodeck, Ruine Schauenburg (Entfernung <2,5 km) 

 
Anhand von Sichtbarkeitsanalysen ist das Maß der Betroffenheit genauer zu 
untersuchen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 8) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen negati-
ven Umweltauswirkungen: 
Im Umfeld des potentiellen Windnutzungsgebiets liegen folgende Kultur-
denkmale mit besonderer Bedeutung (Umgebungsschutz § 15 Abs. 3 
DSchG): 
- Schloss Rodeck (Entfernung <2,5 km) 
- Burgruine Hohenroceck, Ruine Schauenburg (Entfernung 2,5-5 km) 
 
Anhand von Sichtbarkeitsanalysen ist das Maß der Betroffenheit genauer zu 
untersuchen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 9) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen negati-
ven Umweltauswirkungen: 
Im Umfeld des potentiellen Windnutzungsgebiets liegen folgende Kultur-
denkmale mit besonderer Bedeutung (Umgebungsschutz § 15 Abs. 3 
DSchG): 
- Schloss Rodeck, historischer Ortskern Sasbachwalden (Entfernung <2,5 
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km) 
- Ruine Schauenburg (Entfernung 2,5-5 km) 
 
Anhand von Sichtbarkeitsanalysen ist das Maß der Betroffenheit genauer zu 
untersuchen. 

Landschaft + 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 4) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen negati-
ven Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt überwiegend im LSG Oberes Acher-
tal (3.17.017). Inwiefern der Schutzzweck durch das Vorhaben beeinträchtigt 
wird, ist im weiteren Planungsverlauf zu klären.  
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt im Naturpark Schwarzwald Mit-
te/Nord. Durch den Bau von Windenergieanlagen kann es zu negativen Um-
weltauswirkungen auf die Erholungslandschaft kommen.  
Das Landschaftsbild ist überwiegend von mittlerer bis hoher Empfindlichkeit 
gegenüber Beeinträchtigungen durch Windenergieanlagen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 5) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen negati-
ven Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt im LSG Oberes Achertal (3.17.017). 
Inwiefern der Schutzzweck durch das Vorhaben beeinträchtigt wird, ist im 
weiteren Planungsverlauf zu klären.  
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt im Naturpark Schwarzwald Mit-
te/Nord. Durch den Bau von Windenergieanlagen kann es zu negativen Um-
weltauswirkungen auf die Erholungslandschaft kommen. 
Das Landschaftsbild ist überwiegend von mittlerer bis hoher Empfindlichkeit 
gegenüber Beeinträchtigungen durch Windenergieanlagen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 6) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen negati-
ven Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt im LSG Oberes Achertal (3.17.017). 
Inwiefern der Schutzzweck durch das Vorhaben beeinträchtigt wird, ist im 
weiteren Planungsverlauf zu klären.  
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt im Naturpark Schwarzwald Mit-
te/Nord. Durch den Bau von Windenergieanlagen kann es zu negativen Um-
weltauswirkungen auf die Erholungslandschaft kommen. 
Das Landschaftsbild ist überwiegend von mittlerer Empfindlichkeit gegenüber 
Beeinträchtigungen durch Windenergieanlagen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 7) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen negati-
ven Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt im LSG Oberes Achertal (3.17.017). 
Inwiefern der Schutzzweck durch das Vorhaben beeinträchtigt wird, ist im 
weiteren Planungsverlauf zu klären.  
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt im Naturpark Schwarzwald Mit-
te/Nord. Durch den Bau von Windenergieanlagen kann es zu negativen Um-
weltauswirkungen auf die Erholungslandschaft kommen. 
Das Landschaftsbild ist von mittlerer bis hoher Empfindlichkeit gegenüber 
Beeinträchtigungen durch Windenergieanlagen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 8) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen negati-
ven Umweltauswirkungen: 
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Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt im LSG Oberes Achertal (3.17.017). 
Inwiefern der Schutzzweck durch das Vorhaben beeinträchtigt wird, ist im 
weiteren Planungsverlauf zu klären.  
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt im Naturpark Schwarzwald Mit-
te/Nord. Durch den Bau von Windenergieanlagen kann es zu negativen Um-
weltauswirkungen auf die Erholungslandschaft kommen. 
Eine mögliche Realisierung von Windenergieanlagen hat Auswirkungen auf 
eine Landschaft von hoher Landschaftsbildqualität, die jedoch auch stark 
anthropogen geprägt ist. Mögliche Windenergieanlagen sind v. a. in Richtung 
Rheinebene weithin sichtbar (vgl. Sichtbarkeitsanalyse). 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 9) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Umwelt-
auswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt im Naturpark Schwarzwald Mit-
te/Nord. Durch den Bau von Windenergieanlagen kann es zu negativen Um-
weltauswirkungen auf die Erholungslandschaft kommen. 
Eine mögliche Realisierung von Windenergieanlagen hat Auswirkungen auf 
eine Landschaft von hoher Landschaftsbildqualität, die jedoch auch stark 
anthropogen geprägt ist. Aufgrund der exponierten Lage sind mögliche Wind-
energieanlagen v. a. in Richtung Rheinebene weithin sichtbar (vgl. Sichtbar-
keitsanalyse). 

Pflanzen, 
Tiere und 
biologische 
Vielfalt 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 4) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Umwelt-
auswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst in geringem Umfang gesetzlich 
geschützte Biotope. Konkrete Vorsorgeabstände lassen sich zum derzeitigen 
Zeitpunkt noch nicht festlegen. 
Die Fläche befindet sich darüber hinaus im Bereich eines Verbundkorridors 
des Generalwildwegeplans. Störungen wandernder Großsäuger können nicht 
ausgeschlossen werden. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 5) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Umwelt-
auswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet befindet sich im Bereich eines Verbund-
korridors des Generalwildwegeplans. Störungen wandernder Großsäuger 
können nicht ausgeschlossen werden. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 6) führt voraussichtlich zu geringen negativen Umwelt-
auswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst in geringem Umfang gesetzlich 
geschützte Biotope. Konkrete Vorsorgeabstände lassen sich zum derzeitigen 
Planungsstand noch nicht festlegen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 7) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Umwelt-
auswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt im 200 m Vorsorgeabstand um das 
flächenhafte Naturdenkmal Steinbruch Schwend (Amphibienteich). 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst in geringem Umfang gesetzlich 
geschützte Biotope. Konkrete Vorsorgeabstände lassen sich zum derzeitigen 
Planungsstand noch nicht festlegen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 8) führt voraussichtlich zu geringen negativen Umwelt-
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auswirkungen 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 9) führt voraussichtlich zu geringen negativen Umwelt-
auswirkungen 

Boden + 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 4) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Umwelt-
auswirkungen:  
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Böden mit einer besonderen 
Bedeutung als Standort für die natürliche Vegetation.  
Die Einstufung der Umweltauswirkungen kann zum derzeitigen Kenntnis-
stand nicht abschließend erfolgen.  

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 5) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Umwelt-
auswirkungen:  
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Böden mit einer besonderen 
Bedeutung als Standort für die natürliche Vegetation. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 6) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Umwelt-
auswirkungen:  
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Böden mit einer besonderen 
Bedeutung als Standort für die natürliche Vegetation. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 7) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Umwelt-
auswirkungen:  
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Böden mit einer besonderen 
Bedeutung als Standort für die natürliche Vegetation. 
Bodenschutzwald ist in geringerem Umfang vorhanden. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 8) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Umwelt-
auswirkungen:  
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Böden mit einer besonderen 
Bedeutung als Standort für die natürliche Vegetation. 
Es besteht eine randliche Betroffenheit von Bodenschutzwald. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 9) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Umwelt-
auswirkungen:  
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Böden mit einer besonderen 
Bedeutung als Standort für die natürliche Vegetation. 
Es besteht eine randliche Betroffenheit von Bodenschutzwald. 

Wasser + 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 4) führt voraussichtlich zu geringen negativen Umwelt-
auswirkungen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 5) führt voraussichtlich zu geringen negativen Umwelt-
auswirkungen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 6) führt voraussichtlich zu geringen negativen Umwelt-
auswirkungen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 7) führt voraussichtlich zu geringen negativen Umwelt-
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auswirkungen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 8) führt voraussichtlich zu geringen negativen Umwelt-
auswirkungen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 9) führt voraussichtlich zu erheblichen negativen Umwelt-
auswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Flächen im Wasserschutzgebiet 
Zone II betroffen; Sollte das Wasserschutzgebiet bei einer Konkretisierung 
der Planung weiterhin betroffen sein, bedarf es der Befreiung durch die Ge-
nehmigungsbehörde. 

Klima und 
Luft 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 4) führt voraussichtlich zu geringen negativen Umwelt-
auswirkungen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 5) führt voraussichtlich zu geringen negativen Umwelt-
auswirkungen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 6) führt voraussichtlich zu geringen negativen Umwelt-
auswirkungen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 7) führt voraussichtlich zu geringen negativen Umwelt-
auswirkungen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 8) führt voraussichtlich zu negativen Umweltauswirkun-
gen: 
Etwa die Hälfte des potentiellen Windnutzungsgebiets liegt im Immissions-
schutzwald. Eine Beeinträchtigung der Immissionsschutzfunktion kann nicht 
ausgeschlossen werden. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 9) führt voraussichtlich zu geringen negativen Umwelt-
auswirkungen. 

Wechsel-
wirkungen 

Wechselwirkungen der Schutzgüter untereinander können nach derzeitigem 
Kenntnisstand noch nicht abschließend aufgezeigt werden. 
Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass zahlreiche Wechselwirkungen 
zwischen den Schutzgütern stattfinden. Insbesondere führt der Bau von 
Windenergieanlagen zu Veränderungen des Landschaftsbilds, was zu Aus-
wirkungen auf die visuellen Aspekte der Erholungsqualität führt. Flächeninan-
spruchnahme und Betrieb der Anlagen können zu Veränderungen in den 
Populationen und Lebensgemeinschaften führen, was sich wiederum auf 
Landschaftsbild und Naturerlebnis auswirken kann. 

 

 

NATURA 2000 

- 

Hinweise für die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

Nach derzeitiger Datenlage liegen keine Hinweise zu Artvorkommen vor. Aspekte zu Brut-
standorten von Vögeln sind zu prüfen (vgl. hierzu LUBW 2012: Hinweise für den Untersu-
chungsumfang zur Erfassung von Vogelarten bei Bauleitplanung und Genehmigung für Wind-
energieanlagen). Gleiches gilt für Vorkommen von Fledermausarten. 
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Restriktionen durch den Auerhuhnschutz sind gemäß FVA Freiburg nicht bekannt. 

Kumulative Wirkungen 

Im Hinblick auf das Landschaftserleben können sich bereits ab einer Realisierung von zwei 
der hier betrachteten potentiellen Windnutzungsgebiete kumulative Wirkungen ergeben. 

Geprüfte Alternativen 

Im Planungsraum wurden insgesamt 28 potentielle Windnutzungsgebiete (in 12 Suchräumen) 
vertieft geprüft. Darüber hinaus wurden 14 Gebiete (kommunale Alternativen) anhand von 
Kurzsteckbriefen untersucht. 
 
Geprüfte Alternativen auf der Gemarkung der GVV Kappelrodeck 
- Potentielle Windnutzungsgebiete Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 22 (vertiefte Betrachtung) 
- Potentielle Windnutzungsgebiete Nr. 21, 33 und 34 (kommunale Alternativen) 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren zu klären 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens sind noch weitere Abstände zu Infrastrukturen zu klären, sofern sie durch die poten-
tiellen Windnutzungsgebiete betroffen sind bzw. in deren Einflussbereich liegen:  

- Verkehrsinfrastrukturen (Autobahn/Bundes-/Land- und/Kreisstraße/Schienenwegen 
und Bahnanlagen)  

- Seilschwebebahnen 
- Bundeswasserstraßen 
- Elektrizitätsfreileitungen (>110kV) 
- zivile/militärische Richtfunkstrecken 
- BOS-Digitalfunk Baden-Württemberg 
- Wetterradar 
- Radaranlagen zur Flugsicherung 
- Nachttieffluggebiete 

 

Hinweise zu Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen 

- 

Übersicht über zu empfehlende erweiterte Vorsorgeabstände zu umliegenden Siedlungsbe-
reichen, regionalplanerische `Tabubereiche´ (Grünzäsur und Schutzbedürftiger Bereich für 
Naturschutz und Landschaftspflege) sowie die einzuhaltenden Mindestabstände zu Straßen 
und Freileitungen.  
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Übersicht über die Belange von Natur und Umwelt: 
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Empfehlung zum weiteren Vorgehen 

Nr. 4, 5, 6 und 8: 
Die potentiellen Windnutzungsgebiete liegen vollständig im Bereich der empfohlenen erwei-
terten Vorsorgeabstände zu den umliegenden Siedlungsbereichen. Hinzu kommt ein erhöhtes 
Konfliktpotential insb. bzgl. des Schutzguts Landschaft durch die Lage im Landschaftsschutz-
gebiet. Es wird von einer Weiterverfolgung der Gebiete abgeraten. 
 
Nr. 7: 
Nach Anwendung der empfohlenen erweiterten Vorsorgeabstände zu den umliegenden Sied-
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lungsbereichen erscheint die angestrebte Bündelung von Windenergieanlagen kaum noch 
möglich. Hinzu kommt ein erhöhtes Konfliktpotential insb. bzgl. des Schutzguts Landschaft 
durch die Lage im Landschaftsschutzgebiet. Es wird empfohlen, das potentielle Windnut-
zungsgebiet (zunächst) von einer weiteren Betrachtung zurückzustellen.  
 
Nr. 9 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt vollständig im Bereich der empfohlenen erweiterten 
Vorsorgeabstände zu den umliegenden Siedlungsbereichen. Es wird von einer Weiterverfol-
gung der Gebiete abgeraten. 
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Suchraum 2: Hornisgrinde/Altsteigerskopf pot. Windnutzungsgebiete 
Nr. 22 und 25 

Gebietsübersicht und Sichtbarkeitsanalyse 
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Nr. 22 Nr. 25 

 
Die Sichtbarkeit aus Siedlungs- und Waldgebieten ist nicht dargestellt, da die spezifischen Situationen nicht 
erfasst werden können. 

Gebietseinordnung und Beschreibung 

Landkreis Ortenaukreis, in geringem Umfang Rastatt 

Gemeinde Nr. 22: Seebach 
Nr. 25: Sasbachwalden, in geringerem Umfang Lauf und Bühl  

Größe des Such-
raums  

Nr. 22: 157,4 ha 
Nr. 25: 150 ha 

Raumordnung  

Ausweisung im 
Regionalplan 

Nr. 22:  
- die westliche Teilfläche liegt im Vorranggebiet für wertvolle Biotope 
Nr. 25: 
- im Südosten ist in geringerem Umfang ein Vorranggebiet für wertvol-

le Biotope betroffen 
- im Norden befindet sich das Vorranggebiet für regionalbedeutsame 
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Windkraftanlagen „Mur“ 
 

Eignungsbeschreibung 

Windhöffigkeit Nr. 22: 5,25 bis >7 m/s (sehr gute Nutzbarkeit) 
Nr. 25: 5,25 bis >7 m/s (sehr gute Nutzbarkeit) 

Netzanbindung Eine genauere Abfrage der Netzanbindung ist insb. im Bereich des pot. 
Windnutzungsgebietes Nr. 22 aber auch im Bereich des potentiellen 
Windnutzungsgebiets Nr. 25 notwendig. 
Im Bereich der Hornisgrinde ist voraussichtlich eine Netzanbindung auf-
grund der drei bestehenden WEA gegeben. 

Erschließung Zuwegung über die Schwarzwaldhochstraße. Lediglich bis zum Aufstel-
lungsort müssten die Waldwege ggf. entsprechend verbreitert bzw. an-
gepasst werden. 

Vorbelastungen Nr. 22: B 500, Steinbruch, Skilift 
Nr. 25: verschiedene Masten von Funknutzern, drei bestehende, kleine 
Windenergieanlagen (Repowering wird angestrebt), B 500 

weitere Hinweise 
zum Gebiet 

- 

 

Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten  

Der Suchraum liegt am westlichen Rand des Naturraumes „Grindenschwarzwald und Enzhö-
hen“ und wird als Nadelwald genutzt. Im potentiellen Windnutzungsgebiet Nr. 22 sind großflä-
chig Sturmwurfflächen vorhanden, das Gebiet liegt auf einem Höhenzug. Das potentielle 
Windnutzungsgebiet Nr. 25 liegt auf der Hornisgrinde. Die Hornisgrinde ist die höchste Erhe-
bung des Nordschwarzwaldes, das Gelände fällt vom Gipfel bis ins Rheintal auf nur 8 km 
Entfernung über 1000 Höhenmeter ab. Beide Gebiete sind von der Rheinebene und Vor-
bergzone aus aufgrund der exponierten Lage gut einsehbar (vgl. Sichtbarkeitsananlyse). Von 
den Schwarzwaldhöhen besteht Fernsicht über den Schwarzwald, in die Rheinebene und zu 
den Vogesen. 
Die weitere Umgebung des Suchraumes wird durch Nadelwald, im Westen durch Mischwald 
dominiert. Auf der Hornisgrinde befinden sich Grindenflächen und ein Hochmoor. Im Süden 
schließt der Mummelsee an. Auch auf weiteren unbewaldeten Kuppen befinden sich Grinden-
flächen. Zahlreiche Fließgewässer sind vorhanden. Der Grindenschwarzwald ist die wald-
reichste und am geringsten besiedelte Landschaft im Schwarzwald. Er gehört zu den Gebie-
ten mit hoher Ferien- und Kurerholungsnachfrage. Breitere Talbereiche sind durch kleinere 
Siedlungen, Streuobst- und Grünland sowie zur Vorbergzone hin durch Obstplantagen ge-
prägt. 
Kulturlandschaftlich von besonderer Bedeutung ist der 23 m hohe Hornisgrindeturm, oberhalb 
des Mummelsees. 
Im Bereich des Schwarzwaldes stellen in der unmittelbaren Umgebung der potentiellen Wind-
nutzungsgebiete die B500, die L86 und L87, auf der Hornisgrinde der 206 m hohe Sendeturm 
des Südwestrundfunks, der Sendeturm der Deutschen Telekom, umzäunte Stahlgittermasten 
einer militärisch genutzten Anlage am Dreifürstenstein sowie der Windpark (3 WEA), am Alt-
steigerkopf der im Betrieb befindliche Steinbruch, ein Skilift sowie die Windwurfflächen Vorbe-
lastungen dar. 

Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchführung der Planung 

Das potentielle Windnutzungsgebiet Nr. 22 wird bei einer Nichtdurchführung der Planung 
vermutlich auch weiterhin forstwirtschaftlich genutzt.  
Auch im Bereich des potentiellen Windnutzungsgebiets Nr. 25 wird die bestehende forstwirt-
schaftliche Nutzung vermutlich fortgeführt. Die Hornisgrinde wird aufgrund ihrer landschaftli-
chen Reize voraussichtlich auch zukünftig Erholungssuchende anziehen.  
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Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutzgut Auswirkung der Planung 

Bevölkerung 
und Ge-
sundheit 
des Men-
schen 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 22) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Umwelt-
auswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt teilweise im Bereich erweiterter Vor-
sorgeabstände zu Wohnbebauung (z. B. Berghotel Mummelsee und 
Darmstädter Hütte). 
Die hohe Erholungsfunktion wird durch die überwiegende Lage in Erholungs-
wald Stufe II (in geringem Umfang auch Stufe I) dokumentiert. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 25) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen negati-
ven Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt fast vollständig im Bereich der er-
weiterten Vorsorgeabstände zu Wohnbebauung (z. B. Breitenbrunnen, Un-
terstmatt sowie weitere wohngenutzte Einzelhäuser). 
Die hohe Erholungsfunktion wird durch die überwiegende Lage in Erholungs-
wald Stufe II (in geringem Umfang auch Stufe I) dokumentiert. 

Kultur- und  
Sachgüter 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 22) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Umwelt-
auswirkungen: 
In ca. 4 km Entfernung liegt die Burgruine Hohenrodeck (Brigittenschloss), ein 
Kulturdenkmal mit besonderer Bedeutung (Umgebungsschutz § 15 Abs. 3 
DSchG) 
Anhand von Sichtbarkeitsanalysen ist das Maß der Betroffenheit genauer zu 
untersuchen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 25) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Umwelt-
auswirkungen: 
Im Umfeld des potentiellen Windnutzungsgebieta liegen folgende Kultur-
denkmale mit besonderer Bedeutung (Umgebungsschutz § 15 Abs. 3 
DSchG): 
- Burgruine Hohenrodeck (Brigittenschloss) (ca. 3 km Entfernung) 
- Burgruine Neuwindeck (ca. 4,5 km Entfernung) 

 
Anhand von Sichtbarkeitsanalysen ist das Maß der Betroffenheit genauer zu 
untersuchen. 

Landschaft + 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 22) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen negati-
ven Umweltauswirkungen: 
Die westliche Teilfläche liegt in einem Schutzbedürftigen Bereich für Natur-
schutz und Landschaftspflege. Bauliche Anlagen sind hier nicht zulässig. 
Darüber hinaus liegt das potentielle Windnutzungsgebiet vollständig im LSG 
Oberes Achertal (3.17.017). Inwiefern der Schutzzweck durch das Vorhaben 
beeinträchtigt wird, ist anhand näherer Untersuchungen zu klären.  
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt im Naturpark Schwarzwald Mit-
te/Nord. Durch den Bau von Windenergieanlagen kann es zu negativen Um-
weltauswirkungen auf die Erholungslandschaft kommen.  
Aufgrund des stark bewegten Reliefs sind mögliche Windenergieanlagen 
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überwiegend ab einer Entfernung von >5 km (vgl. Sichtbarkeitsanalyse) sicht-
bar. Die Empfindlichkeit des Landschaftsbilds in Bezug auf Windenergieanla-
gen wird daher insgesamt auf mittel bis gering eingestuft. Es ist jedoch darauf 
hinzuweisen, dass die wenigen Offenlandbereiche, die im näheren Umfeld 
des potentiellen Windnutzungsgebiets liegen und bei denen eine Sichtbarkeit 
gegeben wäre, oftmals über eine hohe Landschaftsbildqualität und eine ent-
sprechend hohe Empfindlichkeit gegenüber Beeinträchtigungen verfügen. 
Eine vom Institut für Landschaftsplanung und Ökologie der Universität Stutt-
gart für die Regionen Nordschwarzwald und Mittlerer Oberrhein durchgeführte 
Landschaftsbildbewertung stuft die landschaftliche Schönheit des potentiellen 
Windnutzungsgebiets auf einer Skala von 0 (niedrigster Wert) bis 10 (höchs-
ter Wert) überwiegend in Stufe 7 ein. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 25) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Umwelt-
auswirkungen: 
Im Süden des potentiellen Windnutzungsgebiets ist ein kleinflächiger Schutz-
bedürftiger Bereich für Naturschutz und Landschaftspflege betroffen. Bauliche 
Anlagen sind hier nicht zulässig. 
Im Norden schneidet das potentielle Windnutzungsgebiet das LSG Bühlertal 
(2.16.035) an. Inwiefern der Schutzzweck beeinträchtigt wird, ist im weiteren 
Planungsverlauf zu klären. Negative Umweltauswirkungen ließen sich jedoch 
durch eine Flächenreduzierung vermeiden. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt im Naturpark Schwarzwald Mit-
te/Nord. Durch den Bau von Windenergieanlagen kann es zu negativen Um-
weltauswirkungen auf die Erholungslandschaft kommen. 
Aufgrund des stark bewegten Reliefs sind mögliche Windenergieanlagen 
überwiegend ab einer Entfernung von >5 km (vgl. Sichtbarkeitsanalyse) sicht-
bar. Die Empfindlichkeit des Landschaftsbilds in Bezug auf Windenergieanla-
gen wird daher insgesamt auf mittel bis gering eingestuft. Es ist jedoch darauf 
hinzuweisen, dass die wenigen Offenlandbereiche, die im näheren Umfeld 
des potentiellen Windnutzungsgebiets liegen und bei denen eine Sichtbarkeit 
gegeben wäre, oftmals über eine hohe Landschaftsbildqualität und eine ent-
sprechend hohe Empfindlichkeit gegenüber Beeinträchtigungen verfügen. 
Eine vom Institut für Landschaftsplanung und Ökologie der Universität Stutt-
gart für die Regionen Nordschwarzwald und Mittlerer Oberrhein durchgeführte 
Landschaftsbildbewertung stuft die landschaftliche Schönheit des potentiellen 
Windnutzungsgebiets auf einer Skala von 0 (niedrigster Wert) bis 10 (höchs-
ter Wert) überwiegend in Stufe 7, im südlichen Bereich in Stufe 8 ein. 

Pflanzen, 
Tiere und 
biologische 
Vielfalt 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 22) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen negati-
ven Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet grenzt an die NSG bzw. Schonwälder 
Wilder See – Hornisgrinde und Seekopf-Altsteigerkopf.  
Darüber hinaus liegt das potentielle Windnutzungsgebiet fast vollständig im 
Suchraum des geplanten Nationalpark Nordschwarzwald. Inwiefern das Vor-
haben mit der Planung zu vereinbaren ist, gilt es im Rahmen des weiteren 
Verfahrens zu klären. 
Gesetzlich geschützte Biotope sind in geringem Umfang betroffen. Konkrete 
Vorsorgeabstände lassen sich zum derzeitigen Planungsstand noch nicht 
festlegen. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt im EU-Vogelschutzgebiet 
Nordschwarzwald (7415-441) mit Vorkommen windenergieempfindlicher Vo-
gelarten.  
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst außerdem Teile des FFH-
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Gebietes Wilder See-Hornisgrinde (7415-341) mit Vorkommen von Fleder-
mausarten.  
In geringem Umfang ist auch das FFH-Gebiet Schwarzwald-Westrand bei 
Achern (7314-341) betroffen.  

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 25) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen negati-
ven Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet grenzt an das NSG Hornisgrinde-
Biberkessel (3.186). Gesetzlich geschützte Biotope sind in geringem Umfang 
betroffen. Konkrete Vorsorgeabstände lassen sich zum derzeitigen Zeitpunkt 
noch nicht festlegen. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt im EU-Vogelschutzgebiet 
Nordschwarzwald (7415-441) mit Vorkommen windenergieempfindlicher Vo-
gelarten.  
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst außerdem Teile des FFH-
Gebietes Wilder See-Hornisgrinde (7415-341) mit Vorkommen von Fleder-
mausarten.  
In geringem Umfang ist auch das FFH-Gebiet Schwarzwald-Westrand bei 
Achern (7314-341) betroffen. 

Boden + 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 22) führt voraussichtlich zu negativen Umweltauswirkun-
gen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Böden mit einer besonderen 
Bedeutung als Standort für die natürliche Vegetation. Zudem sind ca. 40% 
der Fläche als Bodenschutzwald ausgewiesen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 25) führt voraussichtlich zu negativen Umweltauswirkun-
gen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Böden mit einer besonderen 
Bedeutung als Standort für die natürliche Vegetation.  
Die Fläche umfasst in geringerem Umfang Bodenschutzwald. 

Wasser + 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 22) führt voraussichtlich zu geringen negativen Umwelt-
auswirkungen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 25) führt voraussichtlich zu erheblichen negativen Um-
weltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Flächen im Wasserschutzgebiet 
Zone II und III. Sollte das Wasserschutzgebiet Zone II bei einer Konkretisie-
rung der Planung weiterhin betroffen sein, bedarf es der Befreiung durch die 
Genehmigungsbehörde. 

Klima und 
Luft 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 22) führt jedoch voraussichtlich zu geringen negativen 
Umweltauswirkungen. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst in geringerem Umfang Immissi-
onsschutzwald. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 25) führt jedoch voraussichtlich zu geringen negativen 
Umweltauswirkungen. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst in geringerem Umfang Immissi-
onsschutzwald. 
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Wechsel-
wirkungen 

Wechselwirkungen der Schutzgüter untereinander können nach derzeitigem 
Kenntnisstand noch nicht abschließend aufgezeigt werden. 
Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass zahlreiche Wechselwirkungen 
zwischen den Schutzgütern stattfinden. Insbesondere führt der Bau von 
Windenergieanlagen zu Veränderungen des Landschaftsbilds, was zu Aus-
wirkungen auf die visuellen Aspekte der Erholungsqualität führt. Flächeninan-
spruchnahme und Betrieb der Anlagen können zu Veränderungen in den 
Populationen und Lebensgemeinschaften führen, was sich wiederum auf 
Landschaftsbild und Naturerlebnis auswirken kann. 

 

 

NATURA 2000 

Nr. 22 und Nr. 25 
Die potentiellen Windnutzungsgebiete liegt im EU Vogelschutzgebiet Nordschwarzwald 
(7415-441). Gemäß Standarddatenbogen der LUBW sind dort windkraftempfindliche Vogelar-
ten (Haselhuhn, Wanderfalke, Wespenbussard, Auerhuhn und Baumfalke) gemeldet.  
Außerdem umfassen die potentiellen Windnutzungsgebiete Teile des FFH-Gebietes Wilder 
See-Hornisgrinde (7415-341) mit Fledermausarten wie Bechsteinfledermaus und Wimperfle-
dermaus.  
Inwiefern die Planungen zu erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzziele der NATURA 
2000-Gebiete führen können, ist anhand einer FFH-VP zu klären. 
In geringem Umfang ist auch das FFH-Gebiet Schwarzwald-Westrand bei Achern (7314-341) 
betroffen. Da keine Fledermausarten zu den Schutzzielen gehören, sind erhebliche Beein-
trächtigungen zwar nicht sehr wahrscheinlich, müssen jedoch anhand einer FFH-VP ausge-
schlossen werden. 

Hinweise für die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

Nr. 22: 
Im Bereich Biberkessel liegen Hinweise auf Vorkommen des Wanderfalken vor.  
Im Osten verfügt das potentielle Windnutzungsgebiet z.T. über eine besondere Bedeutung für 
den Auerhuhnschutz (Kategorie 1 – Ausschluss von Windkraftanlagen). Weitere Bereiche 
wurden als Kategorie 3 (Prüfflächen hinsichtlich Auerhuhnschutz - weniger problematisch) 
und in geringerem Umfang auch als Kategorie 2 (Prüfflächen hinsichtlich Auerhuhnschutz – 
sehr problematisch) eingestuft. 
 
Nr. 25: 
Im Bereich Biberkessel liegen Hinweise auf Vorkommen des Wanderfalken vor.  
Darüber hinaus stellt das Auerhuhn gemäß FVA Freiburg auf dem Großteil des potentiellen 
Windnutzungsgebiets ein Ausschlusskriterium für Windkraftanlagen dar (Kategorie 1). Im 
Nordwesten wurden weitere Bereiche als Kategorie 2 (Prüfbereiche hinsichtlich Auerhuhn-
schutz – sehr problematisch) eingestuft. 

Kumulative Wirkungen 

Im Hinblick auf das Landschaftserleben kann es im Zusammenspiel mit möglichen Windener-
gieanlagen auf der Hornisgrinde (Fläche Nr. 25) zu kumulativen Wirkungen kommen. 

Geprüfte Alternativen 

Im Planungsraum wurden insgesamt 28 potentielle Windnutzungsgebiete (in 12 Suchräumen) 
vertieft geprüft. Darüber hinaus wurden 14 Gebiete (kommunale Alternativen) anhand von 
Kurzsteckbriefen untersucht. 
 
Geprüfte Alternativen auf der Gemarkung der GVV Kappelrodeck: 
- Potentielle Windnutzungsgebiete Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 22 (vertiefte Betrachtung) 
- Potentielle Windnutzungsgebiete Nr. 21, 33 und 34 (kommunale Alternativen) 
 
Geprüfte Alternativen auf der Gemarkung der VVG Achern: 
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- Potentielle Windnutzungsgebiete 25, 35, 36 und 37 (vertiefte Betrachtung) 
- Potentielle Windnutzungsgebiete Nr. 34 und 40 (kommunale Alternativen) 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren zu klären 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens sind noch weitere Abstände zu Infrastrukturen zu klären, sofern sie durch die poten-
tiellen Windnutzungsgebiete betroffen sind bzw. in deren Einflussbereich liegen: 

- Verkehrsinfrastrukturen (Autobahn/Bundes-/Land- und/Kreisstraße/Schienenwegen 
und Bahnanlagen)  

- Seilschwebebahnen 
- Bundeswasserstraßen 
- Elektrizitätsfreileitungen (>110kV) 
- zivile/militärische Richtfunkstrecken 
- BOS-Digitalfunk Baden-Württemberg 
- Wetterradar 
- Radaranlagen zur Flugsicherung 
- Nachttieffluggebiete 

 

Hinweise zu Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen 

Nr. 22: 
- Berücksichtigung der empfohlenen erweiterten Vorsorgeabstände zu den umliegen-

den Siedlungsbereichen 
- Flächenreduzierung im Bereich des Schutzbedürftigen Bereichs für Naturschutz und 

Landschaftspflege (bauliche Anlagen sind dort nicht genehmigt) 
- Flächenreduzierung im Bereich des Auerhuhnlebensraums Kategorie 1 (Ausschluss 

für Windenergieanlagen) 
 
Nr. 25: -  

Übersicht über zu empfehlende erweiterte Vorsorgeabstände zu umliegenden Siedlungsbe-
reichen, regionalplanerische `Tabubereiche´ (Grünzäsur und Schutzbedürftiger Bereich für 
Naturschutz und Landschaftspflege) sowie die einzuhaltenden Mindestabstände zu Straßen 
und Freileitungen.  
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Übersicht über die Belange von Natur und Umwelt: 
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Empfehlung zum weiteren Vorgehen 

Nr. 22 
Das potentielle Windnutzungsgebiet verfügt über ein erhöhtes Konfliktpotential für die Schutz-
güter Landschaft und Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt. Es sind u. a. ein LSG, ein EU-
Vogelschutzgebiet sowie FFH-Gebiete betroffen. Außerdem befindet sich das Gebiet im 
Suchraum für den geplanten Nationalpark. Hinzu kommt die Bedeutung des potentiellen 
Windnutzungsgebiets für den Auerhuhnschutz. 
Eine Weiterverfolgung des potentiellen Windnutzungsgebiets wäre denkbar. Es bedarf jedoch 
einer Flächenreduzierung im Bereich der Schutzbedürftigen Bereiche für Naturschutz und 
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Landschaftspflege sowie der Auerhuhnlebensräume Kategorie 1 und einer differenzierten 
Betrachtung und Klärung der zahlreichen sonstigen Restriktionen im Rahmen des FNP-
Verfahrens. Die Berücksichtigung der erweiterten Vorsorgeabstände zu umliegenden Sied-
lungsbereichen wird empfohlen. 
 

Nr. 25: 
Weite Teile des potentiellen Windnutzungsgebiets wurden von der FVA Freiburg als Auer-
huhnlebensraum Kategorie 1 (Ausschluss für WEA) eingestuft. Hier bedarf es einer Flächen-
reduzierung. Hinzu kommen zahlreiche weitere Restriktionen v. a. bzgl. der Schutzgüter Tier, 
Pflanzen und biologische Vielfalt (EU-Vogelschutzgebiet, FFH-Gebiet,…) sowie Wasser 
(WSG Zone II). Um akustische und visuelle Beeinträchtigungen von Bereichen, die für die 
Wohnnutzung von Bedeutung sind, zu vermeiden, sollten die erweiterten Vorsorgeabstände 
zu den umliegenden Siedlungsbereichen berücksichtigt werden. 
Da nach der notwendigen Flächenreduzierung im Bereich des Auerhuhnlebensraums Katego-
rie 1 sowie der Berücksichtigung der erweiterten Vorsorgeabstände zu den umliegenden 
Siedlungsbereichen lediglich Randbereiche mit voraussichtlich bedingter Windhöffigkeit ver-
bleiben, wird empfohlen von einer Weiterverfolgung des potentiellen Windnutzungsgebiets 
abzusehen. 
Sollte sich die VVG dennoch zu einer Weiterverfolgung der Fläche entscheiden, so wird emp-
fohlen das Gespräch mit den zuständigen Ministerien zu suchen. 
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Suchraum 3: Omerskopf/Sodkopf/Kroppenkopf pot. Windnutzungsgebiete 
Nr. 35, 36, 37 

Gebietsübersicht und Sichtbarkeitsanalyse 

Nr. 35 Nr. 36 
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Nr. 37  

 
Die Sichtbarkeit aus Siedlungs- und Waldgebieten ist nicht dargestellt, da die spezifischen Situationen nicht 
erfasst werden können. 

Gebietseinordnung und Beschreibung 

Landkreis Rastatt und Ortenaukreis 

Gemeinde Nr. 35: Sasbachwalden und Lauf 
Nr. 36: Lauf und Sasbachwalden 
Nr. 37: Bühl, Lauf und Ottersweier 

Größe des Such-
raums  

Nr. 35: 30,2 ha 
Nr. 36: 70,9 ha 
Nr. 37: 376,8 ha 
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Raumordnung  

Ausweisung im 
Regionalplan 

Nr. 35: z. T. regionaler Grünzug 
Nr. 36: -  
Nr. 37:  
- Schutzbedürftiger Bereich für Naturschutz und Landschaftspflege 

(im Westen der Fläche) 
- Schutzbedürftiger Bereich für Erholung (Erholungsgebiet) 
- in geringerem Umfang Schutzbedürftiger Bereich für die Forstwirt-

schaft 

Eignungsbeschreibung 

Windhöffigkeit Nr. 35:  
- von 5,25m/s im Südwesten bis max. 6,75 m/s im Nordosten (gute 

bis sehr gute Nutzbarkeit) 
Nr. 36:  
- überwiegend 5,25-6,50 m/s, maximal bis 6,75 m/s (gute bis sehr 

gute Nutzbarkeit) 
Nr. 37:  
- im Osten überwiegend 5,25-5,50 m/s, im Westen überwiegend 5,25-

6,50 m/s, maximal bis 7,00 m/s. (Im Osten bedingte Nutzbarkeit, im 
Westen gute bis sehr gute Nutzbarkeit)  

Netzanbindung Abfrage der Netzanbindung notwendig 

Erschließung Nr. 35: gegeben 
Nr. 36: erscheint möglich 
Nr. 37: über die B 500 generell möglich, zusätzliche Erschließung des 
Geländes selbst noch erforderlich. 

Vorbelastungen Nr. 35: -  
Nr. 36: -  
Nr. 37: B500 und K3765 

weitere Hinweise 
zum Gebiet 

Nr. 37: geologisch anspruchsvolles Gebiet mit großer Bedeutung für die 
Wasserwirtschaft 

 

Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten  

Der Suchraum liegt am westlichen Rand des Naturraumes „Nördlicher Talschwarzwald“ und 
wird als Misch- und Nadelwald genutzt. Die potentiellen Windnutzungsgebiete liegen im Be-
reich von Kuppen und sind von der Rheinebene und Vorbergzone aus aufgrund der exponier-
ten Lage am Schwarzwaldrand gut einsehbar (vgl. Sichtbarkeitsanalyse). 
Die weitere Umgebung des Suchraumes wird durch Misch- und Nadelwald dominiert. Zahlrei-
che Fließgewässer sind vorhanden. Die breiteren Talbereiche sind durch kleinere Siedlungen, 
Streuobst- und Grünland, Obst- und Weinbau geprägt. Im Westen zur Rheinebene hin 
schließt sich die Vorbergzone mit Weinbau und Obstbauplantagen an.  
Größere Siedlungen wie Achern, Lauf und Sasbach befinden sich vor allem im Übergangsbe-
reich zur Rheinebene. Die Rheinebene ist im landesweiten Vergleich stark zerschnitten. Der 
Siedlungsflächenanteil ist sehr hoch und auch die Verkehrsinfrastruktur sehr dicht. Die land-
wirtschaftliche Nutzung erfolgt großflächig und intensiv als Acker oder Grünland. Größere 
Obstbauplantagen finden sich im Übergang zur Vorbergzone. An den Ortsrändern sind klein-
flächig Streuobstwiesen vorhanden. Aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte besteht eine 
hohe Naherholungsnachfrage. Bedeutende kulturlandschaftliche Elemente stellen die Burgru-
ine Alt-Windeck, das Kloster Neusatz, das Schloss Waldsteg und das Schloss Rittersbach 
dar. 
Im Bereich des Schwarzwaldes stellen in der Umgebung der potentiellen Windnutzungsgebie-



WINDENERGIE IN DER RAUMSCHAFT DER STÄDTE UND GEMEINDEN IM  
LANDKREIS RASTATT, STADTKREIS BADEN-BADEN UND ANGRENZENDER KOMMUNEN 

 

 HHP  HAGE+HOPPENSTEDT PARTNER     raumplaner landschaftsarchitekten                         140 

te die B500 und weitere Landes- und Kreisstraßen sowie auf der Hornisgrinde der 206 m ho-
he Sendeturm des Südwestrundfunks, der Sendeturm der Deutschen Telekom und der Wind-
park, in der Vorbergzone, neben den Landes- und Kreisstraßen, der intensive Wein- und Obs-
tanbau eine Vorbelastung dar. Die Rheinebene ist vor allem durch die A5 und weitere Ver-
kehrsinfrastrukturen, zahlreiche Freileitungen sowie Gewerbegebiete vorbelastet. 

Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei einer Nichtdurchführung der Planung werden die Flächen vermutlich auch weiterhin forst-
wirtschaftlich genutzt. 
 

Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutzgut Auswirkung der Planung 

Bevölkerung 
und Ge-
sundheit 
des Men-
schen 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 35) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen negati-
ven Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt vollständig im Bereich der erweiter-
ten Vorsorgeabstände zu umliegenden wohngenutzten Einzelhäuser und 
Siedlungsbereiche (z. B. Rischenberg, Hohritt, Hornenberg). 
Die überwiegende Lage des potentiellen Windnutzungsgebiets im Erholungs-
wald Stufe II dokumentiert außerdem die hohe Erholungsfunktion. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 36) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen negati-
ven Umweltauswirkungen: 
Es werden Bereiche der erweiterten Vorsorgeabstände zu umliegenden 
wohngenutzten Einzelhäusern und Siedlungsbereichen (z. B. Breitenbrunnen, 
Brandmatt, Hohritt) betroffen.  
Außerdem liegt das potentielle Windnutzungsgebiet im Randbereich eines 
Erholungswalds Stufe II. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 37) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Umwelt-
auswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst in den Randbereichen erweiterte 
Vorsorgeabstände zu Siedlungsbereichen bzw. wohngenutzten Einzelhäu-
sern bei Gebersberg. 
Der Bereich um den Omerskopf ist von besonderer Bedeutung für die Erho-
lung. So verfügt der Omerskopf über einen mit Wanderwegen und Erholungs-
einrichtungen erschlossen Aussichtspunkt und zeichnet sich durch eine be-
sondere landschaftliche Eigenart aus. Die besondere Erholungsfunktion wird 
auch durch die Kategorisierung als Erholungswald Stufe II dokumentiert. Im 
Osten grenzt das potentielle Windnutzungsgebiet direkt an einen Erholungs-
wald Stufe I. 

Kultur- und  
Sachgüter 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 35) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen negati-
ven Umweltauswirkungen: 
Im Umfeld des potentiellen Windnutzungsgebiets liegen folgende Kultur-
denkmale mit besonderer Bedeutung (Umgebungsschutz § 15 Abs. 3 
DSchG): 
- Burgruine Hohenrodeck, Schloss Aubach, Burgruine Neuwindeck, histori-

scher Ortskern Sasbachwalden (Entfernung >2,5 km) 
- Schloss Rodeck, Kreispflegeanstalt in Hub, Burgruine Altwindeck (Entfer-

nung 2,5- 5 km) 
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Anhand von Sichtbarkeitsanalysen ist das Maß der Betroffenheit genauer zu 
untersuchen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 36) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen negati-
ven Umweltauswirkungen: 
Im Umfeld des potentiellen Windnutzungsgebiets liegen folgende Kultur-
denkmale mit besonderer Bedeutung (Umgebungsschutz § 15 Abs. 3 
DSchG): 
- Burgruine Hohenrodeck, Burgruine Neuwindeck, historischer Ortskern 

Sasbachwalden (Entfernung >2,5 km) 
- Kreispflegeanstalt in Hub, Burgruine Altwindeck, Schloss Aubach (Entfer-

nung 2,5- 5 km) 
 
Anhand von Sichtbarkeitsanalysen ist das Maß der Betroffenheit genauer zu 
untersuchen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 37) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen negati-
ven Umweltauswirkungen: 
Im Umfeld des potentiellen Windnutzungsgebiets liegen folgende Kultur-
denkmale mit besonderer Bedeutung (Umgebungsschutz § 15 Abs. 3 
DSchG): 
- Burgruine Altwindeck, Burgruine Neuwindeck, historischer Ortskern Sas-

bachwalden (Entfernung >2,5 km) 
- Burgruine Hohenrodeck, Schloss Aubach, Kurhaus Bühlerhöhe (Entfer-

nung 2,5- 5 km) 
 
Anhand von Sichtbarkeitsanalysen ist das Maß der Betroffenheit genauer zu 
untersuchen. 

Landschaft + 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 35) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Umwelt-
auswirkungen: 
Im Nordwesten umfasst das potentielle Windnutzungsgebiet einen Regiona-
len Grünzug. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt im Naturpark Schwarzwald Mit-
te/Nord. Durch den Bau von Windenergieanlagen kann es zu negativen Um-
weltauswirkungen auf die Erholungslandschaft kommen. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet befindet sich in der Vorbergzone, die 
sich durch eine hohe bis sehr hohe Landschaftsbildqualität auszeichnet. 
Kleinflächige Nutzungen (v. a. Streuobst, Weinbau, Grünland) passen sich 
harmonisch in die Landschaft ein. Gleichzeitig ist in dieser Randlage des 
Schwarzwalds eine starke Einsehbarkeit gegeben. Entsprechend hoch ist 
daher auch die Empfindlichkeit gegenüber Beeinträchtigungen. Zur Rhein-
ebene hin nimmt die Intensität der Nutzungen und der anthropogenen Über-
formungen zu. 
Eine vom Institut für Landschaftsplanung und Ökologie der Universität Stutt-
gart für die Regionen Nordschwarzwald und Mittlerer Oberrhein durchgeführte 
Landschaftsbildbewertung stuft die landschaftliche Schönheit des potentiellen 
Windnutzungsgebiets auf einer Skala von 0 (niedrigster Wert) bis 10 (höchs-
ter Wert) überwiegend in Stufe 7 und 8 ein. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 36) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Umwelt-
auswirkungen: 



WINDENERGIE IN DER RAUMSCHAFT DER STÄDTE UND GEMEINDEN IM  
LANDKREIS RASTATT, STADTKREIS BADEN-BADEN UND ANGRENZENDER KOMMUNEN 

 

 HHP  HAGE+HOPPENSTEDT PARTNER     raumplaner landschaftsarchitekten                         142 

Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt im Naturpark Schwarzwald Mit-
te/Nord. Durch den Bau von Windenergieanlagen kann es zu negativen Um-
weltauswirkungen auf die Erholungslandschaft kommen. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet befindet sich in der Vorbergzone, die 
sich durch eine hohe bis sehr hohe Landschaftsbildqualität auszeichnet. 
Kleinflächige Nutzungen (v. a. Streuobst, Weinbau, Grünland) passen sich 
harmonisch in die Landschaft ein. Gleichzeitig ist in dieser Randlage des 
Schwarzwalds eine starke Einsehbarkeit gegeben. Entsprechend hoch ist 
daher auch die Empfindlichkeit gegenüber Beeinträchtigungen. Zur Rhein-
ebene hin nimmt die Intensität der Nutzungen und der anthropogenen Über-
formungen zu. 
Eine vom Institut für Landschaftsplanung und Ökologie der Universität Stutt-
gart für die Regionen Nordschwarzwald und Mittlerer Oberrhein durchgeführte 
Landschaftsbildbewertung stuft die landschaftliche Schönheit des potentiellen 
Windnutzungsgebiets auf einer Skala von 0 (niedrigster Wert) bis 10 (höchs-
ter Wert) überwiegend in Stufe 7 und 8 ein. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 37) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen negati-
ven Umweltauswirkungen: 
Im Westen umfasst die Fläche Schutzbedürftige Bereiche für Naturschutz und 
Landschaftspflege. Bauliche Anlagen sind dort nicht zulässig. 
Die Fläche liegt fast vollständig im LSG Bühlertal (2.16.035). Inwiefern der 
Schutzzweck durch das Vorhaben beeinträchtigt wird, ist im weiteren Pla-
nungsverlauf zu klären. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt im Naturpark Schwarzwald Mit-
te/Nord. Durch den Bau von Windenergieanlagen kann es zu negativen Um-
weltauswirkungen auf die Erholungslandschaft kommen. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet befindet sich in der Vorbergzone, die 
sich durch eine hohe bis sehr hohe Landschaftsbildqualität auszeichnet. 
Kleinflächige Nutzungen (v. a. Streuobst, Weinbau, Grünland) passen sich 
harmonisch in die Landschaft ein. Gleichzeitig ist in dieser Randlage des 
Schwarzwalds eine starke Einsehbarkeit gegeben. Entsprechend hoch ist 
daher auch die Empfindlichkeit gegenüber Beeinträchtigungen. Zur Rhein-
ebene hin nimmt die Intensität der Nutzungen und der anthropogenen Über-
formungen zu. 
Eine vom Institut für Landschaftsplanung und Ökologie der Universität Stutt-
gart für die Regionen Nordschwarzwald und Mittlerer Oberrhein durchgeführte 
Landschaftsbildbewertung stuft die landschaftliche Schönheit des potentiellen 
Windnutzungsgebiets auf einer Skala von 0 (niedrigster Wert) bis 10 (höchs-
ter Wert) überwiegend in Stufe 6 bis 8 ein. 

Pflanzen, 
Tiere und 
biologische 
Vielfalt 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 35) führt voraussichtlich zu geringen negativen Umwelt-
auswirkungen: 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 36) führt voraussichtlich zu geringen negativen Umwelt-
auswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst in geringem Umfang gesetzlich 
geschützte Biotope. Konkrete Vorsorgeabstände lassen sich zum derzeitigen 
Zeitpunkt noch nicht festlegen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 37) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Umwelt-
auswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst in geringem Umfang gesetzlich 
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geschützte Biotope. Konkrete Vorsorgeabstände lassen sich zum derzeitigen 
Planungsstand noch nicht festlegen. 
Darüber hinaus grenzt das potentielle Windnutzungsgebiet an den Schonwald 
Hochkopf-Pfriemkopf und das EU-Vogelschutzgebiet Nordschwarzwald 
(7415-441) mit Vorkommen windenergieempfindlicher Vogelarten 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst außerdem Teile der FFH-
Gebiete Schwarzwald-Westrand bei Achern (7314-341) und Nördlicher Tal-
schwarzwald um Bühlertal (7315-341).  
Darüber hinaus liegen Hinweise zu Vorkommen windkraftempfindlicher Arten 
vor (siehe Hinweise zur saP) 

Boden + 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 35) führt voraussichtlich zu negativen Umweltauswirkun-
gen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Böden mit einer besonderen 
Bedeutung als Standort für die natürliche Vegetation beansprucht. 
Die Einstufung der Umweltauswirkungen kann zum derzeitigen Planungs-
stand nicht abschließend erfolgen.  

+ 0 - --  

Das Vorhaben(Nr. 36) führt voraussichtlich zu negativen Umweltauswirkun-
gen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Böden mit einer besonderen 
Bedeutung als Standort für die natürliche Vegetation. Zudem sind kleinere 
Bereiche als Bodenschutzwald ausgewiesen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 37) führt voraussichtlich zu negativen Umweltauswirkun-
gen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Böden mit einer besonderen 
Bedeutung als Standort für die natürliche Vegetation. Zudem sind kleinere 
Bereiche als Bodenschutzwald ausgewiesen. 

Wasser + 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 35) führt voraussichtlich zu geringen negativen Umwelt-
auswirkungen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 36) führt voraussichtlich zu erheblichen negativen Um-
weltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Flächen im Wasserschutzgebiet 
Zone II und Zone III. Sollte das Wasserschutzgebiet Zone II bei einer Konkre-
tisierung der Planung weiterhin betroffen sein, bedarf es der Befreiung durch 
die Genehmigungsbehörde. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 37) führt voraussichtlich zu erheblichen negativen Um-
weltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Flächen im Wasserschutzgebiet 
Zone II und Zone III. Sollte das Wasserschutzgebiet Zone II bei einer Konkre-
tisierung der Planung weiterhin betroffen sein, bedarf es der Befreiung durch 
die Genehmigungsbehörde. 

Klima und 
Luft 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 35) führt voraussichtlich zu geringen negativen Umwelt-
auswirkungen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 36) führt voraussichtlich zu geringen negativen Umwelt-
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auswirkungen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 37) führt voraussichtlich zu geringen negativen Umwelt-
auswirkungen. 

Wechsel-
wirkungen 

Wechselwirkungen der Schutzgüter untereinander können nach derzeitigem 
Kenntnisstand noch nicht abschließend aufgezeigt werden. 
Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass zahlreiche Wechselwirkungen 
zwischen den Schutzgütern stattfinden. Insbesondere führt der Bau von 
Windenergieanlagen zu Veränderungen des Landschaftsbilds, was zu Aus-
wirkungen auf die visuellen Aspekte der Erholungsqualität führt. Flächeninan-
spruchnahme und Betrieb der Anlagen können zu Veränderungen in den 
Populationen und Lebensgemeinschaften führen, was sich wiederum auf 
Landschaftsbild und Naturerlebnis auswirken kann. 

 

 

NATURA 2000 

Nr. 35 und Nr. 36 
- 
 
Nr. 37 
Das potentielle Windnutzungsgebiet grenzt an das EU-Vogelschutzgebiet Nordschwarzwald 
(7415-441). Gemäß Standarddatenbogen der LUBW sind dort windenergieempfindliche Vo-
gelarten (Haselhuhn, Wanderfalke, Wespenbussard, Auerhuhn und Baumfalke) gemeldet. 
Inwiefern das Vorhaben hier zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Schutzziele führen 
kann und inwiefern Vorsorgeabstände einzuhalten sind, ist anhand einer FFH-VP zu klären. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst außerdem Teile der FFH-Gebiete Schwarzwald-
Westrand bei Achern (7314-341) und Nördlicher Talschwarzwald um Bühlertal (7315-341). 
Gemäß der Standarddatenbögen der LUBW sind in beiden FFH-Gebieten keine Fledermaus-
arten gemeldet. Inwiefern das Vorhaben dennoch zu einer erheblichen Beeinträchtigung der 
Schutzziele führen kann, ist anhand einer FFH-VP zu klären. 

Hinweise für die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

Nr. 35 und 36: 
Nach derzeitiger Datenlage liegen keine Hinweise zu Artvorkommen vor. Aspekte zu Brut-
standorten von Vögeln sind zu prüfen (vgl. hierzu LUBW 2012: Hinweise für den Untersu-
chungsumfang zur Erfassung von Vogelarten bei Bauleitplanung und Genehmigung für Wind-
energieanlagen). Gleiches gilt für Vorkommen von Fledermausarten. 
Gemäß FVA Freiburg bestehen keine Restriktionen durch den Auerhuhnschutz. 
 
Nr. 37: 
Es liegen Hinweise auf Brutvorkommen des Baumfalken im Laufbachtal vor. Die Art wurde 
auch am Omerskopf gesichtet. Darüber hinaus liegen Hinweise auf Fortpflanzungsstätten  
des Wespenbussards vor. Kolkrabe und Wanderfalke wurden im Bereich des nördlich gele-
genen Roßfelsen kartiert. Südlich des Ortsteils Bach wurde ein Fledermausquartier erfasst. 
Des Weiteren liegen Hinweise auf ein Vorkommen der Zippammer im Bereich des Omerkopfs 
vor.  
In Teilbereichen umfasst das potentielle Windnutzungsgebiet gemäß FVA Freiburg Prüfberei-
che hinsichtlich des Auerhuhnschutz (Kategorie 3 – weniger problematisch). 

Kumulative Wirkungen 

Im Hinblick auf das Landschaftserleben sind bereits ab einer Realisierung von zwei der drei 
hier betrachteten potentiellen Windnutzungsgebiete kumulative Wirkungen zu erwarten.  Dar-
über kann es im Zusammenspiel mit möglichen Windkraftanlagen auf der Hornisgrinde (Flä-
che Nr. 25) zu kumulativen Wirkungen kommen. 
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Geprüfte Alternativen 

Im Planungsraum wurden insgesamt 28 potentielle Windnutzungsgebiete (in 12 Suchräumen) 
vertieft geprüft. Darüber hinaus wurden 14 Gebiete (kommunale Alternativen) anhand von 
Kurzsteckbriefen untersucht. 
 
Geprüfte Alternativen auf der Gemarkung der VVG Bühl:  
- Potentielle Windnutzungsgebiete Nr. 37, 56a, 56c, 154b und 157b (vertiefte Betrachtung) 
 
Geprüfte Alternativen auf der Gemarkung der VVG Achern: 
- Potentielle Windnutzungsgebiete Nr. 25, 35, 36, 37 und 157b (vertiefte Betrachtung) 
- Potentielle Windnutzungsgebiet Nr. 34 und 40 (kommunale Alternative) 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren zu klären 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens sind noch weitere Abstände zu Infrastrukturen zu klären, sofern sie durch die poten-
tiellen Windnutzungsgebiete betroffen sind bzw. in deren Einflussbereich liegen:  

- Verkehrsinfrastrukturen (Autobahn/Bundes-/Land- und/Kreisstraße/Schienenwegen 
und Bahnanlagen)  

- Seilschwebebahnen 
- Bundeswasserstraßen 
- Elektrizitätsfreileitungen (>110kV) 
- zivile/militärische Richtfunkstrecken 
- BOS-Digitalfunk Baden-Württemberg 
- Wetterradar 
- Radaranlagen zur Flugsicherung 
- Nachttieffluggebiete 

 

Hinweise zu Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen 

Nr. 35 u. 36: -  
 
Nr. 37: 

- Berücksichtigung der empfohlenen erweiterten Vorsorgeabstände zu den umliegen-
den Siedlungsbereichen 

- Flächenreduzierung im Bereich der Schutzbedürftigen Bereiche für Naturschutz und 
Landschaftspflege (bauliche Anlagen sind dort nicht genehmigt. 

- Flächenreduzierung im Bereich der WSG Zone II 
- Flächenreduzierung im Bereich der FFH-Gebiete   

Übersicht über zu empfehlende erweiterte Vorsorgeabstände zu umliegenden Siedlungsbe-
reichen, regionalplanerische `Tabubereiche´ (Grünzäsur und Schutzbedürftiger Bereich für 
Naturschutz und Landschaftspflege) sowie die einzuhaltenden Mindestabstände zu Straßen 
und Freileitungen.  
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Übersicht über die Belange von Natur und Umwelt: 
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Empfehlung zum weiteren Vorgehen 

Nr. 35: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt vollständig im Bereich der empfohlenen erweiterten 
Vorsorgeabstände zu den umliegenden Siedlungsbereichen. Neben akustischen Beeinträch-
tigungen von Bereichen, die für die Wohnnutzung von Bedeutung sind auch visuelle Störun-
gen zu erwarten. Hinzu kommt v. a. ein erhöhtes Konfliktpotential bzgl. des Denkmalschutzes. 
Es wird empfohlen die Fläche nicht weiter zu verfolgen und (zunächst) zurückzustellen. 
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Nr. 36: 
Nach Anwendung der empfohlenen erweiterten Vorsorgeabstände zu den umliegenden Sied-
lungsbereichen erscheint die angestrebte Bündelung von Windenergieanlagen kaum noch 
möglich. Neben akustischen Beeinträchtigungen von Bereichen, die für die Wohnnutzung von 
Bedeutung sind auch visuelle Störungen zu erwarten. Hinzu kommt v. a. ein erhöhtes Kon-
fliktpotential bzgl. des Denkmalschutzes und des Schutzgutes Wasser. 
Es wird empfohlen die Fläche nicht weiter zu verfolgen und (zunächst) zurückzustellen. 
 
 
Nr. 37: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Schutzbedürftige Bereiche für Naturschutz und 
Landschaftspflege. Hier bedarf es einer Flächenreduzierung. Darüber hinaus verfügt es insb. 
hinsichtlich des Denkmalschutzes sowie der Schutzgüter Landschaft, Pflanzen, Tiere und 
biologische Vielfalt und Wasser über ein erhöhtes Konfliktpotential. Um akustische und visuel-
le Beeinträchtigungen von Bereichen, die für die Wohnnutzung von Bedeutung sind, zu ver-
meiden, sollten die erweiterten Vorsorgeabstände zu den umliegenden Siedlungsbereichen 
berücksichtigt werden. 
Bei einer Weiterverfolgung wird empfohlen, das potentielle Windnutzungsgebiet im Bereich 
des WSG Zone II und der betroffenen FFH-Gebiete zu reduzieren und erweiterte Vorsorge-
abstände zu Siedlungsbereichen zu berücksichtigen. Darüber hinaus bedarf es einer differen-
zierteren Betrachtung und Klärung der Belange des Landschafts- und Erholungsschutzes, 
des Denkmalschutzes sowie des Artenschutzes im Rahmen des FNP-Verfahrens. 
 

 



WINDENERGIE IN DER RAUMSCHAFT DER STÄDTE UND GEMEINDEN IM  
LANDKREIS RASTATT, STADTKREIS BADEN-BADEN UND ANGRENZENDER KOMMUNEN 

 

 HHP  HAGE+HOPPENSTEDT PARTNER     raumplaner landschaftsarchitekten                         150 
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Suchraum 4: Seekopf pot. Windnutzungsgebiet   
Nr. 62 

Gebietsübersicht und Sichtbarkeitsanalyse 
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Die Sichtbarkeit aus Siedlungs- und Waldgebieten ist nicht dargestellt, da die spezifischen Situationen nicht 
erfasst werden können. 

Gebietseinordnung und Beschreibung 

Landkreis Rastatt 

Gemeinde Forbach 

Größe des Such-
raums  

136,3 ha 

Raumordnung  

Ausweisung im 
Regionalplan 

- randliche Betroffenheit von Schutzbedürftigen Bereichen für Natur-
schutz und Landschaftspflege 

- im Westen Schutzbedürftiger Bereich für die Erholung (Erholungs-
gebiet) 

- in geringem Umfang Schutzbedürftiger Bereich für die Forstwirt-
schaft 

Eignungsbeschreibung 

Windhöffigkeit überwiegend 5,25-6,50 m/s, maximal bis 7,00 m/s (gute bis sehr gute 
Nutzbarkeit) 

Netzanbindung Abfrage der Netzanbindung notwendig, ggf. in Verbindung mit dem 
Pumpspeicherwerk möglich  

Erschließung erscheint möglich 

Vorbelastungen es sind keine gleichartigen Vorbelastungen erkennbar 

weitere Hinweise 
zum Gebiet 

Im Bereich des Seekopfs befindet sich ein Pumpspeicherwerk in der 
Diskussion 
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Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten  

Der Suchraum liegt am nordwestlichen Rand des Naturraumes „Grindenschwarzwald und 
Enzhöhen“ und wird als Nadelwald genutzt. In Teilbereichen sind Sturmwurfflächen vorhan-
den. Das Gebiet liegt auf einer Kuppe und ist von der Schwarzenbachtalsperre gut einsehbar. 
Ansonsten ist die Einsehbarkeit aufgrund des engen Reliefs eingeschränkt (vgl. Sichtbarkeits-
ananlyse). 
Die weitere Umgebung des Suchraumes wird durch Nadelwald, im Norden durch Mischwald 
dominiert. Zahlreiche Fließgewässer sind vorhanden. Schmale Talbereiche werden als Grün-
land genutzt. Breitere Talbereiche sind durch Ortschaften sowie Streuobst- und Grünland 
geprägt. Der Grindenschwarzwald ist die waldreichste und am geringsten besiedelte Land-
schaft im Schwarzwald. Er gehört zu den Gebieten mit hoher Ferien- und Kurerholungsnach-
frage. 
Neben der B500 und der L83 sind keine Vorbelastungen vorhanden. 

Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei einer Nichtdurchführung der Planung wird das potentielle Windnutzunggebiet vermutlich 
auch weiterhin land- bzw. forstwirtschaftlich genutzt. 
 

Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutzgut Auswirkung der Planung 

Bevölkerung 
und Ge-
sundheit 
des Men-
schen 

+ 0 - --  

Das Vorhaben führt voraussichtlich zu folgenden negativen Umweltauswir-
kungen: 
Es werden teilweise erweiterte Vorsorgeabstände zu Siedlungsbereichen wie 
z. B. Herrenwies und Seebachhof betroffen. Das potentielle Windnutzungs-
gebiet grenzt im Norden an einen Gesetzlichen Erholungswald. Darüber hin-
aus umfasst es Erholungswald der Stufe II sowie in geringem Umfang der 
Stufe I. Durch den Bau von WEA kann es zu Beeinträchtigungen der Erho-
lungsfunktion kommen. 

Kultur- und  
Sachgüter 

+ 0 - --  

Das Vorhaben führt voraussichtlich zu folgenden negativen Umweltauswir-
kungen: 
Das Kurhaus Bühlerhöhe befindet sich in ca. 3 km Entfernung. Es handelt 
sich dabei um ein Kulturdenkmal mit besonderer Bedeutung (Umgebungs-
schutz § 15 Abs. 3 DSchG). 
 
Anhand von Sichtbarkeitsanalysen ist das Maß der Betroffenheit genauer zu 
untersuchen. 
 
Darüber hinaus befindet sich die Ortschaft Bremersbach, die sich durch ihre 
exponierte Lage auf einem Höhenrücken im Murgtal auszeichnet, in ca. 4,5 
km Entfernung. 

Landschaft + 0 - --  

Das Vorhaben führt voraussichtlich zu folgenden negativen Umweltauswir-
kungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst in den Randbereichen in gerin-
gem Umfang Schutzbedürftige Bereiche für Naturschutz und Landschafts-
pflege. Bauliche Anlagen sind hier nicht zulässig. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt im Naturpark Schwarzwald Mit-
te/Nord. Durch den Bau von Windenergieanlagen kann es zu negativen Um-
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weltauswirkungen auf die Erholungslandschaft kommen. 
Aufgrund der geringen Sichtbarkeit (vgl. Sichtbarkeitsanalyse) ist die Empfind-
lichkeit des Landschaftsbilds gegenüber Windenergieanlagen insgesamt als 
gering einzustufen. Ausnahmen bilden die touristisch stark frequentierte 
Schwarzenbachtalsperre und der Bereich um Herrenwies. Hier verfügt das 
Landschafsbild über eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Beeinträchtigun-
gen. 
Eine vom Institut für Landschaftsplanung und Ökologie der Universität Stutt-
gart für die Regionen Nordschwarzwald und Mittlerer Oberrhein durchgeführte 
Landschaftsbildbewertung stuft die landschaftliche Schönheit des potentiellen 
Windnutzungsgebiets auf einer Skala von 0 (niedrigster Wert) bis 10 (höchs-
ter Wert) überwiegend in Stufe 7, im Osten auch in Stufe 8 ein. 

Pflanzen, 
Tiere und 
biologische 
Vielfalt 

+ 0 - --  

Das Vorhaben führt voraussichtlich zu folgenden negativen Umweltauswir-
kungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst in geringerem Umfang gesetz-
lich geschützte Biotope. Konkrete Vorsorgeabstände lassen sich zum derzei-
tigen Zeitpunkt noch nicht festlegen. 
Im Norden grenzt das potentielle Windnutzungsgebiet an das Vogelschutzge-
biet Nordschwarzwald (7415-441) mit Vorkommen windenergieempfindlicher 
Vogelarten.  
Im Osten des potentiellen Windnutzungsgebiets verläuft eine Verbundachse 
des Generalwildwegeplans. 
Darüber handelt es sich weitgehend über ein Gebiet mit besonderer Bedeu-
tung für den Artenschutz (v.a. Auerhuhn s. Hinweise für die saP) 

Boden + 0 - --  

Das Vorhaben führt voraussichtlich zu folgenden negativen Umweltauswir-
kungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Böden mit einer besonderen 
Bedeutung als Standort für die natürliche Vegetation. Zudem ist v. a. im östli-
chen Bereich Bodenschutzwald ausgewiesen. 

Wasser + 0 - --  

Das Vorhaben führt voraussichtlich zu folgenden negativen Umweltauswir-
kungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Flächen im Wasserschutzgebiet 
Zone III.  

Klima und 
Luft 

+ 0 - --  

Das Vorhaben führt voraussichtlich zu geringen negativen Umweltauswirkun-
gen. 

Wechsel-
wirkungen 

Wechselwirkungen der Schutzgüter untereinander können nach derzeitigem 
Kenntnisstand noch nicht abschließend aufgezeigt werden. 
Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass zahlreiche Wechselwirkungen 
zwischen den Schutzgütern stattfinden. Insbesondere führt der Bau von 
Windenergieanlagen zu Veränderungen des Landschaftsbilds, was zu Aus-
wirkungen auf die visuellen Aspekte der Erholungsqualität führt. Flächeninan-
spruchnahme und Betrieb der Anlagen können zu Veränderungen in den 
Populationen und Lebensgemeinschaften führen, was sich wiederum auf 
Landschaftsbild und Naturerlebnis auswirken kann. 

 

 

NATURA 2000 

Im Norden grenzt das potentielle Windnutzungsgebiet an das Vogelschutzgebiet 
Nordschwarzwald (7415-441). Gemäß Standarddatenbogen der LUBW sind dort windener-
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gieempfindliche Vogelarten (Haselhuhn, Wanderfalke, Wespenbussard, Auerhuhn und Baum-
falke) gemeldet. Inwiefern das Vorhaben hier zu einer erheblichen Beeinträchtigung der 
Schutzziele führen kann bzw. inwiefern Vorsorgeabstände einzuhalten sind, ist anhand einer 
FFH-VP zu klären. 

Hinweise für die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

Gemäß FVA Freiburg liegt die Fläche hinsichtlich des Auerhuhnschutz fast vollständig im 
Bereich der Kategorie 1 (Ausschluss von Windkraftanlagen). 
 

Kumulative Wirkungen 

- 

Geprüfte Alternativen 

Im Planungsraum wurden insgesamt 28 potentielle Windnutzungsgebiete (in 12 Suchräumen) 
vertieft geprüft. Darüber hinaus wurden 14 Gebiete (kommunale Alternativen) anhand von 
Kurzsteckbriefen untersucht. 
 
Geprüfte Alternativen auf der Gemarkung von Forbach: 
- Potentielle Windnutzungsgebiete Nr. 62 und Nr. 91 (vertiefte Betrachtung) 
- Potentielle Windnutzungsgebiete Nr. 40, 45, 65, 67 Süd (kommunale Alternativen) 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren zu klären 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens sind noch weitere Abstände zu Infrastrukturen zu klären, sofern sie durch die poten-
tiellen Windnutzungsgebiete betroffen sind bzw. in deren Einflussbereich liegen: 

- Verkehrsinfrastrukturen (Autobahn/Bundes-/Land- und/Kreisstraße/Schienenwegen 
und Bahnanlagen)  

- Seilschwebebahnen 
- Bundeswasserstraßen 
- Elektrizitätsfreileitungen (>110kV) 
- zivile/militärische Richtfunkstrecken 
- BOS-Digitalfunk Baden-Württemberg 
- Wetterradar 
- Radaranlagen zur Flugsicherung 
- Nachttieffluggebiete 
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Hinweise zu Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen 

- 

Übersicht über zu empfehlende erweiterte Vorsorgeabstände zu umliegenden Siedlungsbe-
reichen, regionalplanerische `Tabubereiche´ (Grünzäsur und Schutzbedürftiger Bereich für 
Naturschutz und Landschaftspflege) sowie die einzuhaltenden Mindestabstände zu Straßen 
und Freileitungen.  

 
 

Übersicht über die Belange von Natur und Umwelt: 
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Empfehlung zum weiteren Vorgehen 

Da das potentielle Windnutzungsgebiet fast vollständig im Bereich eines Auerhuhnlebens-
raums liegt, das von der FVA Freiburg in die Kategorie 1 (Ausschluss für Windenergieanla-
gen) wurde, wird empfohlen, das Gebiet nicht weiter zu verfolgen und von weiteren Betrach-
tungen zurückzustellen. 
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Die Sichtbarkeit aus Siedlungs- und Waldgebieten ist nicht dargestellt, da die spezifischen Situationen nicht 
erfasst werden können. 

Gebietseinordnung und Beschreibung 

Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden 

Gemeinde Nr. 56a: Bühl, Bühlertal und Baden-Baden 
Nr. 56c: Baden-Baden und Bühl 

Größe des Such-
raums  

Nr. 56a: 211,5 ha 
Nr. 56c: 249,7 ha 

Raumordnung  

Ausweisung im 
Regionalplan 

Nr. 56a:  
- im Westen Betroffenheit eines Regionalen Grünzugs 
- teilweise Schutzbedürftiger Bereich für die Forstwirtschaft 
Nr. 56c:  
- in geringem Umfang Schutzbedürftiger Bereich für Naturschutz und 

Landschaftspflege 
- in geringerem Umfang Schutzbedürftiger Bereich für die Erholung 

(Erholungsgebiet) 
- teilweise Schutzbedürftiger Bereich für die Forstwirtschaft 

Eignungsbeschreibung 

Windhöffigkeit Nr. 56a:  
- überwiegend 5,25-6,75 m/s, z. T. bis >7,00 m/s (sehr gute Nutzbar-

keit) 
Nr. 56c:  
- überwiegend 5,25-6,50 m/s, z. T bis 6,75 m/s (gute bis sehr gute 

Nutzbarkeit)  

Netzanbindung Abfrage der Netzanbindung notwendig 
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Erschließung Nr. 56a: Erschließung im Bereich des Schartenbergs möglicherweise 
porblematisch (enge Durchfahrtsstraßen, starke Steigung, schmale 
Felsrücken) 
Nr. 56c: generell über B500 möglich, Erschließung für Schwerlasttrans-
porter denkbar, aber mit Eingriffen verbunden 

Vorbelastungen Nr. 56a: die K2753 durchläuft das Gebiet 
Nr. 56c: die B500 verläuft östlich 

weitere Hinweise 
zum Gebiet 

-  

 

Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten  

Der Suchraum liegt am westlichen Rand des Naturraumes „Nördlicher Talschwarzwald“ und 
wird als Mischwald genutzt. Die potentiellen Windnutzungsgebiete liegen auf einem Höhen-
zug und sind von der Rheinebene und Vorbergzone aus aufgrund der exponierten Lage am 
Schwarzwaldrand gut einsehbar. 
Die weitere Umgebung des Suchraumes wird durch Mischwald dominiert. Im Norden und 
Süden befinden sich die relativ breiten Täler von Oosbach und Sandbach. Sie sind stark 
durch Siedlung geprägt, die Hangbereiche werden v.a. als Streuobst- und Grünland, im unte-
ren Talbereich des Bühlertals auch als Weinbauflächen genutzt. Im Westen zur Rheinebene 
hin schließt sich die Vorbergzone mit großen Wein- und Obstbauflächen sowie Streuobstwie-
sen an. Größere Siedlungen (Bühl, Vimbuch, Ottersweier) befinden sich vor allem im Über-
gangsbereich zur Rheinebene. Die Rheinebene ist im landesweiten Vergleich stark zerschnit-
ten. Der Siedlungsflächenanteil ist sehr hoch und auch die Verkehrsinfrastruktur sehr dicht. 
Die landwirtschaftliche Nutzung erfolgt großflächig und intensiv als Acker oder Grünland. An 
den Ortsrändern sind kleinflächig Streuobstwiesen vorhanden. Daneben sind mehrere kleine-
re Waldbereiche vorhanden. Aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte besteht eine hohe Nah-
erholungsnachfrage. Bedeutende kulturlandschaftliche Elemente stellen die neugotische Kir-
che St. Peter und Paul und das Kloster Maria Hilf (20. Jh.) in Bühl dar. 
Neben der B500 und weiteren Landes- und Kreisstraßen sind in der unmittelbaren Umgebung 
der potentiellen Windnutzungsgebiete im Bereich des Schwarzwaldes keine Vorbelastungen 
vorhanden. Die Rheinebene ist vor allem durch die A5 und weitere Verkehrsinfrastruktur, zahl-
reiche Freileitungen, Gewerbegebiete vorbelastet. 

Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei einer Nichtdurchführung der Planung werden die potentiellen Windnutzungsgebiete ver-
mutlich auch weiterhin forstwirtschaftlich genutzt. 
 

Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutzgut Auswirkung der Planung 

Bevölkerung 
und Ge-
sundheit 
des Men-
schen 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 56a) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen ne-
gativen Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt überwiegend im Bereich der erwei-
terten Vorsorgeabstände zu umliegenden Siedlungsbereichen wie Liehen-
bach, Wintereck, Schneckenbach. 
Im nördlichen Bereich liegt das potentielle Windnutzungsgebiet im 1000 m 
Vorsorgeabstand um einen Gesetzlichen Erholungswald. Die hohe Erho-
lungsfunktion wird durch die überwiegende Ausweisung als Erholungswald 
der Stufen I und II dokumentiert. Das potentielle Windnutzungsgebiet verfügt 
über viele Wanderwege und Aussichtpunkte. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 56c) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Um-
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weltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt in den Randbereichen im erweiter-
ten Vorsorgeabstand zu Siedlungsbereichen wie Schwanenwasen und 
Großbachhof.  
Im Nordosten schneidet es einen Gesetzlichen Erholungswald an und liegt 
fast vollständig im Bereich des 1000 m Vorsorgeabstands zu Gesetzlichem 
Erholungswald. Darüber hinaus besteht eine randliche Betroffenheit von 
Erholungswald Stufe II. 

Kultur- und  
Sachgüter 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 56a) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen ne-
gativen Umweltauswirkungen: 
Im Umfeld des potentielle Windnutzungsgebiets liegen folgende Kultur-
denkmale mit besonderer Bedeutung (Umgebungsschutz § 15 Abs. 3 
DSchG): 
- Kurhaus Bühlerhöhe, Unteres Schloss in Neuweier, Yburg (Entfernung 

<2,5 km) 
- Burgruine Altwindeck, Klostergut Fremersberg (Entfernung 2,5- 5 km) 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 56c) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen ne-
gativen Umweltauswirkungen: 
Im Umfeld des potentielle Windnutzungsgebiets liegen folgende Kultur-
denkmale mit besonderer Bedeutung (Umgebungsschutz § 15 Abs. 3 
DSchG): 
- Kurhaus Bühlerhöhe, Yburg (Entfernung <2,5 km) 
- Unteres Schloss in Neuweier. Zisterzienserinnenabtei in Lichtental, Klos-

tergut Fremersberg (Entfernung 2,5- 5 km) 

Landschaft + 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 56a) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen ne-
gativen Umweltauswirkungen: 
Der Westliche Teil des potentiellen Windnutzungsgebiets liegt in einer Regi-
onalen Grünzäsur. Es kann zu einer Beeinträchtigung der ökologischen 
Ausgleichsfunktion kommen. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt überwiegend im LSG Bühlertal 
(2.16.035). Inwiefern der Schutzzweck beeinträchtigt wird, ist im weiteren 
Planungsverlauf zu klären. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt vollständig im Naturpark Schwarz-
wald Mitte/Nord. Durch den Bau von Windenergieanlagen kann es zu nega-
tiven Umweltauswirkungen auf die Erholungslandschaft kommen.  
Das Landschaftsbild verfügt insb. in den Offenlandbereichen der Vorbergzo-
ne über eine hohe Qualität. Aufgrund seiner Lage im Bereich des Schwarz-
waldwestrands ist der Schartenberg gut einsehbar. Die aus Wintereckstein, 
Schreckenstein und Kälbelskopf bestehende Bergkette ist ebenfalls land-
schaftsbildprägend. Entsprechend hoch ist die Empfindlichkeit gegenüber 
Beeinträchtigungen. Neben der technischen Überprägung der Landschaft, 
führen Windenergieanlagen durch ihre Höhe zu einem Verlust der Maßstäb-
lichkeit der Waldkulisse sowie der Berghöhen. 
Eine vom Institut für Landschaftsplanung und Ökologie der Universität Stutt-
gart für die Regionen Nordschwarzwald und Mittlerer Oberrhein durchge-
führte Landschaftsbildbewertung stuft die landschaftliche Schönheit des 
potentiellen Windnutzungsgebiets auf einer Skala von 0 (niedrigster Wert) 
bis 10 (höchster Wert) überwiegend in Stufe 7 und 8 ein. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 56c) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen ne-
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gativen Umweltauswirkungen: 
Im Westen umfasst das potentielle Windnutzungsgebiet in geringerem Um-
fang einen Schutzbedürftigen Bereich für Naturschutz und Landschaftspfle-
ge. Bauliche Nutzungen sind dort ausgeschlossen. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt überwiegend im LSG Baden-
Baden (2.11.001) sowie in geringem Umfang im LSG Bühlertal (2.16.035). 
Inwiefern der jeweilige Schutzzweck durch das Vorhaben beeinträchtigt wird, 
ist im weiteren Planungsverlauf zu klären. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt im Naturpark Schwarzwald Mit-
te/Nord. Durch den Bau von Windenergieanlagen kann es zu negativen 
Umweltauswirkungen auf die Erholungslandschaft kommen. 
Aufgrund der geringen Einsehbarkeit verfügt das potentielle Windnutzungs-
gebiet über eine mittlere Empfindlichkeit gegenüber Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes. 
Entsprechend dem potentiellen Windnutzungsgebiet Nr. 156a verfügen die 
umliegenden Offenlandbereiche über eine hohe Landschaftsbildqualität. 
Aufgrund der vergleichsweise eingeschränkten Sichtbarkeit ist die Empfind-
lichkeit gegenüber Beeinträchtigungen als mittel bis hoch einzustufen. 
Eine vom Institut für Landschaftsplanung und Ökologie der Universität Stutt-
gart für die Regionen Nordschwarzwald und Mittlerer Oberrhein durchge-
führte Landschaftsbildbewertung stuft die landschaftliche Schönheit des 
potentiellen Windnutzungsgebiets auf einer Skala von 0 (niedrigster Wert) 
bis 10 (höchster Wert) überwiegend in Stufe 7 ein. 

Pflanzen, 
Tiere und 
biologische 
Vielfalt 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 56a) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Um-
weltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst in geringem Umfang gesetzlich 
geschützte Biotope. Konkrete Vorsorgeabstände lassen sich zum derzeiti-
gen Planungsstand noch nicht festlegen. 
Im Süden grenzt das potentielle Windnutzungsgebiet an das Vogelschutz-
gebiet Nordschwarzwald (7415-441) mit Vorkommen windenergieempfindli-
cher Vogelarten.  
Das potentielle Windnutzungsgebiet grenzt ebenfalls an das FFH-Gebiet 
Nördlicher Talschwarzwald um Bühlertal (7315-341).  

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 56c) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Um-
weltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst in geringem Umfang gesetzlich 
geschützte Biotope. Konkrete Vorsorgeabstände lassen sich zum derzeiti-
gen Planungsstand noch nicht festlegen. 
Im Süden grenzt das potentielle Windnutzungsgebiet an das Vogelschutz-
gebiet Nordschwarzwald (7415-441) mit Vorkommen windenergieempfindli-
cher Vogelarten.  
Das potentielle Windnutzungsgebiet grenzt an das FFH-Gebiet Nördlicher 
Talschwarzwald um Bühlertal (7315-341).  
Jedoch liegt das FFH-Gebiet Wälder und Wiesen um Baden-Baden (7215-
341) im näheren Umfeld mit Vorkommen von Fledermausarten.  

Boden + 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 56a) führt voraussichtlich zu negativen Umweltauswir-
kungen: 
Es werden Böden mit einer besonderen Bedeutung als Standort für die na-
türliche Vegetation beansprucht. Zudem ist das Gebiet teilweise als Boden-
schutzwald ausgewiesen. 
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+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 56b) führt voraussichtlich zu negativen Umweltauswir-
kungen: 
Durch die Planung werden Böden mit einer besonderen Bedeutung als 
Standort für die natürliche Vegetation beansprucht. Zudem ist das Gebiet 
teilweise als Bodenschutzwald ausgewiesen. 

Wasser + 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 56a) führt voraussichtlich zu geringen negativen Um-
weltauswirkungen. 
Im Osten besteht eine geringfügige Betroffenheit eines Wasserschutzwalds. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 56c) führt voraussichtlich zu negativen Umweltauswir-
kungen: 
Die Fläche liegt überwiegend im Bereich eines Quellschutzgebiets Zone III. 

Klima und 
Luft 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 56a) führt jedoch voraussichtlich zu geringen negativen 
Umweltauswirkungen. 
Im Nordwesten liegt das potentielle Windnutzungsgebiet in geringerem Um-
fang im Bereich eines Klimaschutzwalds. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 56c) führt voraussichtlich zu geringen negativen Um-
weltauswirkungen. 

Wechsel-
wirkungen 

Wechselwirkungen der Schutzgüter untereinander können nach derzeitigem 
Kenntnisstand noch nicht abschließend aufgezeigt werden. 
Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass zahlreiche Wechselwirkungen 
zwischen den Schutzgütern stattfinden. Insbesondere führt der Bau von 
Windenergieanlagen zu Veränderungen des Landschaftsbilds, was zu Aus-
wirkungen auf die visuellen Aspekte der Erholungsqualität führt. Flächenin-
anspruchnahme und Betrieb der Anlagen können zu Veränderungen in den 
Populationen und Lebensgemeinschaften führen, was sich wiederum auf 
Landschaftsbild und Naturerlebnis auswirken kann. 

 

 

NATURA 2000 

Nr. 56a: 
Im Süden grenzt das potentielle Windnutzungsgebiet an das Vogelschutzgebiet 
Nordschwarzwald (7415-441). Gemäß Standarddatenbogen der LUBW sind dort windener-
gieempfindliche Vogelarten (Haselhuhn, Wanderfalke, Wespenbussard, Auerhuhn und Baum-
falke) gemeldet. Inwiefern das Vorhaben hier zu einer erheblichen Beeinträchtigung der 
Schutzziele führen kann bzw. inwiefern Vorsorgeabstände einzuhalten sind, ist anhand einer 
FFH-VP zu klären. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet grenzt ebenfalls an das FFH-Gebiet Nördlicher Tal-
schwarzwald um Bühlertal (7315-341). Da laut Standarddatenbogen der LUBW dort keine 
Fledermausarten gemeldet sind, sind erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzziele zwar 
eher unwahrscheinlich, jedoch anhand einer FFH-VP auszuschließen. 
 
Nr. 56c: 
Im Süden grenzt das potentielle Windnutzungsgebiet an das Vogelschutzgebiet 
Nordschwarzwald (7415-441). Gemäß Standarddatenbogen der LUBW sind dort windener-
gieempfindliche Vogelarten (Haselhuhn, Wanderfalke, Wespenbussard, Auerhuhn und Baum-
falke) gemeldet. Im Umfeld des potentiellen Windnutzungsgebiets liegt außerdem das FFH-
Gebiet Wälder und Wiesen um Baden-Baden (7215-341) mit Fledermausarten wie Bechstein-
fledermaus und Großes Mausohr. Inwiefern das Vorhaben hier zu einer erheblichen Beein-
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trächtigung der Schutzziele führen kann bzw. inwiefern Vorsorgeabstände einzuhalten sind, 
ist anhand einer FFH-VP zu klären. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet grenzt ebenfalls an das FFH-Gebiet Nördlicher Tal-
schwarzwald um Bühlertal (7315-341). Da laut Standarddatenbogen der LUBW dort keine 
Fledermausarten gemeldet sind, sind erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzziele zwar 
eher unwahrscheinlich, jedoch anhand einer FFH-VP auszuschließen. 

Hinweise für die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

Nr. 56a: 
Im Umfeld des potentiellen Windnutzungsgebiets, v. a. in den Ortsteilen Neuweier, Eisental 
und Bühlertal, wurden mehrere Fledermausquartiere erfasst.  
Restriktionen durch den Auerhuhnschutz sind gemäß FVA Freiburg nicht bekannt. 
 
Nr. 56c: 
Nach derzeitiger Datenlage liegen keine Hinweise zu Artvorkommen vor. Aspekte zu Brut-
standorten von Vögeln sind zu prüfen (vgl. hierzu LUBW 2012: Hinweise für den Untersu-
chungsumfang zur Erfassung von Vogelarten bei Bauleitplanung und Genehmigung für Wind-
energieanlagen). Gleiches gilt für Vorkommen von Fledermausarten. 
Restriktionen durch den Auerhuhnschutz sind gemäß FVA Freiburg nicht bekannt. 

Kumulative Wirkungen 

Im Hinblick auf das Landschaftserleben können sich im Zusammenspiel mit möglichen Wind-
energieanlagen im Bereich der beiden hier betrachteten potentiellen Windnutzungsgebiete 
kumulative Wirkungen ergeben. 

Geprüfte Alternativen 

Im Planungsraum wurden insgesamt 28 potentielle Windnutzungsgebiete (in 12 Suchräumen) 
vertieft geprüft. Darüber hinaus wurden 14 Gebiete (kommunale Alternativen) anhand von 
Kurzsteckbriefen untersucht. 
 
Geprüfte Alternativen auf der Gemarkung der VVG Bühl: 
- Potentielle Windnutzungsgebiete Nr. 37, 56a, 56c, 154b und 157b (vertiefte Betrachtung) 
 
Geprüfte Alternativen auf der Gemarkung von Bühlertal: 
- Potentielles Windnutzungsgebiet Nr. 56a (vertiefte Betrachtung) 
 
Geprüfte Alternativen auf der Gemarkung von Baden-Baden:  
- Potentielle Windnutzungsgebiete Nr. 56c, 91, 154b (vertiefte Betrachtung) 
- Potentielles Windnutzungsgebiet 93b (kommunale Alternative) 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren zu klären 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens sind noch weitere Abstände zu Infrastrukturen zu klären, sofern sie durch die poten-
tiellen Windnutzungsgebiete betroffen sind bzw. in deren Einflussbereich liegen:  

- Verkehrsinfrastrukturen (Autobahn/Bundes-/Land- und/Kreisstraße/Schienenwegen 
und Bahnanlagen)  

- Seilschwebebahnen 
- Bundeswasserstraßen 
- Elektrizitätsfreileitungen (>110kV) 
- zivile/militärische Richtfunkstrecken 
- BOS-Digitalfunk Baden-Württemberg 
- Wetterradar 
- Radaranlagen zur Flugsicherung 



WINDENERGIE IN DER RAUMSCHAFT DER STÄDTE UND GEMEINDEN IM  
LANDKREIS RASTATT, STADTKREIS BADEN-BADEN UND ANGRENZENDER KOMMUNEN 

 

 HHP  HAGE+HOPPENSTEDT PARTNER     raumplaner landschaftsarchitekten                         166 

- Nachttieffluggebiete 

 

Hinweise zu Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen 

Nr. 56a: 
- Berücksichtigung der erweiterten Vorsorgeabstände zu den umliegenden Siedlungs-

bereichen 
 

Nr. 56c: 
- Berücksichtigung der erweiterten Vorsorgeabstände zu den umliegenden Siedlungs-

bereichen  
- Flächenreduzierung um die Schutzbedürftigen Bereiche für Naturschutz und Land-

schaftspflege (bauliche Anlagen sind hier nicht genehmigt)  
- Flächenreduktion im Bereich des Gesetzlichen Erholungswalds. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Übersicht über zu empfehlende erweiterte Vorsorgeabstände zu umliegenden Siedlungsbe-
reichen, regionalplanerische `Tabubereiche´ (Grünzäsur und Schutzbedürftiger Bereich für 
Naturschutz und Landschaftspflege) sowie die einzuhaltenden Mindestabstände zu Straßen 
und Freileitungen.  
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Übersicht über die Belange von Natur und Umwelt: 
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Empfehlung zum weiteren Vorgehen 

Nr. 56a: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet verfügt insb. hinsichtlich des Denkmalschutzes sowie des 
Landschafts- und Erholungsschutzes über ein erhöhtes Konfliktpotential. Darüber hinaus liegt 
es in weiten Teilen im Bereich der erweiterten Vorsorgeabstände zu Siedlungsbereichen. 
Um akustische und visuelle Beeinträchtigungen von Bereichen, die für die Wohnnutzung von 
Bedeutung sind, zu vermeiden, sollten die erweiterten Vorsorgeabstände zu den umliegenden 
Siedlungsbereichen berücksichtigt werden. Da die angestrebte Bündelung von Windenergie-
anlagen danach voraussichtlich nur noch im Bereich des Kälbelskopf möglich ist, wird emp-
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fohlen, bei einer Weiterverfolgung den Fokus auf diesen Teil des potentiellen Windnutzungs-
gebiets zu legen. Dabei wären insb. die Belange des Landschafts- und Erholungsschutzes, 
des Denkmalschutzes und des Artenschutzes im Rahmen des FNP-Verfahrens zu klären. 
 
Nr. 56c: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet verfügt insb. hinsichtlich der Belange des Landschafts- 
und Denkmalschutz über ein erhöhtes Konfliktpotential. Randlich ist Gesetzlicher Erholungs-
wald betroffen. Hier wird eine Flächenreduzierung empfohlen. Um akustische und visuelle 
Beeinträchtigungen von Bereichen, die für die Wohnnutzung von Bedeutung sind, zu vermei-
den, sollten die erweiterten Vorsorgeabstände zu den umliegenden Siedlungsbereichen be-
rücksichtigt werden.  
Es wird empfohlen die verbleibende Fläche des potentiellen Windnutzungsgebiets hinsichtlich 
seiner Eignung als Konzentrationszone für Windenergieanlagen differenzierter zu untersu-
chen. Insb. die Belange des Landschafts- und Erholungsschutzes, des Denkmalschutzes 
sowie des Artenschutzes sind dabei im Rahmen des FNP-Verfahrens zu klären. 
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Suchraum 6: Hummelsberg pot. Windnutzungsgebiete 
Nr. 91 

Gebietsübersicht und Sichtbarkeitsanalyse 

9
1
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Die Sichtbarkeit aus Siedlungs- und Waldgebieten ist nicht dargestellt, da die spezifischen Situationen nicht 
erfasst werden können. 

Gebietseinordnung und Beschreibung 

Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden 

Gemeinde Baden-Baden, Gernsbach, Weisenbach und Forbach 

Größe des Such-
raums  

521,4 ha 

Raumordnung  

Ausweisung im 
Regionalplan 

- randliche Betroffenheit von Schutzbedürftigen Bereichen für Natur-
schutz und Landschaftspflege 

- im Nordosten in geringerem Umfang Betroffenheit eines Regionalen 
Grünzugs 

- teilweise Schutzbedürftiger Bereich für die Forstwirtschaft 

Eignungsbeschreibung 

Windhöffigkeit überwiegend 5,25-6,50 m/s, maximal 6,75 m/s (gute bis sehr gute Nutz-
barkeit) 
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Netzanbindung Abfrage der Netzanbindung notwendig 

Erschließung Die Erschließung scheint über die L79 von Baden-Baden her kommend 
und ab der Roten Lache zu den potentiellen Standorten auf den vorhan-
denen Wanderwegen grundsätzlich möglich.  

Vorbelastungen Im Norden verläuft die K3701, im Süden wird das Gebiet durch die L79 
begrenzt 

weitere Hinweise 
zum Gebiet 

-  

 

Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten  

Der Suchraum liegt innerhalb des Naturraumes „Nördlicher Talschwarzwald“ und wird über-
wiegend als Mischwald, in Teilbereichen auch als Nadelwald genutzt. Das potentielle Wind-
nutzungsgebiet liegt auf einem Höhenzug. Aufgrund des engen Reliefs, das Grundgebirge 
wird durch zahlreiche Fließgewässer in eine Rückenlandschaft aufgelöst, ist die Einsehbarkeit 
des Gebietes relativ gering.  
Auch die weitere Umgebung des Suchraumes wird durch Mischwald, im Süden durch Nadel-
wald bestimmt. Die breiten Täler von Murg und Oosbach sind durch große Siedlungsbereiche 
geprägt. Die Hangbereiche werden als Streuobstwiesen und Grünland, die schmalen Seiten-
täler überwiegend als Grünland genutzt. Ein wichtiges, die Landschaft prägendes Element ist 
das Schloss Eberstein bei Obertsrot. Baden-Baden ist für seine Heilquellen bekannt. 
Vorbelastet sind insbesondere das Murgtal und das Oosbachtal durch Freileitungen, die B462 
und die B500 sowie weitere Verkehrsinfrastrukturen.  

Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei einer Nichtdurchführung der Planung wird das potentielle Windnutzungsgebiet vermutlich 
auch weiterhin forstwirtschaftlich genutzt. 
 

Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutzgut Auswirkung der Planung 

Bevölkerung 
und Ge-
sundheit 
des Men-
schen 

+ 0 - --  

Das Vorhaben führt voraussichtlich zu folgenden negativen Umweltauswir-
kungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt teilweise im Bereich der erweiterten 
Vorsorgeabstände um besiedelte Bereiche (z. B. Schmalbach, Rote Lache, 
Wanderheim im Heiligen Wald, Gaisbach). 
Das potentielle Windnutzungsgebiet außerdem z. T. im 1000 m Vorsorgeab-
stand um Gesetzlichen Erholungswald und schneidet diesen im Nordwesten 
und Südwesten in geringem Umfang an. Auch hat die Fläche Anteil an Erho-
lungswald Stufe II und in geringerem Umfang auch Stufe I 

Kultur- und  
Sachgüter 

+ 0 - --  

Das Vorhaben führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen Um-
weltauswirkungen: 
Im Umfeld des potentiellen Windnutzungsgebiets liegen folgende Kultur-
denkmale mit besonderer Bedeutung (Umgebungsschutz § 15 Abs. 3 
DSchG): 
- Schloss Eberstein, Gesamtanlage Gernsbach, Bermersbach (Entfernung 

<2,5 km) 
- Zisterzienserinnenabtei Lichtental, Neues Schloss Baden-Baden, Burgru-

ine Alteberstein, Hofgut Amalienburg, Kaiser Wilhelm Turm (Entfernung 
2,5- 5 km) 
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Anhand von Sichtbarkeitsanalysen ist das Maß der Betroffenheit genauer zu 
untersuchen. 
 
Die Ortschaft Bermersbach liegt südlich der Fläche und zeichnet sich durch 
ihre exponierte Lage auf einem Höhenrücken im Murgtal aus. 

Landschaft + 0 - --  

Das Vorhaben führt voraussichtlich zu folgenden negativen Umweltauswir-
kungen: 
Im Nordosten schneidet das potentielle Windnutzungsgebiet in geringerem 
Umfang einen Regionalen Grünzug an. Darüber hinaus sind randlich kleinflä-
chige Schutzbedürftige Bereiche für Naturschutz und Landschaftspflege be-
troffen. 
Der westliche Teil des potentiellen Windnutzungsgebiets liegt im LSG Baden-
Baden (2.11.001). Inwiefern der Schutzzweck beeinträchtigt wird ist anhand 
näherer Untersuchungen zu klären. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt vollständig im Naturpark Schwarz-
wald Mitte/Nord. Durch den Bau von Windenergieanlagen kann es zu negati-
ven Umweltauswirkungen auf die Erholungslandschaft kommen.  
Das Landschaftsbild weist eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Beeinträchti-
gungen auf. Durch die Realisierung kann es zu einem Verlust der Maßstäb-
lichkeit der Waldkulisse sowie der Horizontbilder kommen. Aufgrund des stark 
bewegten Reliefs ist die Sichtbarkeit jedoch eingeschränkt. 
Eine vom Institut für Landschaftsplanung und Ökologie der Universität Stutt-
gart für die Regionen Nordschwarzwald und Mittlerer Oberrhein durchgeführte 
Landschaftsbildbewertung stuft die landschaftliche Schönheit des potentiellen 
Windnutzungsgebiets auf einer Skala von 0 (niedrigster Wert) bis 10 (höchs-
ter Wert) überwiegend in Stufe 7 ein. 

Pflanzen, 
Tiere und 
biologische 
Vielfalt 

+ 0 - --  

Das Vorhaben führt voraussichtlich zu folgenden negativen Umweltauswir-
kungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst in geringerem Umfang gesetz-
lich geschützte Biotope. Konkrete Vorsorgeabstände lassen sich zum derzei-
tigen Zeitpunkt noch nicht festlegen.  
Da es von einer Verbundachse des Generalwildwegeplans durchzogen wird, 
können Störungen wandernder Großsäuger nicht ausgeschlossen werden. 

Boden + 0 - --  

Das Vorhaben führt voraussichtlich zu folgenden negativen Umweltauswir-
kungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Böden mit einer besonderen 
Bedeutung als Standort für die natürliche Vegetation. Zudem besteht in gerin-
gem Umfang eine Betroffenheit von Bodenschutzwald. 
Die Einstufung der Umweltauswirkungen kann zum derzeitigen Planungs-
stand nicht abschließend erfolgen.  

Wasser + 0 - --  

Das Vorhaben führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen Um-
weltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Flächen im Wasserschutzgebiet 
Zone II. Sollte das Wasserschutzgebiet bei einer Konkretisierung der Planung 
weiterhin betroffen sein bedarf es der Befreiung durch die Genehmigungsbe-
hörde. 
Es sind zudem Flächen im Wasserschutzgebiet Zone III betroffen, die bei 
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einer Konkretisierung der Fläche nach Möglichkeit nicht in Anspruch genom-
men werden sollten.  
Darüber hinaus betrifft die Fläche im Westen ein Quellschutzgebiet Zone III. 

Klima und 
Luft 

+ 0 - --  

Das Vorhaben führt voraussichtlich zu geringen negativen Umweltauswirkun-
gen. 

Wechsel-
wirkungen 

Wechselwirkungen der Schutzgüter untereinander können nach derzeitigem 
Kenntnisstand noch nicht abschließend aufgezeigt werden. 
Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass zahlreiche Wechselwirkungen 
zwischen den Schutzgütern stattfinden. Insbesondere führt der Bau von 
Windenergieanlagen zu Veränderungen des Landschaftsbilds, was zu Aus-
wirkungen auf die visuellen Aspekte der Erholungsqualität führt. Flächeninan-
spruchnahme und Betrieb der Anlagen können zu Veränderungen in den 
Populationen und Lebensgemeinschaften führen, was sich wiederum auf 
Landschaftsbild und Naturerlebnis auswirken kann. 

 

 

NATURA 2000 

- 

Hinweise für die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

In den östlich gelegenen Siedlungsbereichen im Murgtal wurden mehrere Fledermausquartie-
re erfasst. Im Bereich von Ebersteinschloss und Füllenfelsen liegen außerdem Hinweise auf 
Vorkommend der Zippammer vor. Hierbei handelt es sich jedoch um keine windenergieemp-
findliche Art. 
Gemäß FVA Freiburg umfasst das potentielle Windnutzungsgebiet z. T. auch Prüfbereiche 
hinsichtlich des Auerhuhnschutz (Kategorie 3 – weniger problematisch). 

Kumulative Wirkungen 

- 

Geprüfte Alternativen 

Im Planungsraum wurden insgesamt 28 potentielle Windnutzungsgebiete (in 12 Suchräumen) 
vertieft geprüft. Darüber hinaus wurden 14 Gebiete (kommunale Alternativen) anhand von 
Kurzsteckbriefen untersucht. 
 
Geprüfte Alternativen auf der Gemarkung von Baden-Baden: 
- Potentielle Windnutzungsgebiete Nr. 56c, 91, 154b (vertiefte Betrachtung) 
- Potentielles Windnutzungsgebiet Nr. 93b (kommunale Alternative) 
 
Geprüfte Alternativen auf der Gemarkung der VVG Gernsbach: 
- Potentielle Windnutzungsgebiete Nr. 91, 73b, 109, 125a (vertiefte Betrachtung) 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren zu klären 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens sind noch weitere Abstände zu Infrastrukturen zu klären, sofern sie durch die poten-
tiellen Windnutzungsgebiete betroffen sind bzw. in deren Einflussbereich liegen: 

- Verkehrsinfrastrukturen (Autobahn/Bundes-/Land- und/Kreisstraße/Schienenwegen 
und Bahnanlagen)  

- Seilschwebebahnen 
- Bundeswasserstraßen 
- Elektrizitätsfreileitungen (>110kV) 
- zivile/militärische Richtfunkstrecken 
- BOS-Digitalfunk Baden-Württemberg 
- Wetterradar 
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- Radaranlagen zur Flugsicherung 
- Nachttieffluggebiete 

 

Hinweise zu Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen 

- Berücksichtigung der empfohlenen erweiterten Vorsorgeabstände zu umliegenden 
Siedlungsgebieten  

- Flächenreduzierung im Bereich der Schutzbedürftigen Bereiche für Naturschutz und 
Landschaftspflege (bauliche Anlagen sind dort nicht genehmigt) 

- Flächenreduzierung im Bereich der WSG Zonen II 
- Flächenreduzierung im Bereich des Gesetzlichen Erholungswalds und des Erho-

lungswalds Stufe I 

Übersicht über zu empfehlende erweiterte Vorsorgeabstände zu umliegenden Siedlungsbe-
reichen, regionalplanerische `Tabubereiche´ (Grünzäsur und Schutzbedürftiger Bereich für 
Naturschutz und Landschaftspflege) sowie die einzuhaltenden Mindestabstände zu Straßen 
und Freileitungen.  
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Übersicht über die Belange von Natur und Umwelt 
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Empfehlung zum weiteren Vorgehen 

Das Konfliktpotential der Fläche lässt sich durch Anpassungen im Bereich der empfohlenen 
ergänzenden Vorsorgeabstände zu umliegenden Siedlungsgebereichen, Schutzbedürftiger 
Bereiche für Naturschutz und Landschaftspflege, WSG Zone II sowie dem Gesetzlichen Erho-
lungswald sowie Erholungswald Stufe I bereits vermindern. Vor allem hinsichtlich der Erho-
lungsfunktion bzw. des Landschaftsschutzes, der Auswirkungen auf umliegende Kulturdenk-
male, die Sichtbarkeit sowie den Artenschutz sind jedoch im Rahmen des FNP-Verfahrens 
noch weiterführende Untersuchungen notwendig. 
 
Aufgrund der voraussichtlich guten bis sehr guten Windhöffigkeit und dem nach derzeitigen 
Kenntnisstand vergleichsweise mittleren Konfliktpotentials wird empfohlen, die Fläche im wei-
teren Planungsverfahren weiter zu verfolgen und differenzierter zu untersuchen.  
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Suchraum 7: Teufelsmühle/Vogelhardskopf/Aizenberg pot. Windnutzungsgebiete 
Nr. 73b, 109 und 125a 

Gebietsübersicht und Sichtbarkeitsanalyse 
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Nr. 73b Nr. 109 

Nr. 109 Nr. 125a 

 
Die Sichtbarkeit aus Siedlungs- und Waldgebieten ist nicht dargestellt, da die spezifischen Situationen nicht 
erfasst werden können. 
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Gebietseinordnung und Beschreibung 

Landkreis Rastatt 

Gemeinde Nr. 73b: Gernsbach 
Nr. 109: Loffenau 
Nr. 125a: Loffenau 

Größe des Such-
raums  

Nr. 73b: 185,5 ha 
Nr. 109: 318,5 ha 
Nr. 125a: 167,8 ha 

Raumordnung  

Ausweisung im 
Regionalplan 

Nr. 73b:  
- randliche Betroffenheit eines Schutzbedürftigen Bereichs für Natur-

schutz und Landschaftspflege 
- Fläche tangiert Schutzbedürftige Bereiche für die Forstwirtschaft 
Nr. 109:  
- teilweise Schutzbedürftiger Bereich für Naturschutz und Land-

schaftspflege 
- teilweise Schutzbedürftiger Bereich für die Forstwirtschaft 
Nr. 125a:  
- teilweise Schutzbedürftiger Bereich für die Forstwirtschaft 

Eignungsbeschreibung 

Windhöffigkeit Nr. 73b:  
- überwiegend 5,25-6,25 m/s, maximal bis 7,00 m/s (gute bis sehr 

gute Nutzbarkeit) 
Nr. 109:  
- 5,25 bis >7 m/s (sehr gute Nutzbarkeit) 
Nr. 125a:  
- 5,25 bis >7 m/s (sehr gute Nutzbarkeit) 

Netzanbindung Abfrage der Netzanbindung notwendig 

Erschließung Nr. 73b: über die L76b von Sprollenhaus kommend auf den Kaltenbronn 
und von dort über vorhanden Waldwege grundsätzlich möglich 
Nr. 109: erscheint grundsätzlich möglich (evtl. über L564) 
Nr. 125a: erscheint grundsätzlich möglich (evtl. über L564) 

Vorbelastungen Nr. 73b: die L76b tangiert die Fläche 
Nr. 109: im Westen verläuft die L564 
Nr. 125a: im Südosten verläuft die L564 

weitere Hinweise 
zum Gebiet 

- 

 

Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten  

Der Suchraum liegt in den Naturräumen „Nördlicher Talschwarzwald“ sowie „Grinden-
schwarzwald und Enzhöhen“. Die potentiellen Windnutzungsgebiete liegen vollständig im 
Wald. Das Gebiet Nr. 125a wird überwiegend als Mischwald, im Osten als Nadelwald, das 
Gebiet Nr. 109 als Nadelwald und das Gebiet Nr. 73b als Misch- und Nadelwald genutzt. Die 
Gebiete befinden sich auf Höhenzügen. Aufgrund des stark bewegten Reliefs sind sie nur 
mäßig einsehbar. 
Auch die weitere Umgebung des Suchraumes wird im Norden und Westen durch Mischwald, 
im Osten durch Nadelwald geprägt. In den steilen Bachtälern befinden sich Siedlungsberei-
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che. Das Offenland wird überwiegend als Grünland- und Streuobstwiesen genutzt. Als kultur-
landschaftlich typische Elemente sind die Heuhüttchen zu nennen.  
Neben den Landes- und Kreisstraßen und den oberirdischen Stromleitungen im Siedlungsbe-
reich sind keine weiteren Vorbelastungen in der näheren Umgebung vorhanden. Im Murgtal 
kommen Gewerbegebiete, Freileitungen und die B462 hinzu. 

Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei einer Nichtdurchführung der Planung werden die potentiellen Windnutzungsgebiete ver-
mutlich auch weiterhin genutzt. 
 

Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutzgut Auswirkung der Planung 

Bevölkerung 
und Ge-
sundheit 
des Men-
schen 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 73b) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen nega-
tiven Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt überwiegend im Bereich der erwei-
terten Vorsorgeabstände umliegender Wohnbebauung (v. a. Wochenendhäu-
ser sowie des Wanderheims SWV Teufelsmühle). 
Außerdem tangiert das potentielle Windnutzungsgebiet Erholungswald der 
Stufe I und II. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 109b) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Um-
weltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst in den Randbereichen erweiterte 
Vorsorgeabstände zu umliegenden Siedlungsbereichen (z. B. Loffenau, Wan-
derheim SWV Teufelsmühle, Bad Herrenalb). 
Die hohe Erholungsfunktion des potentiellen Windnutzungsgebiets wird durch 
die überwiegende Lage im Erholungswald Stufe II dokumentiert. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 125a) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Um-
weltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst z. T. erweiterte Vorsorgeabstän-
de zur umliegenden Wohnbebauung (z. B. Loffenau). 
Die hohe Erholungsfunktion des potentiellen Windnutzungsgebiets wird durch 
die überwiegende Lage im Erholungswald Stufe II dokumentiert. 

Kultur- und  
Sachgüter 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 73b) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Um-
weltauswirkungen: 
Im Umfeld des potentiellen Windnutzungsgebiets liegen folgende Kultur-
denkmale mit besonderer Bedeutung (Umgebungsschutz § 15 Abs. 3 
DSchG): 
- Schloss Eberstein, Kaiser-Wilhelm-Turm, Gesamtanlage Gernsbach (2,5-

5 km Entfernung 
 

Anhand von Sichtbarkeitsanalysen ist das Maß der Betroffenheit genauer zu 
untersuchen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 109) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen nega-
tiven Umweltauswirkungen: 
Im Umfeld dess potentiellen Windnutzungsgebiets liegen folgende Kultur-
denkmale mit besonderer Bedeutung (Umgebungsschutz § 15 Abs. 3 
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DSchG): 
- Sachgesamtheit evang. Marienkirche mit Paradies in Bad Herrenalb (< 

2,5 km Entfernung) 
- Schloss Eberstein, Gesamtanlage Gernsbach (2,5-5 km Entfernung) 

 
Anhand von Sichtbarkeitsanalysen ist das Maß der Betroffenheit genauer zu 
untersuchen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 125a) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen ne-
gativen Umweltauswirkungen: 
Im Umfeld des des potentiellen Windnutzungsgebiets liegen folgende Kultur-
denkmale mit besonderer Bedeutung (Umgebungsschutz § 15 Abs. 3 
DSchG): 
- Sachgesamtheit evang. Marienkirche mit Paradies in Bad Herrenalb (< 

2,5 km Entfernung) 
- Gesamtanlage Gernsbach, Hofgut Amalienberg (2,5-5 km Entfernung) 
 
Anhand von Sichtbarkeitsanalysen ist das Maß der Betroffenheit genauer zu 
untersuchen. 

Landschaft + 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 73b) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen nega-
tiven Umweltauswirkungen: 
Es besteht eine randliche Betroffenheit von Schutzbedürftigen Bereichen für 
Naturschutz und Landschaftspflege. Bauliche Nutzungen sind dort ausge-
schlossen. 
Darüber hinaus liegt das potentielle Windnutzungsgebiet im LSG Mittleres 
Murgtal (2.16.005). Eine Prüfung zur Verträglichkeit mit den Schutzzielen ist 
notwendig. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt vollständig im Naturpark Schwarz-
wald Mitte/Nord. Durch den Bau von Windenergieanlagen kann es zu negati-
ven Umweltauswirkungen auf die Erholungslandschaft kommen.  
Das Landschaftsbild weist eine mittlere bis hohe Empfindlichkeit gegenüber 
Beeinträchtigungen auf. Die umliegenden besiedelten Tallagen werden über-
wiegend durch ein Nutzungsmosaik aus Siedlung und Grünland genutzt. 
Heuhütten stellen charakteristische Elemente in der Landschaft dar. Durch 
die Höhe der Windenergieanlagen kann es zu einem Verlust der Maßstäb-
lichkeit der Waldkulisse sowie der Berghöhen kommen. Aufgrund des stark 
bewegten Reliefs besteht jedoch insgesamt eine eingeschränkte Sichtbarkeit. 
Eine vom Institut für Landschaftsplanung und Ökologie der Universität Stutt-
gart für die Regionen Nordschwarzwald und Mittlerer Oberrhein durchgeführte 
Landschaftsbildbewertung stuft die landschaftliche Schönheit des potentiellen 
Windnutzungsgebiets auf einer Skala von 0 (niedrigster Wert) bis 10 (höchs-
ter Wert) überwiegend in Stufe 7 ein. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 109) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen nega-
tiven Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst z. T. Schutzbedürftige Bereiche 
für Naturschutz und Landschaftspflege. Bauliche Nutzungen sind dort ausge-
schlossen. 
Darüber hinaus liegt das potentielle Windnutzungsgebiet im LSG Gemeinde-
wald Loffenau (2.16.010). Eine Prüfung zur Verträglichkeit mit den Schutzzie-
len ist notwendig. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt vollständig im Naturpark Schwarz-
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wald Mitte/Nord. Durch den Bau von Windenergieanlagen kann es zu negati-
ven Umweltauswirkungen auf die Erholungslandschaft kommen.  
Das Landschaftsbild verfügt – insb. im Bereich von Loffenau – über eine hohe 
Empfindlichkeit gegenüber Beeinträchtigungen. Durch die Höhe der Wind-
energieanlagen kann es zu einem Verlust der Maßstäblichkeit der Waldkulis-
se sowie der Berghöhen kommen. 
Eine vom Institut für Landschaftsplanung und Ökologie der Universität Stutt-
gart für die Regionen Nordschwarzwald und Mittlerer Oberrhein durchgeführte 
Landschaftsbildbewertung stuft die landschaftliche Schönheit des potentiellen 
Windnutzungsgebiets auf einer Skala von 0 (niedrigster Wert) bis 10 (höchs-
ter Wert) überwiegend in Stufe 7 und 8 ein. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 125a) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Um-
weltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt vollständig im Naturpark Schwarz-
wald Mitte/Nord. Durch den Bau von Windenergieanlagen kann es zu negati-
ven Umweltauswirkungen auf die Erholungslandschaft kommen.  
Das Landschaftsbild verfügt – insb. im Bereich von Loffenau – über eine hohe 
Empfindlichkeit gegenüber Beeinträchtigungen. Durch die Höhe der Wind-
energieanlagen kann es zu einem Verlust der Maßstäblichkeit der Waldkulis-
se sowie der Berghöhen kommen. 
Eine vom Institut für Landschaftsplanung und Ökologie der Universität Stutt-
gart für die Regionen Nordschwarzwald und Mittlerer Oberrhein durchgeführte 
Landschaftsbildbewertung stuft die landschaftliche Schönheit des potentiellen 
Windnutzungsgebiets auf einer Skala von 0 (niedrigster Wert) bis 10 (höchs-
ter Wert) überwiegend in Stufe 7 und 8 ein. 

Pflanzen, 
Tiere und 
biologische 
Vielfalt 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 73b) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen nega-
tiven Umweltauswirkungen: 
Im Westen grenzt die das potentielle Windnutzungsgebiet direkt an das NSG 
Lautenfelsen (2.145) und ragt außerdem in den 200 m Vorsorgeabstand um 
den Schonwald Rockertfelsen.  
Im Süden umfasst das potentielle Windnutzungsgebiet Felsstrukturen, die als 
gesetzlich geschützte Biotope ausgewiesen sind. Konkrete Vorsorgeabstände 
lassen sich zum derzeitigen Planungsstand nicht festlegen. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Teile des EU- Vogelschutzge-
bietes Nordschwarzwald (7415-441) mit Vorkommen windenergieempfindli-
cher Vogelarten.  
Darüber hinaus sind Teile des FFH-Gebiets Unteres Murgtal und Seitentäler 
(7216-341) betroffen.  

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 109) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen nega-
tiven Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst gesetzlich geschützte Biotope. 
Konkrete Vorsorgeabstände lassen sich zum derzeitigen Planungsstand noch 
nicht festlegen. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Teile des EU- Vogelschutzge-
bietes Nordschwarzwald (7415-441) mit Vorkommen windenergieempfindli-
cher Vogelarten.  
Darüber hinaus sind Teile der FFH-Gebiete Unteres Murgtal und Seitentäler 
(7216-341) sowie Albtal mit Seitentälern (7116-341) betroffen – letzteres mit 
Vorkommen von Fledermausarten. 
Da das potentielle Windnutzungsgebiet außerdem von einer Verbundachse 
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des Generalwildwegeplans durchzogen wird, sind Beeinträchtigungen wan-
dernder Großsäuger nicht auszuschließen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 125a) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Um-
weltauswirkungen: 
Im Süden umfasst das potentielle Windnutzungsgebiet gesetzlich geschützte 
Biotope. Konkrete Vorsorgeabstände lassen sich zum derzeitigen Zeitpunkt 
noch nicht festlegen. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet grenzt im Norden an das EU-
Vogelschutzgebiet Nordschwarzwald (7415-441) mit Vorkommen windener-
gieempfindlicher Vogelarten.  
Darüber hinaus befindet sich das potentielle Windnutzungsgebiet in Benach-
barung zum FFH-Gebiet Albtal mit Seitentälern (7116-341) mit Vorkommen 
von Fledermausarten.  
Das potentielle Windnutzungsgebiet wird randlich von einer Verbundachse 
des Generalwildwegeplans durchzogen. Beeinträchtigungen wandernder 
Großsäuger sind nicht auszuschließen. 
 

Boden + 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 73b) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Um-
weltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Böden mit einer besonderen 
Bedeutung als Standort für die natürliche Vegetation. Zudem ist kleinflächig 
als Bodenschutzwald ausgewiesen.  
Die Einstufung der Umweltauswirkungen kann zum derzeitigen Planungs-
stand nicht abschließend erfolgen.  

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 109) führt voraussichtlich zu negativen Umweltauswirkun-
gen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Böden mit einer besonderen 
Bedeutung als Standort für die natürliche Vegetation. Zudem ist kleinflächig 
als Bodenschutzwald ausgewiesen.  
Die Einstufung der Umweltauswirkungen kann zum derzeitigen Planungs-
stand nicht abschließend erfolgen.  

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 125a) führt voraussichtlich zu negativen Umweltauswir-
kungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Böden mit einer besonderen 
Bedeutung als Standort für die natürliche Vegetation. Zudem ist kleinflächig 
als Bodenschutzwald ausgewiesen.  
Die Einstufung der Umweltauswirkungen kann zum derzeitigen Planungs-
stand nicht abschließend erfolgen.  

Wasser + 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 73b) führt voraussichtlich zu erheblichen negativen Um-
weltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Flächen im Wasserschutzgebiet 
Zone II. Sollte das Wasserschutzgebiet bei einer Konkretisierung der Planung 
weiterhin betroffen sein bedarf es der Befreiung durch die Genehmigungsbe-
hörde. 
Des Weiteren sind Flächen im Wasserschutzgebiet Zone III betroffen.  

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 109) führt voraussichtlich zu erheblichen negativen Um-
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weltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst im südlichen Bereich Flächen im 
Wasserschutzgebiet Zone II. Sollte das Wasserschutzgebiet bei einer Konkre-
tisierung der Planung weiterhin betroffen sein, bedarf es der Befreiung durch 
die Genehmigungsbehörde. 
Des Weiteren sind Flächen im Wasserschutzgebiet Zone III betroffen. 
Kleinräumig ist im Norden Wasserschutzwald betroffen.  

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 125a) führt voraussichtlich zu geringen negativen Um-
weltauswirkungen: 
Im Westen ist kleinräumig Wasserschutzwald betroffen.  

Klima und 
Luft 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 73b) führt voraussichtlich geringen negativen Umwelt-
auswirkungen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 109) führt voraussichtlich zu geringen negativen Umwelt-
auswirkungen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 125a) führt voraussichtlich zu geringen negativen Um-
weltauswirkungen. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst in geringerem Umfang Immissi-
onsschutzwald. 

Wechsel-
wirkungen 

Wechselwirkungen der Schutzgüter untereinander können nach derzeitigem 
Kenntnisstand noch nicht abschließend aufgezeigt werden. 
Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass zahlreiche Wechselwirkungen 
zwischen den Schutzgütern stattfinden. Insbesondere führt der Bau von 
Windenergieanlagen zu Veränderungen des Landschaftsbilds, was zu Aus-
wirkungen auf die visuellen Aspekte der Erholungsqualität führt. Flächeninan-
spruchnahme und Betrieb der Anlagen können zu Veränderungen in den 
Populationen und Lebensgemeinschaften führen, was sich wiederum auf 
Landschaftsbild und Naturerlebnis auswirken kann. 

 

 

NATURA 2000 

Nr. 73b: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Teile des EU- Vogelschutzgebietes 
Nordschwarzwald (7415-441). Gemäß Standarddatenbogen der LUBW sind dort windkraft-
empfindliche Vogelarten (Haselhuhn, Wanderfalke, Wespenbussard, Auerhuhn und Baumfal-
ke) gemeldet. Inwiefern das Vorhaben zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Schutzziele 
führen kann, ist anhand einer FFH-VP zu klären. 
Darüber hinaus sind Teile des FFH-Gebiets Unteres Murgtal und Seitentäler (7216-341) be-
troffen. Gemäß Standarddatenbogen der LUBW sind keine Fledermausarten gemeldet. Inwie-
fern das Vorhaben zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Schutzziele führen kann, ist 
anhand einer FFH-VP zu klären. 
Die Fläche liegt fast vollständig im Prüfbereich hinsichtlich des Auerhuhnschutzes (Kategorie 
2 – weniger problematisch). 
 
Nr. 109: 
Die Fläche umfasst Teile des EU- Vogelschutzgebietes Nordschwarzwald (7415-441). Ge-
mäß Standarddatenbogen der LUBW sind dort windkraftempfindliche Vogelarten (Haselhuhn, 
Wanderfalke, Wespenbussard, Auerhuhn und Baumfalke) gemeldet. Inwiefern das Vorhaben 
zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Schutzziele führen kann, ist anhand einer FFH-VP 
zu klären. 
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Darüber hinaus sind Teile der FFH-Gebiete Unteres Murgtal und Seitentäler (7216-341) sowie 
Albtal mit Seitentälern (7116-341) betroffen – letzteres mit Fledermausarten wie Bechsteinfle-
dermaus und Großes Mausohr. Inwiefern das Vorhaben hier zu erheblichen Beeinträchtigun-
gen der Schutzziele (insb. der gemeldeten Fledermausarten) führen kann, ist anhand einer 
FFH-VP zu klären.  
 
Nr. 125a: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet grenzt im Norden an das EU-Vogelschutzgebiet 
Nordschwarzwald (7415-441). Gemäß Standarddatenbogen der LUBW sind dort windkraft-
empfindliche Vogelarten (Haselhuhn, Wanderfalke, Wespenbussard, Auerhuhn und Baumfal-
ke) gemeldet. Inwiefern das Vorhaben zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Schutzziele 
führen kann bzw. inwiefern Vorsorgeabstände einzuhalten sind, ist anhand einer FFH-VP zu 
klären. 
Darüber hinaus befindet sich das potentielle Windnutzungsgebiet in Benachbarung zum FFH-
Gebiet Albtal mit Seitentälern (7116-341) mit Fledermausarten wie Bechsteinfledermaus und 
Großes Mausohr. Inwiefern die Planung hier zu erheblichen Beeinträchtigungen der Schutz-
ziele (insb. der gemeldeten Fledermausarten) führen kann, ist anhand einer FFH-VP zu klä-
ren. 
Gemäß FVA Freiburg liegt das potentielle Windnutzungsgebiet fast vollständig im Prüfbereich 
hinsichtlich Auerhuhnschutz (Kategorie 2 –sehr problematisch). 

Hinweise für die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

Nr. 73b: 
Im Nordwesten des potentiellen Windnutzungsgebiets liegen im Bereich des Lautenfelsen 
Hinweise auf Vorkommen der Zippammer (keine windenergieempfindliche Art) vor. Im Be-
reich des westlich gelegenen Rockertfelsen wurden Wanderfalkenvorkommen erfasst. Außer-
dem besteht ein Fledermausquartier in Lautenbach. 
In Bezug auf den Auerhuhnschutz handelt es sich bei dem potentiellen Windnutzungsgebiet 
fast vollständig um eine Prüffläche (Kategorie 3 – weniger problematisch). 
 
Nr. 109: 
Im Bereich Zieflesberg sowie in Loffenau wurden Fledermausquartiere erfasst. 
Während der nördliche Teil des potentiellen Windnutzungsgebiets als Prüffläche hinsichtlich 
Auerhuhnschutz (Kategorie 2 – sehr problematisch) eingestuft wurde, sind auf dem Großteil 
des Aizbergs gemäß FVA Freiburg keine Restriktionen durch den Auerhuhnschutz bekannt 
(Kategorie 4). Beim südlich anschließenden Grenzertkopf handelt es sich wiederum überwie-
gend um eine Prüffläche (Kategorie 3 – weniger problematisch).  
 
Nr. 125a: 
Im Bereich von Loffenau wurden Fledermausquartiere erfasst. 
Darüber hinaus liegen im Nordwesten des potentiellen Windnutzungsgebiets Hinweise auf 
Wanderfalkenvorkommen vor. 
In Bezug auf den Auerhuhnschutz handelt es sich bei dem potentiellen Windnutzungsgebiet 
überwiegend um eine Prüffläche (Kategorie 2 – sehr problematisch), im Westen auch in ge-
ringerem um Umfang um Kategorie 3 – weniger problematisch bzw. Kategorie 4 (keine Rest-
riktionen durch den Auerhuhnschutz bekannt.) 

Kumulative Wirkungen 

Hinsichtlich des Landschaftserlebens kann es zu kumulativen Wirkungen zwischen den po-
tentiellen Windnutzungsgebieten Nr. 125a und 109 kommen. Möglicherweise kann es darüber 
hinaus zu kumulativen Wirkungen zwischen den potentiellen Windnutzungsgebieten Nr. 109 
und Nr. 73b kommen. 

Geprüfte Alternativen 

Im Planungsraum wurden insgesamt 28 potentielle Windnutzungsgebiete (in 12 Suchräumen) 
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vertieft geprüft. Darüber hinaus wurden 14 Gebiete (kommunale Alternativen) anhand von 
Kurzsteckbriefen untersucht. 
 
Geprüfte Alternativen auf der Gemarkung der VVG Gernsbach: 
- Potentielle Windnutzungsgebiete Nr. 91, 73b, 109, 125a (vertiefte Betrachtung) 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren zu klären 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens sind noch weitere Abstände zu Infrastrukturen zu klären, sofern sie durch die poten-
tiellen Windnutzungsgebiete betroffen sind bzw. in deren Einflussbereich liegen: 

- Verkehrsinfrastrukturen (Autobahn/Bundes-/Land- und/Kreisstraße/Schienenwegen 
und Bahnanlagen)  

- Seilschwebebahnen 
- Bundeswasserstraßen 
- Elektrizitätsfreileitungen (>110kV) 
- zivile/militärische Richtfunkstrecken 
- BOS-Digitalfunk Baden-Württemberg 
- Wetterradar 
- Radaranlagen zur Flugsicherung 
- Nachttieffluggebiete 

 

Hinweise zu Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen 

Nr. 73b: 
- Berücksichtigung der empfohlenen erweiterten Vorsorgeabstände zu den umliegen-

den Siedlungsbereichen. 
- Flächenreduzierung im Bereich der Schutzbedürftigen Bereiche für Naturschutz und 

Landschaftspflege (bauliche Anlagen sind dort nicht genehmigt) 
- Flächenreduzierung im Bereich des EU-Vogelschutzgebiets Nordschwarzwald bzw. 

im Bereich des FFH-Gebiets Unteres Murgtal und Seitentäler sowie im Bereich des 
WSG Zone II, des Bodenschutzwalds und des Erholungswalds 

- Berücksichtigung von Vorsorgeabstände um die Naturschutzgebiete Lautenfelsen und 
den Schonwald Rockertfelsen (Empfehlung: 200 m) 

 
Nr. 109: 

- Berücksichtigung der empfohlenen erweiterten Vorsorgeabstände zu den umliegen-
den Siedlungsbereichen. 

- Flächenreduzierung im Bereich der Schutzbedürftigen Bereiche für Naturschutz und 
Landschaftspflege (bauliche Anlagen sind dort nicht genehmigt) 

- Flächenreduzierung im Bereich der betroffenen Natura 2000-Gebiete 
- Berücksichtigung eines Vorsorgeabstand um das angrenzende EU-Vogelschutzgebiet 

Nordschwarzwald (Empfehlung: 700 m) 
- Flächenreduzierung im Bereich der WSG Zone II 
 

Nr. 125a: 
- Berücksichtigung der empfohlenen erweiterten Vorsorgeabstände zu den umliegen-

den Siedlungsbereichen. 
- Berücksichtigung eines Vorsorgeabstand um das angrenzende EU-Vogelschutzgebiet 

Nordschwarzwald (Empfehlung: 700 m) 
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Übersicht über zu empfehlende erweiterte Vorsorgeabstände zu umliegenden Siedlungsbe-
reichen, regionalplanerische `Tabubereiche´ (Grünzäsur und Schutzbedürftiger Bereich für 
Naturschutz und Landschaftspflege) sowie die einzuhaltenden Mindestabstände zu Straßen 
und Freileitungen.  
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Übersicht über die Belange von Natur und Umwelt 
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Empfehlung zum weiteren Vorgehen 

Nr. 73b: 
Durch Berücksichtigung der empfohlenen erweiterten Vorsorgeabstände zu umliegenden 
Siedlungsbereichen sowie den o.g. Flächenreduzierungen (Natura 2000-Gebiete, WSG Zone 
II, etc.) wird die Fläche des potentiellen Windnutzungsgebiets bereits deutlich reduziert. 
Doch auch bei Berücksichtigung der o. g. Hinweise zur Vermeidung und Verminderung nega-
tiver Umweltauswirkungen, verbleiben v. a. im Hinblick auf den Landschaftsschutz sowie das 
Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt Restriktionen, die es im weiteren Verfahren 
differenzierter zu betrachten gilt. Und auch die Belange des Denkmalschutzes gilt es zu klä-
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ren. Darüber hinaus liegen bereits zum jetzigen Planungsstand Hinweise zu Konflikten mit 
dem Artenschutz vor. Diese betreffen v. a. den westlichen Teil des potentiellen Windnut-
zungsgebiets (Wanderfalkenvorkommen im Bereich des Rockertfelsen). 
Da sich v. a. der Vogelhartskopf durch eine besondere Windhöffigkeit auszeichnet wird daher 
empfohlen, bei der Weiterverfolgung des potentiellen Windnutzungsgebiets den Fokus be-
sonders auf diesen Bereich zu richten. 
 
Nr. 109: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet wird durch die Anwendung der empfohlenen erweiterten 
Vorsorgeabstände zu den umliegenden Siedlungsbereichen sowie der Rücknahme im Be-
reich der Schutzbedürftigen Bereiche für Naturschutz und Landschaftspflege vor allem im 
südlichen Teil (Grenzertkopf) reduziert. Da der Grenzertkopf darüber hinaus Natura 2000-
Gebiete, Prüfflächen bzgl. Auerhuhnschutz (Kategorie 3) sowie ein WSG Zone II (u. III) um-
fasst, verringert eine entsprechende Flächenreduzierung das Konfliktpotential bereits deutlich. 
Das verbleibende Konfliktpotential konzentriert sich nach derzeitigem Kenntnisstand v. a. auf 
die Aspekte des Landschafts- und Erholungsschutzes. Und auch die Belange des Denkmal- 
und Artenschutzes wären bei einer Weiterverfolgung des potentiellen Windnutzungsgebiets 
differenzierter zu untersuchen. 
Da sich die potentiellen Windnutzungsgebiet Nr. 109 und 125a entlang der gesamten Ostseite 
von Loffenau erstrecken, wird empfohlen lediglich eines der beiden Gebiete hinsichtlich seiner 
Eignung als Konzentrationszone für Windenergieanlagen weiterzuverfolgen. Welches der 
beiden Gebiete dabei zunächst zurückgestellt werden soll, wäre anhand kommunaler Krite-
rien und Belange zu diskutieren. 
 
Nr. 125a: 
Nach Anwendung der empfohlenen erweiterten Vorsorgeabstände zu den umliegenden Sied-
lungsbereichen sowie dem empfohlenen Vorsorgeabstand zu dem angrenzenden EU-
Vogelschutzgebiet verbleibt der Heukopf, der voraussichtlich über eine sehr hohe Windhöffig-
keit verfügt. Allerdings kommt dem Gebiet in Hinblick auf den Auerhuhnschutz eine besonde-
re Bedeutung zu. Die FVA Freiburg stuft das Gebiet daher weitestgehend in Kategorie 2 
(Prüffläche – sehr problematisch) ein. Im Gegensatz zu den potentiellen Windnutzungsgebie-
ten Nr. 73b und 109 liegt es jedoch nicht in einem Landschaftsschutzgebiet. 
Da sich die potentiellen Windnutzungsgebiet Nr. 109 und 125a entlang der gesamten Ostseite 
von Loffenau erstrecken, wird empfohlen lediglich eines der beiden Gebiete hinsichtlich seiner 
Eignung als Konzentrationszone für Windenergieanlagen weiterzuverfolgen. Welches der 
beiden Gebiete dabei zunächst zurückgestellt werden soll, wäre anhand kommunaler Krite-
rien und Belange zu diskutieren. 
 

  



WINDENERGIE IN DER RAUMSCHAFT DER STÄDTE UND GEMEINDEN IM  
LANDKREIS RASTATT, STADTKREIS BADEN-BADEN UND ANGRENZENDER KOMMUNEN 

 

 HHP  HAGE+HOPPENSTEDT PARTNER     raumplaner landschaftsarchitekten                         195 

Suchraum 8: Hornhüttwald pot. Windnutzungsgebiete 
Nr. 114, 115 

Gebietsübersicht und Sichtbarkeitsanalyse 

Nr. 114 Nr. 115 
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Die Sichtbarkeit aus Siedlungs- und Waldgebieten ist nicht dargestellt, da die spezifischen Situationen nicht 
erfasst werden können. 

Gebietseinordnung und Beschreibung 

Landkreis Calw 

Gemeinde Nr. 114: Dobel 
Nr. 115: Bad Herrenalb und Dobel 

Größe des Such-
raums  

Nr. 114: 76 ha 
Nr. 115: 35,1 ha 

Raumordnung  

Ausweisung im 
Regionalplan 

Nr. 114: Schutzbedürftiger Bereich für Erholung und Tourismus 
Nr. 115: Schutzbedürftiger Bereich für Erholung und Tourismus 

Eignungsbeschreibung 

Windhöffigkeit Nr. 114:  
- überwiegend 5,25-5,50 m/s, maximal 5,75 m/s (bedingte Nutzbar-

keit) 
Nr. 115:  
- überwiegend 5,25-5,50 m/s, z. T. bis 5,75 m/s (bedingte Nutzbarkeit)

Netzanbindung Abfrage der Netzanbindung notwendig 

Erschließung Nr. 114: Erschließung von der L340 möglich. Die vorhandenen Forst-
wege sind voraussichtlich nur bedingt schwerlasttauglich 
Nr. 115: schwerlasttransporttaugliche Erschließung teilweise vorhanden 

Vorbelastungen Nr. 114: die L340 durchläuft das Gebiet 
Nr. 115: die K4331 verläuft im Westen 

weitere Hinweise 
zum Gebiet 

Die Planungen zur Windenergie der angrenzenden Gemeinden (insb. 
Marxzell, Straubenhardt und Neuenbürg) sind zu beachten. 
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Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten  

Die potentiellen Windnutzungsgebiete liegen im Naturraum „Grindenschwarzwald und Enzhö-
hen“ und werden als Mischwald genutzt. Durch ihre Lage auf einer Hochfläche sind die Ge-
biete gut einsehbar.  
Die weitere Umgebung ist großflächig durch Misch- und Nadelwald geprägt. Die Besiedelung 
beschränkt sich überwiegend auf die Täler, in denen die landwirtschaftliche Nutzung als Grün-
land stattfindet. Der Naturraum ist die waldreichste und am geringsten besiedeltste Land-
schaft im Schwarzwald und gehört zu den Gebieten mit hoher Ferien- und Kurerholungsnach-
frage. Es besteht von unbewaldeten Höhen Fernsicht in die Rheinebene und auf die Vogesen.
Neben den Landes- und Kreisstraßen sind keine weiteren Vorbelastungen vorhanden. 

Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei einer Nichtdurchführung der Planung werden die potentiellen Windnutzungsgebiete ver-
mutlich auch weiterhin forstwirtschaftlich genutzt. 
 

Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutzgut Auswirkung der Planung 

Bevölkerung 
und Ge-
sundheit 
des Men-
schen 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 114) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen nega-
tiven Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt fast vollständig im Bereich der er-
weiterten Vorsorgeabstände zum Siedlungsbereich von Dobel. 
Die besondere Erholungsfunktion des potentiellen Windnutzungsgebiets wird 
durch die Lage im Erholungswald Stufe II dokumentiert. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 115) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen nega-
tiven Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt vollständig im Bereich der erweiter-
ten Vorsorgeabstände zu den Siedlungsbereichen von Dobel und Neusatz. 
Die besondere Erholungsfunktion des potentiellen Windnutzungsgebiets wird 
durch die Lage im Erholungswald Stufe II (in geringem Umfang auch Stufe I) 
dokumentiert. 

Kultur- und  
Sachgüter 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 114) führt voraussichtlich zu geringen negativen Umwelt-
auswirkungen 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 115) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Um-
weltauswirkungen: 
Im Umfeld des potentiellen Windnutzungsgebietes liegen folgende Kultur-
denkmale mit besonderer Bedeutung (Umgebungsschutz § 15 Abs. 3 
DSchG): 
- Kloster Frauenalb, Sachgesamtheit evangelische Marienkirche mit Para-

dies in Bad Herrenalb (Entfernung 2,5- 5 km) 
 

Anhand von Sichtbarkeitsanalysen ist das Maß der Betroffenheit genauer zu 
untersuchen. 

Landschaft + 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 114) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Um-
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weltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt vollständig im Naturpark Schwarz-
wald Mitte/Nord. Durch den Bau von Windenergieanlagen kann es zu negati-
ven Umweltauswirkungen auf die Erholungslandschaft kommen.  
Die Sichtbarkeitsanalyse zeigt, dass mögliche Windenergieanlagen vor allem 
ab einer Entfernung von 4-5 km sichtbar sind. Auch wenn die Landschafts-
bildqualität der umliegenden Offenlandbereichen von mittlerer bis hoher Viel-
falt, Eigenart und Schönheit sind, wird die Empfindlichkeit des Landschafts-
bilds gegenüber Beeinträchtigungen durch Windenergieanlagen als mittel 
eingestuft. 
Eine vom Institut für Landschaftsplanung und Ökologie der Universität Stutt-
gart für die Regionen Nordschwarzwald und Mittlerer Oberrhein durchgeführte 
Landschaftsbildbewertung stuft die landschaftliche Schönheit des potentiellen 
Windnutzungsgebiets auf einer Skala von 0 (niedrigster Wert) bis 10 (höchs-
ter Wert) überwiegend in Stufe 6 ein. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 115) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Um-
weltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt vollständig im Naturpark Schwarz-
wald Mitte/Nord. Durch den Bau von Windenergieanlagen kann es zu negati-
ven Umweltauswirkungen auf die Erholungslandschaft kommen. 
Die Sichtbarkeitsanalyse zeigt, dass mögliche Windenergieanlagen vor allem 
ab einer Entfernung von 4-5 km sichtbar sind. Auch wenn die Landschafts-
bildqualität der umliegenden Offenlandbereichen von hoher Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit sind, wird die Empfindlichkeit des Landschaftsbilds gegenüber 
Beeinträchtigungen durch Windenergieanlagen insgesamt als mittel einge-
stuft. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass mögliche Windenergieanlagen 
die Blickbeziehungen von Dobel in die Rheinebene stören würden. In diesem 
Bereich ist die Empfindlichkeit des entsprechend höher einzustufen. 
Eine vom Institut für Landschaftsplanung und Ökologie der Universität Stutt-
gart für die Regionen Nordschwarzwald und Mittlerer Oberrhein durchgeführte 
Landschaftsbildbewertung stuft die landschaftliche Schönheit des potentiellen 
Windnutzungsgebiets auf einer Skala von 0 (niedrigster Wert) bis 10 (höchs-
ter Wert) überwiegend in Stufe 6 ein. 

Pflanzen, 
Tiere und 
biologische 
Vielfalt 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 114) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Um-
weltauswirkungen: 
Im Süden liegt das potentielle Windnutzungsgebiet im Bereich des 200 m 
Vorsorgeabstands um das flächenhafte Naturdenkmal Großer Volzemer Stein 
(Felsgruppe). 
Darüber hinaus befindet sich in Benachbarung das FFH-Gebiet Albtal mit 
Seitentälern (7116-341) mit Vorkommen von Fledermausarten.  

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 115) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Um-
weltauswirkungen: 
In Benachbarung liegt das FFH-Gebiet Albtal mit Seitentälern (7116-341) mit 
Vorkommen von Fledermausarten.  

Boden + 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 114) führt voraussichtlich zu negativen Umweltauswirkun-
gen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Böden mit einer besonderen 
Bedeutung als Standort für die natürliche Vegetation.  
Die Einstufung der Umweltauswirkungen kann zum derzeitigen Planungs-
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stand nicht abschließend erfolgen.  
 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 115) führt voraussichtlich zu negativen Umweltauswirkun-
gen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Böden mit einer besonderen 
Bedeutung als Standort für die natürliche Vegetation. Zudem ist teilweise Bo-
denschutzwald betroffen.  
Die Einstufung der Umweltauswirkungen kann zum derzeitigen Planungs-
stand nicht abschließend erfolgen.  

Wasser + 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 114) führt voraussichtlich zu negativen Umweltauswirkun-
gen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Flächen im Wasserschutzgebiet 
Zone III.  

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 115) führt voraussichtlich zu negativen Umweltauswirkun-
gen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Flächen im Wasserschutzgebiet 
Zone III.  

Klima und 
Luft 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 114) führt voraussichtlich zu geringen negativen Umwelt-
auswirkungen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 115) führt voraussichtlich zu geringen negativen Umwelt-
auswirkungen. 

Wechsel-
wirkungen 

Wechselwirkungen der Schutzgüter untereinander können nach derzeitigem 
Kenntnisstand noch nicht abschließend aufgezeigt werden. 
Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass zahlreiche Wechselwirkungen 
zwischen den Schutzgütern stattfinden. Insbesondere führt der Bau von 
Windenergieanlagen zu Veränderungen des Landschaftsbilds, was zu Aus-
wirkungen auf die visuellen Aspekte der Erholungsqualität führt. Flächeninan-
spruchnahme und Betrieb der Anlagen können zu Veränderungen in den 
Populationen und Lebensgemeinschaften führen, was sich wiederum auf 
Landschaftsbild und Naturerlebnis auswirken kann. 

 

 

NATURA 2000 

Nr. 114 und 115: 
Im Umfeld der der potentiellen Windnutzungsgebiete befindet sich das FFH-Gebiet Albtal mit 
Seitentälern (7116-341) mit Fledermausarten wie Bechsteinfledermaus oder Großes Maus-
ohr. Inwiefern die Planung zu erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzziele führt, ist an-
hand einer FFH-VP zu klären 

Hinweise für die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

Nr. 114 und 115: 
Nach derzeitiger Datenlage liegen keine Hinweise zu Artvorkommen vor. Aspekte zu Brut-
standorten von Vögeln sind zu prüfen (vgl. hierzu LUBW 2012: Hinweise für den Untersu-
chungsumfang zur Erfassung von Vogelarten bei Bauleitplanung und Genehmigung für Wind-
energieanlagen). Gleiches gilt für Vorkommen von Fledermausarten. 
Restriktionen durch den Auerhuhnschutz sind laut FVA Freiburg nicht bekannt. 

Kumulative Wirkungen 

Hinsichtlich des Landschaftserlebens kann es zu kumulativen Wirkungen zwischen den bei-
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den hier betrachteten Flächen kommen. 
Darüber hinaus können entsprechende Vorhaben auf den angrenzenden Gemarkungen (insb. 
Straubenhardt, Marxzell und Neuenbürg) zu kumulativen Wirkungen führen. 

Geprüfte Alternativen 

Im Planungsraum wurden insgesamt 28 potentielle Windnutzungsgebiete (in 12 Suchräumen) 
vertieft geprüft. Darüber hinaus wurden 14 Gebiete (kommunale Alternativen) anhand von 
Kurzsteckbriefen untersucht. 
 
Geprüfte Alternativen auf der Gemarkung der VVG Bad Herrenalb: 
- Potentielle Windnutzungsgebiete Nr. 114, 115 und Nr. 123b (vertiefte Betrachtung) 
- Potentielle Windnutzungsgebiete Nr. 111 und Nr. 117 (kommunale Alternativen) 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren zu klären 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens sind noch weitere Abstände zu Infrastrukturen zu klären, sofern sie durch die poten-
tiellen Windnutzungsgebiete betroffen sind bzw. in deren Einflussbereich liegen: 

- Verkehrsinfrastrukturen (Autobahn/Bundes-/Land- und/Kreisstraße/Schienenwegen 
und Bahnanlagen)  

- Seilschwebebahnen 
- Bundeswasserstraßen 
- Elektrizitätsfreileitungen (>110kV) 
- zivile/militärische Richtfunkstrecken 
- BOS-Digitalfunk Baden-Württemberg 
- Wetterradar 
- Radaranlagen zur Flugsicherung 
- Nachttieffluggebiete 

 

Hinweise zu Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen 

Nr. 114: 
- Berücksichtigung der empfohlenen erweiterten Vorsorgeabstände zu den umliegen-

den Siedlungsbereichen 
- Berücksichtigung des empfohlenen Vorsorgeabstands um das flächenhafte Natur-

denkmal Großer Volzemer Stein (Empfehlung: 200 m) 
 
Nr. 115:  

- Berücksichtigung der empfohlenen erweiterten Vorsorgeabstände zu den umliegen-
den Siedlungsbereichen 

- Flächenreduzierung um den Erholungswald Stufe I 
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Übersicht über zu empfehlende erweiterte Vorsorgeabstände zu umliegenden Siedlungsbe-
reichen, regionalplanerische `Tabubereiche´ (Grünzäsur und Schutzbedürftiger Bereich für 
Naturschutz und Landschaftspflege) sowie die einzuhaltenden Mindestabstände zu Straßen 
und Freileitungen.  

 
Übersicht über die Belange von Natur und Umwelt: 
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Empfehlung zum weiteren Vorgehen 

Nr. 114: 
Bereits durch die Anwendung der empfohlenen erweiterten Vorsorgeabstände zu den umlie-
genden Siedlungsbereichen kommt es zu einer deutlichen Flächenreduzierung. Die ange-
strebte Bündelung von Windenergieanlagen scheint dadurch nur noch bedingt möglich. Auf-
grund des verhältnismäßig geringen Konfliktpotentials wird dennoch empfohlen, das potentiel-
le Windnutzungsgebiet weiterzuverfolgen. Grundsätzlich wären Kooperationsmöglichkeiten 
mit den Nachbargemeinden Straubenhardt und Neuenbürg zu prüfen. 
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Nr. 115: 
Bereits durch die Anwendung der empfohlenen erweiterten Vorsorgeabstände zu umliegen-
den Siedlungsbereichen erscheint die angestrebte Bündelung von Windenergieanlagen kaum 
noch möglich. Hinzu kommt, dass das potentielle Windnutzungsgebiet voraussichtlich ledig-
lich über eine bedingt nutzbare Windhöffigkeit verfügt. Es wird daher empfohlen die Fläche 
von einer weiteren Betrachtung zurückzustellen. 
Grundsätzlich wären Kooperationsmöglichkeiten mit den Nachbargemeinden Straubenhardt 
und Neuenbürg zu prüfen. 
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Suchraum 9: Mönchkopf/Mittelberg pot. Windnutzungsgebiete 
Nr. 121, 122, 123b 

Gebietsübersicht und Sichtbarkeitsanalyse 

Nr. 121 

 

Nr. 121 
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Nr. 122 Nr. 123b 

 
Die Sichtbarkeit aus Siedlungs- und Waldgebieten ist nicht dargestellt, da die spezifischen Situationen nicht 
erfasst werden können. 

Gebietseinordnung und Beschreibung 

Landkreis Rastatt, in geringerem Umfang auch Calw 

Gemeinde Nr. 121: Gaggenau, in geringerem Umfang Bad Herrenalb 
Nr. 122: Gaggenau  
Nr. 123b: Gaggenau, in geringerem Umfang Bad Herrenalb 

Größe des Such-
raums  

Nr. 121: 208,4 ha 
Nr. 122: 34 ha 
Nr. 123b: 191,2 ha 

Raumordnung  

Ausweisung im 
Regionalplan 

Nr. 121:  
- randliche Betroffenheit eines Schutzbedürftigen Bereichs für Natur-

schutz und Landschaftspflege 
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Nr. 122:  
- randliche Betroffenheit eines Schutzbedürftigen Bereichs für die 

Landwirtschaft, Stufe II 
Nr. 123b:  
- teilweise Betroffenheit von Schutzbedürftigen Bereichen für Natur-

schutz und Landschaftspflege 
- in geringerem Umfang Schutzbedürftiger Bereich für die Forstwirt-

schaft 

Eignungsbeschreibung 

Windhöffigkeit Nr. 121:  
- überwiegend 5,25-6,00 m/s, max. 6,25 m/s (gute Nutzbarkeit)  
Nr. 122:  
- überwiegend 5,25-6,00 m/s, max. 6,25 m/s (gute Nutzbarkeit) 
Nr. 123b:  
- 5,25 bis >7 m/s (sehr gute Nutzbarkeit) 

Netzanbindung Abfrage der Netzanbindung notwendig 

Erschließung Nr. 121: scheint grundsätzlich möglich 
Nr. 122: scheint grundsätzlich möglich 
Nr. 123b: scheint grundsätzlich möglich 

Vorbelastungen Nr. 121: die K4331 verläuft im Süden, die K3706 verläuft im Westen 
Nr. 122: die L613, die L608 und die K3708 verlaufen durch das Gebiet 
Nr. 123b: die L613 durchläuft das Gebiet, die K4331 verläuft nordöstlich 

weitere Hinweise 
zum Gebiet 

Abstimmung mit der nördlich angrenzenden Gemeinde Malsch 

 

Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten  

Die potentiellen Windnutzungsgebiete Nr. 122 und 121 liegen innerhalb des Naturraumes 
„Schwarzwald-Randplatten“, das Gebiet Nr. 123b innerhalb des Naturraumes „Nördlicher Tal-
schwarzwald“. Die Gebiete werden großflächig als Mischwald genutzt, nur jeweils ein kleiner 
Teilbereich unterliegt einer Grünland-, Streuobst- oder Ackernutzung. Die Gebiete liegen auf 
einer Kuppe / Hochfläche. Aufgrund des stark bewegten Reliefs sind sie mäßig einsehbar.  
Auch die weitere Umgebung des Suchraumes wird durch Mischwald geprägt. In den Tälern 
und Offenlandinseln befinden sich Siedlungsbereiche. Das Offenland wird überwiegend als 
Grünland- und Streuobstwiesen genutzt. Daneben gibt es bei Freiolsheim und Moosbronn 
Ackerflächen. Durch den steilen Westabfall des Nördlichen Talschwarzwalds bietet sich von 
den hochliegenden Offenlandbereichen ein Blick in die Rheinebene und auf die Vogesen.  
Neben den Landes- und Kreisstraßen sind keine weiteren Vorbelastungen vorhanden. 

Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei einer Nichtdurchführung der Planung werden die Flächen vermutlich auch weiterhin land- 
und forstwirtschaftlich genutzt. 
 

Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutzgut Auswirkung der Planung 

Bevölkerung 
und Ge-
sundheit 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 121) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen nega-
tiven Umweltauswirkungen: 
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des Men-
schen 

Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt fast vollständig im Bereich der er-
weiterten Vorsorgeabstände zu Siedlungsbereichen (Bernbach, Mittelberg, 
Moosbronn, Freiolsheim). 
Im Westen umfasst die Fläche darüber hinaus einen Erholungswald der Stufe 
II. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 122) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen nega-
tiven Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt vollständig im Bereich der erweiter-
ten Vorsorgeabstände zu Freiolsheim. 
Darüber hinaus liegt sie überwiegend in einem Erholungswald Stufe II. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 123b) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen ne-
gativen Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt fast vollständig im Bereich der er-
weiterten Vorsorgeabstände zu den umliegenden Siedlungsbereichen bzw. 
wohngenutzten Einzelhäusern (z. B. Althof, ein Wanderheim, ein Wochen-
endhausgebiet, Freiolsheim). 
Die besondere Erholungsfunktion des potentiellen Windnutzungsgebiets wird 
durch die überwiegende Lage im Erholungswald Stufe II dokumentiert. 
Darüber hinaus befindet sich im Bereich der angrenzenden Malscher Exklave 
auf Gaggenauer Gemarkung ein Friedhof. 

Kultur- und  
Sachgüter 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 121) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen nega-
tiven Umweltauswirkungen: 
Im Umfeld des potentiellen Windnutzungsgebiets liegen folgende Kultur-
denkmale mit besonderer Bedeutung (Umgebungsschutz § 15 Abs. 3 
DSchG): 
- Kloster Frauenalb in Schielberg (Entfernung < 2,5 km) 
- Metzlinschwanderhof in Burbach (Entfernung < 2,5 km)  
- Marienkirche in Bad Herrenalb (Entfernung 2,5- 5 km) 
 
Des Weiteren kann es zu einer visuellen Beeinträchtigung der Wahlfahrtskir-
che in Moosbronn kommen. 
 
Anhand von Sichtbarkeitsanalysen ist das Maß der Betroffenheit genauer zu 
untersuchen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 122) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Um-
weltauswirkungen: 
Im Umfeld des potentiellen Windnutzungsgebiets liegen folgende Kultur-
denkmale mit besonderer Bedeutung (Umgebungsschutz § 15 Abs. 3 
DSchG): 
- Kloster Frauenalb in Schielberg (Entfernung 2,5- 5 km) 
- Metzlinschwanderhof in Burbach (Entfernung 2,5- 5 km) 
 
Anhand von Sichtbarkeitsanalysen ist das Maß der Betroffenheit genauer zu 
untersuchen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 123b) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen ne-
gativen Umweltauswirkungen: 
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Im Umfeld des potentiellen Windnutzungsgebiets liegen folgende Kultur-
denkmale mit besonderer Bedeutung (Umgebungsschutz § 15 Abs. 3 
DSchG): 
- Kloster Frauenalb in Schielberg (Entfernung < 2,5 km) 
- Metzlinschwanderhof in Burbach (Entfernung < 2,5 km)  
- Marienkirche in Bad Herrenalb (Entfernung < 5 km) 
- Hofgut Amalienberg in Gaggenau (Entfernung 2,5- 5 km) 

 
Des Weiteren kann es zu einer visuellen Beeinträchtigung der Wahlfahrtskir-
che in Moosbronn kommen. 
 
Anhand von Sichtbarkeitsanalysen ist das Maß der Betroffenheit genauer zu 
untersuchen. 

Landschaft + 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 121) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen nega-
tiven Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet hat geringfügigen Anteil an einem 
Schutzbedürftigen Bereich für Naturschutz und Landschaftspflege. Bauliche 
Nutzungen sind dort ausgeschlossen. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt vollständig im LSG Albtalplatten und 
Herrenalber Berge (2.16.029). Eine Prüfung zur Verträglichkeit des möglichen 
Vorhabens mit den Schutzzielen des Landschaftsschutzgebietes ist notwen-
dig. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt vollständig im Naturpark Schwarz-
wald Mitte/Nord.  
Durch den Bau von Windenergieanlagen kommt es zu einer technischen 
Überprägung einer Kulturlandschaft mit hoher Landschaftsbildqualität. Die 
Höhe der Windenergieanlagen führt zu einem Verlust der Maßstäblichkeit der 
Waldkulisse. Darüber hinaus kann es zu einer Störung der Blickbeziehungen 
in die Rheinebene kommen.  
Eine vom Institut für Landschaftsplanung und Ökologie der Universität Stutt-
gart für die Regionen Nordschwarzwald und Mittlerer Oberrhein durchgeführte 
Landschaftsbildbewertung stuft die landschaftliche Schönheit des potentiellen 
Windnutzungsgebiets auf einer Skala von 0 (niedrigster Wert) bis 10 (höchs-
ter Wert) überwiegend in Stufe 6 ein. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 122) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Um-
weltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt teilweise im LSG Albtalplatten und 
Herrenalber Berge (2.16.029). Inwiefern der Schutzzweck beeinträchtigt wird, 
ist zu prüfen. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt vollständig im Naturpark Schwarz-
wald Mitte/Nord.  
Durch den Bau von Windenergieanlagen kommt es zu einer technischen 
Überprägung einer Kulturlandschaft mit mittlerer bis hoher Landschaftsbild-
qualität. Die Höhe der Windenergieanlagen führt zu einem Verlust der Maß-
stäblichkeit der Waldkulisse. Darüber hinaus kann es zu einer Störung der 
Blickbeziehungen in die Rheinebene kommen. 
Eine vom Institut für Landschaftsplanung und Ökologie der Universität Stutt-
gart für die Regionen Nordschwarzwald und Mittlerer Oberrhein durchgeführte 
Landschaftsbildbewertung stuft die landschaftliche Schönheit des potentiellen 
Windnutzungsgebiets auf einer Skala von 0 (niedrigster Wert) bis 10 (höchs-
ter Wert) überwiegend in Stufe 6 ein. 



WINDENERGIE IN DER RAUMSCHAFT DER STÄDTE UND GEMEINDEN IM  
LANDKREIS RASTATT, STADTKREIS BADEN-BADEN UND ANGRENZENDER KOMMUNEN 

 

 HHP  HAGE+HOPPENSTEDT PARTNER     raumplaner landschaftsarchitekten                         210 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 123b) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen ne-
gativen Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst z.T. Schutzbedürftige Bereiche 
für Naturschutz und Landschaftspflege. Bauliche Nutzungen sind dort ausge-
schlossen. 
Darüber hinaus liegt das potentielle Windnutzungsgebiet vollständig in Land-
schaftsschutzgebieten Um den Eichelberg und Mahlberg (2.16.013), Michel-
bachtal (2.16.014) und Albtalplatten und Herrenalber Berge (2.35.052). Eine 
Prüfung zur Verträglichkeit des möglichen Vorhabens mit den Schutzzielen 
der Landschaftsschutzgebiete ist notwendig. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt vollständig im Naturpark Schwarz-
wald Mitte/Nord.  
Durch den Bau von Windenergieanlagen kommt es zu einer technischen 
Überprägung einer Kulturlandschaft mit mittlerer bis hoher Landschaftsbild-
qualität. Die Höhe der Windenergieanlagen führt zu einem Verlust der Maß-
stäblichkeit der Waldkulisse sowie zu einer Relativierung der umliegenden 
Hänge und Kuppen.  
Eine vom Institut für Landschaftsplanung und Ökologie der Universität Stutt-
gart für die Regionen Nordschwarzwald und Mittlerer Oberrhein durchgeführte 
Landschaftsbildbewertung stuft die landschaftliche Schönheit des potentiellen 
Windnutzungsgebiets auf einer Skala von 0 (niedrigster Wert) bis 10 (höchs-
ter Wert) überwiegend in Stufe 7 bis 8 ein. 

Pflanzen, 
Tiere und 
biologische 
Vielfalt 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 121) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Um-
weltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt in Benachbarung zum FFH-Gebiet 
Albtal mit Seitentälern (7116-341) mit Vorkommen von Fledermausarten.  
Darüber hinaus können Beeinträchtigungen wandernder Großsäuger nicht 
ausgeschlossen werden, da das potentielle Windnutzungsgebiet von einer 
Verbundachse des Generalswindwegeplans durchzogen wird. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 122) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen nega-
tiven Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst einen Teil des FFH-Gebiets 
Albtal mit Seitentälern (7116-341) mit Vorkommen von Fledermausarten. 
Südwestlich des potentiellen Windnutzungsgebiets verläuft eine Verbundach-
se des Generalwildwegeplans. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 123b) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen ne-
gativen Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt teilweise im Bereich des 200 m Vor-
sorgeabstands um das NSG Albtal und Seitentäler (2.178). Sie umfasst dar-
über hinaus einige gesetzlich geschützte Biotope. Konkrete Vorsorgeabstän-
de lassen sich zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht festlegen. 
Im Südwesten grenzt das potentielle Windnutzungsgebiet direkt an den 
Bannwald Birkenkopf – im Südosten an das EU-Vogelschutzgebiet 
Nordschwarzwald (7415-441). Gemäß Standarddatenbogen der LUBW sind 
dort windkraftempfindliche Vogelarten (Haselhuhn, Wanderfalke, Wespen-
bussard, Auerhuhn und Baumfalke) gemeldet.  
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst einen Teilbereich der FFH-
Gebiete Albtal mit Seitentälern (7116-341) (mit Vorkommen von Fledermaus-
arten) und Unteres Murgtal und Seitentäler (7216-341).  
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Darüber hinaus können Beeinträchtigungen wandernder Großsäuger nicht 
vollständig ausgeschlossen werden, da das potentielle Windnutzungsgebiet 
von einer Verbundachse des Generalswindwegeplans durchzogen wird. 

Boden + 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 121) führt voraussichtlich zu negativen Umweltauswirkun-
gen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Böden mit einer besonderen 
Bedeutung als Standort für die natürliche Vegetation.  
Die Einstufung der Umweltauswirkungen kann zum derzeitigen Planungs-
stand nicht abschließend erfolgen.  

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 122) führt voraussichtlich zu geringen negativen Umwelt-
auswirkungen. 
Die Einstufung der Umweltauswirkungen kann zum derzeitigen Planungs-
stand nicht abschließend erfolgen.  

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 123b) führt voraussichtlich zu negativen Umweltauswir-
kungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Böden mit einer besonderen 
Bedeutung als Standort für die natürliche Vegetation. Zudem ist kleinflächig 
Bodenschutzwald ausgewiesen.  
Die Einstufung der Umweltauswirkungen kann zum derzeitigen Planungs-
stand nicht abschließend erfolgen.  

Wasser + 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 121) führt voraussichtlich zu geringen negativen Umwelt-
auswirkungen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 122) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Um-
weltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Flächen im Wasserschutzgebiet 
Zone III.  

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 123b) führt voraussichtlich zu geringen negativen Um-
weltauswirkungen. 

Klima und 
Luft 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 121) führt voraussichtlich zu geringen negativen Umwelt-
auswirkungen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 122) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Um-
weltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt zu großen Teilen in einem Immissi-
onsschutzwald. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 121) führt voraussichtlich zu geringen negativen Umwelt-
auswirkungen. 
Im Osten schneidet das potentielle Windnutzungsgebiet in geringerem Um-
fang einen Klimaschutzwald an. 
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Wechsel-
wirkungen 

Wechselwirkungen der Schutzgüter untereinander können nach derzeitigem 
Kenntnisstand noch nicht abschließend aufgezeigt werden. 
Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass zahlreiche Wechselwirkungen 
zwischen den Schutzgütern stattfinden. Insbesondere führt der Bau von 
Windenergieanlagen zu Veränderungen des Landschaftsbilds, was zu Aus-
wirkungen auf die visuellen Aspekte der Erholungsqualität führt. Flächeninan-
spruchnahme und Betrieb der Anlagen können zu Veränderungen in den 
Populationen und Lebensgemeinschaften führen, was sich wiederum auf 
Landschaftsbild und Naturerlebnis auswirken kann. 

 

 

NATURA 2000 

Nr. 121: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt in Benachbarung zum FFH-Gebiets Albtal mit Sei-
tentälern (7116-341) mit Vorkommen von Fledermausarten wie Bechsteinfledermaus und 
Großes Mausohr. Inwiefern das Vorhaben hier zu erheblichen Beeinträchtigungen der 
Schutzziele führen kann, ist anhand einer FFH-VP zu klären. 
 
Nr. 122: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst einen Teil des FFH-Gebiets Albtal mit Seitentä-
lern (7116-341) mit Vorkommen von Fledermausarten wie Bechsteinfledermaus und Großes 
Mausohr. Inwiefern das Vorhaben hier zu erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzziele 
führen kann, ist anhand einer FFH-VP zu klären. 
 
Nr. 123b: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst einen Teilbereich der FFH-Gebiete Albtal mit 
Seitentälern (7116-341) (mit Vorkommen von Fledermausarten wie Bechsteinfledermaus und 
Großes Mausohr) und Unteres Murgtal und Seitentäler (7216-341). Inwiefern das Vorhaben 
hier zu erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzziele führen kann, ist anhand einer FFH-VP 
zu klären. 

Hinweise für die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

Nr. 121: 
In Moosbronn und Bernbach wurden Fledermausquartiere erfasst.  
Restriktionen durch den Auerhuhnschutz sind laut FVA Freiburg nicht bekannt. 
 
Nr. 122: 
Nach derzeitiger Datenlage liegen keine Hinweise zu Artvorkommen vor. Aspekte zu Brut-
standorten von Vögeln sind zu prüfen (vgl. hierzu LUBW 2012: Hinweise für den Untersu-
chungsumfang zur Erfassung von Vogelarten bei Bauleitplanung und Genehmigung für Wind-
energieanlagen). Gleiches gilt für Vorkommen von Fledermausarten. 
Restriktionen durch den Auerhuhnschutz sind laut FVA Freiburg nicht bekannt. 
 
Nr. 123b: 
Im Bereich des Kübelbergs liegen Hinweise auf Wanderfalkenvorkommen vor. Darüber hin-
aus wurden in Moosbronn und Bernbach Fledermausquartiere erfasst. 
Restriktionen durch den Auerhuhnschutz sind laut FVA Freiburg nicht bekannt. 

Kumulative Wirkungen 

Im Hinblick auf das Landschaftserleben sind bereits ab einer Realisierung von zwei der drei 
hier betrachteten potentiellen Windnutzungsgebiete kumulative Wirkungen zu erwarten. Dar-
über hinaus kann es im Zusammenspiel mit entsprechenden Realisierungen auf der angren-
zenden Malscher Gemarkung zu kumulativen Wirkungen kommen. 
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Geprüfte Alternativen 

Im Planungsraum wurden insgesamt 28 potentielle Windnutzungsgebiete (in 12 Suchräumen) 
vertieft geprüft. Darüber hinaus wurden 14 Gebiete (kommunale Alternativen) anhand von 
Kurzsteckbriefen untersucht. 
 
Geprüfte Alternativen auf der Gemarkung von Gaggenau: 
- Potentielle Windnutzungsgebiete Nr. 73b, 109, 123b (vertiefte Betrachtung) 
- Potentielle Windnutzungsgebiete Nr. 125b, 127, 131 (kommunale Alternativen) 
 
Geprüfte Alternativen auf der Gemarkung der VVG Bad Herrenalb: 
- Potentielle Windnutzungsgebiete Nr. 114, 115 und Nr. 123b (vertiefte Betrachtung) 
- Potentielle Windnutzungsgebiete Nr. 111 und Nr. 117 (kommunale Alternativen) 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren zu klären 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens sind noch weitere Abstände zu Infrastrukturen zu klären, sofern sie durch die poten-
tiellen Windnutzungsgebiete betroffen sind bzw. in deren Einflussbereich liegen: 

- Verkehrsinfrastrukturen (Autobahn/Bundes-/Land- und/Kreisstraße/Schienenwegen 
und Bahnanlagen)  

- Seilschwebebahnen 
- Bundeswasserstraßen 
- Elektrizitätsfreileitungen (>110kV) 
- zivile/militärische Richtfunkstrecken 
- BOS-Digitalfunk Baden-Württemberg 
- Wetterradar 
- Radaranlagen zur Flugsicherung 
- Nachttieffluggebiete 

 

Hinweise zu Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen 

Nr. 121: 
- Berücksichtigung der empfohlenen erweiterten Vorsorgeabstände zu den umliegen-

den Siedlungsbereichen 
- Flächenreduzierung im Bereich der Schutzbedürftigen Bereiche für Naturschutz und 

Landschaftspflege (bauliche Anlagen sind dort nicht genehmigt) 
 
Nr. 122 

- Berücksichtigung der empfohlenen erweiterten Vorsorgeabstände zu den umliegen-
den Siedlungsbereichen 
 

Nr. 123b 
- Berücksichtigung der empfohlenen erweiterten Vorsorgeabstände zu den umliegen-

den Siedlungsbereichen 
- Flächenreduzierung im Bereich der Schutzbedürftigen Bereiche für Naturschutz und 

Landschaftspflege (bauliche Anlagen sind dort nicht genehmigt) 
- Berücksichtigung von Vorsorgeabständen zum angrenzende Bannwald Birkenkopf 

sowie zum Naturschutzgebiet Albtal und Seitentäler(Empfehlung: 200 m) 
- Berücksichtigung eines Vorsorgeabstands zum EU Vogelschutzgebiet Nordschwarz-

wald 
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Übersicht über zu empfehlende erweiterte Vorsorgeabstände zu umliegenden Siedlungsbe-
reichen, regionalplanerische `Tabubereiche´ (Grünzäsur und Schutzbedürftiger Bereich für 
Naturschutz und Landschaftspflege) sowie die einzuhaltenden Mindestabstände zu Straßen 
und Freileitungen.  
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Übersicht über die Belange von Natur und Umwelt: 
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Empfehlung zum weiteren Vorgehen 

Nr. 121 
Durch die empfohlene Anwendung der erweiterten Vorsorgeabstände zu den umliegenden 
Siedlungsbereichen wird das potentielle Windnutzungsgebiet bereits stark reduziert. Bei einer 
Weiterverfolgung der Fläche wäre im Rahmen des FNP-Verfahrens v. a. eine Klärung der 
Belange des Landschafts-, des Arten- und des Denkmalschutzes notwendig.  
 
Nr. 122 
Bereits durch die Anwendung der empfohlenen erweiterten Vorsorgeabstände zu den umlie-
genden Siedlungsbereichen kommt es zu einer starken Flächenreduzierung, so dass eine 
angestrebte Bündelung von Windenergieanlagen kaum noch möglich erscheint. Allerdings 
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könnten sich durch eine Kooperation mit der Nachbargemeinde Malsch Bündelungsmöglich-
keiten ergeben. In diesem Fall wird eine Weiterverfolgung des potentiellen Windnutzungsge-
biets empfohlen. 
Aus diesem Grund wären Kooperationsmöglichkeiten mit der Nachbargemeinde Malsch zu 
prüfen. 
 
Nr. 123b 
Bereits durch die Anwendung der empfohlenen erweiterten Vorsorgeabständen zu den umlie-
genden Siedlungsbereichen sowie der Reduzierung der Fläche um die Schutzbedürftigen 
Bereiche für Naturschutz und Landschaftspflege, kommt es zu einer starken Flächenreduzie-
rung. Eine angestrebte Bündelung von Windenergieanlagen erscheint danach kaum noch 
möglich. Davon abgesehen befindet sich das potentielle Windnutzungsgebiet im Bereich zahl-
reicher Restriktionen bzgl. des Schutzgutes Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt sowie des 
Landschafts- und Denkmalschutzes. Des Weiteren liegen bereits zum jetzigen Zeitpunkt Hin-
weise zu möglichen Konflikten mit dem Artenschutz (v. a. Wanderfalke) im Bereich der ver-
bleibenden Fläche vor. 
Es wird daher empfohlen die Fläche von differenzierteren Untersuchungen zurückzustellen. 
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Suchraum 10: Hirschacker pot. Windnutzungsgebiete 
Nr. 132, 133 

Gebietsübersicht und Sichtbarkeitsanalyse 

Nr. 132 Nr. 133 
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Die Sichtbarkeit aus Siedlungs- und Waldgebieten ist nicht dargestellt, da die spezifischen Situationen nicht 
erfasst werden können. 

Gebietseinordnung und Beschreibung 

Landkreis Rastatt 

Gemeinde Nr. 132: Kuppenheim 
Nr. 133: Kuppenheim 

Größe des Such-
raums  

Nr. 132: 166,8 ha 
Nr. 133: 35,4 ha 

Raumordnung  

Ausweisung im 
Regionalplan 

Nr. 132:  
- vollständige Lage im Regionalen Grünzug 
Nr. 133: 
- vollständige Lage im Regionalen Grünzug 

Eignungsbeschreibung 

Windhöffigkeit Nr. 132:  
- überwiegend 5,25-5,50 m/s, teilweise bis 5,75 m/s (bedingte Nutz-

barkeit) 
Nr. 133:  
- 5,25-5,50 m/s (bedingte Nutzbarkeit) 

Netzanbindung Abfrage der Netzanbindung notwendig 

Erschließung Nr. 132: prinzipiell möglich 
Nr. 133: prinzipiell möglich 

Vorbelastungen Nr. 132: keine gravierenden Vorbelastungen erkennbar 
Nr. 133: die Fläche wird im Nordwesten von der L67 und im Südosten 
von der K3711 tangiert. 

weitere Hinweise 
zum Gebiet 

- 
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Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten  

Das potentielle Windnutzungsgebiet Nr. 132 liegt im Südosten im Naturraum „Nördlicher Tal-
schwarzwald“ im Nordwesten in den „Lahr-Emmendinger Vorbergen“. Die Nutzung besteht 
aus Mischwald, eine kleine Teilfläche im Norden als Streuobstwiese genutzt. Im potentiellen 
Windnutzungsgebiet Nr. 133 herrschen Mischwald und Streuobstwiesen vor. Es liegt eben-
falls im Naturraum „Lahr-Emmendinger Vorberge“. Die Gebiete befinden sich in Hanglage und 
sind mäßig einsehbar. 
Durch die Lage am Schwarzwaldrand dominieren östlich der potentiellen Windnutzungsgebie-
te Mischwald und stark durch Siedlung geprägte Flusstäler mit Streuobst- und Grünland in 
den Hangbereichen. Im Westen, zur Rheinebene hin schließt sich die Vorbergzone mit gro-
ßen Streuobstwiesen und zahlreichen Bachläufen an. Größere Siedlungen befinden sich vor 
allem im Übergangsbereich zur Rheinebene. Diese ist durch Acker und Grünland geprägt. 
Mehrere Waldbereiche sind vorhanden. Nordöstlich des Gebietes Nr. 133, von Gehölzen um-
geben, befindet sich das Schloss Favorite. In unmittelbarer Nähe des Gebiets Nr. 132 liegt ein 
alter Friedhof. 
Neben der L87 sind in der unmittelbaren Umgebung der potentiellen Windnutzungsgebiete 
keine Vorbelastungen vorhanden. In der weiteren Umgebung sind Freileitungen, Verkehrsinf-
rastruktur (u.a. A5 und B462) sowie Gewerbegebiete als Vorbelastungen zu nennen. 

Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung werden die Flächen vermutlich auch weiterhin land- bzw. 
forstwirtschaftlich genutzt. 
 

Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutzgut Auswirkung der Planung 

Bevölkerung 
und Ge-
sundheit 
des Men-
schen 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 132) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Um-
weltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt teilweise im Bereich der erweiterten 
Vorsorgeabstände zu Kuppenheim und Oberndorf. 
Die besondere Erholungsfunktion des potentiellen Windnutzungsgebiets wird 
durch die fast vollständige Lage im Erholungswald Stufe II dokumentiert. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 133) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen nega-
tiven Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt vollständig im Bereich der erweiter-
ten Vorsorgeabstände zu Kuppenheim. 
Im Südosten schneidet es darüber hinaus einen Erholungswald Stufe II an. 

Kultur- und  
Sachgüter 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 132) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen nega-
tiven Umweltauswirkungen: 
Im Umfeld des potentiellen Windnutzungsgebiets liegen folgende Kultur-
denkmale mit besonderer Bedeutung (Umgebungsschutz § 15 Abs. 3 
DSchG): 
- Schloss Favorite, Burgruine Alteberstein (Entfernung <2,5 km) 
- Ruine Hohenbaden, Hofgut Amalienberg (Entfernung 2,5- 5 km) 
 
Anhand von Sichtbarkeitsanalysen ist das Maß der Betroffenheit genauer zu 
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untersuchen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 133) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen nega-
tiven Umweltauswirkungen: 
Im Umfeld des potentiellen Windnutzungsgebiets liegen folgende Kultur-
denkmale mit besonderer Bedeutung (Umgebungsschutz § 15 Abs. 3 
DSchG): 
- Schloss Favorite (Entfernung <2,5 km) 
- Ruine Hohenbaden, Burgruine Alteberstein (Entfernung 2,5- 5 km) 
 
Anhand von Sichtbarkeitsanalysen ist das Maß der Betroffenheit genauer zu 
untersuchen. 

Landschaft + 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 132) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen nega-
tiven Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt vollständig in einem Regionalen 
Grünzug. Es kann zu einer Beeinträchtigung der ökologischen Ausgleichsflä-
chen kommen. Darüber hinaus befindet sich das potentielle Windnutzungs-
gebiet im Landschaftsschutzgebiet Untere Murg (2.16.033). Eine Prüfung zur 
Verträglichkeit des möglichen Vorhabens mit den Schutzzielen des Land-
schaftsschutzgebietes ist notwendig. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt vollständig im Naturpark Schwarz-
wald Mitte/Nord. Durch den Bau von Windenergieanlagen kann es zu negati-
ven Umweltauswirkungen auf die Erholungslandschaft kommen.  
Das potentielle Windnutzungsgebiet befindet sich in mäßig bewegtem Relief 
am Westrand des Schwarzwalds. Die umliegenden Offenlandbereiche in der 
Ebene unterliegen in weiten Teilen intensiven Nutzungen und sind anthropo-
gen überformt. Das Landschaftsbild verfügt hier über eine mittlere Empfind-
lichkeit gegenüber Beeinträchtigungen. 
Eine vom Institut für Landschaftsplanung und Ökologie der Universität Stutt-
gart für die Regionen Nordschwarzwald und Mittlerer Oberrhein durchgeführte 
Landschaftsbildbewertung stuft die landschaftliche Schönheit des potentiellen 
Windnutzungsgebiets auf einer Skala von 0 (niedrigster Wert) bis 10 (höchs-
ter Wert) überwiegend in Stufe 6 ein. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 133) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen nega-
tiven Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt vollständig in einem Regionalen 
Grünzug. Das Vorhaben kann hier die Funktion der ökologischen Ausgleichs-
flächen beeinträchtigen. 
Darüber hinaus befindet sich das potentielle Windnutzungsgebiet im Land-
schaftsschutzgebiet Untere Murg (2.16.033). Eine Prüfung zur Verträglichkeit 
des möglichen Vorhabens mit den Schutzzielen des Landschaftsschutzgebie-
tes ist notwendig. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt vollständig im Naturpark Schwarz-
wald Mitte/Nord. Durch den Bau von Windenergieanlagen kann es zu negati-
ven Umweltauswirkungen auf die Erholungslandschaft kommen.  
Das Landschaftsbild der umliegenden Offenlandbereiche ist von mittlerer 
Empfindlichkeit gegenüber Beeinträchtigungen. Das potentielle Windnut-
zungsgebiet liegt in leichter Hanglage am Westrand des Schwarzwalds und 
ist nur mäßig exponiert. Die Landschaft der Rheinebene ist überwiegend stark 
anthropogen überformt und in weiten Teilen intensiv genutzt. 
Eine vom Institut für Landschaftsplanung und Ökologie der Universität Stutt-
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gart für die Regionen Nordschwarzwald und Mittlerer Oberrhein durchgeführte 
Landschaftsbildbewertung stuft die landschaftliche Schönheit des potentiellen 
Windnutzungsgebiets auf einer Skala von 0 (niedrigster Wert) bis 10 (höchs-
ter Wert) überwiegend in Stufe 7 ein. 

Pflanzen, 
Tiere und 
biologische 
Vielfalt 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 132) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen nega-
tiven Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst mehrere gesetzlich geschützte 
Biotope. Konkrete Vorsorgeabstände lassen sich zum derzeitigen Zeitpunkt 
noch nicht festlegen. 
Im Osten schneidet es darüber hinaus das FFH-Gebiet Wälder und Wiesen 
um Baden-Baden (7215-341) mit Vorkommen von Fledermausarten an.  
Weiter südlich verläuft eine Verbundachse des Generalwildwegeplans. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 133) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen nega-
tiven Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst mehrere gesetzlich geschützte 
Biotope. Konkrete Vorsorgeabstände lassen sich zum derzeitigen Zeitpunkt 
noch nicht festlegen. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst darüber hinaus Teile des FFH-
Gebiets Wälder und Wiesen um Baden-Baden (7215-341) mit Vorkommen 
von Fledermausarten. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet wird von einer Verbundachse des Gene-
ralwildwegeplans durchzogen. Eine Beeinträchtigung wandernder Großsäu-
ger ist hier nicht auszuschließen. 

Boden + 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 132) führt voraussichtlich zu negativen Umweltauswirkun-
gen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Böden mit einer besonderen 
Bedeutung für die natürliche Bodenfruchtbarkeit.  
Die Einstufung der Umweltauswirkungen kann zum derzeitigen Planungs-
stand nicht abschließend erfolgen.  

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 133) führt voraussichtlich zu negativen Umweltauswirkun-
gen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Böden mit einer besonderen 
Bedeutung für die natürliche Bodenfruchtbarkeit.  
Die Einstufung der Umweltauswirkungen kann zum derzeitigen Planungs-
stand nicht abschließend erfolgen.  

Wasser + 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 132) führt voraussichtlich zu geringen negativen Umwelt-
auswirkungen: 
Im Südosten umfasst das potentielle Windnutzungsgebiet in geringerem Um-
fang ein Quellschutzgebiet Zone III. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 133) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Um-
weltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Flächen im Wasserschutzgebiet 
Zone III betroffen. Dies führt zu einer Beeinträchtigung des Schutzzwecks. 

Klima und 
Luft 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 132) führt voraussichtlich zu negativen Umweltauswirkun-
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gen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt fast vollständig in einem Klima-
schutzwald. Negative Auswirkungen auf das Lokalklima können nicht ausge-
schlossen werden. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 133) führt voraussichtlich zu negativen Umweltauswirkun-
gen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt zu großen Teilen in einem Klima-
schutzwald. Negative Auswirkungen auf das Lokalklima können nicht ausge-
schlossen werden. 

Wechsel-
wirkungen 

Wechselwirkungen der Schutzgüter untereinander können nach derzeitigem 
Kenntnisstand noch nicht abschließend aufgezeigt werden. 
Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass zahlreiche Wechselwirkungen 
zwischen den Schutzgütern stattfinden. Insbesondere führt der Bau von 
Windenergieanlagen zu Veränderungen des Landschaftsbilds, was zu Aus-
wirkungen auf die visuellen Aspekte der Erholungsqualität führt. Flächeninan-
spruchnahme und Betrieb der Anlagen können zu Veränderungen in den 
Populationen und Lebensgemeinschaften führen, was sich wiederum auf 
Landschaftsbild und Naturerlebnis auswirken kann. 

 

 

NATURA 2000 

Nr. 132 und Nr. 133: 
Die potentiellen Windnutzungsgebiete umfassen Teile des FFH-Gebietes Wälder und Wiesen 
um Baden-Baden (7215-341) mit Fledermausarten wie Bechsteinfledermaus und Großes 
Mausohr an. Inwiefern es erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzziele kommt, ist anhand 
einer FFH-VP zu klären. 
 

Hinweise für die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

Nr. 132: 
Nördlich des potentiellen Windnutzungsgebiets liegen Hinweise auf mehrere Fledermaus-
quartiere vor. Südlich von Oberndorf besteht außerdem ein Graureihervorkommen. 
Restriktionen durch den Auerhuhnschutz sind laut FVA Freiburg nicht bekannt. 
 
Nr. 133: 
Nordöstlich des potentiellen Windnutzungsgebiets liegen Hinweise auf mehrere Fledermaus-
quartiere vor. 

Kumulative Wirkungen 

Hinsichtlich des Landschaftserlebens kann es zu kumulativen Wirkungen zwischen den bei-
den hier betrachteten potentiellen Windnutzungsgebieten kommen. 

Geprüfte Alternativen 

Im Planungsraum wurden insgesamt 28 potentielle Windnutzungsgebiete (in 12 Suchräumen) 
vertieft geprüft. Darüber hinaus wurden 14 Gebiete (kommunale Alternativen) anhand von 
Kurzsteckbriefen untersucht. 
 
Geprüfte Alternativen auf der Gemarkung der GVV Bischweier-Kuppenheim: 
- Potentielle Windnutzungsgebiete Nr. 132 und 133 (vertiefte Betrachtung) 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren zu klären 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens sind noch weitere Abstände zu Infrastrukturen zu klären, sofern sie durch die poten-
tiellen Windnutzungsgebiete betroffen sind bzw. in deren Einflussbereich liegen: 

- Verkehrsinfrastrukturen (Autobahn/Bundes-/Land- und/Kreisstraße/Schienenwegen 
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und Bahnanlagen)  
- Seilschwebebahnen 
- Bundeswasserstraßen 
- Elektrizitätsfreileitungen (>110kV) 
- zivile/militärische Richtfunkstrecken 
- BOS-Digitalfunkt Baden-Württemberg 
- Wetterradar 
- Radaranlagen zur Flugsicherung 
- Nachttieffluggebiete 

 

Hinweise zu Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen 

Nr. 132 
- Flächenreduzierung im Bereich des FFH-Gebiets 
- Berücksichtigung des empfohlenen erweiterten Vorsorgeabstands zu den umliegen-

den Siedlungsbereichen 
 

Nr. 133 
- Flächenreduzierung im Bereich des FFH-Gebiets 
- Berücksichtigung des empfohlenen erweiterten Vorsorgeabstands zu den umliegen-

den Siedlungsbereichen 
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Übersicht über zu empfehlende erweiterte Vorsorgeabstände zu umliegenden Siedlungsbe-
reichen, regionalplanerische `Tabubereiche´ (Grünzäsur und Schutzbedürftiger Bereich für 
Naturschutz und Landschaftspflege) sowie die einzuhaltenden Mindestabstände zu Straßen 
und Freileitungen.  
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Übersicht über die Belange von Natur und Umwelt 
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Empfehlung zum weiteren Vorgehen 

Nr. 132: 
Das Konfliktpotential lässt sich durch Einhalten der empfohlenen erweiterten Vorsorgeabstän-
de zu den umliegenden Siedlungsbereichen sowie die Flächenreduzierung im Bereich des 
FFH-Gebiets bereits vermindern. Vor allem hinsichtlich der Erholungsfunktion bzw. des Land-
schaftsschutzes, der Auswirkungen auf umliegende Kulturdenkmal sowie den Artenschutz 
sind bei einer Weiterverfolgung des potentiellen Windnutzungsgebiets noch weiterführende 
Untersuchungen im Rahmen des FNP-Verfahrens notwendig.  
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Nr. 133 
Bereits durch die Anwendung der empfohlenen erweiterten Vorsorgeabstände zu den umlie-
genden Siedlungsbereichen erscheint die angestrebte Bündelung von Windenergieanlagen 
kaum noch möglich. Aufgrund des trotz Flächenreduzierung verbleibenden Konfliktpotentials 
(insb. in Bezug auf Landschaftsschutz, Denkmalschutz und Artenschutz) sowie der voraus-
sichtlich lediglich bedingt nutzbaren Windhöffigkeit, wird von einer Weiterverfolgung des po-
tentiellen Windnutzungsgebiets abgeraten. 
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Suchraum 11: östl. B36 pot. Windnutzungsgebiet 
Nr. 135 

Gebietsübersicht und Sichtbarkeitsanalyse 
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Die Sichtbarkeit aus Siedlungs- und Waldgebieten ist nicht dargestellt, da die spezifischen Situationen nicht 
erfasst werden können. 

Gebietseinordnung und Beschreibung 

Landkreis Rastatt 

Gemeinde Durmersheim, Bietigheim, Ötigheim, Rastatt 

Größe des Such-
raums  

1 005 ha 

Raumordnung  

Ausweisung im 
Regionalplan 

- in geringem Umfang Betroffenheit von Schutzbedürftigen Bereichen 
für Naturschutz und Landschaftspflege 

- Betroffenheit mehrerer Grünzäsuren 
- im Süden randliche Betroffenheit eines Regionalen Grünzugs  
- geringfügige Betroffenheit eines Überschwemmungsgebietes 
- in weiten Teilen Schutzbedürftiger Bereich für die Landwirtschaft, 

Stufe I, in geringerem Umfang auch Stufe II 
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Eignungsbeschreibung 

Windhöffigkeit 5,25-5,50 m/s (bedingte Nutzbarkeit) 

Netzanbindung Eine Abfrage der Netzanbindung ist notwendig. Durch die vorhandenen 
Hochspannungsleitungen sind gute Voraussetzungen gegeben. 

Erschließung prinzipiell gegeben 

Vorbelastungen Hochspannungsleitungen, A5, B3 und B36 

weitere Hinweise 
zum Gebiet 

- 

 

Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten  

Der Suchraum liegt innerhalb des Naturraumes „Hardtebenen“ und wird großflächig als Acker 
genutzt. Vereinzelt gibt es kleine Streuobstflächen und eine Obstbaufläche. Nur nördlich der 
Ortschaft Muggensturm befindet sich im Suchraum Misch- und Nadelwald. Nördlich von Ras-
tatt ragt der Suchraum in einen Laubwaldbestand hinein. Mehrere Freileitungen, die A5, wei-
tere Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie der Mühlbach und der Vorflutgraben Abtsmoor 
verlaufen durch den Suchraum. Durch die ebene Lage ist der Raum sehr gut einsehbar (vgl. 
Sichtbarkeitsanalyse). 
Die weitere Umgebung des Suchraumes ist im landesweiten Vergleich stark zerschnitten. 
Aufgrund der Lage zwischen den Verdichtungsräumen `Mannheim´ und `Karlsruhe´ ist der 
Siedlungsflächenanteil sehr hoch und die Verkehrsinfrastruktur sehr dicht. Als Folge der Roh-
stoffgewinnung befinden sich in den Niederungen mehrere Baggerseen. Es gibt mehrere grö-
ßere Waldbereiche, die landwirtschaftliche Nutzung erfolgt großflächig und intensiv als Acker. 
An den Ortsrändern sind überwiegend kleinflächig Streuobstwiesen vorhanden. Aufgrund der 
hohen Bevölkerungsdichte besteht eine hohe Naherholungsnachfrage. Diese konzentriert sich 
in erster Linie auf die Wälder, die Baggerseen und die Fließgewässer. 
Als Vorbelastung wirken vor allem die A5 und weitere Straßen, zahlreichen Freileitungen, das 
E-Werk und Gewerbegebiete. 

Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei einer Nichtdurchführung der Planung wird die Fläche vermutlich auch weiterhin land- und 
forstwirtschaftlich genutzt.  
 

Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutzgut Auswirkung der Planung 

Bevölkerung 
und Ge-
sundheit 
des Men-
schen 

+ 0 - --  

Das Vorhaben führt voraussichtlich zu erheblichen negativen Umweltauswir-
kungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt zu weiten Teilen im Bereich der 
erweiterten Vorsorgeabstände zu den umliegenden Siedlungsbereichen insb. 
Durmersheim, Bietigheim, Ötigheim, Rastatt und Muggensturm. 
Im Osten schneidet das potentielle Windnutzungsgebiet einen gesetzlichen 
Erholungswald an, Teilbereiche sind dort auch als Erholungswald Stufe II 
ausgewiesen.  

Kultur- und  
Sachgüter 

+ 0 - --  

Das Vorhaben führt voraussichtlich zu folgenden negativen Umweltauswir-
kungen: 
Das Schloss Favorite liegt ca. 5 km von dem potentiellen Windnutzungsgebiet 
entfernt. Es handelt sich um ein Kulturdenkmal mit besonderer Bedeutung 
(Umgebungsschutz § 15 Abs. 3 DSchG) 
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Anhand von Sichtbarkeitsanalysen ist das Maß der Betroffenheit genauer zu 
untersuchen. 

Landschaft + 0 - --  

Das Vorhaben führt voraussichtlich zu geringen negativen Umweltauswirkun-
gen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Teile mehrerer Grünzäsuren und 
in sehr geringem Umfang Schutzbedürftige Bereiche für Naturschutz und 
Landschaftspflege. Da bauliche Nutzungen dort ausgeschlossen sind, ist in 
diesen Bereichen eine Flächenanpassung erforderlich.  
Im Süden schneidet das potentielle Windnutzungsgebiet in geringerem Um-
fang einen regionalen Grünzug an.  
Aufgrund der starken anthroprogenen Überformungen, der großflächigen 
intensiven Nutzungen sowie der bestehenden Vorbelastungen ist die Emp-
findlichkeit des Landschaftsbildes in Bezug auf Windenergieanlagen ver-
gleichsweise gering. 
Eine vom Institut für Landschaftsplanung und Ökologie der Universität Stutt-
gart für die Regionen Nordschwarzwald und Mittlerer Oberrhein durchgeführte 
Landschaftsbildbewertung stuft die landschaftliche Schönheit des potentiellen 
Windnutzungsgebiets auf einer Skala von 0 (niedrigster Wert) bis 10 (höchs-
ter Wert) überwiegend in Stufe 3 ein. Während im Süden lediglich Stufe 1 
erreicht wird, steigt die Bewertung im Osten bis zur Stufe 6. 

Pflanzen, 
Tiere und 
biologische 
Vielfalt 

+ 0 - --  

Das Vorhaben führt voraussichtlich zu negativen Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt innerhalb des 200 m Vorsorgeab-
stand zu den NSG Kiesgrube am Hardtwald Durmersheim (2.144) und Auen-
wälder und Feuchtwiesen westlich von Ötigheim (2.180). Insbesondere im 
östlichen Bereich sind mehrere gesetzlich geschützte Biotope ausgewiesen. 
Konkrete Vorsorgeabstände lassen sich nach derzeitigem Kenntnisstand 
noch nicht festlegen. 
Insbesondere der südliche Bereich des potentiellen Windnutzungsgebiets 
liegt im 700 Vorsorgeabstand um das Ramsar-Gebiet Oberrhein. 
Im Westen umfasst das potentielle Windnutzungsgebiet Teile des FFH-
Gebietes Hardtwald zwischen Karlsruhe und Muggensturm (7016-341).  
Darüber hinaus liegt es in Benachbarung zum FFH-Gebiet Rheinniederung 
zwischen Wintersdorf und Karlsruhe (7015-341) mit Vorkommen von Fleder-
mausarten. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet wird darüber hinaus von zwei Verbun-
dachsen des Generalwildwegeplans durchlaufen. Eine Beeinträchtigung wan-
dernder Großsäuger ist hier nicht auszuschließen.  

Boden + 0 - --  

Das Vorhaben führt voraussichtlich zu negativen Umweltauswirkungen: 
Durch das potentielle Windnutzungsgebiet werden Böden mit einer besonde-
ren Bedeutung als Standort für die natürliche Vegetation beansprucht.  
Die Einstufung der Umweltauswirkungen kann zum derzeitigen Planungs-
stand nicht abschließend erfolgen.  

Wasser + 0 - --  

Das Vorhaben führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen Um-
weltauswirkungen: 
Durch das potentielle Windnutzungsgebiet sind Flächen im Wasserschutzge-
biet Zone II betroffen; Sollte das Wasserschutzgebiet bei einer Konkretisie-
rung der Planung weiterhin betroffen sein bedarf es der Befreiung durch die 
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Genehmigungsbehörde. 
Zudem sind Flächen im Wasserschutzgebiet Zone III, IIIA und IIIB betroffen. 
Dies führt zu einer Beeinträchtigung des Schutzzwecks. 
Des Weiteren ist im Süden kleinräumig ein Überschwemmungsgebiet betrof-
fen. Dies führt zu einer Verringerung des Retentionsvermögens.  
Das potentielle Windnutzungsgebiet wird durch den Mühlbach und den Vor-
flutgraben Abtsmoor auf einer Länge von ca. 2,7 km gequert. Dies kann zum 
Verlust oder der Beeinträchtigung geschützter Biotope bzw. der Störung sen-
sibler Arten führen. Entsprechende Abstände zu den Fließgewässern sind 
einzuhalten.  
Randlich besteht eine Betroffenheit von Wasserschutzwald. 

Klima und 
Luft 

+ 0 - --  

Das Vorhaben führt voraussichtlich zu geringen negativen Umweltauswirkun-
gen: 
Im Osten und Süden umfasst das potentielle Windnutzungsgebiet Klima-
schutzwald. 

Wechsel-
wirkungen 

Wechselwirkungen der Schutzgüter untereinander können nach derzeitigem 
Kenntnisstand noch nicht abschließend aufgezeigt werden. 
Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass zahlreiche Wechselwirkungen 
zwischen den Schutzgütern stattfinden. Insbesondere führt der Bau von 
Windenergieanlagen zu Veränderungen des Landschaftsbilds, was zu Aus-
wirkungen auf die visuellen Aspekte der Erholungsqualität führt. Flächeninan-
spruchnahme und Betrieb der Anlagen können zu Veränderungen in den 
Populationen und Lebensgemeinschaften führen, was sich wiederum auf 
Landschaftsbild und Naturerlebnis auswirken kann. 

 

 

NATURA 2000 

Im Westen umfasst das potentielle Windnutzungsgebiet Teile des FFH-Gebietes Hardtwald 
zwischen Karlsruhe und Muggensturm (7016-341). Laut Standarddatenbogen der LUBW sind 
keine Fledermäuse gemeldet. Inwiefern das Vorhaben zu einer Beeinträchtigung der Schutz-
ziele führt, ist anhand einer FFH-VP zu klären. 
Darüber hinaus liegt das potentielle Windnutzungsgebiet in Benachbarung zum FFH-Gebiet 
Rheinniederung zwischen Wintersdorf und Karlsruhe (7015-341) mit Fledermausarten wie 
Bechsteinfledermaus und Großes Mausohr. Inwiefern das Vorhaben zu einer Beeinträchti-
gung der Schutzziele führen kann, ist anhand einer FFH-VP zu klären. 

Hinweise für die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

Im Zuge der Hegemaßnahmen des Rebhuhnprojekts Durmersheim wurden mehrere Kiebitz-
Brutpaare auf der Hardt beobachtet. Darüber hinaus wurden im Umfeld des potentiellen 
Windnutzungsgebiets bei Durmersheim, Heidenschlag, Bietigheim, Ötigheim und Muggen-
sturm mehrere Fledermausquartiere erfasst.  

Kumulative Wirkungen 

Hinsichtlich des Landschaftserlebens können sich im Zusammenspiel mit entsprechenden 
Vorhaben auf der nördlich angrenzenden Gemarkung des Nachbarschaftsverbands Karlsruhe 
kumulative Wirkungen ergeben. 

Geprüfte Alternativen 

Im Planungsraum wurden insgesamt 28 potentielle Windnutzungsgebiete (in 12 Suchräumen) 
vertieft geprüft. Darüber hinaus wurden 14 Gebiete (kommunale Alternativen) anhand von 
Kurzsteckbriefen untersucht. 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren zu klären 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens sind noch weitere Abstände zu Infrastrukturen zu klären, sofern sie durch die poten-
tiellen Windnutzungsgebiete betroffen sind bzw. in deren Einflussbereich liegen: 
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- Verkehrsinfrastrukturen (Autobahn/Bundes-/Land- und/Kreisstraße/Schienenwegen 
und Bahnanlagen)  

- Seilschwebebahnen 
- Bundeswasserstraßen 
- Elektrizitätsfreileitungen (>110kV) 
- zivile/militärische Richtfunkstrecken 
- BOS-Digitalfunk Baden-Württemberg 
- Wetterradar 
- Radaranlagen zur Flugsicherung 
- Nachttieffluggebiete 

 

Hinweise zu Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen 

- Flächenreduzierung im Bereich der Grünzüge und der Schutzbedürftigen Bereiche für 
Naturschutz und Landschaftspflege (bauliche Anlagen sind dort nicht genehmigt) 

- Flächenreduzierung im Bereich der WSG Zone II 
- Berücksichtigung der empfohlenen erweiterten Vorsorgeabstände zu umliegenden 

Siedlungsgebieten  
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Übersicht über zu empfehlende erweiterte Vorsorgeabstände zu umliegenden Siedlungsbe-
reichen, regionalplanerische `Tabubereiche´ (Grünzäsur und Schutzbedürftiger Bereich für 
Naturschutz und Landschaftspflege) sowie die einzuhaltenden Mindestabstände zu Straßen 
und Freileitungen.  
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Übersicht über die Belange von Natur und Umwelt: 
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Empfehlung zum weiteren Vorgehen 

Bereits durch Anwendung der empfohlenen Vorsorgeabstände zu den umliegenden Sied-
lungsgebieten sowie einer Rücknahme im Bereich der Grünzäsuren käme es zu einer starken 
Flächenreduzierung. Durch eine Flächenreduzierung im Bereich der WSG Zone II ließe sich 
das Konfliktpotential noch weiter vermindern. Bei einer Weiterverfolgung des danach verblei-
benden potentiellen Windnutzungsgebiets wären im Rahmen des FNP-Verfahrens insb. die 
Belange der Erholungsfunktion sowie des Artenschutzes differenzierter zu betrachten und zu 
klären. 
Aufgrund der geringen durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten in der Rheinebene ist eine 
Weiterverfolgung des potentiellen Windnutzungsgebiets lediglich aus Gründen der Planungs-
sicherheit zu empfehlen. 
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Suchraum 12: entlang A5 pot. Windnutzungsgebiete 
Nr. 154b, 157b 

Gebietsübersicht und Sichtbarkeitsanalyse 

Nr. 154b Nr. 157b 



WINDENERGIE IN DER RAUMSCHAFT DER STÄDTE UND GEMEINDEN IM  
LANDKREIS RASTATT, STADTKREIS BADEN-BADEN UND ANGRENZENDER KOMMUNEN 

 

 HHP  HAGE+HOPPENSTEDT PARTNER     raumplaner landschaftsarchitekten                         240 

 
Die Sichtbarkeit aus Siedlungs- und Waldgebieten ist nicht dargestellt, da die spezifischen Situationen nicht 
erfasst werden können. 

Gebietseinordnung und Beschreibung 
Landkreis Nr. 154b: Rastatt, Baden-Baden 

Nr. 157b: Rastatt, Ortenaukreis 
Gemeinde Nr. 154b: Bühl, Baden-Baden 

Nr. 157b: Ottersweier, Bühl, Sasbach 
Größe des Such-
raums  

Nr. 154b: 190,9 ha 
Nr. 157b: 167,4 ha 

Raumordnung  
Ausweisung im 
Regionalplan 

Nr. 154b: 
- teilweise Lage in Grünzäsur 
- überwiegend Lage in Regionalem Grünzug 
Nr. 157b: 
- geringfügige Betroffenheit von Schutzbedürftigen Bereichen für Na-

turschutz und Landschaftspflege 
- überwiegend Lage in Regionalem Grünzug 
- teilweise Lage im Überschwemmungsgebiet 
- teilweise Schutzbedürftiger Bereich für die Landwirtschaft, Stufe I 

Eignungsbeschreibung 
Windhöffigkeit Nr. 154b: 5,25-5,50 m/s (bedingte Nutzbarkeit) 

Nr. 157b: 5,25-5,50 m/s (bedingte Nutzbarkeit) 
Netzanbindung Eine Abfrage der Netzanbindung ist notwendig. Durch die vorhandenen 

Hochspannungsleitungen sind gute Voraussetzungen gegeben.  
Erschließung prinzipiell gegeben 
Vorbelastungen Nr. 154b: A5 und Hochspannungsleitungen 

Nr. 157b: A5 und Hochspannungsleitungen 
weitere Hinweise 
zum Gebiet 

- 
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Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten  

Der Suchraum liegt innerhalb des Naturraumes „Offenburger Rheinebene“ und wird durch 
großflächige Ackernutzung geprägt. Daneben sind größere Grünland- und Waldflächen vor-
handen. An den Ortsrändern sind Streuobstflächen zu finden. Mehrere Freileitungen, die A5, 
weitere Landes- und Kreisstraßen sowie drei Baggerseen, der Mühlbach, der Vorflutgraben 
Abtsmoor und zahlreiche weitere Gräben verlaufen durch die potentiellen Windnutzungsge-
biete. Durch die ebene Lage sind die Gebiete von allen Seiten sehr gut einsehbar (vgl. Sicht-
barkeitsanalyse). 
Die weitere Umgebung des Suchraumes ist im landesweiten Vergleich stark zerschnitten. Der 
Siedlungsflächenanteil ist sehr hoch und auch die Verkehrsinfrastruktur sehr dicht. In den 
Niederungen befinden sich mehrere Baggerseen, größere Grünlandflächen und Waldberei-
che. Auf den Niederterrassen erfolgt die landwirtschaftliche Nutzung großflächig und intensiv 
als Acker, häufig mit Maisanbau. Aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte besteht eine hohe 
Naherholungsnachfrage.  
Als Vorbelastung wirken vor allem die A5 und weitere Verkehrsinfrastruktur, Freileitungen, das 
E-Werk und Gewerbegebiete. 

Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei einer Nichtdurchführung der Planung werden die potentiellen Windnutzungsgebiete ver-
mutlich auch weiterhin land- und forstwirtschaftlich genutzt.  
 

Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutzgut Auswirkung der Planung 

Bevölkerung 
und Ge-
sundheit 
des Men-
schen 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 154b) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen ne-
gativen Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt vollständig im Bereich der erweiter-
ten Vorsorgeabständen zu den umliegenden Siedlungsbereichen (insb. Wei-
tenung, Vimbuch, Balzhofen, Oberbruch). 
Im Nordwesten grenzt es an Erholungswald Stufe II. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 157b) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen ne-
gativen Umweltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt größtenteils im Bereich der erweiter-
ten Vorsorgeabstände zu den umliegenden Siedlungsbereichen (Unzhurst, 
Moos, Balzhofen, Balzhofen und Oberbruch). 

Kultur- und  
Sachgüter 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 154b) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Um-
weltauswirkungen: 
Im Umfeld des potentiellen Windnutzungsgebiets liegen folgende Kultur-
denkmale mit besonderer Bedeutung (Umgebungsschutz § 15 Abs. 3 
DSchG): 
- ehemalige Benediktinerabtei Schwarzach, Unteres Schloss in Neuweier 

(Entfernung 2,5 – 5 km) 
 
Anhand von Sichtbarkeitsanalysen ist das Maß der Betroffenheit genauer zu 
untersuchen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 157b) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Um-
weltauswirkungen: 
Im Umfeld des potentiellen Windnutzungsgebiets liegen folgende Kultur-
denkmale mit besonderer Bedeutung (Umgebungsschutz § 15 Abs. 3 
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DSchG): 
- ehemalige Benediktinerabtei Schwarzach (Entfernung 2,5 – 5 km) 
 
Anhand von Sichtbarkeitsanalysen ist das Maß der Betroffenheit genauer zu 
untersuchen. 

Landschaft + 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 154b) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Um-
weltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt fast vollständig im Regionalen 
Grünzug. Es kann zu einer Beeinträchtigung der Funktion der ökologischen 
Ausgleichsflächen kommen.  
Im Südosten schneidet das potentielle Windnutzungsgebiet außerdem eine 
Grünzäsur an. Da bauliche Anlagen im Bereich von Grünzäsuren ausge-
schlossen sind, ist hier eine Flächenanpassung notwendig. 
Aufgrund der starken anthroprogenen Überformungen, der großflächigen 
intensiven Nutzungen sowie der bestehenden Vorbelastungen ist die Emp-
findlichkeit des Landschaftsbildes in Bezug auf Windenergieanlagen ver-
gleichsweise gering.  
Eine vom Institut für Landschaftsplanung und Ökologie der Universität Stutt-
gart für die Regionen Nordschwarzwald und Mittlerer Oberrhein durchgeführte 
Landschaftsbildbewertung stuft die landschaftliche Schönheit des potentiellen 
Windnutzungsgebiets auf einer Skala von 0 (niedrigster Wert) bis 10 (höchs-
ter Wert) überwiegend in Stufe 3 ein. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 157b) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Um-
weltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt überwiegend im Regionalen Grün-
zug. Es kann zu einer Beeinträchtigung der Funktion der ökologischen Aus-
gleichsflächen kommen. 
Im Bereich der A5 umfasst das potentielle Windnutzungsgebiet kleinflächige 
Schutzbedürftige Bereiche für Naturschutz und Landschaftspflege. Bauliche 
Nutzungen sind dort ausgeschlossen. 
Aufgrund der starken anthroprogenen Überformungen, der großflächigen 
intensiven Nutzungen sowie der bestehenden Vorbelastungen ist die Emp-
findlichkeit des Landschaftsbildes in Bezug auf Windenergieanlagen ver-
gleichsweise gering. 
Eine vom Institut für Landschaftsplanung und Ökologie der Universität Stutt-
gart für die Regionen Nordschwarzwald und Mittlerer Oberrhein durchgeführte 
Landschaftsbildbewertung stuft die landschaftliche Schönheit des potentiellen 
Windnutzungsgebiets auf einer Skala von 0 (niedrigster Wert) bis 10 (höchs-
ter Wert) überwiegend in Stufe 3, nach Norden hin bis auf Stufe 6 ansteigend 
ein. 

Pflanzen, 
Tiere und 
biologische 
Vielfalt 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 154b) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen ne-
gativen Umweltauswirkungen: 
Im Bereich des potentiellen Windnutzungsgebiets sind kleinflächige Bereiche 
(v. a. gewässerbegleitende Strukturen) als geschützte Biotope ausgewiesen. 
Konkrete Vorsorgeabstände lassen sich nach derzeitigem Kenntnisstand 
noch nicht festlegen. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet grenzt im Westen direkt an das EU-
Vogelschutzgebiet Riedmatten und Schiftunger Bruch (7214-441) mit Vor-
kommen windenergieempfindlicher Vogelarten an.  
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst darüber hinaus Teile des FFH-
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Gebiets Bruch bei Bühl und Baden-Baden (7214-342). Inwiefern das Vorha-
ben zu erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzziele führt, ist anhand einer 
FFH-VP zu klären. 
Es liegen Hinweise zu Vorkommen windkraftempfindlicher Arten vor (s.u.). 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 157b) führt voraussichtlich zu folgenden erheblichen ne-
gativen Umweltauswirkungen: 
Im Osten befindet sich das potentielle Windnutzungsgebiet teilweise im 200m 
Vorsorgeabstand um das NSG Waldhägenich (3 Teilgebiete). 
Im Bereich des potentiellen Windnutzungsgebiets sind darüber hinaus klein-
flächige Bereiche (v. a. gewässerbegleitende Strukturen) als geschützte Bio-
tope ausgewiesen. Konkrete Vorsorgeabstände lassen sich zum derzeitigen 
Zeitpunkt noch nicht festlegen. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet grenzt im Westen direkt an das EU-
Vogelschutzgebiet Acher-Niederung (7314-441) mit Vorkommen windener-
gieempfindlicher Vogelarten.  
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst darüber hinaus Teile des FFH-
Gebiets Bruch bei Bühl und Baden-Baden (7214-342). Inwiefern das Vorha-
ben zu erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzziele führen kann, ist an-
hand einer FFH-VP zu klären. 
Es liegen Hinweise zu Vorkommen windkraftempfindlicher Arten vor (s.u.). 

Boden + 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 154b) führt voraussichtlich zu geringen negativen Um-
weltauswirkungen. 
Die Einstufung der Umweltauswirkungen kann zum derzeitigen Planungs-
stand nicht abschließend erfolgen.  

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 157b) führt voraussichtlich zu geringen negativen Um-
weltauswirkungen. 
Die Einstufung der Umweltauswirkungen kann zum derzeitigen Planungs-
stand nicht abschließend erfolgen.  

Wasser + 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 154b) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Um-
weltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet wird durch den Mühlbach und den Vor-
flutgraben Abtsmoor gequert. Sie umfassen im Gebiet eine Fließlänge von ca. 
1,9 km. Im Uferbereich kann es zur Beeinträchtigung oder dem Verlust ge-
schützter Biotope oder sensibler Arten kommen. Die entsprechenden Schutz-
abstände sind einzuhalten.  
Durch das potentielle Windnutzungsgebiet sind im nördlichen Bereich Flä-
chen im Wasserschutzgebiet Zone III betroffen. Dies führt zu einer Beein-
trächtigung des Schutzzwecks. 
Kleinflächig ist außerdem Wasserschutzwald betroffen. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 157b) führt voraussichtlich zu folgenden negativen Um-
weltauswirkungen: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst Flächen die als Überschwem-
mungsgebiet ausgewiesen sind. Eine Flächeninanspruchnahme kann zur 
Verringerung des Retentionsvermögens führen. Die Errichtung von baulichen 
Anlagen in Überschwemmungsgebieten bedarf der wasserrechtlichen Ge-
nehmigung.  
Der Laufbach quert die Fläche auf einer Länge von ca. 1 km. Dies kann zum 
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Verlust oder der Beeinträchtigung geschützter Biotope bzw. der Störung sen-
sibler Arten führen. Entsprechende Abstände zu den Fließgewässern sind 
einzuhalten. 
Darüber hinaus ist teilweise Wasserschutzwald betroffen. 

Klima und 
Luft 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 154b) führt voraussichtlich zu geringen negativen Um-
weltauswirkungen. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst in geringem Umfang Klima- bzw. 
Immissionsschutzwald. 

+ 0 - --  

Das Vorhaben (Nr. 157b) führt voraussichtlich zu geringen negativen Um-
weltauswirkungen. 
Das potentielle Windnutzungsgebiet umfasst in geringem Umfang Klima- bzw. 
Immissionsschutzwald. 

Wechsel-
wirkungen 

Wechselwirkungen der Schutzgüter untereinander können nach derzeitigem 
Kenntnisstand noch nicht abschließend aufgezeigt werden. 
Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass zahlreiche Wechselwirkungen 
zwischen den Schutzgütern stattfinden. Insbesondere führt der Bau von 
Windenergieanlagen zu Veränderungen des Landschaftsbilds, was zu Aus-
wirkungen auf die visuellen Aspekte der Erholungsqualität führt. Flächeninan-
spruchnahme und Betrieb der Anlagen können zu Veränderungen in den 
Populationen und Lebensgemeinschaften führen, was sich wiederum auf 
Landschaftsbild und Naturerlebnis auswirken kann. 

 

 

NATURA 2000 

Nr. 154b: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet grenzt im Westen direkt an das EU-Vogelschutzgebiet 
Riedmatten und Schiftunger Bruch (7214-441). Gemäß Standartdatenbogen der LUBW sind 
dort windenergieempfindliche Vogelarten (Weißstorch, Rohr- und Kornweihe sowie Wachtel-
könig) gemeldet. Inwiefern das Vorhaben zu erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzziele 
führen kann bzw. inwiefern Vorsorgeabstände einzuhalten sind, ist anhand einer FFH-VP zu 
klären. Darüber hinaus ist die Verträglichkeit des Vorhabens mit den Schutzzielen des FFH-
Gebiets Bruch bei Bühl und Baden-Baden (7214-342) anhand einer FFH-VP nachzuweisen. 
Der Managementplan für dieses Gebiet befindet sich in der Auslegungsphase. 
 
Nr. 157b: 
Das potentielle Windnutzungsgebiet grenzt im Westen direkt an das EU-Vogelschutzgebiet 
Acher-Niederung (7314-441). Gemäß Standarddatenbogen der LUBW sind dort windenergie-
empfindliche Vogelarten (Weißstorch, Schwarzkopfmöwe, Schwarzmilan, Rotmilan, Wespen-
bussard, Baumfalke, Großer Brachvogel und Kibitz) gemeldet. Inwiefern das Vorhaben zu 
erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzziele führen kann bzw. inwiefern Vorsorgeabstän-
de einzuhalten sind, ist anhand einer FFH-VP zu klären. 
Darüber hinaus ist die Verträglichkeit des Vorhabens mit den Schutzzielen des FFH-Gebiets 
Bruch bei Bühl und Baden-Baden (7214-342) anhand einer FFH-VP nachzuweisen. Der Ma-
nagementplan für dieses Gebiet befindet sich in der Auslegungsphase. 

Hinweise für die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

Nr. 154b: 
Es liegen Hinweise auf eine erhebliche Zahl windenergieempfindlicher Vogelarten vor. Als 
Brutvogel kommen insbesondere Weißstorch, Wiesenlimikolen sowie Rotmilan und Reiher als 
Nutzer des Lebensraums vor. Darüber hinaus wurden im östlichen Teil des potentiellen 
Windnutzungsgebiets Vorkommen von Baumfalke und Schwarzmilan erfasst. In den naturna-
hen und teilweise altholzreichen Wäldern kommen reiche Fledermausvorkommen der ver-
schiedensten Arten vor. Diese stellen auch einen Lebensraum für die Wildkatze dar – Fort-
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pflanzungsstätten sowie eine Population werden vermutet. 
 
Nr. 157b: 
Genau wie beim potentiellen Windnutzungsgebiet Nr. 154b liegen auch hier Hinweise auf eine 
erhebliche Zahl windenergieempfindlicher Vogelarten vor. Als Brutvogel kommen insbesonde-
re Weißstorch, Wiesenlimikolen sowie Rotmilan und Reiher als Nutzer des Lebensraums vor. 
Darüber hinaus gibt es Hinweise auf Wespenbussard, Schwarzmilan und Kornweihe. In den 
naturnahen und teilweise altholzreichen Wäldern kommen reiche Fledermausvorkommen der 
verschiedensten Arten vor. 

Kumulative Wirkungen 

Hinsichtlich des Landschaftserlebens können sich bei einer Realisierung des Vorhabens auf 
den beiden hier betrachteten potentiellen Windnutzungsgebieten kumulative Wirkungen erge-
ben. 

Geprüfte Alternativen 

Im Planungsraum wurden insgesamt 28 potentielle Windnutzungsgebiete (in 12 Suchräumen) 
vertieft geprüft. Darüber hinaus wurden 14 Gebiete (kommunale Alternativen) anhand von 
Kurzsteckbriefen untersucht. 
 
Geprüfte Alternativen auf der Gemarkung der VVG Bühl: 
- Potentielle Windnutzungsgebiete Nr. 37, 56a, 56c, 154b und 157b (vertiefte Betrachtung) 
 
Geprüfte Alternativen auf der Gemarkung der VVG Achern: 
- Potentielle Windnutzungsgebiete Nr. 25, 35, 36, 37 und 157b (vertiefte Betrachtung) 
- Potentielle Windnutzungsgebiete Nr. 34 und 40 (kommunale Alternativen) 
 
Geprüfte Alternativen auf der Gemarkung von Baden-Baden: 
- Potentielle Windnutzungsgebiete Nr. 56c, 91, 154b (vertiefte Betrachtung) 
- Potentielles Windnutzungsgebiet 93b (kommunale Alternativen) 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren zu klären 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens sind noch weitere Abstände zu Infrastrukturen zu klären, sofern sie durch die poten-
tiellen Windnutzungsgebiete betroffen sind bzw. in deren Einflussbereich liegen: 

- Verkehrsinfrastrukturen (Autobahn/Bundes-/Land- und/Kreisstraße/Schienenwegen 
und Bahnanlagen)  

- Seilschwebebahnen 
- Bundeswasserstraßen 
- Elektrizitätsfreileitungen (>110kV) 
- zivile/militärische Richtfunkstrecken 
- BOS-Digitalfunk Baden-Württemberg 
- Wetterradar 
- Radaranlagen zur Flugsicherung 
- Nachttieffluggebiete 
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Hinweise zu Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen 

Nr. 154b: 
- Flächenreduzierung im Bereich der Grünzäsur (bauliche Anlagen sind dort ausge-

schlossen) 
- Flächenreduzierung im Bereich des WSG Zone III 
- Berücksichtigung der empfohlenen erweiterten Vorsorgeabstände zu umliegenden 

Siedlungsgebieten 
- Berücksichtigung eines Vorsorgeabstands zum angrenzenden EU-Vogelschutzgebiet 

(Empfehlung: 700 m) 
- Berücksichtigung eines Vorsorgeabstands zum westlich angrenzenden Erholungs-

wald Stufe II (Empfehlung: 300 m)  
Nr. 157b: 

- Berücksichtigung der empfohlenen erweiterten Vorsorgeabstände zu umliegenden 
Siedlungsgebieten (gleichzeitig können dadurch Beeinträchtigungen des im nördli-
chen Teil der Fläche liegenden, und Funktionen des Wasser-, Klima- und Immissi-
onsschutz erfüllenden Waldgebiets vermieden werden) 

- Berücksichtigung eines Vorsorgeabstands zum westlich angrenzenden EU-
Vogelschutzgebiet (Empfehlung: 700 m) 
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Übersicht über zu empfehlende erweiterte Vorsorgeabstände zu umliegenden Siedlungsbe-
reichen, regionalplanerische `Tabubereiche´ (Grünzäsur und Schutzbedürftiger Bereich für 
Naturschutz und Landschaftspflege) sowie die einzuhaltenden Mindestabstände zu Straßen 
und Freileitungen.  
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Übersicht über die Belange von Natur und Umwelt 
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Empfehlung zum weiteren Vorgehen 

Nr. 154b: 
Bereits durch die Anwendung der empfohlenen Vorsorgeabstände zu den umliegenden Sied-
lungsgebieten ist eine Bündelung von Windenergieanlagen kaum noch möglich. 
Darüber hinaus liegen bereits zum derzeitigen Planungsstand zahlreiche Hinweise zu Vor-
kommen windenergieempfindlichen Arten (nicht kartographisch dargestellt; s. Hinweise zur 
saP) vor, die entsprechende Konflikte mit dem Artenschutz erwarten lassen. 
Aufgrund des hohen Konfliktpotentials und der voraussichtlich lediglich bedingt nutzbaren 
Windhöffigkeit in der Rheinebene wird empfohlen, das potentielle Windnutzungsgebiet Nr. 
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154b von einer weiteren, differenzierteren Betrachtung (zunächst) zurückzustellen. 
 
 
Nr. 157b 
Durch Anwendung der empfohlenen Vorsorgeabstände zu den umliegenden Siedlungsgebie-
ten sowie dem angrenzenden EU-Vogelschutzgebiet käme es zu einer starken Flächenredu-
zierung. Eine Bündelung von Windenergieanlagen wäre danach kaum noch möglich.  
Darüber hinaus liegen bereits zum derzeitigen Planungsstand zahlreiche Hinweise zu Vor-
kommen windenergieempfindlichen Arten (nicht kartographisch dargestellt; s. Hinweise zur 
saP) vor, die entsprechende Konflikte mit dem Artenschutz erwarten lassen. 
Aufgrund des hohen Konfliktpotentials und der lediglich bedingt nutzbaren Windhöffigkeit in 
der Rheinebene wird empfohlen, das potentielle Windnutzungsgebiet Nr. 157b von einer wei-
teren, differenzierteren Betrachtung (zunächst) zurückzustellen. 
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3.2.2 EINZELBETRACHTUNG KOMMUNALER ALTERNATIVEN 

 

Potentielles Windnutzungsgebiet  Nr. 21 (nördl. Ruhestein) 

Gebietsübersicht und Sichtbarkeitsanalyse 

 

 
Die Sichtbarkeit aus Siedlungs- und Waldgebieten ist nicht dargestellt, da die spezifischen Situationen nicht 
erfasst werden können. 
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Gebietseinordnung und Beschreibung 

Landkreis Ortenaukreis Gemeinde Seebach 

Größe des  
Suchraums 

13,1 ha Windhöffigkeit 
5,25 – 6,5 m/s  
(gute Nutzbarkeit) 

Netzanbindung Abfrage der Netzanbindung notwendig. 

Erschließung Zuwegung über die Schwarzwaldhochstraße (B 500). Lediglich bis zum 
Aufstellstandort müssten die Waldwege entsprechend verbreitert bzw. 
angepasst werden. 

Vorbelastungen B 500, Skilifte beim Ruhestein. 

Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten  

 Lage östlich von Seebach zwischen B 500 und Seekopf, nahe beim Ruhestein auf 
über 1.000 m ü. NN. Aufgrund der Skilifte und des Naturschutzgebiets und  
-zentrums sowie des Zusammentreffens mehrerer (Haupt-) Wanderwege und Verbin-
dungsstraßen touristisch bedeutsames Gebiet.  

 Typische Grindenschwarzwaldlandschaft mit unbewaldeten, moorigen Kuppen. 

Raumordnung und weitere Prüf- und Restriktionskriterien 

Ausweisung im 
Regionalplan 

keine 

rechtliche Rest-
riktionen und 
sonstige Prüfkri-
terien 

- Lage innerhalb Erholungswald Stufe I (kleinräumig) und Stufe II (fast 
vollflächig); 

- Lage innerhalb des erweiterten Vorsorgeabstandes zu Siedlungsflä-
chen; 

- Lage innerhalb Landschaftsschutzgebiet Oberes Achertal;  
- Lage in Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord; 
- kleinräumig Lage in 200 m Vorsorgeabstand um Naturschutzgebiet; 
- Lage innerhalb 200 m Vorsorgeabstand um Waldschutzgebiet; 
- Lage innerhalb des europäischen Vogelschutzgebiets mit windkraft-

empfindlichen Vogelarten; 
- Lage innerhalb eines FFH-Gebiets; 
- Es sind überwiegend Böden mit einer besonderen Bedeutung als 

Standort für die natürliche Vegetation betroffen; 
- Größere Flächenanteile sind als Bodenschutzwald ausgewiesen; 
- Die westlichen Flächen sind kleinräumig als Immissionsschutzwald 

ausgewiesen.  
 

Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutz- 
gut 

Bevölkerung, 
Gesundheit des 

Menschen 

Kultur- und  
Sachgüter 

Landschaft 
Pflanzen, Tiere 

und biologische 
Vielfalt 

Boden Wasser Klima und Luft Artenschutz 

Bewertung 
Positive Umwelt-

auswirkungen 
Geringe negative 

Umweltauswirkungen 
Negative Umweltaus-

wirkungen 
Erhebliche negative 

Umweltauswirkungen 
 

NATURA 2000 

- Lage innerhalb des Europäischen Vogelschutzgebiets ‚Nordschwarzwald’ (7415-441) mit 
windkraftempfindlichen Vogelarten (Haselhuhn, Wanderfalke, Wespenbussard, Auerhuhn, 



WINDENERGIE IN DER RAUMSCHAFT DER STÄDTE UND GEMEINDEN IM  
LANDKREIS RASTATT, STADTKREIS BADEN-BADEN UND ANGRENZENDER KOMMUNEN 

 

 HHP  HAGE+HOPPENSTEDT PARTNER     raumplaner landschaftsarchitekten                         253 

Baumfalke). 
- Lage innerhalb des FFH-Gebiets ‚Wilder See – Hornisgrinde‘ (7415-341). 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren zu klären 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens sind noch weitere Abstände zu Infrastrukturen zu klären, sofern sie durch die potenti-
ellen Windnutzungsgebiete betroffen sind bzw. in deren Einflussbereich liegen: 

- Verkehrsinfrastrukturen (Autobahn/Bundes-/Land- und/Kreisstraße/Schienenwegen 
und Bahnanlagen)  

- Seilschwebebahnen 
- Bundeswasserstraßen 
- Elektrizitätsfreileitungen (>110kV) 
- zivile/militärische Richtfunkstrecken 
- BOS-Digitalfunk Baden-Württemberg 
- Wetterradar 
- Radaranlagen zur Flugsicherung 
- Nachttieffluggebiete 

Empfehlung zum weiteren Vorgehen 

Aufgrund der erheblichen Konflikte mit Natur, Landschaft und Artenschutz sowie der Nähe zu 
Siedlungsflächen wird empfohlen, auf eine weitere Konkretisierung des Standorts zu verzich-
ten.  
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Potentielles Windnutzungsgebiet  Nr. 33 (Blosekopf) 

Gebietsübersicht und Sichtbarkeitsanalyse 

 
Die Sichtbarkeit aus Siedlungs- und Waldgebieten ist nicht dargestellt, da die spezifischen Situationen nicht 
erfasst werden können. 
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Gebietseinordnung und Beschreibung 

Landkreis Ortenaukreis Gemeinde 
Kappelrodeck / Sasbach-
walden 

Größe des  
Suchraums 

4,9 ha Windhöffigkeit 
5,25 – 5,75 m/s 
(bedingte Nutzbarkeit) 

Netzanbindung Netzanbindung voraussichtlich gut realisierbar. Abfrage der Netzanbin-
dung dennoch notwendig. 

Erschließung Über L 87 und L 86a. Zufahrt ist abhängig vom Anlagentyp möglich; 
enge Ortsdurchfahrten, Durchfahrt für Langholztransporter mit ca. 25 m 
Länge problemlos möglich, wesentlich längere Fahrzeuge schwierig, 
teilweise steile Zufahrtswege >12% Gefälle.  

Vorbelastungen -  

Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten  

 Lage im Übergangsbereich zwischen den Ortenau-Bühler Vorbergen und dem nördli-
chen Talschwarzwald östlich von Achern.  

 Stark reliefiertes, durch bewaldete Kuppen  und weinbaulich genutzte Hanglagen ge-
prägtes, relativ dicht besiedeltes Gebiet. 

 Der Untersuchungsraum liegt im bewaldeten Gebiet (Blosekopf).  

Raumordnung und weitere Prüf- und Restriktionskriterien 

Ausweisung im 
Regionalplan 

Westteil Lage in Regionalem Grünzug (RV südlicher Oberrhein) 

rechtliche Rest-
riktionen und 
sonstige Prüfkri-
terien 

- Lage innerhalb Erholungswald Stufe II; 
- Lage innerhalb des erweiterten Vorsorgeabstandes zu Siedlungsflä-

chen; 
- Lage innerhalb Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord; 
- Größere Flächenanteile sind als Bodenschutzwald ausgewiesen; 
- Entfernung zu dem Kulturdenkmal Schloss Rodeck in Kappelrodeck 

beträgt unter 2,5 km. Entfernung zu den Kulturdenkmalen Schloss 
Aubauch in Aubach/Lauf, zur Burgruine Neuwindeck in Lauf und zur 
Burgruine Hohenrodeck (Brigittenschloss) in Sasbachwalden beträgt 
< 5 km.  

 

Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutz- 
gut 

Bevölkerung, 
Gesundheit des 

Menschen 

Kultur- und  
Sachgüter 

Landschaft 
Pflanzen, Tiere 

und biologische 
Vielfalt 

Boden Wasser Klima und Luft Artenschutz 

Bewertung 
Positive Umwelt-

auswirkungen 
Geringe negative 

Umweltauswirkungen 
Negative Umweltaus-

wirkungen 
Erhebliche negative 

Umweltauswirkungen 
 

NATURA 2000 

- 



WINDENERGIE IN DER RAUMSCHAFT DER STÄDTE UND GEMEINDEN IM  
LANDKREIS RASTATT, STADTKREIS BADEN-BADEN UND ANGRENZENDER KOMMUNEN 

 

 HHP  HAGE+HOPPENSTEDT PARTNER     raumplaner landschaftsarchitekten                         257 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren zu klären 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens sind noch weitere Abstände zu Infrastrukturen zu klären, sofern sie durch die potenti-
ellen Windnutzungsgebiete betroffen sind bzw. in deren Einflussbereich liegen:  

- Verkehrsinfrastrukturen (Autobahn/Bundes-/Land- und/Kreisstraße/Schienenwegen 
und Bahnanlagen)  

- Seilschwebebahnen 
- Bundeswasserstraßen 
- Elektrizitätsfreileitungen (>110kV) 
- zivile/militärische Richtfunkstrecken 
- BOS-Digitalfunk Baden-Württemberg 
- Wetterradar 
- Radaranlagen zur Flugsicherung 
- Nachttieffluggebiete 

Empfehlung zum weiteren Vorgehen 

Aufgrund der geringen Flächengröße, die die Konzentration mehrerer Anlagen ausschließt, 
der geringen Windhöffigkeit (bedingte Nutzbarkeit), der Siedlungsnähe sowie der direkten 
Benachbarung mit kulturhistorisch bedeutsamen Elementen wird empfohlen, auf eine weitere 
Konkretisierung des Standorts zu verzichten.  
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Potentielles Windnutzungsgebiet  Nr. 34 (Schwänzich)  

Gebietsübersicht und Sichtbarkeitsanalyse 

 
Die Sichtbarkeit aus Siedlungs- und Waldgebieten ist nicht dargestellt, da die spezifischen Situationen nicht 
erfasst werden können. 
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Gebietseinordnung und Beschreibung 

Landkreis Ortenaukreis Gemeinde Achern / Kappelrodeck 

Größe des  
Suchraums 

9,6 ha, 4 Teilflächen Windhöffigkeit 
5,25 – 5,75 m/s 
(bedingte Nutzbarkeit) 

Netzanbindung Netzanbindung voraussichtlich gut realisierbar. Abfrage der Netzanbin-
dung dennoch notwendig. 

Erschließung Über L 87 und L 86a. Zufahrt ist abhängig vom Anlagentyp möglich; 
enge Ortsdurchfahrten, Durchfahrt für Langholztransporter mit ca. 25 m 
Länge problemlos möglich, wesentlich längere Fahrzeuge schwierig, 
teilweise steile Zufahrtswege >12% Gefälle. 

Vorbelastungen -  

Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten  

 Lage im Übergangsbereich zwischen den Ortenau-Bühler Vorbergen und dem nördli-
chen Talschwarzwald östlich von Achern.  

 Stark reliefiertes, durch bewaldete Kuppen  und weinbaulich genutzte Hanglagen ge-
prägtes, relativ dicht besiedeltes Gebiet. 

 Der Untersuchungsraum befindet sich im bewaldeten Gebiet (Schwänzich). 

Raumordnung und weitere Prüf- und Restriktionskriterien 

Ausweisung im 
Regionalplan 

Lage in Regionalem Grünzug 

rechtliche Rest-
riktionen und 
sonstige Prüfkri-
terien 

- Lage innerhalb Erholungswald Stufe II; 
- Lage innerhalb des erweiterten Vorsorgeabstandes zu Siedlungsflä-

chen; 
- teilweise Lage in Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord (zwei östliche 

Teilflächen); 
- Größere Flächenanteile sind als Bodenschutzwald ausgewiesen; 
- Entfernung zu den Kulturdenkmalen Schloss Aubauch in Au-

bach/Lauf, zur Burgruine Neuwindeck in Lauf, zur Burgruine Hohen-
rodeck (Brigittenschloss) in Sasbachwalden und zu Schloss Rodeck 
in Kappelrodeck beträgt < 5 km.  

 

Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutz- 
gut 

Bevölkerung, 
Gesundheit des 

Menschen 

Kultur- und  
Sachgüter 

Landschaft 
Pflanzen, Tiere 

und biologische 
Vielfalt 

Boden Wasser Klima und Luft Artenschutz 

Bewertung 
Positive Umwelt-

auswirkungen 
Geringe negative 

Umweltauswirkungen 
Negative Umweltaus-

wirkungen 
Erhebliche negative 

Umweltauswirkungen 
 

NATURA 2000 

- 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren zu klären 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens sind noch weitere Abstände zu Infrastrukturen zu klären, sofern sie durch die potenti-
ellen Windnutzungsgebiete betroffen sind bzw. in deren Einflussbereich liegen:  
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- Verkehrsinfrastrukturen (Autobahn/Bundes-/Land- und/Kreisstraße/Schienenwegen 
und Bahnanlagen)  

- Seilschwebebahnen 
- Bundeswasserstraßen 
- Elektrizitätsfreileitungen (>110kV) 
- zivile/militärische Richtfunkstrecken 
- BOS-Digitalfunk Baden-Württemberg 
- Wetterradar 
- Radaranlagen zur Flugsicherung 
- Nachttieffluggebiete 

Empfehlung zum weiteren Vorgehen 

Aufgrund der geringen Windhöffigkeit (bedingte Nutzbarkeit), der Siedlungsnähe sowie der 
engen Benachbarung mit kulturhistorisch bedeutsamen Elementen wird empfohlen, auf eine 
weitere Konkretisierung des Standorts zu verzichten. 
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Potentielles Windnutzungsgebiet   Nr. 40 (Hundsrücken/Großer Hauerskopf)  

Gebietsübersicht und Sichtbarkeitsanalyse 

 
 

 
Die Sichtbarkeit aus Siedlungs- und Waldgebieten ist nicht dargestellt, da die spezifischen Situationen nicht 
erfasst werden können. 
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Gebietseinordnung und Beschreibung 

Landkreis 
Ortenaukreis/ 
Rastatt 

Gemeinde 
Sasbachwalden / Sasbach / 
Forbach 

Größe des  
Suchraums 

92,9 ha Windhöffigkeit 
5,25 – 6,5 m/s (überw. gute 
bis sehr gute Nutzbarkeit) 

Netzanbindung Abfrage der voraussichtlich Netzanbindung notwendig. Netzanbindung 
voraussichtlich gut realisierbar. Abfrage der Netzanbindung dennoch 
notwendig. 

Erschließung Erschließung über Schwarzwaldhochstraße (B 500) bei Unterstmatt und 
Muhrkopf möglich, von da ab Zuwegung über Forstwege, relativ auf-
wändig.  

Vorbelastungen Sendemast auf Hornisgrinde. 

Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten  

 Das bewaldete Gebiet umfasst die Hochlagen von ‚Hundsrücken’ (1.007 m) und ‚Gro-
ßer Hauerskopf’ (988 m) im Grindenschwarzwald zwischen Sasbachwalden und 
Hundbach / Aschenplatz in der Nähe der Schwarzwaldhochstraße (B 500).  

 Typische Landschaft des Grindenschwarzwalds. 

Raumordnung und weitere Prüf- und Restriktionskriterien 

Ausweisung im 
Regionalplan 

Ostteil Schutzbedürftiger Bereich für Natur und Landschaft (RV Mittlerer 
Oberrhein) 

rechtliche Rest-
riktionen und 
sonstige Prüfkri-
terien 

- Lage innerhalb Erholungswald Stufe II; 
- Teilweise Lage innerhalb des erweiterten Vorsorgeabstands zu Sied-

lungsflächen; 
- Östlicher Bereich liegt in Schutzbedürftigem Bereich für Natur und 

Landschaft;  
- Lage in Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord; 
- Lage innerhalb Europäischem Vogelschutzgebiet mit windkraftemp-

findlichen Vogelarten; 
- teilweise Lage in FFH-Gebiet 
- teilweise Lage in Auerhuhnlebensraum (Kategorie 1, Ausschluss von 

WEAs, 2, sehr problematische und 3, weniger problematische Flä-
chen); 

- Fläche wird durch Verbindungsachse des Generalwildwegeplans ge-
quert; 

- Es sind überwiegend Böden mit einer besonderen Bedeutung als 
Standort für die natürliche Vegetation betroffen; 

- Entfernung zum Kulturdenkmal Burgruine Hohenrodeck (Brigitten-
schloss) in Sasbachwalden beträgt < 5 km. 

 

Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutz- 
gut 

Bevölkerung, 
Gesundheit des 

Menschen 

Kultur- und  
Sachgüter 

Landschaft 
Pflanzen, Tiere 

und biologische 
Vielfalt 

Boden Wasser Klima und Luft Artenschutz 

Bewertung 
Positive Umwelt-

auswirkungen 
Geringe negative 

Umweltauswirkungen 
Negative Umweltaus-

wirkungen 
Erhebliche negative 

Umweltauswirkungen 
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NATURA 2000 
- Fläche liegt im Europäischen Vogelschutzgebiet ‚Nordschwarzwald’ (7415-441) mit wind-

kraftempfindlichen Vogelarten (Haselhuhn, Wanderfalke, Wespenbussard, Auerhuhn, 
Baumfalke). 

- Westlicher Bereich liegt teilweise in FFH-Gebiet ‚Wilder See – Hornisgrinde‘ (7415-341). 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren zu klären 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens sind noch weitere Abstände zu Infrastrukturen zu klären, sofern sie durch die potenti-
ellen Windnutzungsgebiete betroffen sind bzw. in deren Einflussbereich liegen: 

- Verkehrsinfrastrukturen (Autobahn/Bundes-/Land- und/Kreisstraße/Schienenwegen 
und Bahnanlagen)  

- Seilschwebebahnen 
- Bundeswasserstraßen 
- Elektrizitätsfreileitungen (>110kV) 
- zivile/militärische Richtfunkstrecken 
- BOS-Digitalfunk Baden-Württemberg 
- Wetterradar 
- Radaranlagen zur Flugsicherung 
- Nachttieffluggebiete 

Empfehlung zum weiteren Vorgehen 

Aufgrund der Bedeutung der Fläche für Natur und Landschaft und den Artenschutz (u.a. be-
deutender Auerhuhnlebensraum, Lage in Vogelschutzgebiet, FFH-Gebiet) wird empfohlen, 
auf eine weitere Vertiefung des Standorts zu verzichten.  
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Potentielles Windnutzungsgebiet   Nr. 45 (Paternoster) 

Gebietsübersicht und Sichtbarkeitsanalyse 

 
Die Sichtbarkeit aus Siedlungs- und Waldgebieten ist nicht dargestellt, da die spezifischen Situationen nicht 
erfasst werden können. 
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Gebietseinordnung und Beschreibung 

Landkreis Rastatt Gemeinde Forbach 

Größe des  
Suchraums 

6,1 ha Windhöffigkeit 
5,25 m/s 
(bedingte Nutzbarkeit) 

Netzanbindung Abfrage der Netzanbindung notwendig.  

Erschließung Erschließung über L 80 b oder L 83 und Ortsverbindungen/Forstwege 
denkbar, relativ aufwändig, da stark reliefiertes Gelände. 

Vorbelastungen -  

Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten  

 Fläche östlich von Ebersbronn, südlich des Baches Raumünzach und der Schwar-
zenbachtalsperre, westlich der Murg und von Trabronn im Grindenschwarzwald.  

 Stark reliefierter, überwiegend bewaldeter, naturraumtypischer Bergrücken in einem 
kleinteiligen, durch tief eingeschnittene Bäche geprägten Gebiet.  

Raumordnung und weitere Prüf- und Restriktionskriterien 

Ausweisung im 
Regionalplan 

keine 

rechtliche Rest-
riktionen und 
sonstige Prüfkri-
terien 

- Lage innerhalb des erweiterten Vorsorgeabstandes zu Siedlungsflä-
chen; 

- Lage in Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord; 
- Es sind überwiegend Böden mit einer besonderen Bedeutung als 

Standort für die natürliche Vegetation betroffen; 
 

Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutz- 
gut 

Bevölkerung, 
Gesundheit des 

Menschen 

Kultur- und  
Sachgüter 

Landschaft 
Pflanzen, Tiere 

und biologische 
Vielfalt 

Boden Wasser Klima und Luft Artenschutz 

Bewertung 
Positive Umwelt-

auswirkungen 
Geringe negative 

Umweltauswirkungen 
Negative Umweltaus-

wirkungen 
Erhebliche negative 

Umweltauswirkungen 
 

NATURA 2000 

- 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren zu klären 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens sind noch weitere Abstände zu Infrastrukturen zu klären, sofern sie durch die potenti-
ellen Windnutzungsgebiete betroffen sind bzw. in deren Einflussbereich liegen: 

- Verkehrsinfrastrukturen (Autobahn/Bundes-/Land- und/Kreisstraße/Schienenwegen 
und Bahnanlagen)  

- Seilschwebebahnen 
- Bundeswasserstraßen 
- Elektrizitätsfreileitungen (>110kV) 
- zivile/militärische Richtfunkstrecken 
- BOS-Digitalfunk Baden-Württemberg 
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- Wetterradar 
- Radaranlagen zur Flugsicherung 
- Nachttieffluggebiete 

Empfehlung zum weiteren Vorgehen 

Aufgrund der geringen Windhöffigkeit (bedingte Nutzbarkeit), der bedeutenden naturräumli-
chen Ausstattung und der Nähe zu den besiedelten Bereichen wird empfohlen, auf eine wei-
tere Konkretisierung der Fläche zu verzichten.  
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Potentielles Windnutzungsgebiet   Nr. 51 (Gertelsbach/Schickenwalder Horn) 

Gebietsübersicht und Sichtbarkeitsanalyse 

 
Die Sichtbarkeit aus Siedlungs- und Waldgebieten ist nicht dargestellt, da die spezifischen Situationen nicht 
erfasst werden können. 
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Gebietseinordnung und Beschreibung 

Landkreis Rastatt Gemeinde Bühlertal /Bühl 

Größe des  
Suchraums 

31 ha Windhöffigkeit 
5,25- 6,0 m/s (gute Nutzbar-
keit) 

Netzanbindung Abfrage der Netzanbindung notwendig. 

Erschließung Erschließung nur durch umfangreiche Neu- bzw. Ausbaumaßnahmen 
einschl. Waldrodung möglich 

Vorbelastungen - 

Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten  

- Lage südöstlich von Bühlertal im Nördlichen Talschwarzwald 
- das potentielle Windnutzungsgebiet wird derzeit von Nadelwald geprägt. 

 

Raumordnung und weitere Prüf- und Restriktionskriterien 

Ausweisung im 
Regionalplan 

- Schutzbedürftiger Bereich für die Forstwirtschaft 

rechtliche Rest-
riktionen und 
sonstige Prüfkri-
terien 

- Lage im erweiterten Vorsorgeabstand zu umliegenden Sied-
lungsbereichen 

- im Osten wird ein Erholungswald Stufe II tangiert 
- Lage in ca. 2km Entfernung vom Kurhaus Bühlerhöhe bzw.ca. 4 

km von der Burgruine Altwindeck (regional bedeutsame Kultur-
denkmale mit Umgebungsschutz) 

- Lage im Landschaftsschutzgebiet und im Naturpark 
- Lage in Benachbarung zu einem EU-Vogelschutzgebiet 
- Teilw. Lage in einem FFH-Gebiet  
- Auerhuhnlebensraum Kategorie 3 (weniger problematisch) 
- Hinweise auf Brutvorkommen des Wanderfalkens und des Kolk-

rabens im Bereich des östlich angrenzenden Steinbruchs 
- teilweise Betroffenheit von Bodenschutzwald 
- Betroffenheit von Böden mit besonderer Bedeutung für natürli-

che Vegetation  
- im Süden randliche Lage im WSG Zone II und III 

 

Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutz- 
gut 

Bevölkerung, 
Gesundheit des 

Menschen 

Kultur- und  
Sachgüter 

Landschaft 
Pflanzen, Tiere 

und biologische 
Vielfalt 

Boden Wasser Klima und Luft Artenschutz 

Bewertung 
Positive Umwelt-

auswirkungen 
Geringe negative 

Umweltauswirkungen 
Negative Umweltaus-

wirkungen 
Erhebliche negative 

Umweltauswirkungen 

 

NATURA 2000 

- Lage im 700 m Vorsorgeabstand um das EU-Vogelschutzgebiet ‚7415-441 
Nordschwarzwald’ mit windkraftempfindlichen Vogelarten (Haselhuhn, Wanderfalke, 
Wespenbussard, Auerhuhn, Baumfalke). 

- Teilweise Lage im FFH-Gebiet ‚7315-341 Nördlicher Talschwarzwald um Bühlertal‘ 
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Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren zu klären 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens sind noch weitere Abstände zu Infrastrukturen zu klären, sofern sie durch die potenti-
ellen Windnutzungsgebiete betroffen sind bzw. in deren Einflussbereich liegen: 

- Verkehrsinfrastrukturen (Autobahn/Bundes-/Land- und/Kreisstraße/Schienenwegen 
und Bahnanlagen)  

- Seilschwebebahnen 
- Bundeswasserstraßen 
- Elektrizitätsfreileitungen (>110kV) 
- zivile/militärische Richtfunkstrecken 
- BOS-Digitalfunk Baden-Württemberg 
- Wetterradar 
- Radaranlagen zur Flugsicherung 
- Nachttieffluggebiete 

Empfehlung zum weiteren Vorgehen 

Durch eine Flächenreduzierung im Bereich der WSG Zone II ließe sich das Konfliktpotential 
vermindern. Aufgrund des verbleibenden Konfliktpotentials insb. hinsichtlich der Schutzgüter 
Bevölkerung und Gesundheit des Menschen, Kultur- und Sachgüter und Landschaft sowie 
der bereits zum jetzigen Planungsstand vorliegende Hinweise zu Konflikten mit dem Arten-
schutz wird jedoch empfohlen, das Gebiet von weiterführenden Untersuchungen zurückzu-
stellen. 
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Potentielles Windnutzungsgebiet   Nr. 54 (Buchkopf/Frauenboschebene) 

Gebietsübersicht und Sichtbarkeitsanalyse 

 

 
Die Sichtbarkeit aus Siedlungs- und Waldgebieten ist nicht dargestellt, da die spezifischen Situationen nicht 
erfasst werden können. 
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Gebietseinordnung und Beschreibung 

Landkreis Rastatt Gemeinde Bühl/Bühlertal 

Größe des  
Suchraums 

85 ha Windhöffigkeit 
5,25 – max 6,75 m/s (sehr 
gute Nutzbarkeit) 

Netzanbindung Abfrage der Netzanbindung notwendig. 

Erschließung Erschließung nur durch umfangreiche Neu- bzw. Ausbaumaßnahmen 
einschl. Waldrodung möglich 

Vorbelastungen - 

Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten  

- Gebiet südwestlich von Bühlertal im Übergangsbereich vom Nördlichen Talschwarz-
wald zur Vorbergzone 

- Das potentielle Windnutzungsgebiet wird derzeit überwiegend durch Mischwald, im 
Süden durch Nadelwald geprägt. 

- Hohe Einsehbarkeit aufgrund der Lage im Bereich des Schwarzwaldwestrands. 

Raumordnung und weitere Prüf- und Restriktionskriterien 

Ausweisung im 
Regionalplan 

- überwiegend Schutzbedürftiger Bereich für Naturschutz und 
Landschaftspflege 

- im Norden Lage im Regionalen Grünzug 
- randl. Schutzbedürftiger Bereich für die Erholung 

rechtliche Rest-
riktionen und 
sonstige Prüfkri-
terien 

- vollständige Lage innerhalb der erweiterten Vorsorgeabstände 
zu den umliegenden Siedlungsbereichen 

- vollständige Lage im Erholungswald (v. a. Stufe I, randl. Stufe II) 
- Lage in ca. 300 m Entfernung zur Burgruine Altwindeck, in ca. 

1600m Entfernung zur Kreispflegeanstalt Hub (regionalbedeut-
same Kulturdenkmale mit Umgebungsschutz) 

- z. T. Lage im Regionalen Grünzug, überwiegend Lage im 
Schutzbedürftigen Bereich für Naturschutz und Landschaftspfle-
ge 

- Lage im Landschaftsschutzgebiet und im Naturpark 
- es liegen Hinweise zu Fledermausquartieren in der Umgebung 

vor 
- Lage im Bereich von Böden mit besonderer Bedeutung für die 

natürliche Vegetation 
- randl. Lage im WSG Zone III 
- teilweise Betroffenheit eines Klimaschutzwalds 

 

Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutz- 
gut 

Bevölkerung, 
Gesundheit des 

Menschen 

Kultur- und  
Sachgüter 

Landschaft 
Pflanzen, Tiere 

und biologische 
Vielfalt 

Boden Wasser Klima und Luft Artenschutz 

Bewertung 
Positive Umwelt-

auswirkungen 
Geringe negative 

Umweltauswirkungen 
Negative Umweltaus-

wirkungen 
Erhebliche negative 

Umweltauswirkungen 

 

NATURA 2000 

- 
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Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren zu klären 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens sind noch weitere Abstände zu Infrastrukturen zu klären, sofern sie durch die potenti-
ellen Windnutzungsgebiete betroffen sind bzw. in deren Einflussbereich liegen: 

- Verkehrsinfrastrukturen (Autobahn/Bundes-/Land- und/Kreisstraße/Schienenwegen 
und Bahnanlagen)  

- Seilschwebebahnen 
- Bundeswasserstraßen 
- Elektrizitätsfreileitungen (>110kV) 
- zivile/militärische Richtfunkstrecken 
- BOS-Digitalfunk Baden-Württemberg 
- Wetterradar 
- Radaranlagen zur Flugsicherung 
- Nachttieffluggebiete 

Empfehlung zum weiteren Vorgehen 

Da im Bereich Schutzbedürftiger Bereiche für Naturschutz und Landschaftspflege bauliche 
Anlagen nicht genehmigungsfähig sind, ist eine entsprechende Flächenreduzierung vorzu-
nehmen. Aufgrund der siedlungsnahen Lage, der Nähe zu einem regionalbedeutsamen Kul-
turdenkmal sowie der Konflikte mit dem Landschaftsschutz wird empfohlen, die Fläche nicht 
weiterzuverfolgen und von weiteren Untersuchungen zurückzustellen. 
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Potentielles Windnutzungsgebiet   Nr. 56b (Schägenfelsen) 

Gebietsübersicht und Sichtbarkeitsanalyse 

 

 
Die Sichtbarkeit aus Siedlungs- und Waldgebieten ist nicht dargestellt, da die spezifischen Situationen nicht 
erfasst werden können. 
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Gebietseinordnung und Beschreibung 

Landkreis Rastatt/Baden-Baden Gemeinde Bühl/Bühlertal/Baden-Baden 

Größe des  
Suchraums 

102 ha Windhöffigkeit 
5,25 – max. 7,00 m/s (sehr 
gute Nutzbarkeit) 

Netzanbindung Abfrage der Netzanbindung notwendig. 

Erschließung Zufahrt über B 500 möglich, dann auf kurzen steilen Rampen zum 
Kamm, Erschließung für Schwerlasttransporte denkbar, aber mit großen 
Eingriffen verbunden. 

Vorbelastungen die B500 verläuft östlich 

Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten  

- Lage im Nördlichen Talschwarzwald östlich von Bühlertal 
- das potentielle Windnutzungsgebiet wird derzeit von Mischwald geprägt 

Raumordnung und weitere Prüf- und Restriktionskriterien 

Ausweisung im 
Regionalplan 

- randl. Schutzbedürftiger Bereich für die Erholung 
- teilweise Schutzbedürftiger Bereich für die Forstwirtschaft 

rechtliche Rest-
riktionen und 
sonstige Prüfkri-
terien 

- überwiegende Lage im Bereich der erweiterten Vorsorgeabstän-
de zu umliegenden Wohngenutzten Bereichen 

- randl. Lage in einem Gesetzlichen Erholungswald  
- Betroffenheit eines Erholungswalds Stufe II, 
- Lage in knapp 400 m Entfernung zum Kurhaus Bühlerhöhe (re-

gionalbedeutsames Kulturdenkmal mit Umgebungsschutz)  
- Lage im Landschaftsschutzgebiet und im Naturpark 
- Lage im EU-Vogelschutzgebiet 
- Lage im FFH-Gebiet 
- Hinweise auf Uhu- und Wanderfalkenvorkommen im Bereich 

Falken- bzw. Brockenfelsen 
- Hinweise auf Fledermausquartiere in der näheren Umgebung 

(Büchelbach) 
- teilweise Betroffenheit von Bodenschutzwald 
- Böden mit besonderer Bedeutung als Standort für natürliche 

Vegetation 
- randl. Lage im Heilquellenschutzgebiet Zone III 
- teilw. Lage im Immissionsschutzwald 

 

Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutz- 
gut 

Bevölkerung, 
Gesundheit des 

Menschen 

Kultur- und  
Sachgüter 

Landschaft 
Pflanzen, Tiere 

und biologische 
Vielfalt 

Boden Wasser Klima und Luft Artenschutz 

Bewertung 
Positive Umwelt-

auswirkungen 
Geringe negative 

Umweltauswirkungen 
Negative Umweltaus-

wirkungen 
Erhebliche negative 

Umweltauswirkungen 

 

NATURA 2000 

- Lage im EU-Vogelschutzgebiet ‚Nordschwarzwald‘ (7415-441) mit windkraftempfindli-
chen Vogelarten (Haselhuhn, Wanderfalke, Wespenbussard, Baumfalke) 

- Lage im FFH-Gebiet ‚Nördlicher Talschwarzwald bei Bühlertal‘ (7315-341) 
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Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren zu klären 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens sind noch weitere Abstände zu Infrastrukturen zu klären, sofern sie durch die potenti-
ellen Windnutzungsgebiete betroffen sind bzw. in deren Einflussbereich liegen: 

- Verkehrsinfrastrukturen (Autobahn/Bundes-/Land- und/Kreisstraße/Schienenwegen 
und Bahnanlagen)  

- Seilschwebebahnen 
- Bundeswasserstraßen 
- Elektrizitätsfreileitungen (>110kV) 
- zivile/militärische Richtfunkstrecken 
- BOS-Digitalfunk Baden-Württemberg 
- Wetterradar 
- Radaranlagen zur Flugsicherung 
- Nachttieffluggebiete 

Empfehlung zum weiteren Vorgehen 

Das potentielle Windnutzungsgebiet unterliegt zahlreichen Restriktionen insb. hinsichtlich der 
Schutzgüter Bevölkerung und Gesundheit des Menschen, Kultur- und Sachgüter, Landschaft 
sowie Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt. 
Aufgrund des sich bereits zum derzeitigen Planungsstand abzeichnenden hohen Konfliktpo-
tential wird empfohlen von einer Weiterverfolgung des potentiellen Windnutzungsgebiet abzu-
sehen. 
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Potentielles Windnutzungsgebiet   Nr. 65 (Lachsberg) 

Gebietsübersicht und Sichtbarkeitsanalyse 

 

 
Die Sichtbarkeit aus Siedlungs- und Waldgebieten ist nicht dargestellt, da die spezifischen Situationen nicht 
erfasst werden können. 
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Gebietseinordnung und Beschreibung 

Landkreis Rastatt Gemeinde Forbach 

Größe des  
Suchraums 

145,4 ha,  
3 Teilflächen 

Windhöffigkeit 
5,25 – 6,25 m/s  
(überw. bedingte, teilweise 
gute Nutzbarkeit) 

Netzanbindung Netzanbindung über Forbach voraussichtlich realisierbar. Abfrage der 
Netzanbindung dennoch notwendig. 

Erschließung Erschließung über L 83 (oder B 462) und Forstweg 

Vorbelastungen -  

Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten  

 Gebiet östlich der Schwarzenbachtalsperre und dem Schwarzenbach und  
(süd)westlich von Forbach und Murg im Grindenschwarzwald.  

 Bewaldete Höhenlagen des ‚Lachsbergs’ und des ‚Schneidersköpfle’, stark reliefiert, 
naturraumtypisch.   

 Einsehbarkeit von touristisch geprägter Schwarzenbachtalsperre aus gegeben. 

Raumordnung und weitere Prüf- und Restriktionskriterien 

Ausweisung im 
Regionalplan 

Grünzäsur wird im Osten leicht angeschnitten, Schutzbedürftiger Be-
reich für Natur und Landschaft grenzt im Westen an. (RV Mittlerer Ober-
rhein). 

rechtliche Rest-
riktionen und 
sonstige Prüfkri-
terien 

- Teilweise Lage innerhalb des erweiterten Vorsorgeabstandes zu 
wohngenutzten Einzelhäusern im Außenbereich (750 m); 

- Teilweise Lage innerhalb Erholungswald Stufe II; 
- Lage in Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord; 
- nördlicher Bereich befindet sich im 700 m - Puffer um ein Europäi-

sches Vogelschutzgebiet mit windkraftempfindlichen Vogelarten; 
- große Flächen sind als Auerhuhnlebensraum ausgewiesen (Katego-

rie 3, weniger problematische Flächen); 
- Es sind überwiegend Böden mit einer besonderen Bedeutung als 

Standort für die natürliche Vegetation betroffen; 
- Kleinräumig im Süden Wasserschutzgebiet Zone II betroffen.  
- Hinweis auf Wanderfalkenvorkommen im Bereich des Schneider-

kopfs 
 

Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutz- 
gut 

Bevölkerung, 
Gesundheit des 

Menschen 

Kultur- und  
Sachgüter 

Landschaft 
Pflanzen, Tiere 

und biologische 
Vielfalt 

Boden Wasser Klima und Luft Artenschutz 

Bewertung 
Positive Umwelt-

auswirkungen 
Geringe negative 

Umweltauswirkungen 
Negative Umweltaus-

wirkungen 
Erhebliche negative 

Umweltauswirkungen 
 

NATURA 2000 
- nördlicher Bereich befindet sich im 700 m- Vorsorgeabstand um das Europäische Vogel-

schutzgebiet ‚7415-441 Nordschwarzwald’ mit windkraftempfindlichen Vogelarten (Hasel-
huhn, Wanderfalke, Wespenbussard, Auerhuhn, Baumfalke). 
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Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren zu klären 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens sind noch weitere Abstände zu Infrastrukturen zu klären, sofern sie durch die potenti-
ellen Windnutzungsgebiete betroffen sind bzw. in deren Einflussbereich liegen: 

- Verkehrsinfrastrukturen (Autobahn/Bundes-/Land- und/Kreisstraße/Schienenwegen 
und Bahnanlagen)  

- Seilschwebebahnen 
- Bundeswasserstraßen 
- Elektrizitätsfreileitungen (>110kV) 
- zivile/militärische Richtfunkstrecken 
- BOS-Digitalfunk Baden-Württemberg 
- Wetterradar 
- Radaranlagen zur Flugsicherung 
- Nachttieffluggebiete 

Empfehlung zum weiteren Vorgehen 

Durch eine Flächenreduzierung im Bereich des WSG Zone II kann das Konfliktpotential ver-
mindert werden. 
Bei einer Weiterverfolgung des potentiellen Windnutzungsgebiets gilt es das verbleibende 
Konfliktpotential (insb. hinsichtlich der Schutzgüter Mensch, Landschaft sowie Pflanzen, Tiere 
und biologische Vielfalt) im Rahmen des FNP-Verfahrens zu klären gilt. 
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Potentielles Windnutzungsgebiet   Nr. 67 Süd (Palmberg)

Gebietsübersicht und Sichtbarkeitsanalyse 

 

 
Die Sichtbarkeit aus Siedlungs- und Waldgebieten ist nicht dargestellt, da die spezifischen Situationen nicht 
erfasst werden können. 
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Gebietseinordnung und Beschreibung 

Landkreis Rastatt Gemeinde Forbach 

Größe des  
Suchraums 

84,5 ha Windhöffigkeit 
5,25 – 6,25 m/s 
(überw. bedingte, teilweise 
gute Nutzbarkeit) 

Netzanbindung Netzanbindung über Forbach oder Besenfeld (muss im Detail abgeklärt 
werden).  

Erschließung Über die B 294, bei Besenfeld auf die ‚alte Weinstraße’ (Waldweg) ab-
biegen.  

Vorbelastungen - 

Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten  

 Das Gebiet liegt langgestreckt östlich des Murgtals mit der B 462 und den Ortschaften 
Raumünzach, Kaltenbach, Kirschbaumwasen mit Staubecken und Schönmünzach im 
Grindenschwarzwald.   

 Das überwiegend bewaldete, naturraumtypische Gebiet mit Jungaufwuchs auf Wind-
wurfflächen erstreckt sich vom ‚Gissübelkopf’ im Norden über den ‚Palmberg’ bis zur 
‚Teufelsmühle’ beim ‚Römerfeld’ im Süden auf fast 900 m ü. NN. 

Raumordnung und weitere Prüf- und Restriktionskriterien 

Ausweisung im 
Regionalplan 

Schutzbedürftiger Bereich für die Forstwirtschaft 

rechtliche Rest-
riktionen und 
sonstige Prüfkri-
terien 

- Lage in Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord; 
- überwiegende Flächen befinden sich innerhalb des 700 m – Puffer 

um europäisches Vogelschutzgebiet mit windkraftempfindlichen Vo-
gelarten; 

- Lage innerhalb Auerhuhnlebensraum (Kategorie 1, Ausschluss von 
WEAs, und 2, sehr problematische Flächen); 

- Lage innerhalb einer Verbundachse des Generalwildwegeplans; 
- Es sind überwiegend Böden mit einer besonderen Bedeutung als 

Standort für die natürliche Vegetation betroffen. 
 

Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutz- 
gut 

Bevölkerung, 
Gesundheit des 

Menschen 

Kultur- und  
Sachgüter 

Landschaft 
Pflanzen, Tiere 

und biologische 
Vielfalt 

Boden Wasser Klima und Luft Artenschutz 

Bewertung 
Positive Umwelt-

auswirkungen 
Geringe negative 

Umweltauswirkungen 
Negative Umweltaus-

wirkungen 
Erhebliche negative 

Umweltauswirkungen 
 

NATURA 2000 
- nördlicher Bereich befindet sich im 700 m - Puffer um das Europäische Vogelschutzgebiet 

‚Nordschwarzwald’ (7415-441) mit windkraftempfindlichen Vogelarten (Haselhuhn, Wan-
derfalke, Wespenbussard, Auerhuhn, Baumfalke). 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren zu klären 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens sind noch weitere Abstände zu Infrastrukturen zu klären, sofern sie durch die potenti-
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ellen Windnutzungsgebiete betroffen sind bzw. in deren Einflussbereich liegen:  
- Verkehrsinfrastrukturen (Autobahn/Bundes-/Land- und/Kreisstraße/Schienenwegen 

und Bahnanlagen)  
- Seilschwebebahnen 
- Bundeswasserstraßen 
- Elektrizitätsfreileitungen (>110kV) 
- zivile/militärische Richtfunkstrecken 
- BOS-Digitalfunk Baden-Württemberg 
- Wetterradar 
- Radaranlagen zur Flugsicherung 
- Nachttieffluggebiete 

Empfehlung zum weiteren Vorgehen 

Aufgrund der artenschutzrechtlichen Konflikte und der überwiegend geringen Windhöffigkeit 
(bedingte Nutzbarkeit) wird eine Konkretisierung des Standorts nicht empfohlen.  
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Potentielles Windnutzungsgebiet Nr. 93b (Iberst)  

Gebietsübersicht und Sichtbarkeitsanalyse 

 

 
Die Sichtbarkeit aus Siedlungs- und Waldgebieten ist nicht dargestellt, da die spezifischen Situationen nicht 
erfasst werden können. 
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Gebietseinordnung und Beschreibung 

Landkreis 
Baden-Baden /  
Rastatt 

Gemeinde 
Baden-Baden /  
Sinzheim 

Größe des  
Suchraums 

38,9 ha,  
3 Teilflächen 

Windhöffigkeit 
5,25 - > 7,0 m/s  (gute bis 
sehr gute Nutzbarkeit) 

Netzanbindung Abfrage der Netzanbindung notwendig. 

Erschließung Erschließung ist über Schwarzwaldhochstraße (B 500) oder L 84 und 
Wald-/Forstweg möglich, Gelände stark reliefiert.  

Vorbelastungen - 
Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten  

 Lage im, bewaldeten, durch Jungaufwuchs auf Windwurfflächen geprägten nördlichen 
Talschwarzwald südlich von Baden-Baden zwischen Steinbach-Neuweier in der Vor-
bergzone im Westen und Geroldsau und der B 500 im Osten. 

  Lage auf der stark reliefierten, westorientierten Hangkante  des ‚Iberst’ und des ‚Hoh-
berg’ auf 450 bis 500 m ü. NN.  

 Einsehbarkeit ist von Geroldsau und der Rheinebene gegeben.  

Raumordnung und weitere Prüf- und Restriktionskriterien 

Ausweisung im 
Regionalplan 

- Südwestlicher Bereich ist als Schutzbedürftiger Bereich für Erholung 
ausgewiesen, größere Flächen als Schutzbedürftige Bereiche für Forst-
wirtschaft (RV Mittlerer Oberrhein) 

rechtliche Rest-
riktionen und 
sonstige Prüfkri-
terien 

- großflächig Lage innerhalb des erweiterten Vorsorgeabstands zu 
Siedlungsflächen; 

- Lage innerhalb des 1.000 m – Puffers zu Erholungswald (mit Rechts-
verordnung) sowie tlw. Lage innerhalb Erholungswalds Stufe II und 
dessen Pufferbereichs; 

- Lage in Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord; 
- Es sind überwiegend Böden mit einer besonderen Bedeutung als 

Standort für die natürliche Vegetation betroffen; 
- Größere Flächenanteile sind als Bodenschutzwald ausgewiesen; 
- Entfernung zum Kulturdenkmal Burgruine Yburg beträgt weniger als 

2,5 km, Entfernung zum Kulturdenkmal Unteres Schloss in Neuwei-
ler/Baden-Baden sowie zum Klostergut Fremersberg in Fremers-
berg/Sinzheim, der ‚Sachgesamtheit Zisterzienserinnenabtei Lichten-
tal’ in Lichtental/Baden-Baden sowie zahlreiche Kulturdenkmale in 
Baden-Baden, die durch den Umgebungsschutz von Baden-Baden 
bereits abgedeckt sind beträgt unter 5 km. 

 

Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutz- 
gut 

Bevölkerung, 
Gesundheit des 

Menschen 

Kultur- und  
Sachgüter 

Landschaft 
Pflanzen, Tiere 

und biologische 
Vielfalt 

Boden Wasser Klima und Luft Artenschutz 

Bewertung 
Positive Umwelt-

auswirkungen 
Geringe negative 

Umweltauswirkungen 
Negative Umweltaus-

wirkungen 
Erhebliche negative 

Umweltauswirkungen 
 

NATURA 2000 

- 
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Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren zu klären 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens sind noch weitere Abstände zu Infrastrukturen zu klären, sofern sie durch die potenti-
ellen Windnutzungsgebiete betroffen sind bzw. in deren Einflussbereich liegen:  

- Verkehrsinfrastrukturen (Autobahn/Bundes-/Land- und/Kreisstraße/Schienenwegen 
und Bahnanlagen)  

- Seilschwebebahnen 
- Bundeswasserstraßen 
- Elektrizitätsfreileitungen (>110kV) 
- zivile/militärische Richtfunkstrecken 
- BOS-Digitalfunk Baden-Württemberg 
- Wetterradar 
- Radaranlagen zur Flugsicherung 
- Nachttieffluggebiete 

Empfehlung zum weiteren Vorgehen 

Aufgrund der Bedeutung der Fläche für die landschaftsgebundene Erholung und die Benach-
barung mit Kulturdenkmalen wird empfohlen, auf eine weitere Konkretisierung der Fläche zu 
verzichten.  
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Potentielles Windnutzungsgebiet Nr. 111 (Wurstberg) 

Gebietsübersicht und Sichtbarkeitsanalyse 

 

 
Die Sichtbarkeit aus Siedlungs- und Waldgebieten ist nicht dargestellt, da die spezifischen Situationen nicht 
erfasst werden können. 
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Gebietseinordnung und Beschreibung 

Landkreis Calw Gemeinde Bad Herrenalb 

Größe des  
Suchraums 

38,0 ha Windhöffigkeit 
5,25 – 7,0 m/s (überw. sehr 
gute Nutzbarkeit) 

Netzanbindung Abfrage der Netzanbindung notwendig. 

Erschließung Erschließung über Bad Herrenalb vorstellbar, aufgrund des starken Re-
liefs im Detail zu prüfen. Erschließung für Schwerlasttransporter denk-
bar. 

Vorbelastungen - 

Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten  

 Lage südlich von Bad Herrenalb auf dessen Hausberg ‚Wurstberg’ und nordöstlich 
von Loffenau auf ca. 650 m Höhe.  

 Der im Westen durch Windwurf-, bzw. Jungaufwuchsflächen geprägte, stark reliefierte 
Berg wird fast vollständig durch den Bach ‚Alb’ und den ‚Geißbach‘ umflossen.   

 Starke Einsehbarkeit von Bad Herrenalb aus gegeben.  

Raumordnung und weitere Prüf- und Restriktionskriterien 

Ausweisung im 
Regionalplan 

Kleinräumig im Süden Lage in Schutzbedürftigem Bereich für Natur-
schutz und Landschaftspflege.  

rechtliche Rest-
riktionen und 
sonstige Prüfkri-
terien 

- Lage innerhalb des erweiterten Vorsorgeabstands zu Siedlungsflä-
chen; 

- Überwiegend Lage innerhalb 300 m Vorsorgeabstand zu Erholungs-
wald Stufe I; 

- Lage in Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord; 
- Lage innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes;  
- Lage in Auerhuhnprüfbereich (Kategorie 2, sehr problematisch); 
- Es sind überwiegend Böden mit einer besonderen Bedeutung als 

Standort für die natürliche Vegetation betroffen; 
- Größere Bereiche sind als Bodenschutzwald ausgewiesen; 
- Am Nordrand ist kleinräumig Wasserschutzwald betroffen; 
- Im Norden ist ein Heilquellenschutzgebiet (Qualitative Zone III/2, Bad 

Herrenalb_HQSG) betroffen; 
- Entfernung zum Kulturdenkmal ‚Sachgesamtheit evangelische Mari-

enkirche mit Paradies’ in Bad Herrenalb ist geringer als 2,5 km. 
 

Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutz- 
gut 

Bevölkerung, 
Gesundheit des 

Menschen 

Kultur- und  
Sachgüter 

Landschaft 
Pflanzen, Tiere 

und biologische 
Vielfalt 

Boden Wasser Klima und Luft Artenschutz 

Bewertung 
Positive Umwelt-

auswirkungen 
Geringe negative 

Umweltauswirkungen 
Negative Umweltaus-

wirkungen 
Erhebliche negative 

Umweltauswirkungen 
 

NATURA 2000 

- 
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Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren zu klären 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens sind noch weitere Abstände zu Infrastrukturen zu klären, sofern sie durch die potenti-
ellen Windnutzungsgebiete betroffen sind bzw. in deren Einflussbereich liegen:  

- Verkehrsinfrastrukturen (Autobahn/Bundes-/Land- und/Kreisstraße/Schienenwegen 
und Bahnanlagen)  

- Seilschwebebahnen 
- Bundeswasserstraßen 
- Elektrizitätsfreileitungen (>110kV) 
- zivile/militärische Richtfunkstrecken 
- BOS-Digitalfunk Baden-Württemberg 
- Wetterradar 
- Radaranlagen zur Flugsicherung 
- Nachttieffluggebiete 

Empfehlung zum weiteren Vorgehen 
Aufgrund der Nähe zu Bad Herrenalb, dessen kulturhistorischer Bedeutung und der 
Bedeutung des Raumes für die Naherholung (Hausberg ‚Wurstberg‘) sowie auf-
grund der gravierenden Konflikte mit dem Artenschutz wird empfohlen, die Fläche 
nicht weiter zu konkretisieren.  
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Potentielles Windnutzungsgebiet   Nr. 117 (Dobelberg) 

Gebietsübersicht und Sichtbarkeitsanalyse 

Die Sichtbarkeit aus Siedlungs- und Waldgebieten ist nicht dargestellt, da die spezifischen Situationen nicht 
erfasst werden können. 
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Gebietseinordnung und Beschreibung 

Landkreis Ortenaukreis Gemeinde Seebach 

Größe des  
Suchraums 

13,1 ha Windhöffigkeit 
5,25 –5,5 m/s 
(bedingte Nutzbarkeit) 

Netzanbindung Abfrage der Netzanbindung notwendig. 

Erschließung Schwerlasttransporttaugliche Erschließung über L 340 und Herrlingsweg 
möglich.  

Vorbelastungen Erddeponie und Recyclinghof.  

Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten  

 Lage zwischen Bad Herrenalb, Dobel und Rotensol auf dem überwiegend bewaldeten 
‚Dobelberg’. Neusatz, Dobel und Rotensol sind auf einer Art Hochfläche gelegen, nur 
gering unterhalb des Untersuchungsraums. Von daher ist der Raum aus unmittelbarer 
Nähe stark einsehbar.  

 In ca. 1.000 m Entfernung befindet sich der Dobel-Aussichtsturm Nordschwarzwald. 

Raumordnung und weitere Prüf- und Restriktionskriterien 

Ausweisung im 
Regionalplan 

Südlichste Fläche ist als Schutzbedürftiger Bereich für Natur und Land-
schaft ausgewiesen ( RV Mittlerer Oberrhein). 

rechtliche Rest-
riktionen und 
sonstige Prüfkri-
terien 

- Überwiegend Lage innerhalb des erweiterten Vorsorgeabstands zu 
Siedlungsflächen (Dobel); 

- Lage innerhalb Erholungswald Stufe II; 
- Lage in Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord; 
- Kleinräumig im Nordwesten Lage in Landschaftsschutzgebiet; 
- Es sind überwiegend Böden mit einer besonderen Bedeutung als 

Standort für die natürliche Vegetation betroffen; 
- teilweise Lage im Wasserschutzwald; 
- Im Süden kleinräumig Lage in WSG Zone III; 
- Entfernung zu den Kulturdenkmalen Kloster Frauenalb in Schiel-

berg/Marxzell und zur ‚Sachgesamtheit evangelische Marienkirche 
mit Paradies’ in Bad Herrenalb ist geringer als 5 km. 

 

Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutz- 
gut 

Bevölkerung, 
Gesundheit des 

Menschen 

Kultur- und  
Sachgüter 

Landschaft 
Pflanzen, Tiere 

und biologische 
Vielfalt 

Boden Wasser Klima und Luft Artenschutz 

Bewertung 
Positive Umwelt-

auswirkungen 
Geringe negative 

Umweltauswirkungen 
Negative Umweltaus-

wirkungen 
Erhebliche negative 

Umweltauswirkungen 
 

NATURA 2000 

- 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren zu klären 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens sind noch weitere Abstände zu Infrastrukturen zu klären, sofern sie durch die potenti-
ellen Windnutzungsgebiete betroffen sind bzw. in deren Einflussbereich liegen:  

- Verkehrsinfrastrukturen (Autobahn/Bundes-/Land- und/Kreisstraße/Schienenwegen 
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und Bahnanlagen)  
- Seilschwebebahnen 
- Bundeswasserstraßen 
- Elektrizitätsfreileitungen (>110kV) 
- zivile/militärische Richtfunkstrecken 
- BOS-Digitalfunk Baden-Württemberg 
- Wetterradar 
- Radaranlagen zur Flugsicherung 
- Nachttieffluggebiete 

Empfehlung zum weiteren Vorgehen 

Insbesondere aufgrund der geringen Windhöffigkeit (bedingte Nutzbarkeit), der Nähe zu den 
besiedelten Gebieten verbunden mit der Erholungsnutzung auf der Fläche und der starken 
Einsehbarkeit des Gebiets wird von einer Konkretisierung der Planung abgeraten.   
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Potentielles Windnutzungsgebiet   Nr. 125b (Gumpen) 

Gebietsübersicht und Sichtbarkeitsanalyse 

 

 
Die Sichtbarkeit aus Siedlungs- und Waldgebieten ist nicht dargestellt, da die spezifischen Situationen nicht 
erfasst werden können. 
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Gebietseinordnung und Beschreibung 

Landkreis Rastatt Gemeinde Gaggenau 

Größe des  
Suchraums 

26,9 ha Windhöffigkeit 
5,25 – 6,75 m/s (überw. gute 
bis sehr gute Nutzbarkeit) 

Netzanbindung Abfrage der Netzanbindung notwendig. 

Erschließung Zuwegung über L 564 und Forstwege denkbar, Gebiet stark reliefiert, 
muss im Detail geprüft werden.  

Vorbelastungen - 

Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten  

 Lage oberhalb des Murgtals am Rand des Grindenschwarzwalds und der Enzhöhen 
zwischen Gaggenau/Ottenau im Westen, Bad Herrenalb im Osten und Loffenau im 
Süden. 

 Stark reliefiertes, nach Westen hin orientiertes, bewaldetes Gebiet am Steilanstieg zur 
‚Hohen Wanne’ auf ca. 600 m ü. NN. 

Raumordnung und weitere Prüf- und Restriktionskriterien 

Ausweisung im 
Regionalplan 

Z.T. Schutzbedürftiger Bereich für die Forstwirtschaft (RV Mittlerer Ober-
rhein). 

rechtliche Rest-
riktionen und 
sonstige Prüfkri-
terien 

- Überwiegend Lage im erweiterten Vorsorgeabstand (750 m) zu 
wohngenutztem Einzelhaus im Außenbereich; 

- Lage angrenzend an Erholungswald Stufe II und überwiegend inner-
halb des 300 m – Puffers;  

- Lage in Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord; 
- Lage im 700 m Vorsorgeabstand zu einem europäischen Vogel-

schutzgebiet mit windkraftempfindlichen Vogelarten; 
- Lage im 1.000 m Radius zu einem Brutvorkommen des Wanderfal-

ken und des Kolkraben; 
- Östlicher Bereich liegt in einer Auerhuhnprüffläche (Kategorie 3, we-

niger problematisch); 
- Es sind überwiegend Böden mit einer besonderen Bedeutung als 

Standort für die natürliche Vegetation betroffen; 
- Entfernung zu den Kulturdenkmalen Hofgut Amalienberg in Gag-

genau, zu Gernsbach und zur ‚Sachgesamtheit evangelische Mari-
enkirche mit Paradies’ in Bad Herrenalb ist geringer als 5 km. 

 

Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutz- 
gut 

Bevölkerung, 
Gesundheit des 

Menschen 

Kultur- und  
Sachgüter 

Landschaft 
Pflanzen, Tiere 

und biologische 
Vielfalt 

Boden Wasser Klima und Luft Artenschutz 

Bewertung 
Positive Umwelt-

auswirkungen 
Geringe negative 

Umweltauswirkungen 
Negative Umweltaus-

wirkungen 
Erhebliche negative 

Umweltauswirkungen 
 

NATURA 2000 
- Lage im 700m Vorsorgeabstand zu dem europäischen Vogelschutzgebiet ‚Nordschwarz-

wald’ (7415-441) mit windkraftempfindlichen Vogelarten (Haselhuhn, Wanderfalke, Wes-
penbussard, Baumfalke), potentielle Windnutzungsfläche grenzt direkt an Schutzgebiet an. 

 



WINDENERGIE IN DER RAUMSCHAFT DER STÄDTE UND GEMEINDEN IM  
LANDKREIS RASTATT, STADTKREIS BADEN-BADEN UND ANGRENZENDER KOMMUNEN 

 

 HHP  HAGE+HOPPENSTEDT PARTNER     raumplaner landschaftsarchitekten                         305 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren zu klären 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens sind noch weitere Abstände zu Infrastrukturen zu klären, sofern sie durch die potenti-
ellen Windnutzungsgebiete betroffen sind bzw. in deren Einflussbereich liegen:  

- Verkehrsinfrastrukturen (Autobahn/Bundes-/Land- und/Kreisstraße/Schienenwegen 
und Bahnanlagen)  

- Seilschwebebahnen 
- Bundeswasserstraßen 
- Elektrizitätsfreileitungen (>110kV) 
- zivile/militärische Richtfunkstrecken 
- BOS-Digitalfunk Baden-Württemberg 
- Wetterradar 
- Radaranlagen zur Flugsicherung 
- Nachttieffluggebiete 

Empfehlung zum weiteren Vorgehen 

Aufgrund der negativen Auswirkungen, insbesondere in Bezug auf den Menschen, das Land-
schaftsbild und die Erholungsvorsorge sowie aufgrund artenschutzrechtlicher Fragestellungen 
wird von einer Konkretisierung der Planung abgeraten. 
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Potentielles Windnutzungsgebiet  Nr. 127 (Schwarzer Gehr) 

Gebietsübersicht und Sichtbarkeitsanalyse 

 
Die Sichtbarkeit aus Siedlungs- und Waldgebieten ist nicht dargestellt, da die spezifischen Situationen nicht 
erfasst werden können. 
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Gebietseinordnung und Beschreibung 

Landkreis Rastatt Gemeinde Gaggenau 

Größe des  
Suchraums 

6,9 ha Windhöffigkeit 
5,25 m/s 
(bedingte Nutzbarkeit) 

Netzanbindung Abfrage der Netzanbindung notwendig. 

Erschließung In Verbindung mit Fläche 125b denkbar.  

Vorbelastungen - 
Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten  

 Lage auf dem bewaldeten Höhenrücken des ‚Schwarzen Gehr’ im Murgtal im nördli-
chen Talschwarzwald auf ca. 400 m ü. NN. westlich von Gaggenau/Ottenau.  

 Stark reliefiertes, nach Westen orientiertes, bewaldetes Gebiet am Steilanstieg zur 
‚Hohen Wanne’. 

 Einsehbarkeit insbesondere vom Murgtal aus gegeben. 

Raumordnung und weitere Prüf- und Restriktionskriterien 

Ausweisung im 
Regionalplan 

Westlicher Bereich ist als Regionaler Grünzug ausgewiesen (RV Mittle-
rer Oberrhein). 

rechtliche Rest-
riktionen und 
sonstige Prüfkri-
terien 

- Lage in Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord; 
- Östlicher Bereich befindet sich im 700m Vorsorgeabstand zu einem 

europäischen Vogelschutzgebiet mit windkraftempfindlichen Vogelar-
ten; 

- Lage im 1.000 m Radius zu einem Brutvorkommen des Wanderfal-
ken und des Kolkraben; 

- Überwiegend Lage im erweiterten Vorsorgeabstand (750 m) zu 
wohngenutztem Einzelhaus im Außenbereich; 

- Es sind überwiegend Böden mit einer besonderen Bedeutung als 
Standort für die natürliche Vegetation betroffen;  

- Entfernung zu den Kulturdenkmalen Hofgut Amalienberg in Gag-
genau,  zu Gernsbach und zur ‚Sachgesamtheit evangelische Mari-
enkirche mit Paradies’ in Bad Herrenalb ist geringer als 5 km. 

 

Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutz- 
gut 

Bevölkerung, 
Gesundheit des 

Menschen 

Kultur- und  
Sachgüter 

Landschaft 
Pflanzen, Tiere 

und biologische 
Vielfalt 

Boden Wasser Klima und Luft Artenschutz 

Bewertung 
Positive Umwelt-

auswirkungen 
Geringe negative 

Umweltauswirkungen 
Negative Umweltaus-

wirkungen 
Erhebliche negative 

Umweltauswirkungen 
 

NATURA 2000 
-  
- Östlicher Bereich befindet sich im 700m Vorsorgeabstand zu dem europäischen Vogel-

schutzgebiet ‚7415-441 Nordschwarzwald’ mit windkraftempfindlichen Vogelarten (Hasel-
huhn, Wanderfalke, Wespenbussard, Baumfalke) 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren zu klären 
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Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens sind noch weitere Abstände zu Infrastrukturen zu klären, sofern sie durch die potenti-
ellen Windnutzungsgebiete betroffen sind bzw. in deren Einflussbereich liegen: 

- Verkehrsinfrastrukturen (Autobahn/Bundes-/Land- und/Kreisstraße/Schienenwegen 
und Bahnanlagen)  

- Seilschwebebahnen 
- Bundeswasserstraßen 
- Elektrizitätsfreileitungen (>110kV) 
- zivile/militärische Richtfunkstrecken 
- BOS-Digitalfunk Baden-Württemberg 
- Wetterradar 
- Radaranlagen zur Flugsicherung 
- Nachttieffluggebiete 

Empfehlung zum weiteren Vorgehen 

Insbesondere aufgrund der geringen Windhöffigkeit (bedingte Nutzbarkeit), der geringen Flä-
chengröße, der geringen Abstände zu Schutzgebieten und der geringen Entfernung zu wohn-
genutzten Einzelhäusern sowie aufgrund der landschaftlichen Gegebenheiten und starken 
Einsehbarkeit sollte auf eine weitere Konkretisierung der Fläche verzichtet werden.  
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Potentielles Windnutzungsgebiet Nr. 131 (Hintere Dollert) 

Gebietsübersicht und Sichtbarkeitsanalyse 

 

 
Die Sichtbarkeit aus Siedlungs- und Waldgebieten ist nicht dargestellt, da die spezifischen Situationen nicht 
erfasst werden können. 
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Gebietseinordnung und Beschreibung 

Landkreis Rastatt Gemeinde Gaggenau 

Größe des  
Suchraums 

33,4 ha, 5 Teilflächen Windhöffigkeit 
5,25 – 5,75 m/s 
(bedingte Nutzbarkeit) 

Netzanbindung Zwischen Muggensturm und Bischweiler verläuft eine Freileitung, Nach-
frage erforderlich. 

Erschließung Die Erschließung kann über die K 3727 und die K 3548 erfolgen.  

Vorbelastungen Bei der Fläche handelt es sich um eine ehemalige Mülldeponie, Entsor-
gungsanlage ‚Hintere Dollert’. Hochspannungsleitungen verlaufen in ca. 
1 km Entfernung. Die Tragfähigkeit der Fläche wurde für eine flächige 
Solaranlage geprüft und war nicht gegeben  – genauere Recherche in 
Bezug auf Windenergieanlagen muss aber nachgeholt werden. 

Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten  

 Lage zwischen Waldprechtsweier und Oberweier in den Ortenau-Bühler Vorbergen, 
im Übergangsbereich zu dem nördlichen Talschwarzwald. 

 Das mäßig reliefierte Gebiet befindet sich auf 180 bis 200 m ü. NN., überwiegend auf 
einer ehemaligen Mülldeponie im Wald bzw. am Waldrand gelegen. 

 Aufgrund der etwas nach Westen vorkragenden und dadurch exponierten Lage in der 
Vorbergzone weite Einsehbarkeit vom Rheintal aus. 

Raumordnung und weitere Prüf- und Restriktionskriterien 

Ausweisung im 
Regionalplan 

Lage vollständig in Regionalem Grünzug (RV Mittlerer Oberrhein). 

rechtliche Rest-
riktionen und 
sonstige Prüfkri-
terien 

- Überwiegend Lage in erweiterten Vorsorgeabständen zu Siedlungen 
(Oberweier, Niederweier, Waldprechstweier); 

- kleinräumig im Osten Lage in Erholungswald Stufe II, ca. 50 % Lage 
innerhalb des 300 m – Vorsorgeabstands um den Erholungswald; 

- Lage in Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord; 
- kleinräumig Lage in FFH-Gebiet; 
- Brutverdacht des Rotmilans innerhalb der Fläche, Fläche liegt voll-

ständig in 1.000 m Vorsorgeabstand; 
- Im Osten kleinräumig Lage im Landschaftsschutzgebiet; 
- Betroffenheit von Böden mit besonderer Bedeutung für die natürliche 

Bodenfruchtbarkeit; 
- Kleinräumig Lage in Wasserschutzwald; 
- Fast vollständig Lage in Wasserschutzgebiet Zone IIIB. 
 

 

Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutz- 
gut 

Bevölkerung, 
Gesundheit des 

Menschen 

Kultur- und  
Sachgüter 

Landschaft 
Pflanzen, Tiere 

und biologische 
Vielfalt 

Boden Wasser Klima und Luft Artenschutz 

Bewertung 
Positive Umwelt-

auswirkungen 
Geringe negative 

Umweltauswirkungen 
Negative Umweltaus-

wirkungen 
Erhebliche negative 

Umweltauswirkungen 
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NATURA 2000 
- Kleinräumig im Südosten Lage innerhalb des FFH-Gebiets ‚7216-341 Unteres Murgtal mit 

Seitentälern’. 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren zu klären 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens sind noch weitere Abstände zu Infrastrukturen zu klären, sofern sie durch die potenti-
ellen Windnutzungsgebiete betroffen sind bzw. in deren Einflussbereich liegen: 

- Verkehrsinfrastrukturen (Autobahn/Bundes-/Land- und/Kreisstraße/Schienenwegen 
und Bahnanlagen)  

- Seilschwebebahnen 
- Bundeswasserstraßen 
- Elektrizitätsfreileitungen (>110kV) 
- zivile/militärische Richtfunkstrecken 
- BOS-Digitalfunk Baden-Württemberg 
- Wetterradar 
- Radaranlagen zur Flugsicherung 
- Nachttieffluggebiete 

Empfehlung zum weiteren Vorgehen 

Aufgrund der geringen Windhöffigkeit (bedingte Nutzbarkeit) und der Nähe zu stark besiedel-
tem Gebiet sowie den zahlreichen Konflikten, insbesondere auch mit dem Artenschutz, wird 
von einer weiteren Konkretisierung des Standorts abgeraten.  
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Potentielles Windnutzungsgebiet Nr. 134 (Bachgraben) 

Gebietsübersicht und Sichtbarkeitsanalyse 

Die Sichtbarkeit aus Siedlungs- und Waldgebieten ist nicht dargestellt, da die spezifischen Situationen nicht 
erfasst werden können. 

Gebietseinordnung und Beschreibung 

Landkreis Rastatt Gemeinde Muggensturm 



WINDENERGIE IN DER RAUMSCHAFT DER STÄDTE UND GEMEINDEN IM  
LANDKREIS RASTATT, STADTKREIS BADEN-BADEN UND ANGRENZENDER KOMMUNEN 

 

 HHP  HAGE+HOPPENSTEDT PARTNER     raumplaner landschaftsarchitekten                         316 

Größe des  
Suchraums 

0,2 ha Windhöffigkeit 
5,25 m/s 
(bedingte Nutzbarkeit) 

Netzanbindung Abfrage der Netzanbindung notwendig 

Erschließung Erschließung über die L 67.  

Vorbelastungen Hochspannungsleitungen in direkter Benachbarung, B 462 und, etwas 
weiter entfernt, BAB 5 mit Knotenpunkten.  

Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten  

 Lage zwischen Muggensturm und Kuppenheim in Benachbarung zur B 462 und der L 
67 im Westen und der K 3737 im Osten in einem kleinstrukturierten, durch Streuobst-
wiesenbestände, Grünland und Ackerflächen geprägten Raum in der  Hardtebene.  

 Weite Einsehbarkeit trotz geringer Höhenlage der Fläche, da am Rand des stark be-
siedelten Rheintals gelegen.  

Raumordnung und weitere Prüf- und Restriktionskriterien 

Ausweisung im 
Regionalplan 

Schutzbedürftiger Bereich für die Landwirtschaft (RV Mittlerer Ober-
rhein).  

rechtliche Rest-
riktionen und 
sonstige Prüfkri-
terien 

- Lage in Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord; 
- Lage in Wasserschutzgebiet Zone IIIB; 
- Abstand zu Schloss Favorite in Förch/Rastatt ist geringer als 5 km. 

 

Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutz- 
gut 

Bevölkerung, 
Gesundheit des 

Menschen 

Kultur- und  
Sachgüter 

Landschaft 
Pflanzen, Tiere 

und biologische 
Vielfalt 

Boden Wasser Klima und Luft Artenschutz 

Bewertung 
Positive Umwelt-

auswirkungen 
Geringe negative 

Umweltauswirkungen 
Negative Umweltaus-

wirkungen 
Erhebliche negative 

Umweltauswirkungen 
 

NATURA 2000 

- 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren zu klären 

Im Rahmen des FNP-Verfahrens bzw. des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens sind noch weitere Abstände zu Infrastrukturen zu klären, sofern sie durch die potenti-
ellen Windnutzungsgebiete betroffen sind bzw. in deren Einflussbereich liegen: 

- Verkehrsinfrastrukturen (Autobahn/Bundes-/Land- und/Kreisstraße/Schienenwegen 
und Bahnanlagen)  

- Seilschwebebahnen 
- Bundeswasserstraßen 
- Elektrizitätsfreileitungen (>110kV) 
- zivile/militärische Richtfunkstrecken 
- BOS-Digitalfunk Baden-Württemberg 
- Wetterradar 
- Radaranlagen zur Flugsicherung 
- Nachttieffluggebiete 
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Empfehlung zum weiteren Vorgehen 

Aufgrund der geringen Windhöffigkeit (bedingte Nutzbarkeit), der geringen Flächengröße und 
dem Wunsch der Planungsgemeinschaft, Anlagen zu bündeln sollte der Standort nicht weiter 
konkretisiert werden.  
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3.2.1 ZUSAMMENFASSENDE WERTUNG DER MÖGLICHEN  
WINDNUTZUNGSFLÄCHEN  

Tab. 8 Wesentliche Ergebnisse der vertieften Betrachtung potentieller Windnutzungsgebiete  

Fläche 
Nr. 

Wesentliche Umweltauswirkungen Empfehlung

Suchraum 1 
4 Die potentiellen Windnutzungsgebiete lie-

gen vollständig im Bereich der empfohlenen 
erweiterten Vorsorgeabstände zu den um-
liegenden Siedlungsbereichen. Neben 
akustischen Beeinträchtigungen von Berei-
chen, die für die Wohnnutzung von Bedeu-
tung sind auch visuelle Störungen zu erwar-
ten. Hinzu kommt ein erhöhtes Konfliktpo-
tential insb. bzgl. des Schutzguts Land-
schaft durch die Lage im Landschafts-
schutzgebiet. 

 
5 Es wird empfohlen die Flächen nicht weiter zu verfol-

gen und (zunächst) zurückzustellen. 6 

7 Nach Anwendung der empfohlenen erwei-
terten Vorsorgeabstände zu den umliegen-
den Siedlungsbereichen erscheint die an-
gestrebte Bündelung von Windenergieanla-
gen kaum noch möglich. Neben akusti-
schen Beeinträchtigungen von Bereichen, 
die für die Wohnnutzung von Bedeutung 
sind auch visuelle Störungen zu erwarten. 
Hinzu kommt ein erhöhtes Konfliktpotential 
insb. bzgl. des Schutzguts Landschaft 
durch die Lage im Landschaftsschutzgebiet. 

8 Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt 
vollständig im Bereich der empfohlenen 
erweiterten Vorsorgeabstände zu den um-
liegenden Siedlungsbereichen. Neben 
akustischen Beeinträchtigungen von Berei-
chen, die für die Wohnnutzung von Bedeu-
tung sind auch visuelle Störungen zu erwar-
ten. Hinzu kommt ein erhöhtes Konfliktpo-
tential insb. bzgl. des Schutzguts Land-
schaft durch die Lage im Landschafts-
schutzgebiet. 

9 Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt 
vollständig im Bereich der empfohlenen 
erweiterten Vorsorgeabstände zu den um-
liegenden Siedlungsbereichen. Neben 
akustischen Beeinträchtigungen von Berei-
chen, die für die Wohnnutzung von Bedeu-
tung sind auch visuelle Störungen zu erwar-
ten. 

Suchraum 2 
22 Das potentielle Windnutzungsgebiet verfügt 

über ein erhöhtes Konfliktpotential für die 
Schutzgüter Landschaft und Pflanzen, Tiere 
und biologische Vielfalt. Es sind u. a. ein 
LSG, ein EU-Vogelschutzgebiet sowie FFH-
Gebiete betroffen. Außerdem befindet sich 
das Gebiet im Suchraum für den geplanten 
Nationalpark. Hinzu kommt die Bedeutung 
des potentiellen Windnutzungsgebiets für 
den Auerhuhnschutz. 

 
Eine Weiterverfolgung des potentiellen Windnutzungs-
gebiets wäre denkbar. Es bedarf jedoch einer Flächen-
reduzierung im Bereich der Schutzbedürftigen Berei-
che für Naturschutz und Landschaftspflege sowie der 
Auerhuhnlebensräume Kategorie 1 und einer differen-
zierten Betrachtung und Klärung der zahlreichen sons-
tigen Restriktionen im Rahmen des FNP-Verfahrens. 
Die Berücksichtigung der erweiterten Vorsorgeabstän-
de zu umliegenden Siedlungsbereichen wird empfoh-
len. 
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Fläche 
Nr. 

Wesentliche Umweltauswirkungen Empfehlung

25 Weite Teile des potentiellen Windnutzungs-
gebiets wurden von der FVA Freiburg als 
Auerhuhnlebensraum Kategorie 1 (Aus-
schluss für WEA) eingestuft. Hier bedarf es 
einer Flächenreduzierung. Hinzu kommen 
zahlreiche weitere Restriktionen v. a. bzgl. 
der Schutzgüter Tier, Pflanzen und biologi-
sche Vielfalt (EU-Vogelschutzgebiet, FFH-
Gebiet,…) sowie Wasser (WSG Zone II). 
Um akustische und visuelle Beeinträchti-
gungen von Bereichen, die für die Wohn-
nutzung von Bedeutung sind, zu vermeiden, 
sollten die erweiterten Vorsorgeabstände zu 
den umliegenden Siedlungsbereichen be-
rücksichtigt werden. 

 

Da nach der notwendigen Flächenreduzierung im 
Bereich des Auerhuhnlebensraums Kategorie 1 sowie 
der Berücksichtigung der erweiterten Vorsorgeabstän-
de zu den umliegenden Siedlungsbereichen lediglich 
Randbereiche mit voraussichtlich bedingter Windhö-
ffigkeit verbleiben, wird empfohlen von einer Weiterver-
folgung des potentiellen Windnutzungsgebiets abzu-
sehen.  
Sollte sich die VVG dennoch zu einer Weiterverfolgung 
der Fläche entscheiden, so wird empfohlen das Ge-
spräch mit den zuständigen Ministerien zu suchen. 

Suchraum 3 
35 Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt 

vollständig im Bereich der empfohlenen 
erweiterten Vorsorgeabstände zu den um-
liegenden Siedlungsbereichen. Neben 
akustischen Beeinträchtigungen von Berei-
chen, die für die Wohnnutzung von Bedeu-
tung sind auch visuelle Störungen zu erwar-
ten. Hinzu kommt v. a. ein erhöhtes Kon-
fliktpotential bzgl. des Denkmalschutzes. 

 
Es wird empfohlen die Flächen nicht weiter zu verfol-
gen und (zunächst) zurückzustellen. 

36 Nach Anwendung der empfohlenen erwei-
terten Vorsorgeabstände zu den umliegen-
den Siedlungsbereichen erscheint die an-
gestrebte Bündelung von Windenergieanla-
gen kaum noch möglich. Neben akusti-
schen Beeinträchtigungen von Bereichen, 
die für die Wohnnutzung von Bedeutung 
sind auch visuelle Störungen zu erwarten. 
Hinzu kommt v. a. ein erhöhtes Konfliktpo-
tential bzgl. des Denkmalschutzes und des 
Schutzgutes Wasser. 

37 Das potentielle Windnutzungsgebiet um-
fasst Schutzbedürftige Bereiche für Natur-
schutz und Landschaftspflege. Hier bedarf 
es einer Flächenreduzierung. Darüber hin-
aus verfügt es insb. hinsichtlich des Denk-
malschutzes sowie der Schutzgüter Land-
schaft, Pflanzen, Tiere und biologische 
Vielfalt und Wasser über ein erhöhtes Kon-
fliktpotential. Um akustische und visuelle 
Beeinträchtigungen von Bereichen, die für 
die Wohnnutzung von Bedeutung sind, zu 
vermeiden, sollten die erweiterten Vorsor-
geabstände zu den umliegenden Sied-
lungsbereichen berücksichtigt werden. 

 
Bei einer Weiterverfolgung wird empfohlen, das poten-
tielle Windnutzungsgebiet im Bereich des WSG Zone II 
und der betroffenen FFH-Gebiete zu reduzieren und 
erweiterte Vorsorgeabstände zu Siedlungsbereichen 
zu berücksichtigen. Darüber hinaus bedarf es einer 
differenzierteren Betrachtung und Klärung der Belange 
des Landschafts- und Erholungsschutzes, des Denk-
malschutzes sowie des Artenschutzes im Rahme des 
FNP-Verfahrens. 

Suchraum 4 
62 Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt zu 

weiten Teilen im Bereich eines Auerhuhnle-
bensraums Kategorie 1 (Ausschluss für 
Windenergieanlagen).  

 
Es wird empfohlen von einer Weiterverfolgung des 
potentiellen Windnutzungsgebiets abzusehen. 

Suchraum 5 
56a Das potentielle Windnutzungsgebiet verfügt 

insb. hinsichtlich des Denkmalschutzes 
sowie des Landschafts- und Erholungs-
schutzes über ein erhöhtes Konfliktpotenti-
al. Darüber hinaus liegt es in weiten Teilen 
im Bereich der erweiterten Vorsorgeab-
stände zu Siedlungsbereichen. 
 

 
Um akustische und visuelle Beeinträchtigungen von 
Bereichen, die für die Wohnnutzung von Bedeutung 
sind, zu vermeiden, sollten die erweiterten Vorsorge-
abstände zu den umliegenden Siedlungsbereichen 
berücksichtigt werden. Da die angestrebte Bündelung 
von Windenergieanlagen danach voraussichtlich nur 
noch im Bereich des Kälbelskopf möglich ist, wird 
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Fläche 
Nr. 

Wesentliche Umweltauswirkungen Empfehlung

 empfohlen, bei einer Weiterverfolgung den Fokus auf 
diesen Teil des potentiellen Windnutzungsgebiets zu 
legen. Dabei wären insb. die Belange des Land-
schafts- und Erholungsschutzes, des Denkmalschut-
zes und des Artenschutzes im Rahmen des FNP-
Verfahrens zu klären. 

56c Das potentielle Windnutzungsgebiet verfügt 
insb. hinsichtlich der Belange des Land-
schafts- und Denkmalschutz über ein er-
höhtes Konfliktpotential. Randlich ist Ge-
setzlicher Erholungswald betroffen. 

 
Um akustische und visuelle Beeinträchtigungen von 
Bereichen, die für die Wohnnutzung von Bedeutung 
sind, zu vermeiden, sollten die erweiterten Vorsorge-
abstände zu den umliegenden Siedlungsbereichen 
berücksichtigt werden. Darüber hinaus sollte das po-
tentielle Windnutzungsgebiet im Bereich des Gesetzli-
chen Erholungswalds reduziert werden. 
Es wird empfohlen die verbleibende Fläche des poten-
tiellen Windnutzungsgebiets hinsichtlich seiner Eig-
nung als Konzentrationszone für Windenergieanlagen 
differenzierter zu untersuchen. Insb. die Belange des 
Landschafts- und Erholungsschutzes, des Denkmal-
schutzes sowie des Artenschutzes sind dabei im 
Rahmen des FNP-Verfahrens zu klären. 

Suchraum 6 
91 Das potentielle Windnutzungsgebiet betrifft 

v. a. die Belange der Wasserwirtschaft und 
des Denkmalschutzes. Geringfügig umfasst 
es Schutzbedürftige Bereiche für Natur-
schutz und Landschaftspflege – hie bedarf 
es einer Flächenanpassung. 

 
Um akustische und visuelle Beeinträchtigungen von 
Bereichen, die für die Wohnnutzung von Bedeutung 
sind, zu vermeiden, sollten die erweiterten Vorsorge-
abstände zu den umliegenden Siedlungsbereichen 
berücksichtigt werden. Darüber hinaus sollte das po-
tentielle Windnutzungsgebiet im Bereich des Gesetzli-
chen Erholungswalds, des Erholungswalds Stufe I und 
der WSG Zone II reduziert werden. 
Es wird empfohlen die verbleibende Fläche des poten-
tiellen Windnutzungsgebiets hinsichtlich seiner Eig-
nung als Konzentrationszone für Windenergieanlagen 
differenzierter zu untersuchen. Vor allem hinsichtlich 
der Erholungsfunktion bzw. des Landschaftsschutzes, 
der Auswirkungen auf umliegende Kulturdenkmale, 
den Artenschutz und die Sichtbarkeit von WEA sind 
noch weiterführende Untersuchungen im Rahmen des 
FNP-Verfahrens notwendig. 

Suchraum 7 
73b Das potentielle Windnutzungsgebiet verfügt 

hinsichtlich der Schutzgüter Landschaft, 
Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 
sowie Wasser über ein erhöhtes Konfliktpo-
tential. Darüber hinaus liegt es z. T. im 
Bereich der erweiterten Vorsorgeabstände 
zu Siedlungsbereichen. 

 
Um akustische und visuelle Beeinträchtigungen von 
Bereichen, die für die Wohnnutzung von Bedeutung 
sind, zu vermeiden, sollten die erweiterten Vorsorge-
abstände zu den umliegenden Siedlungsbereichen 
berücksichtigt werden. Im Bereich der Schutzbedürfti-
gen Bereiche für Naturschutz und Landschaftspflege 
bedarf es einer Rücknahme. Darüber hinaus sollten 
v.a. im Bereich der Natura 2000-Gebiete, sowie des 
WSG Zone II Flächenreduzierungen vorgenommen 
werden. 
Auch aufgrund der besonderen Windhöffigkeit wird 
daher empfohlen, bei einer Weiterverfolgung des po-
tentiellen Windnutzungsgebiets den  Fokus auf den 
Vogelhartskopf zu richten. 
Im Rahmen des FNP-Verfahrens sollten insb. die 
Belange des Landschafts- und Artenschutzes differen-
ziert betrachtet und geklärt werden. 

109 Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt 
randlich im Bereich der erweiterten Vorsor-
geabstände zu Siedlungsbereichen. Da es 
außerdem in einem LSG liegt, Natura 2000-
Gebiete und eine WSG Zone II umfasst, ist 

 
Um akustische und visuelle Beeinträchtigungen von 
Bereichen, die für die Wohnnutzung von Bedeutung 
sind, zu vermeiden, sollten die erweiterten Vorsorge-
abstände zu den umliegenden Siedlungsbereichen 
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Fläche 
Nr. 

Wesentliche Umweltauswirkungen Empfehlung

ein erhöhtes Konfliktpotential hinsichtlich 
der Schutzgüter Landschaft, Pflanzen, Tiere 
und biologische Vielfalt sowie Wasser aus-
zugehen. Darüber hinaus kann es zu Kon-
flikten mit dem Denkmalschutz kommen 

berücksichtigt werden. Im Bereich der Schutzbedürfti-
gen Bereiche für Naturschutz und Landschaftspflege 
bedarf es einer Rücknahme. Darüber hinaus sollten 
v.a. im Bereich der Natura 2000-Gebiete, sowie des 
WSG Zone II Flächenreduzierungen vorgenommen 
werden. (Aus den Empfehlungen ergibt sich insb. eine 
Flächenreduzierung im südlichen Teilbereich – dem 
Grenzertkopf). 
Das verbleibende Konfliktpotential konzentriert sich 
nach derzeitigem Kenntnisstand v. a. auf die Aspekte 
des Landschafts- und Erholungsschutzes. Und auch 
die Belange des Denkmal- und Artenschutzes wären 
bei einer Weiterverfolgung des potentiellen Windnut-
zungsgebiets im Rahmen des FNP-Verfahrens diffe-
renzierter zu untersuchen. 
Da sich die potentiellen Windnutzungsgebiet Nr. 109 
und 125a entlang der gesamten Ostseite von Loffenau 
erstrecken, wird empfohlen lediglich eines der beiden 
Gebiete hinsichtlich seiner Eignung als Konzentrati-
onszone für Windenergieanlagen weiterzuverfolgen. 
Welches der beiden Gebiete dabei zunächst zurück-
gestellt werden soll, wäre anhand kommunaler Krite-
rien und Belange zu diskutieren. 

125a Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt in 
einem Bereich mit besonderer Bedeutung 
für den Auerhuhnschutz (Kategorie 2 – sehr 
problematisch) und grenzt direkt an ein EU-
Vogelschutzgebiet an. Darüber hinaus kann 
es zu Konflikten mit dem Denkmalschutz 
kommen 

 

Um akustische und visuelle Beeinträchtigungen von 
Bereichen, die für die Wohnnutzung von Bedeutung 
sind, zu vermeiden, sollten die erweiterten Vorsorgeab-
stände zu den umliegenden Siedlungsbereichen be-
rücksichtigt werden. Darüber hinaus wird ein Vorsorge-
abstand zu dem angrenzenden EU-Vogelschutzgebiet 
empfohlen (700m). Der danach verbleibende Heukopf 
verfügt voraussichtlich über eine sehr hohe Windhöffig-
keit. Allerdings kommt dem Gebiet in Hinblick auf den 
Auerhuhnschutz eine besondere Bedeutung zu. Im 
Gegensatz zu den potentiellen Windnutzungsgebieten 
Nr. 73b und 109 liegt es jedoch nicht in einem Land-
schaftsschutzgebiet. 
Da sich die potentiellen Windnutzungsgebiet Nr. 109 
und 125a entlang der gesamten Ostseite von Loffenau 
erstrecken, wird empfohlen lediglich eines der beiden 
Gebiete hinsichtlich seiner Eignung als Konzentrations-
zone für Windenergieanlagen weiterzuverfolgen. Wel-
ches der beiden Gebiete dabei zunächst zurückgestellt 
werden soll, wäre anhand kommunaler Kriterien und 
Belange zu diskutieren. 

Suchraum 8 
114 Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt in 

weiten Teilen im Bereich der erweiterten 
Vorsorgeabstände zu Siedlungsbereichen. 

 

Um akustische und visuelle Beeinträchtigungen von 
Bereichen, die für die Wohnnutzung von Bedeutung 
sind, zu vermeiden, sollten die erweiterten Vorsorgeab-
stände zu den umliegenden Siedlungsbereichen be-
rücksichtigt werden. 
Die angestrebte Bündelung von Windenergieanlagen 
scheint danach jedoch nur noch bedingt möglich. Auf-
grund des verhältnismäßig geringen Konfliktpotentials 
wird dennoch empfohlen, das potentielle Windnutzungs-
gebiet weiterzuverfolgen. Grundsätzlich wären Koopera-
tionsmöglichkeiten mit den Nachbargemeinden Strau-
benhardt und Neuenbürg zu prüfen. 

115 Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt in 
weiten Teilen im Bereich der erweiterten 
Vorsorgeabstände zu Siedlungsbereichen. 

 

Um akustische und visuelle Beeinträchtigungen von 
Bereichen, die für die Wohnnutzung von Bedeutung 
sind, zu vermeiden, sollten die erweiterten Vorsorgeab-
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Fläche 
Nr. 

Wesentliche Umweltauswirkungen Empfehlung

stände zu den umliegenden Siedlungsbereichen be-
rücksichtigt werden. Da die angestrebte Bündelung von 
Windenergieanlagen danach kaum noch möglich er-
scheint, wird empfohlen, das potentielle Windnutzungs-
gebiet nicht weiter zu verfolgen. 
Grundsätzlich wären Kooperationsmöglichkeiten mit den 
Nachbargemeinden Straubenhardt und Neuenbürg zu 
prüfen. 

Suchraum 9 
121 Das potentielle Windnutzungsgebiet verfügt 

v.a. hinsichtlich der Schutzgüter Mensch, 
Landschaft und Denkmalschutz über ein 
erhöhtes Konfliktpotential 

 

Um akustische und visuelle Beeinträchtigungen von 
Bereichen, die für die Wohnnutzung von Bedeutung 
sind, zu vermeiden, sollten die erweiterten Vorsorgeab-
stände zu den umliegenden Siedlungsbereichen be-
rücksichtigt werden. 
Bei einer Weiterverfolgung der Fläche wäre im Rahmen 
des FNP-Verfahrens v. a. eine Klärung der Belange des 
Landschafts-, des Arten- und des Denkmalschutzes 
notwendig. 

122 Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt in 
weiten Teilen im Bereich der erweiterten 
Vorsorgeabstände zu Siedlungsbereichen.  

 

Um akustische und visuelle Beeinträchtigungen von 
Bereichen, die für die Wohnnutzung von Bedeutung 
sind, zu vermeiden, sollten die erweiterten Vorsorgeab-
stände zu den umliegenden Siedlungsbereichen be-
rücksichtigt werden. Danach erscheint die angestrebte 
Bündelung von Anlagen kaum noch möglich. 
Allerdings könnten sich durch eine Kooperation mit der 
Nachbargemeinde Malsch Bündelungsmöglichkeiten 
ergeben. In diesem Fall wird eine Weiterverfolgung des 
potentiellen Windnutzungsgebiets empfohlen. 
Aus diesem Grund wären Kooperationsmöglichkeiten 
mit der Nachbargemeinde Malsch zu prüfen. 

123b Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt in 
weiten Teilen im Bereich der erweiterten 
Vorsorgeabstände zu Siedlungsbereichen. 
Darüber hinaus umfasst es Schutzbedürfti-
ge Bereiche für Naturschutz und Land-
schaftspflege und es besteht ein erhöhtes 
Konfliktpotential hinsichtlich des Land-
schafts-, Arten- und Denkmalschutzes. 

 

Um akustische und visuelle Beeinträchtigungen von 
Bereichen, die für die Wohnnutzung von Bedeutung 
sind, zu vermeiden, sollten die erweiterten Vorsorgeab-
stände zu den umliegenden Siedlungsbereichen be-
rücksichtigt werden. Darüber hinaus wäre eine Rück-
nahme im Bereich der Schutzbedürftigen Bereiche für 
Naturschutz und Landschaftspflege notwendig. Die 
angestrebte Bündelung von Windenergieanlagen er-
scheint danach kaum noch möglich. Aufgrund des er-
höhten Konfliktpotentials hinsichtlich Landschafts-, Ar-
ten- und Denkmalschutz wird daher empfohlen die Flä-
che von differenzierteren Untersuchungen zurückzustel-
len. 

Suchraum 10 
132 Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt in 

weiten Teilen im Bereich der erweiterten 
Vorsorgeabstände zu Siedlungsbereichen. 
Es besteht darüber hinaus ein erhöhtes 
Konfliktpotential hinsichtlich des Land-
schafts-, Arten- und Denkmalschutzes. 

 

Um akustische und visuelle Beeinträchtigungen von 
Bereichen, die für die Wohnnutzung von Bedeutung 
sind, zu vermeiden, sollten die erweiterten Vorsorgeab-
stände zu den umliegenden Siedlungsbereichen be-
rücksichtigt werden. Das Konfliktpotential kann außer-
dem durch eine Flächenreduzierung im Bereich des 
FFH-Gebiets vermindert werden. Vor allem hinsichtlich 
der Erholungsfunktion bzw. des Landschaftsschutzes, 
der Auswirkungen auf umliegende Kulturdenkmal sowie 
den Artenschutz sind bei einer Weiterverfolgung des 
potentiellen Windnutzungsgebiets noch weiterführende 
Untersuchungen im Rahmen des FNP-Verfahrens not-
wendig. 
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Fläche 
Nr. 

Wesentliche Umweltauswirkungen Empfehlung

133 Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt 
Bereich der erweiterten Vorsorgeabstände 
zu Siedlungsbereichen. Es besteht darüber 
hinaus ein erhöhtes Konfliktpotential hin-
sichtlich des Landschafts-, Arten- und 
Denkmalschutzes. 

 

Durch die Siedlungsnahe Lage erscheint die angestreb-
te Bündelung von Windenergieanlagen kaum noch 
möglich. Aufgrund des sonstigen Konfliktpotentials (insb. 
in Bezug auf Landschaftsschutz, Denkmalschutz und 
Artenschutz) sowie der voraussichtlich lediglich bedingt 
nutzbaren Windhöffigkeit, wird von einer Weiterverfol-
gung des potentiellen Windnutzungsgebiets abgeraten. 

Suchraum 11 
135 Das potentielle Windnutzungsgebiet liegt in 

weiten Teilen im Bereich der erweiterten 
Vorsorgeabstände zu Siedlungsbereichen. 
Darüber hinaus umfasst es Grünzäsuren 
und Schutzbedürftige Bereiche für Natur-
schutz und Landschaftspflege. Ein erhöhtes 
Konfliktpotential ist v.a. hinsichtlich des 
Schutzguts Wasser gegeben. 

 
Um akustische und visuelle Beeinträchtigungen von 
Bereichen, die für die Wohnnutzung von Bedeutung 
sind, zu vermeiden, sollten die erweiterten Vorsorge-
abstände zu den umliegenden Siedlungsbereichen 
berücksichtigt werden. Im Bereich der Grünzäsuren 
und Schutzbedürftigen Bereiche für Naturschutz und 
Landschaftspflege bedarf es außerdem einer Flächen-
rücknahme. Durch Flächenreduzierungen im Bereich 
der WASG Zone II ließe sich das Konfliktpotential 
noch weiter vermindern. Bei einer Weiterverfolgung 
des danach verbleibenden potentiellen Windnut-
zungsgebiets wären im Rahmen des FNP-Verfahrens 
insb. die Belange der Erholungsfunktion sowie des 
Artenschutzes differenzierter zu betrachten und zu 
klären. 
Aufgrund der geringen durchschnittlichen Windge-
schwindigkeiten in der Rheinebene ist eine Weiterver-
folgung des potentiellen Windnutzungsgebiets ledig-
lich aus Gründen der Planungssicherheit zu empfeh-
len. 

Suchraum 12 
154b Nach Anwendung der empfohlenen erwei-

terten Vorsorgeabstände zu den umliegen-
den Siedlungsbereichen erscheint die an-
gestrebte Bündelung von Windenergieanla-
gen kaum noch möglich. Neben akusti-
schen Beeinträchtigungen von Bereichen, 
die für die Wohnnutzung von Bedeutung 
sind auch visuelle Störungen zu erwarten. 
Darüber hinaus liegen bereits zum jetzigen 
Planungsstand zahlreiche Hinweise zu 
Vorkommen windenergieempfindlicher 
Arten vor, die entsprechende Konflikte mit 
dem Artenschutz erwarten lassen. 

 
157b Aufgrund des hohen Konfliktpotentials und der vo-

raussichtlich lediglich bedingt nutzbaren Windhöffig-
keit in der Rheinebene wird empfohlen, die potentiel-
len Windnutzungsgebiete von einer weiteren, differen-
zierteren Betrachtung (zunächst) zurückzustellen. 
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Tab. 9 Wesentliche Ergebnisse der Einzelbetrachtung der kommunalen Alternativen  

Fläche Nr.  Wesentliche Umweltauswirkungen Empfehlung 

21 (nördl. Ruhestein) Mit dem potentiellen Windnutzungsge-
biet ist insb. hinsichtlich der Schutzgüter 
Bevölkerung und Gesundheit des Men-
schen, Landschaft sowie Pflanzen, 
Tiere und biologische Vielfalt ein erhöh-
tes Konfliktpotential verbunden. Darüber 
hinaus liegen bereits zum derzeitigen 
Planungsstand Hinweise zu Konflikten 
mit dem Artenschutz vor. 

 

Aufgrund der erheblichen Konflikte mit 
Natur, Landschaft und Artenschutz 
sowie der Nähe zu Siedlungsflächen 
wird empfohlen, auf eine weitere Kon-
kretisierung des Standorts zu verzich-
ten. 

33 (Blosekopf) Mit dem potentiellen Windnutzungsge-
biet ist insb. hinsichtlich der Schutzgüter 
Bevölkerung und Gesundheit des Men-
schen sowie Kultur- und Sachgüter ein 
erhöhtes Konfliktpotential verbunden. 

 

Aufgrund der geringen Flächengröße, 
die die Konzentration mehrerer Anla-
gen ausschließt, der geringen Windhö-
ffigkeit (bedingte Nutzbarkeit), der 
Siedlungsnähe sowie der direkten 
Benachbarung mit kulturhistorisch 
bedeutsamen Elementen wird empfoh-
len, auf eine weitere Konkretisierung 
des Standorts zu verzichten. 

34 (Schwänzich) Mit dem potentiellen Windnutzungsge-
biet ist insb. hinsichtlich des Schutzgu-
tes Bevölkerung und Gesundheit des 
Menschen ein erhöhtes Konfliktpotential 
verbunden. 

 

Aufgrund der geringen Windhöffigkeit 
(bedingte Nutzbarkeit), der Siedlungs-
nähe sowie der engen Benachbarung 
mit kulturhistorisch bedeutsamen Ele-
menten wird empfohlen, auf eine wei-
tere Konkretisierung des Standorts zu 
verzichten. 

40 (Hundsrücken/ Großer 
Hauerskopf) 

Mit dem potentiellen Windnutzungsge-
biet ist insb. hinsichtlich des Schutzgu-
tes  Pflanzen, Tiere und biologische 
Vielfalt ein erhöhtes Konfliktpotential 
verbunden. Darüber hinaus liegen be-
reits zum derzeitigen Planungsstand 
Hinweise zu Konflikten mit dem Arten-
schutz vor. 

 

Aufgrund der Bedeutung der Fläche 
für Natur und Landschaft und den 
Artenschutz (u.a. bedeutender Auer-
huhnlebensraum, Lage in Vogel-
schutzgebiet, FFH-Gebiet) wird emp-
fohlen, auf eine weitere Vertiefung des 
Standorts zu verzichten. 

45 (Paternoster) Mit dem potentiellen Windnutzungsge-
biet ist insb. hinsichtlich des Schutzgu-
tes Bevölkerung und Gesundheit des 
Menschen ein erhöhtes Konfliktpotential 
verbunden. 

 

Aufgrund der geringen Windhöffigkeit 
(bedingte Nutzbarkeit), der bedeuten-
den naturräumlichen Ausstattung und 
der Nähe zu den besiedelten Berei-
chen wird empfohlen, auf eine weitere 
Konkretisierung der Fläche zu verzich-
ten. 

51 (Gertelsbach/Sickenwalder 
Horn) 

Mit dem potentiellen Windnutzungsge-
biet ist insb. hinsichtlich der Schutzgüter 
Bevölkerung und Gesundheit des Men-
schen, Kultur- und Sachgüter, Land-
schaft und Wasser  ein erhöhtes Kon-
fliktpotential verbunden. 

 

Durch eine Flächenreduzierung im 
Bereich der WSG Zone II ließe sich 
das Konfliktpotential vermindern. Auf-
grund des verbleibenden Konfliktpo-
tentials insb. hinsichtlich der Schutzgü-
ter Bevölkerung und Gesundheit des 
Menschen, Kultur- und Sachgüter und 
Landschaft sowie der bereits zum 
jetzigen Planungsstand vorliegende 
Hinweise zu Konflikten mit dem Arten-
schutz wird jedoch empfohlen, das 
Gebiet von weiterführenden Untersu-
chungen zurückzustellen. 

54 (Buch-
kopf/Frauenboschebene) 

Mit dem potentiellen Windnutzungsge-
biet ist insb. hinsichtlich der Schutzgüter 
Bevölkerung und Gesundheit des Men-
schen, Kultur- und Sachgüter und 

 

Da im Bereich Schutzbedürftiger Be-
reiche für Naturschutz und Land-
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Landschaft ein erhöhtes Konfliktpotenti-
al verbunden. 

schaftspflege bauliche Anlagen nicht 
genehmigungsfähig sind, ist eine ent-
sprechende Flächenreduzierung vor-
zunehmen. Aufgrund der siedlungsna-
hen Lage, der Nähe zu einem regio-
nalbedeutsamen Kulturdenkmal sowie 
der Konflikte mit dem Landschafts-
schutz wird empfohlen, die Fläche 
nicht weiterzuverfolgen und von weite-
ren Untersuchungen zurückzustellen. 

56b (Schägenfelsen) Mit dem potentiellen Windnutzungsge-
biet ist insb. hinsichtlich der Schutzgüter 
Bevölkerung und Gesundheit des Men-
schen, Kultur- und Sachgüter, Land-
schaft sowie Pflanzen, Tiere und biolo-
gische Vielfalt ein erhöhtes Konfliktpo-
tential verbunden. 

 

Das potentielle Windnutzungsgebiet 
unterliegt zahlreichen Restriktionen 
insb. hinsichtlich der Schutzgüter Be-
völkerung und Gesundheit des Men-
schen, Kultur- und Sachgüter, Land-
schaft sowie Pflanzen, Tiere und bio-
logische Vielfalt. 
Aufgrund des sich bereits zum derzei-
tigen Planungsstand abzeichnenden 
hohen Konfliktpotential wird empfohlen 
von einer Weiterverfolgung des poten-
tiellen Windnutzungsgebiet abzuse-
hen. 

65 (Lachsberg) Mit dem potentiellen Windnutzungsge-
biet ist insb. hinsichtlich des Schutzguts 
Wasser ein erhöhtes Konfliktpotential 
verbunden. 

 

Durch eine Flächenreduzierung im 
Bereich des WSG Zone II kann das 
Konfliktpotential vermindert werden. 
Bei einer Weiterverfolgung des poten-
tiellen Windnutzungsgebiets gilt es das 
verbleibende Konfliktpotential (insb. 
hinsichtlich der Schutzgüter Mensch, 
Landschaft sowie Pflanzen, Tiere und 
biologische Vielfalt) im Rahmen des 
FNP-Verfahrens zu klären gilt. 

67 Süd (Palmberg) Mit dem potentiellen Windnutzungsge-
biet sind insb. Konflikte mit den Belan-
gen des Artenschutzes zu erwarten. 

 

Aufgrund der artenschutzrechtlichen 
Konflikte und der überwiegend gerin-
gen Windhöffigkeit (bedingte Nutzbar-
keit) wird eine Konkretisierung des 
Standorts nicht empfohlen. 

93b (Iberst) Mit dem potentiellen Windnutzungsge-
biet ist insb. hinsichtlich des Schutzgu-
tes Kultur- und Sachgüter ein erhöhtes 
Konfliktpotential verbunden. 

 

Aufgrund der Bedeutung der Fläche 
für die landschaftsgebundene Erho-
lung und die Benachbarung mit Kultur-
denkmalen wird empfohlen, auf eine 
weitere Konkretisierung der Fläche zu 
verzichten. 

111 (Wurstberg) Mit dem potentiellen Windnutzungsge-
biet ist insb. hinsichtlich der Schutzgüter 
Bevölkerung und Gesundheit des Men-
schen, Kultur- und Sachgüter und 
Landschaft ein erhöhtes Konfliktpotenti-
al verbunden. Darüber hinaus liegen 
bereits zum derzeitigen Planungsstand 
Hinweise zu Konflikten mit dem Arten-
schutz vor. 

 

Aufgrund der Nähe zu Bad Herrenalb, 
dessen kulturhistorischer Bedeutung 
und der Bedeutung des Raumes für 
die Naherholung (Hausberg ‚Wurst-
berg‘) sowie aufgrund der gravieren-
den Konflikte mit dem Artenschutz wird 
empfohlen, die Fläche nicht weiter zu 
konkretisieren. 

117 (Dobelberg) Mit dem potentiellen Windnutzungsge-
biet ist insb. hinsichtlich des Schutzgu-
tes Bevölkerung und Gesundheit des 
Menschen ein erhöhtes Konfliktpotential 
verbunden. 

 

Insbesondere aufgrund der geringen 
Windhöffigkeit (bedingte Nutzbarkeit), 
der Nähe zu den besiedelten Gebieten 
verbunden mit der Erholungsnutzung 
auf der Fläche und der starken Ein-
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sehbarkeit des Gebiets wird von einer 
Konkretisierung der Planung abgera-
ten. 

125b (Gumpen) Mit dem potentiellen Windnutzungsge-
biet ist insb. hinsichtlich des Schutzgu-
tes Bevölkerung und Gesundheit des 
Menschen ein erhöhtes Konfliktpotential 
verbunden. 

 

Aufgrund der negativen Auswirkungen, 
insbesondere in Bezug auf den Men-
schen, das Landschaftsbild und die 
Erholungsvorsorge sowie aufgrund 
artenschutzrechtlicher Fragestellungen 
wird von einer Konkretisierung der 
Planung abgeraten. 

127 (Schwarzer Gehr) Mit dem potentiellen Windnutzungsge-
biet ist insb. hinsichtlich des Schutzgu-
tes Bevölkerung und Gesundheit des 
Menschen ein erhöhtes Konfliktpotential 
verbunden. 

 

Insbesondere aufgrund der geringen 
Windhöffigkeit (bedingte Nutzbarkeit), 
der geringen Flächengröße, der gerin-
gen Abstände zu Schutzgebieten und 
der geringen Entfernung zu wohnge-
nutzten Einzelhäusern sowie aufgrund 
der landschaftlichen Gegebenheiten 
und starken Einsehbarkeit sollte auf 
eine weitere Konkretisierung der Flä-
che verzichtet werden. 

131 (Hintere Dollert) Mit dem potentiellen Windnutzungsge-
biet ist insb. hinsichtlich des Schutzgu-
tes Bevölkerung und Gesundheit des 
Menschen ein erhöhtes Konfliktpotential 
verbunden. Darüber hinaus liegen be-
reits zum derzeitigen Planungsstand 
Hinweise zu Konflikten mit dem Arten-
schutz vor. 

 

Aufgrund der geringen Windhöffigkeit 
(bedingte Nutzbarkeit) und der Nähe 
zu stark besiedeltem Gebiet sowie den 
zahlreichen Konflikten, insbesondere 
auch mit dem Artenschutz, wird von 
einer weiteren Konkretisierung des 
Standorts abgeraten. 

134 (Bachgraben) -  

Aufgrund der geringen Windhöffigkeit 
(bedingte Nutzbarkeit), der geringen 
Flächengröße und dem Wunsch der 
Planungsgemeinschaft, Anlagen zu 
bündeln sollte der Standort nicht weiter 
konkretisiert werden. 
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3.3 KONZEPT STUFE 5:  
VORSCHLAG ZUR AUSWEISUNG VON KONZENTRATI-
ONSZONEN IN DER FLÄCHENNUTZUNGSPLANUNG 

 
Vor dem Hintergrund der Voruntersuchung und der detaillierten Untersuchung der mögli-
chen Windnutzungsgebiete lässt sich auch im Kontext der planerischen Leitlinien folgen-
der gutachterlicher Vorschlag herausstellen und begründen: 

Nr Leitlinie Anmerkung Konsequenz Raumschaft 
1 Sicherung von wirtschaftlich 

sinnvollen Standorten für 
eine Windenergienutzung 
mit geringem Konfliktpoten-
zial. 

Da es sich bei der Raumschaft 
um einen äußerst sensiblen 
Natur- und Landschaftsraum 
handelt, sind wirtschaftlich 
sinnvolle Standorte mit gerin-
gem Konfliktpotential äußerst 
selten. Sie wurden im Zuge des 
ersten Untersuchungsdurch-
laufs in die Kategorie A1 einge-
stuft. Es handelt sich dabei um 
die potentiellen Windnutzungs-
gebiete Nr. 9, 35, 36 und 122. 

Die potentiellen Windnutzungs-
gebiete Nr. 9, 35, 36 und 122 
wurden im Rahmen der vertief-
ten Betrachtung differenzierter 
untersucht. Die Untersuchung 
zeigte jedoch, dass – vor allem 
durch die Lage innerhalb der 
empfohlenen erweiterten Vor-
sorgeabstände zu umliegenden 
Siedlungsbereichen doch ein 
deutlich höheres Konfliktpoten-
tial als zunächst angenommen 
besteht. 

2 Vermeidung von Windkraft-
anlagen in Gebieten mit 
hoher Empfindlichkeit des 
Landschaftsbildes und 
Schonung von großräumig 
unbelasteten Gebieten. 

Potentielle Windnutzungsgebie-
te in Bereichen mit hoher Emp-
findlichkeit des Landschaftsbil-
des und großräumig unbelaste-
ten Gebieten wurden bereits in 
einem ersten Untersuchungs-
schritt in die Kategorie D (Ge-
biete mit erhöhtem Konfliktpo-
tential) eingestuft. Es handelt 
sich dabei schwerpunktmäßig 
um die Bereiche im Grinden-
schwarzwald und in der Vor-
bergzone. Um diese Gebiete 
einerseits zu schonen und 
komplizierte, aufwändige und 
langwierige Verfahren zu ver-
meiden wurde der Fokus v. a. 
auf die potentiellen Windnut-
zungsgebiete mit geringerem 
Konfliktpotential gerichtet. 

Potentiellen Windnutzungsge-
biete der Kategorie D wurden 
nur in wenigen Ausnahmefällen 
(Nr. 22, 25, 73b und 62) einer 
vertieften Betrachtung unterzo-
gen. Bei den Gebieten Nr. 25 
und 62 wird aufgrund des ho-
hen Konfliktpotentials von einer 
Weiterverfolgung abgeraten. 
Lediglich bei den Gebieten Nr. 
22 und 73b erscheint eine 
Weiterverfolgung denkbar. 

3 Bevorzugung der Über-
nahme von bereits ausge-
wiesenen Sonderbauflä-
chen und Konzentrations-
zonen Windenergie sowie 
bestehender Anlagen und 
ihrer Erweiterungsmöglich-
keiten, soweit sie in das 
Gesamtkonzept passen und 
den aufgezeigten Kriterien 
entsprechen. 

Auf der Hornisgrinde befinden 
sich bereits drei bestehende 
Windenergieanlagen.  
Im Zuge der 2. Fortschreibung 
des Flächennutzungsplans der 
VVG Sinzheim/Hügelsheim 
wurde im Bereich der Exclave 
„Hohberg/Bußweingarten“ eine 
Vorrangfläche für bis zu zwei 
nicht regional bedeutsame 
Windenergieanlagen ausge-
wiesen. 

Das, die Hornisgrinde umfas-
sende, potentielle Windnut-
zungsgebiet Nr. 25 wurde im 
Rahmen der vertieften Betrach-
tung hinsichtlich der Eignung 
als Konzentrationszone für 
Windenergieanlagen differen-
ziert untersucht.  
Das potentielle Windnutzungs-
gebiet Nr. 93b (im Bereich 
Hohberg/Bußweingarten) wur-
de als kommunale Alternative 
untersucht. 
Aufgrund des hohen Konfliktpo-
tentials wird jedoch empfohlen 
von einer Weiterverfolgung 
beider potentiellen Windnut-
zungsgebiet abzusehen 

4 Bevorzugung von Standor- Vor allem die Rheinebene ist Durch die vertiefte Betrachtung 
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ten mit hoher Vorbelastung 
durch technische Infrastruk-
tur. 

durch zahlreiche Verkehrsinfra-
strukturen und Freileitungen 
bereits vorbelastet.  

der potentiellen Windnutzungs-
gebiete Nr. 135, 154b und 157b 
wird dieser Leitlinie Rechnung 
getragen. Allerdings wird insb. 
aufgrund sich bereits abzeich-
nender artenschutzrechtlicher 
Konflikte sowie der siedlungs-
nahen Lage von einer Weiter-
verfolgung der potentiellen 
Windnutzungsgebiete Nr. 154b 
und 157b abgeraten 

5 Konzentration und Bünde-
lung der Anlagen in Wind-
parks zur Vermeidung zahl-
reicher Einzelanlagen. 

Das wesentliche Ziel der Pla-
nungsgemeinschaft ist die 
gemeinsame Steuerung und 
Entwicklung der Windenergie. 
Die flächige Streuung von 
Windenergieanlagen soll 
dadurch vermieden werden.  

Zu diesem Zweck wurden 
gemeinsam 12 Suchräume 
abgegrenzt, deren Eignung als 
mögliche Konzentrationszonen 
für Windenergieanlagen im 
Rahmen einer vertieften Be-
trachtung differenziert unter-
sucht wurde. Dabei zeigte sich 
jedoch, dass aus fachlicher 
Sicht aufgrund des hohen Kon-
fliktpotentials von einer Weiter-
verfolgung der Suchräume 1, 4 
und 12 abzuraten ist. 

6 Wenn möglich und erforder-
lich Akzeptanz eines höhe-
ren Konfliktpotenzials an 
besonders windhöffigen 
Standorten. 

Diesem Leitsatz wird durch den 
Konzeptansatz, dass potentiel-
le Windnutzungsgebiete bereits 
ab einer Windhöffigkeit von 
>5,75 m/s in die Kategorie A1 
(windstärkere Gebiete mit ge-
ringem Konfliktpotential) aber 
erst ab einer Windhöffigkeit von 
>6,5 m/s in die Kategorie B1 
(besonders windstarke Gebiete 
mit mittlerem Konfliktpotential) 
eingestuft werden, Rechnung 
getragen. 

Die potentiellen Windnutzungs-
gebiete der Kategorie B1 (Nr. 
4, 5, 6, 7, 37, 56a, 56c, 91, 109, 
123b und 125a) wurden im 
Rahmen der vertieften Betrach-
tung differenzierter untersucht. 
Es zeigte sich allerdings, dass 
bei den Gebieten Nr. 4, 5, 6, 7 
und 123b voraussichtlich doch 
mit einem höheren Konfliktpo-
tential gerechnet werden muss. 
Aus fachlicher Sicht wird daher 
empfohlen die potentiellen 
Windnutzungsgebiete Nr. 37, 
56a, 56c, 91, 109 und 125a 
hinsichtlich ihrer Eignung als 
mögliche Konzentrationszonen 
für Windenergieanlage weiter 
zu verfolgen. 

7 Vermeidung von Überlas-
tungen an Standorten für 
Windkraftanlagen durch 
Beschränkung der Anla-
genzahl und Einhaltung von 
Abständen von Anlagen-
gruppen und Windparks 
untereinander. 

Dieser Leitlinie kann erst im 
Rahmen des nachfolgenden 
FNP-Verfahrens Rechnung 
getragen werden. 

- 

 

Auf Grundlage der vertieften Betrachtung wird somit empfohlen die potentiellen Windnut-
zungsgebiete Nr. 37, 56a, 56c, 73b, 91, 109, 125a, 114, 121, 122, 132,135 hinsichtlich ihrer 
Eignung als mögliche Konzentrationszonen für Windenergieanlagen weiter zu verfolgen. 

Die Betrachtung der kommunalen Alternativen ergab, dass aus fachlicher Sicht eine Wei-
terverfolgung des potentiellen Windnutzungsgebiets Nr. 65 denkbar wäre. 
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3.4 KONZEPT STUFE 6:  
ÜBERPRÜFUNG DES SUBSTANZIELLEN RAUMS FÜR 
DIE WINDENERGIE DES VORSCHLAGS DER BEAB-
SICHTIGTEN FNP AUSWEISUNG 

 

Dieser Schritt kann letztlich erst nach Vorlage der FNP Entwurfspläne bearbeitet werden. 

In diesem Schritt werden zunächst noch einmal alle zwingend für eine Windenergienut-
zung nicht zur Verfügung stehenden Flächen zusammengestellt. Zu den bereits in Kap. 
2.4 dargestellten Tabubereichen sind durch die vertiefte Betrachtung der 12 Suchräume 
weitere Flächen hinzugekommen, die nicht für eine Windenergienutzung zur Verfügung 
stehen. Des Weiteren sind auch die Bereiche, die keine ausreichende Windhöffigkeit 
aufweisen aus sachlichen Gründen auszuschließen. 

Die Kommunen und Verwaltungsgemeinschaften sind Träger der Planung. Die Festle-
gung des Planungskonzeptes unter Einbezug auch „weicher“ Kriterien und Begründun-
gen weiterer Bereiche, in denen andere Nutzungen als die Windenergie Vorrang einge-
räumt wird, liegt in der Verantwortung der Kommunen und der Planungsverbände. Diese 
Einengung und Festlegung rührt weitgehend aus Gründen einer weiteren Minderung von 
Umweltkonflikten im Falle einer Inanspruchnahme möglicher Windnutzungsgebiete durch 
Windenergieanlagen. 

Ein wichtiger Aspekt ist dabei auch die Vermeidung von Überlastungen an Standorten für 
Windkraftanlagen durch Beschränkung der Anlagenzahl und Einhaltung von Abständen 
von Anlagengruppen und Windparks untereinander. 

In diesem Gesamtkonzept können lediglich vorläufige Darstellungen erfolgen, da die ein-
zelnen Verwaltungsräume ihre konkreten Konzentrationszonen noch nicht abgegrenzt 
haben. Der nachfolgenden Darstellung liegen zugrunde: 

 Ausschluss aufgrund zu geringer Windhöffigkeit gem. WE-Erlass BW: Keine Auswei-
sung von Konzentrationszonen auf Flächen mit Windgeschwindigkeiten <5,25 m/s in 
100m Höhe (korrigiert um 0,25m/s), da hier die grundlegenden Bedingungen zur Er-
richtung einer Windkraftanlage nicht gegeben sind. 

 Ausschluss aufgrund eindeutiger rechtlicher Tabutatbeständen gem. WE-Erlass BW: 
Keine Ausweisung auf Flächen, die nach der Untersuchung eindeutig als Ausschluss 
zu definieren sind und in denen eine Genehmigung keine Aussicht auf Erfolg hätte. 

 Ausschluss aufgrund besonders hoher ökologischer Restriktionen und einer Kumula-
tion von gravierenden Restriktionen 

 Ausschluss aufgrund der Zielsetzung der Errichtung von Schwerpunkten und Wind-
parks mit mehr als drei Anlagen außerhalb der Suchräume 

 Mögliche Windnutzungsgebiete mit und ohne Restriktionen 

 Als Suchräume festgelegte Windnutzungsgebiete 

 

Abschließend sollte jeder Verwaltungsraum die Flächenanteile der Kategorien „mögliche 
Windnutzungsgebiete“ und „ausgewiesene Konzentrationszonen“ in Bezug setzen und im 
Hinblick der Forderung nach einer Schaffung eines substanziellen Raums für die Wind-
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energie werten. Hierbei sind auch die Bereiche städtebaulich zu begründen, die aufgrund 
weicher Kriterien ausgeschlossen werden.  

 

 

Abb. 30 Grundlage zur Bestimmung des substanziellen Raums 
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4 RÜCKBLICK UND UMSETZUNG IM FNP 
Aufbauend auf einer umfassenden Bestandsbetrachtung und einem abgestimmten Leit-
bild zur Entwicklung der Windenergie wurden die zahlreichen potentiellen Windnutzungs-
gebiete zunächst einer ersten, auf einheitlichen Kriterien basierenden Beurteilung unter-
zogen. Hierbei konnten Gebiete mit geringerem und hohem Konfliktpotential identifiziert 
werden. Es zeigte sich, dass insb. der Osten der Raumschaft sowie die Vorbergzone 
über besonders sensible Natur- und Landschaftsräume verfügen.  

Nach Veröffentlich des Windenergieerlasses Anfang Mai 2012 wurde das Konzept nach 
den vorgegebenen landesweiten Prüfkriterien überarbeitet. Für die Raumschaft wurden 
schließlich 12 zusammenfassende Suchräume definiert, in denen ein Ausbau der Wind-
energie sinnvoll bzw. möglich erscheint. Diese Suchräume wurden im Rahmen einer ver-
tieften Betrachtung differenzierter untersucht.  

Diese vertieften Betrachtungen stellen eine wichtige Grundlage für die sich nun anschlie-
ßenden FNP-Verfahren bzw. die dazugehörende Umweltprüfung dar. Bevor die Such-
räume jedoch als Konzentrationszonen im FNP der Kommunen planungsrechtlich darge-
stellt werden können, bedarf es jedoch einer vertieften lokalen Betrachtung. So werden z. 
B. die Erschließungsmöglichkeiten, Artenschutzbelage oder Fragen des Landschaftsbil-
des auf gemeindlicher Ebene weitaus intensiver überprüft werden müssen. Es ist daher 
davon auszugehen, dass diese Konzentrationszonen deutlich kleiner ausfallen werden 
als die heutigen Suchräume. 

Da die Suchräume für Konzentrationszonen meist im Bereich von Gemeindegrenzen lie-
gen, kommt der interkommunalen Abstimmung eine wichtige Bedeutung zu. Die Abstim-
mung kann dabei in Form einer getrennten Erstellung von sachlichen Teilflächennut-
zungsplänen und dem Gebot, die Bauleitpläne aufeinander abzustimmen bis hin zu ei-
nem gemeinsamen Flächennutzungsplan erfolgen. Das Baugesetzbuch eröffnet auch die 
Möglichkeit einer Vereinbarung auf freiwilliger Basis, um eine inhaltlich übereinstimmende 
Durchführung der Flächennutzungsplanverfahren zu sichern. 

Das Ergebnis der vertieften Untersuchung zeigte auch, dass insbesondere in den Verwal-
tungsräumen 

- der VVG Rastatt und der GVV Durmersheim; 

- in Forbach und der VVG Gernsbach; 

- der VVG Bühl-Ottersweier und Bühlertal sowie 

- der VVG Sinzheim, Baden-Baden und der VVG Bühl-Otterweier 

eine Abstimmung und Zusammenarbeit sinnvoll ist. Aufgrund der raumspezifischen Situa-
tion ist eine vertragliche Vereinbarung bei der VVG Sinzheim und bei der Gemeinde For-
bach fast unabdingbar, möchte man einen sachlichen Flächennutzungsplan Windenergie 
aufstellen. In Betracht kommt hierbei die Regelung nach §204 Abs. 1 Satz 4 BauGB. 

Danach kann eine gemeinsame Planung auf Grundlage einer Vereinbarung durchgeführt 
werden. Diese Vereinbarung bezieht sich insb. auf die Abstimmung der Planungen aufei-
nander sowie die Entwicklung einer gemeinsamen Konzeption und Begründung. Auch 
wenn die Kommunen getrennte Flächennutzungspläne erlassen, kommt es dadurch zu 
einer Bindungswirkung, die der einer gemeinsamen Planung entspricht. 

Die ersten Gesprächstermine haben gezeigt, dass sich mehrheitlich diejenige Lösung ab-
zeichnet, bei der jede Kommune ihren eigenen Flächennutzungsplan aufstellt, aber 
Nachbargemeinden mit gemeinsamen Suchräumen eine Vereinbarung über die verfah-
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rensmäßige und inhaltliche Abwicklung treffen. Die Kommunen der Raumschaft stimmen 
sich auch weiterhin ab. Damit wird die Umsetzung des Gesamtkonzepts gesichert. 

Die Raumschaft trägt somit mit ihrem abgestimmten Vorgehen dazu bei, das landespoliti-
sche Ziel zu erfüllen, bis 2020 mindestens 10% des Strombedarfs aus Windenergie zu 
decken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HHP  Hage+Hoppenstedt Partner                Rottenburg, den 12.09.2012 
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ANHANG 1: 
 
Fach- und planungsrechtlich begründete Ausschluss- und Prüfkriterien  
 
Die Kriterien, die zur Ermittlung von Gebieten dienen, in denen die Errichtung und der 
Betrieb Windenergieanlagen > 50m Nabenhöhe aufgrund fach- oder planungsrechtli-
cher Regelungen ausgeschlossen ist (rechtlich begründete Ausschlusskriterien), sind in 
der Spalte Konzept Stufe 2 – Tabuflächen zu finden. Diese Kriterien begründen sich aus 
dem aktuellen Windenergieerlass vom 09.05.2012. Die Datengrundlage hierfür bieten 
aktuelle, digital verfügbare Geodaten (z.B. FNP, ALK, RIPS) (vgl. Karte 2 Ausschluss). 
Durch Anwendung dieser Kriterien konnten die potentiellen Windnutzungsgebiete defi-
niert werden.  
 
In den beiliegenden Steckbriefen werden diese potentiellen Windnutzungsgebiete näher 
untersucht. Hierzu werden u.a. durch Betrachtung der Prüf- und Restriktionsflächen, wie 
beispielsweise erweiterte Vorsorgeabstände zu Siedlungen etc., die möglichen Umwelt-
auswirkungen der Planung deutlich. 
 
Die angewendeten Vorsorgeabstände sind in der Spalte Prüf- und Restriktionsflächen 
zu finden. Sie basieren sowohl auf rechtlichen Restriktionen als auch auf fachlichen 
Empfehlungen.  
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Tab. 10 Fach- und planungsrechtlich begründete Ausschluss- und Prüfkriterien  

Kriterium 

Kriterien Konzept Stufe 2 
(s. Abb. 1) 
nach Windenergieerlass 
09.05.2012 

Kriterien Konzept Stufe 4 – Erarbeitung von Steckbriefen 
 (s. Abb. 1) 

Begründung 

Tabuflächen: 
aufgrund rechtlicher Rest-
riktionen nicht zur Verfü-
gung stehende Flächen 

Prüf- und Restriktionsflächen: 
Einzelfallbetrachtung aufgrund 
rechtlicher Restriktionen und 
fachlicher Empfehlungen 

Vorschlag zu kommu-
nalen Abwägungskri-
terien  
(diese Kriterien wer-
den erst bei der kon-
kreten Abgrenzung 
der Konzentrationszo-
nen festgelegt und 
angewendet) 

Fläche Abstand Fläche Vorsorgeabstand 

(1) Siedlung  

Kurgebiete, Kran-
kenhäuser, Pflege-
anstalten (FNP, ALK) 

x 
1100 bzw. 750 m 
(3 bzw. 1 Anl.) 
(RVMO: 700 m) 

- 
1500m bzw. 1000m 

(3 bzw. 1 Anl.) 

Schutzgut Mensch: 

2000 bzw. 1500m 

(3 bzw. 1 Anl.) 

 

Siedlungsgebiete dienen der Wohnnutzung. V. a. die von WEA ausgehenden 
Lärmemissionen wirken sich störend auf diese Gebiete aus. Zur Vermeidung 
von Beeinträchtigungen durch Lärm und Schattenwurf sowie zur Freihaltung 
von Arrondierungsflächen für die Siedlungserweiterung ist die Einhaltung eines 
Abstandsbereiches vorgesehen. Der Abstand ergibt sich vor allem aus dem 
Geräuschpegel eines Referenzwindparks bestehend aus drei Einzelanlagen 
des Typs E-82 bzw. aus einer Einzelanlage des Typs E-82 (gemittelte Naben-
höhe von 98 und 138 m). Gemäß TA-Lärm gelten nachts folgende Richtwerte: 

Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeanstalten: 35 dB(A) 

Allgemeine Wohngebiete: 40 dB(A) 

Misch-, Dorf- und Kerngebiete: 45 dB(A) 

Wohngenutzte Einzelhäuser im Außenbereich: 45 dB(A) 

Entsprechend dieser Grenzwerte errechnen sich die einzuhaltenden Abstände 
von 300 bis 1100 m.  

Im stark reliefierten Gelände sind aufgrund der schwierigen Standortsituationen 
eng beieinander liegende Anlagen i. d. R. nicht zu realisieren. Deshalb wird bei 
Siedlungssplittern lediglich von einem einzuhaltenden Abstand von einer Anla-

allgemeine Wohnge-
biete (FNP) (bzw. 
nicht weiter differen-
ziert)  

x 
750 bzw. 500 m 
(3 bzw. 1 Anl.) 

- 
1000m bzw. 750m 

(3 bzw. 1 Anl.) 

Schutzgut Mensch: 

1500 bzw. 1000m 

(3 bzw. 1 Anl.) 

 

Misch-, Dorf- und 
Kerngebiete (FNP)  

x 
500 bzw. 300 m 
(3 bzw. 1 Anl.) 

- 
750m bzw. 500m 

(3 bzw. 1 Anl.) 

Schutzgut Mensch: 

1000 bzw. 750m 

(3 bzw. 1 Anl.) 
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Kriterium 

Kriterien Konzept Stufe 2 
(s. Abb. 1) 
nach Windenergieerlass 
09.05.2012 

Kriterien Konzept Stufe 4 – Erarbeitung von Steckbriefen 
 (s. Abb. 1) 

Begründung 

Tabuflächen: 
aufgrund rechtlicher Rest-
riktionen nicht zur Verfü-
gung stehende Flächen 

Prüf- und Restriktionsflächen: 
Einzelfallbetrachtung aufgrund 
rechtlicher Restriktionen und 
fachlicher Empfehlungen 

Vorschlag zu kommu-
nalen Abwägungskri-
terien  
(diese Kriterien wer-
den erst bei der kon-
kreten Abgrenzung 
der Konzentrationszo-
nen festgelegt und 
angewendet) 

Fläche Abstand Fläche Vorsorgeabstand 

wohngenutzte Ein-
zelhäuser im Außen-
bereich (ALK)  

x 
500 bzw. 300 m 
(3 bzw. 1 Anl.) 

- 
750 bzw. 500m 

(3 bzw. 1 Anl.) 

Schutzgut Mensch: 

1000 bzw. 750m 

(3 bzw. 1 Anl.) 

 

ge ausgegangen. Die Abstände sind im Einzelfall zu prüfen. 

Prüf- und Restriktionsflächen: Erweiterung des Vorsorgeabstands in Hinblick 
auf eine höhere Umweltverträglichkeit und die Ermöglichung zukünftiger Pla-
nungen (500m bei Einzelhäusern bis 1500m bei Pflegeeinrichtungen) 

(TA-Lärm; WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap. 4.3 und, Kap. 5.6.1.1) 

Gewerbegebiete 
(FNP) (ohne Indust-
riegebiete)  

x 
300 bzw. 150 m 
(3 bzw. 1 Anl.) 

- 
500 m bzw. 300m  

(3 bzw. 1 Anl.) 

Schutzgut Mensch: 

750 bzw. 500 m 

(3 bzw. 1 Anl.) 

Gewerbeflächen sollen der Unterbringung von Gewerbegebieten vorbehalten 
bleiben. V. a. die von WEA ausgehenden Lärmemissionen wirken sich störend 
auf Gewerbegebiete aus. Gemäß TA Lärm, die für Gewerbegebiete einen 
Nachtwert von 50 dB(A) vorsieht, errechnet sich der Abstandswert eines Refe-
renzwindparks bestehend aus drei Einzelanlagen E-82 (mit 98 und 138 m Na-
benhöhe gemittelt). Demnach ist ein Abstand von ca. 250 m erforderlich. 

Sowohl zur Vermeidung von weiteren Beeinträchtigungen durch Schattenwurf 
als auch zur Freihaltung von Arrondierungsflächen für die bauliche Entwicklung 
ist die Einhaltung eines Abstandsbereiches von 300m sinnvoll. Die Abstände 
sind im Einzelfall zu prüfen.  

Prüf- und Restriktionsflächen: Erweiterung des Vorsorgeabstands in Hinblick 
auf eine höhere Umweltverträglichkeit und die Ermöglichung zukünftiger Pla-
nungen (500 bzw. 300m) 

(TA-Lärm; WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap. 5.6.1.1) 

Sondergebiete (ohne 
SO Bund) und Ge-
biete für den Ge-

x 
300 bzw. 150 m 
(3 bzw. 1 Anl.) 

- 500m bzw. 300m Schutzgut Mensch: 
Sondergebiete unterliegen gemäß §11 BauNVO einer bestimmten Zweckbe-
stimmung und können beispielsweise als Gebiete für Einkaufszentren und 
großflächige Handelsgebiete, Laden- oder Hochschulgebiet genutzt werden. 
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Kriterium 

Kriterien Konzept Stufe 2 
(s. Abb. 1) 
nach Windenergieerlass 
09.05.2012 

Kriterien Konzept Stufe 4 – Erarbeitung von Steckbriefen 
 (s. Abb. 1) 

Begründung 

Tabuflächen: 
aufgrund rechtlicher Rest-
riktionen nicht zur Verfü-
gung stehende Flächen 

Prüf- und Restriktionsflächen: 
Einzelfallbetrachtung aufgrund 
rechtlicher Restriktionen und 
fachlicher Empfehlungen 

Vorschlag zu kommu-
nalen Abwägungskri-
terien  
(diese Kriterien wer-
den erst bei der kon-
kreten Abgrenzung 
der Konzentrationszo-
nen festgelegt und 
angewendet) 

Fläche Abstand Fläche Vorsorgeabstand 

meinbedarf (FNP)  (3 bzw. 1 Anl.) 750 bzw. 500 m 

(3 bzw.1 Anl.) 

Entsprechend dem für Gewerbegebiete vorgegebenen Nachtwert der TA-Lärm 
sollten auch in Sondergebieten 50 dB(A) nachts nicht überschritten werden. 

Der sich daraus errechnende Abstandswert für einen Referenzwindpark beste-
hend aus drei Einzelanlagen E-82 (mit 98 und 138 m Nabenhöhe gemittelt) 
beträgt 300 m. 

Die Abstände sind im Einzelfall zu prüfen.  

(TA-Lärm; WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap. 5.6.1.1) 

Prüf- und Restriktionsflächen: Erweiterung des Vorsorgeabstands in Hinblick 
auf eine höhere Umweltverträglichkeit und die Ermöglichung zukünftiger Pla-
nungen. 

Flächen für Ver- und 
Entsorgung, Indust-
riegebiet (FNP); 
(Deponie ausge-
nommen) 

x  - - - 
Flächen für Ver- und Entsorgung sowie Industriegebiete stehen für eine Aus-
weisung von Konzentrationsflächen für Windenergieanlagen i. d. R nicht zur 
Verfügung. 

störungsempfind-
liche Grün- und Erho-
lungsflächen (FNP); 
Sondergebiet Gar-
tenhausgebiet 

 

x  - 
500 bzw. 300 m 
(3 bzw. 1 Anl.) 

Schutzgut Mensch: 

750 bzw. 500m 

(3 bzw. 1 Anl.) 

 

Störungsempfindliche Grünanlagen wie beispielsweise Friedhöfe, Parks, Gar-
tenhausgebiete haben tagsüber ein besonderes Ruhebedürfnis. Aufgrund ihrer 
Eigenschaft und Bedeutung für den Menschen sind sie gegen Beeinträchtigun-
gen wie Lärm und Schattenwurf zu schützen. 

Prüf- und Restriktionsflächen: Erweiterung des Vorsorgeabstands in Hinblick 
auf eine höhere Umweltverträglichkeit und die Ermöglichung zukünftiger Pla-
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Kriterium 

Kriterien Konzept Stufe 2 
(s. Abb. 1) 
nach Windenergieerlass 
09.05.2012 

Kriterien Konzept Stufe 4 – Erarbeitung von Steckbriefen 
 (s. Abb. 1) 

Begründung 

Tabuflächen: 
aufgrund rechtlicher Rest-
riktionen nicht zur Verfü-
gung stehende Flächen 

Prüf- und Restriktionsflächen: 
Einzelfallbetrachtung aufgrund 
rechtlicher Restriktionen und 
fachlicher Empfehlungen 

Vorschlag zu kommu-
nalen Abwägungskri-
terien  
(diese Kriterien wer-
den erst bei der kon-
kreten Abgrenzung 
der Konzentrationszo-
nen festgelegt und 
angewendet) 

Fläche Abstand Fläche Vorsorgeabstand 

nungen 

Nicht störungsemp-
findliche Grünflächen 
(Sportplatz, Freibad) 

x  - 
 
 

Schutzgut Mensch: 

500 bzw. 300m 

(3 bzw. 1 Anl.) 

Grünanlagen wie Sportplätze oder Freibäder stehen für einen Ausbau der 
Windenergienutzung i. d. R. nicht zur Verfügung. 

(2) Verkehr  

Bundesautobahnen  
Im FNP-Verfahren und/oder immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren zu prüfen (i.d.R.100 m) 

Schutzgut Landschaft: 

Ermöglichung der 
WEA möglichst nah an 
den Straßen zur Bün-
delung der Infrastruk-
turen. 

Im Umfeld von Straßen ergeben sich Mindestabstände vor allem aus Gründen 
der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Bei Bundesfern-, Landes- und 
Kreisstraßen sind zunächst die straßenrechtlichen Anbauverbote (…) und An-
baubeschränkungen (…) zu beachten. Die Anbauverbotszone und grundsätz-
lich auch die Anbaubeschränkungszone sind von der Windenergieanlage ein-
schließlich ihres Rotors freizuhalten. Innerhalb von Konzentrationszonen sind 
diese Zonen freizuhalten.  

Der Windenergieerlass sieht dafür folgende Abstände vor: Längs der Strecken 
von Eisenbahnen dürfen bei gerader Streckenführung bauliche Anlagen in einer 
Entfernung von 50 m und bei gekrümmter Streckenführung in einer Entfernung 
bis zu 500 m von der Mitte des nächstgelegenen Gleises nicht errichtet oder 
geändert werden, wenn die Betriebssicherheit der Eisenbahn dadurch beein-
trächtigt wird. Bei Bauvorhaben innerhalb dieser Abstände ist im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens eine Stellungnahme der Landeseisenbahnaufsicht 
einzuholen. 

(§9 Abs.1 u. 2 FStrG; §22 Abs.1 u. 2 StrG BW; §4 Abs.1 LEisenbG; WE-Erlass 

Bundes- und Lan-
desstraßen  

Im FNP-Verfahren und/oder immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren zu prüfen (i.d.R.40 m) 

 

Kreisstraßen  
Im FNP-Verfahren und/oder immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren zu prüfen (i.d.R.30 m) 

Schienenwege und 
Bahnanlagen  

Im FNP-Verfahren und/oder immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren zu prüfen (i.d.R. 50 bzw. 500 m) 

Schutzgut Landschaft: 

Ermöglichung der 
WEA möglichst nah an 
den Schienenwegen 
zur Bündelung der 
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Kriterium 

Kriterien Konzept Stufe 2 
(s. Abb. 1) 
nach Windenergieerlass 
09.05.2012 

Kriterien Konzept Stufe 4 – Erarbeitung von Steckbriefen 
 (s. Abb. 1) 

Begründung 

Tabuflächen: 
aufgrund rechtlicher Rest-
riktionen nicht zur Verfü-
gung stehende Flächen 

Prüf- und Restriktionsflächen: 
Einzelfallbetrachtung aufgrund 
rechtlicher Restriktionen und 
fachlicher Empfehlungen 

Vorschlag zu kommu-
nalen Abwägungskri-
terien  
(diese Kriterien wer-
den erst bei der kon-
kreten Abgrenzung 
der Konzentrationszo-
nen festgelegt und 
angewendet) 

Fläche Abstand Fläche Vorsorgeabstand 

Infrastrukturen. BW vom 09.05.12, Kap. 5.6.4.6 und 5.6.4.7) 

Flughäfen und Ver-
kehrslandeplätze, 
Sonderlandeplätze, 
Segelflugplätze  

x 
Bauschutzbereich, 
Hindernisbegren-
zungsflächen 

- 
Abstand ist im Einzelfall 
an die jeweilige Situation 
anzupassen 

- 

Zur Einhaltung der Hindernisfreiheit und der Gefahrenvermeidung sind in die-
sen Bereichen keine WEA zulässig. Sonstige einzuhaltende Baubeschränkun-
gen sind im Einzelfall abzufragen und bedürfen der Zustimmung der Luftfahrt-
behörde 

(§§12 u. 14 LuftVG; WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap. 5.6.4.11) 

Platzrunden x 100m 
Im FNP-Verfahren und/oder immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren zu prüfen 

Platzrunden dienen der Einleitung eines sicheren Landeanflugs sowie dem 
Schutz lärmempfindlicher Gebiete rund um den Flugplatz. I. d. R. orientiert sich 
der einzuhaltende Abstand am einfachen Rotordurchmesser. Da sich der vor-
gegebene Flugweg und die einzuhaltende Flughöhe der Platzrunde von Flug-
platz zu Flugplatz unterscheiden können, sind die von WEA frei zu haltenden 
Bereiche und zu berücksichtigende Abstände im Einzelfall zu konkretisieren. 

(WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap. 5.6.4.11) 

sonstige Verkehrs-
flächen (FNP) 

x - - - - 
sonstige Verkehrsflächen stehen für einen Ausbau der Windenergienutzung i. 
d. R. nicht zur Verfügung. 

Bundeswasser-
straße 

Im FNP-Verfahren und/oder immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren zu prüfen 

- 

Windenergieanlagen im Uferbereich von Bundeswasserstraßen können den 
erforderlichen Zustand der Bundeswasserstraße, die Sicherheit oder Leichtig-
keit des Verkehrs beeinträchtigen. Sie bedürfen daher der Genehmigung des 
Wasser- und Schifffahrtsamts. 

(§ 31 Bundeswasserstraßengesetz, WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap. 
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Kriterium 

Kriterien Konzept Stufe 2 
(s. Abb. 1) 
nach Windenergieerlass 
09.05.2012 

Kriterien Konzept Stufe 4 – Erarbeitung von Steckbriefen 
 (s. Abb. 1) 

Begründung 

Tabuflächen: 
aufgrund rechtlicher Rest-
riktionen nicht zur Verfü-
gung stehende Flächen 

Prüf- und Restriktionsflächen: 
Einzelfallbetrachtung aufgrund 
rechtlicher Restriktionen und 
fachlicher Empfehlungen 

Vorschlag zu kommu-
nalen Abwägungskri-
terien  
(diese Kriterien wer-
den erst bei der kon-
kreten Abgrenzung 
der Konzentrationszo-
nen festgelegt und 
angewendet) 

Fläche Abstand Fläche Vorsorgeabstand 

5.6.4.10) 

(3) sonstige technische Infrastruktur  

Elektrizitäts-
freileitungen 
(> 110 kV)  

x  
Im FNP-Verfahren und/oder im-
missionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren zu prüfen 

Schutzgut Landschaft: 

Ermöglichung der 
WEA möglichst nah an 
den Freileitungen zur 
Bündelung der Infra-
strukturen  

Aus Gründen der Gefahrenabwehr gegen herabfallende Teile der Windener-
gieanlagen und Montagfreiheit für die Freileitungen wird ein Mindestabstands-
streifen festgelegt. Freihaltung der Trasse mit Sicherheitsabstand für aus-
schwingende Kabel und zur Vermeidung von Schäden durch Nachlaufschäden. 

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass Windnutzungsgebiete, die in 
geringer Entfernung zu Umspannstationen liegen, betriebswirtschaftlich beson-
ders interessant sind. Der einzuhaltende Mindestabstand orientiert sich am 
einfachen Rotordurchmesser  

(WE-Erlass BW – Entwurf vom 23.12.11, Kap. 5.6.4.7) 

zivile Richtfunkstre-
cken  

Im FNP-Verfahren und/oder immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren zu prüfen 

- 

Gemäß §35 Abs. 3 Nr. 8 BauGB darf die Errichtung von WEA nicht die Funkti-
onsfähigkeit von Funkstellen und Radaranlagen stören. Für Richtfunkverbin-
dungen verwendete Frequenzen breiten sich im Funkfeld, das zwischen der 
Sende- und Empfangsantenne liegt, geradlinig aus. Eine Richtfunklinie kann 
daher nur dann einwandfrei betrieben werden, wenn zwischen den Richtfunk-
sendern und Richtfunkempfängern quasi optische Sicht besteht. Daher ist ein 
Abstand von 50 m einzuhalten.  
Inwiefern die Errichtung oder der Betrieb von Windenergieanlagen zu einer 
Störung führt, gilt es im Genehmigungsverfahren zu klären. 

WE-Erlass BW vom 09.05.12; Kap. 4.6 und 5.6.4.13) 
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Kriterium 

Kriterien Konzept Stufe 2 
(s. Abb. 1) 
nach Windenergieerlass 
09.05.2012 

Kriterien Konzept Stufe 4 – Erarbeitung von Steckbriefen 
 (s. Abb. 1) 

Begründung 

Tabuflächen: 
aufgrund rechtlicher Rest-
riktionen nicht zur Verfü-
gung stehende Flächen 

Prüf- und Restriktionsflächen: 
Einzelfallbetrachtung aufgrund 
rechtlicher Restriktionen und 
fachlicher Empfehlungen 

Vorschlag zu kommu-
nalen Abwägungskri-
terien  
(diese Kriterien wer-
den erst bei der kon-
kreten Abgrenzung 
der Konzentrationszo-
nen festgelegt und 
angewendet) 

Fläche Abstand Fläche Vorsorgeabstand 

BOS-Digitalfunk BW 
Im FNP-Verfahren und/oder immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren zu prüfen 

- 

Das BOS-Digitalfunknetz befindet sich derzeit im Aufbau und soll zukünftig 
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben zur Verfügung stehen 
(Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst). 

Da die Richtfunkverläufe des BOS-Digitalfunknetzes aus Geheimschutzgrün-
den nicht bekannt gegeben werden dürfen, wird das Innenministerium prüfen, 
ob Richtfunkstrecken von künftigen Flächen für die Windenergie betroffen sind. 
Für eine solche Prüfung benötigt das Innenministerium die Kartenmaterialien 
der betreffenden Gebiete als Karten und als shape-file. (AS-
DBW@polizei.bwl.de) 

(WE-Erlass BW vom 09.05.12; Kap. 4.6 und 5.6.4.13). 

(4) Landesverteidigung 

Sondergebiete Bund x  - 
Einzelfallprüfung gemäß 
aktueller Nutzung 
(RVMO) 

 

Aufgrund der sich ergebenden Nutzungskonflikte sind Sondergebiete Bund i. d. 
R. von WEA freizuhalten. Je nach aktueller Nutzung kann ein im Einzelfall 
festzulegender Abstand zwischen WEA und Sondergebiet Bund notwen-
dig/anzuraten sein. 

Nachttieffluggebiete, 
wenn zulässige An-
lagenhöhe >150m 

Im FNP-Verfahren und/oder immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu 
prüfen 

Beim Ausbau der Windenergienutzung ist die Hindernisfreiheit von Nachttief-
fluggebieten zu gewährleisten (Bauhöhenbeschränkung).  

Inwiefern die Errichtung oder der Betrieb von Windenergieanlagen zu einer 
Störung von Nachttieffluggebieten führen, gilt es im Genehmigungsverfahren zu 
klären. (Ansprechpartner: wbvsuediuw4@bundeswehr.org) 



WINDENERGIE IN DER RAUMSCHAFT DER STÄDTE UND GEMEINDEN IM  LANDKREIS RASTATT, STADTKREIS BADEN-BADEN UND ANGRENZENDER KOMMUNEN:  

HHP  HAGE+HOPPENSTEDT PARTNER     raumplaner landschaftsarchitekten                          351 

Kriterium 

Kriterien Konzept Stufe 2 
(s. Abb. 1) 
nach Windenergieerlass 
09.05.2012 

Kriterien Konzept Stufe 4 – Erarbeitung von Steckbriefen 
 (s. Abb. 1) 

Begründung 

Tabuflächen: 
aufgrund rechtlicher Rest-
riktionen nicht zur Verfü-
gung stehende Flächen 

Prüf- und Restriktionsflächen: 
Einzelfallbetrachtung aufgrund 
rechtlicher Restriktionen und 
fachlicher Empfehlungen 

Vorschlag zu kommu-
nalen Abwägungskri-
terien  
(diese Kriterien wer-
den erst bei der kon-
kreten Abgrenzung 
der Konzentrationszo-
nen festgelegt und 
angewendet) 

Fläche Abstand Fläche Vorsorgeabstand 

(§4 Abs. 1 BauGB; WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap. 5.6.4.12) 

militärische Richt-
funkstrecken 

Im FNP-Verfahren und/oder immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu 
prüfen 

Gemäß §35 Abs. 3 Nr. 8 BauGB darf die Errichtung von WEA nicht die Funkti-
onsfähigkeit von Funkstellen und Radaranlagen stören. 

Inwiefern die Errichtung oder der Betrieb von Windenergieanlagen zu einer 
Störung von militärischer Richtfunkstrecken oder Radaranlagen zur Flugsiche-
rung führen, gilt es im Genehmigungsverfahren zu klären. 

(Ansprechpartner: wbvsuediuw4@bundeswehr.org) 

(§4 Abs. 1 BauGB; WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap. 5.6.4.12) 

Radaranlage zur 
Flugsicherung 

Im FNP-Verfahren und/oder immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu 
prüfen 

(5) Land- und Forstwirtschaft 

Bannwälder  x - - 

i.d.R. 200 m Vorsorge-
abstand; 

der genaue Abstand ist 
im Einzelfall festzulegen

- 

Bannwälder sind sich selbst überlassene Waldreservate. Der Bau und Betrieb 
von Windenergieanlagen steht der Schonfunktion entgegen. 

Da WEA auch außerhalb der Bannwälder zu einer erheblichen Beeinträchti-
gung der Schutzgebiete führen können, sind im Einzelfall Abstände anzuraten, 
um diese Beeinträchtigungen zu minimieren. Diese sind mit der zuständigen 
Fachbehörde abzustimmen. 

(§32 LWaldG; WE-Erlass BW –vom 09.05.12, Kap. 4.2.1 und 4.2.2). 

Prüf- und Restriktionsflächen: Um den vielfältigen Funktionen ausreichend 
Raum zu geben, wird ein Abstand von 200m im Windenergieerlass für die 
regionale Ebene empfohlen. Dieser Abstand wird auch auf kommunaler Ebene 
als zweckmäßig angesehen, um erhebliche Umweltauswirkungen zu vermei-
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Kriterium 

Kriterien Konzept Stufe 2 
(s. Abb. 1) 
nach Windenergieerlass 
09.05.2012 

Kriterien Konzept Stufe 4 – Erarbeitung von Steckbriefen 
 (s. Abb. 1) 

Begründung 

Tabuflächen: 
aufgrund rechtlicher Rest-
riktionen nicht zur Verfü-
gung stehende Flächen 

Prüf- und Restriktionsflächen: 
Einzelfallbetrachtung aufgrund 
rechtlicher Restriktionen und 
fachlicher Empfehlungen 

Vorschlag zu kommu-
nalen Abwägungskri-
terien  
(diese Kriterien wer-
den erst bei der kon-
kreten Abgrenzung 
der Konzentrationszo-
nen festgelegt und 
angewendet) 

Fläche Abstand Fläche Vorsorgeabstand 

den. 

Schonwälder  x - - 

i.d.R. 200 m Vorsorge-
abstand; 

der genaue Abstand ist 
im Einzelfall festzulegen

- 

Gemäß § 32 LWaldG sind Schonwälder Waldreservate für bestimmte Waldge-
sellschaften mit ihren Tier- und Pflanzenarten. Sie dienen dem Erhalt und 
Schutz eines bestimmten Bestandsaufbaus sowie dem Schutz bestimmter 
Waldbiotope. 

Da WEA auch außerhalb der Schonwälder zu einer erheblichen Beeinträchti-
gung der Schutzgebiete führen können, sind im Einzelfall Abstände anzuraten, 
um diese Beeinträchtigungen zu minimieren. Diese sind mit der zuständigen 
Fachbehörde abzustimmen. 

(§32 LWaldG; WE-Erlass BW –vom 09.05.12, Kap. 4.2.1 und 4.2.2) 

Prüf- und Restriktionsflächen: Um den vielfältigen Funktionen ausreichend 
Raum zu geben, wird ein Abstand von 200m im Windenergieerlass für die 
regionale Ebene empfohlen. Dieser Abstand wird auch auf kommunaler Ebene 
als zweckmäßig angesehen, um erhebliche Umweltauswirkungen zu vermei-
den. 

Bodenschutzwälder - - x - 

Schutzgut Boden 
Einhalten möglichst 
großer Abstände 
(>200 m) zur Minimie-
rung der Beeinträchti-
gungen 

Bodenschutzwald dient dem Schutz erosionsgefährdeter Standorte. Dieser 
Belang ist bei der Planung von Windenergieanlagen zu berücksichtigen und mit 
den übrigen öffentlichen und privaten Belangen, wie etwa dem öffentlichen 
Interesse an der Windenergienutzung, abzuwägen.  

(§30 LWaldG; WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap. 4.2.3.3 und 4.2.7) 
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Kriterium 

Kriterien Konzept Stufe 2 
(s. Abb. 1) 
nach Windenergieerlass 
09.05.2012 

Kriterien Konzept Stufe 4 – Erarbeitung von Steckbriefen 
 (s. Abb. 1) 

Begründung 

Tabuflächen: 
aufgrund rechtlicher Rest-
riktionen nicht zur Verfü-
gung stehende Flächen 

Prüf- und Restriktionsflächen: 
Einzelfallbetrachtung aufgrund 
rechtlicher Restriktionen und 
fachlicher Empfehlungen 

Vorschlag zu kommu-
nalen Abwägungskri-
terien  
(diese Kriterien wer-
den erst bei der kon-
kreten Abgrenzung 
der Konzentrationszo-
nen festgelegt und 
angewendet) 

Fläche Abstand Fläche Vorsorgeabstand 

Schutzwald gegen 
schädliche Umwelt-
einwirkungen 

- - x - 

Schutzgüter des Was-
ser, Klima, Boden   

Einhalten möglichst 
großer Abstände 
(>200 m) zur Minimie-
rung der Beeinträchti-
gungen  

Gemäß § 31 LWaldG kann Wald per Rechtsverordnung zu Schutzwald gegen 
schädliche Umwelteinflüsse erklärt werden. Er dient v. a. dem Schutz des 
Grund- und Oberflächenwassers sowie des Klimas. Diese Belange sind bei der 
Planung von Windenergieanlagen zu berücksichtigen und mit den übrigen 
öffentlichen und privaten Belangen, wie etwa dem öffentlichen Interesse an der 
Windenergienutzung, abzuwägen. 

(§ 31 LWaldG; WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap. 4.2.3.3 und 4.2.7) 

Erholungswald mit 
Rechtverordnung 

- - x 

1000 bzw. 750m  

(3 bzw. 1 Anl.) 
 

Schutzgut Mensch: 

1500 – 1000m 

(3 bzw. 1 Anl.) 

 

Wald kann per Rechtsverordnung zu Erholungswald erklärt werden, sofern es 
das Wohl der Allgemeinheit erfordert, Waldflächen für Zwecke der Erholung zu 
schützen, zu pflegen oder zu gestalten. Dieser Belang ist bei der Planung von 
Windenergieanlagen zu berücksichtigen und mit den übrigen öffentlichen und 
privaten Belangen, wie etwa dem öffentlichen Interesse an der Windenergie-
nutzung, abzuwägen. Durch die Errichtung von WEA in Erholungswäldern 
können sich Nutzungskonflikte ergeben. Im Einzelfall kann auch das Einhalten 
von Vorsorgeabständen zum Erholungswald empfehlenswert sein.  

(§ 33 LWaldG; ; WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap. 4.2.3.3 und 4.2.7) 

Prüf- und Restriktionsflächen: Die durch Rechtsverordnung als Erholungswald 
festgelegten Bereiche sind mit einem Vorsorgeabstand von 1000m zu ergän-
zen. Dieser Vorsorgeabstand ergibt sich aus der TA-Lärm (Abstand zur Errei-
chung von 40 dB(A) bei drei WEA). 

Sonstiger Wald mit 
Schutz- und Erho-

- - x 300m - Die Waldfunktionskartierung der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt 
Baden-Württemberg in Freiburg (FVA) erfasst auch die Schutzfunktionen von 
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Kriterium 

Kriterien Konzept Stufe 2 
(s. Abb. 1) 
nach Windenergieerlass 
09.05.2012 

Kriterien Konzept Stufe 4 – Erarbeitung von Steckbriefen 
 (s. Abb. 1) 

Begründung 

Tabuflächen: 
aufgrund rechtlicher Rest-
riktionen nicht zur Verfü-
gung stehende Flächen 

Prüf- und Restriktionsflächen: 
Einzelfallbetrachtung aufgrund 
rechtlicher Restriktionen und 
fachlicher Empfehlungen 

Vorschlag zu kommu-
nalen Abwägungskri-
terien  
(diese Kriterien wer-
den erst bei der kon-
kreten Abgrenzung 
der Konzentrationszo-
nen festgelegt und 
angewendet) 

Fläche Abstand Fläche Vorsorgeabstand 

lungsfunktion (Wald-
funktionskartierung 
der FVA) 

 Wald, wie Immissions-, Klima- oder sonstiger Erholungswald. Auch wenn diese 
Kategorisierung keiner rechtlichen Sicherung gleich kommt, sollte im Einzelfall 
geprüft werden, inwiefern Errichtung oder Betrieb von WEA zu Konflikten mit 
den Waldfunktionen führen können. Die Belange der Waldfunktionen sind mit 
dem öffentlichen Interesse an der Windenergienutzung sowie den übrigen 
Belangen abzuwägen. 

(WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap.4.2.7) 

Prüf- und Restriktionsflächen: 300m Vorsorgeabstand zur Erreichung von 
50 dB(A) bei drei WEA 

hochwertige land-
wirtschaftliche Böden 

- - x - - 

Bei der Planung von Windenergieanlagen sind die landwirtschaftlichen Belange 
in die Abwägung einzubeziehen. Als Grundlage dient insb. die digitale Flurbi-
lanz.  

(WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap.4.2.10 

(6) sonstige kommunale und regionale Planungen 

 

Abbaufläche (FNP) 
- - x - - 

Abbauflächen stehen i. d. R. nicht für einen Ausbau der Windenergienutzung 
zur Verfügung. 

Vorranggebiet für 
den Rohstoffabbau  

- - x - - Vorranggebiete für den Rohstoffabbau, Vorranggebiete für die Sicherung von 
Rohstoffvorkommen, Grünzäsuren, Regionale Grünzüge, Schutzbedürftige 
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Kriterium 

Kriterien Konzept Stufe 2 
(s. Abb. 1) 
nach Windenergieerlass 
09.05.2012 

Kriterien Konzept Stufe 4 – Erarbeitung von Steckbriefen 
 (s. Abb. 1) 

Begründung 

Tabuflächen: 
aufgrund rechtlicher Rest-
riktionen nicht zur Verfü-
gung stehende Flächen 

Prüf- und Restriktionsflächen: 
Einzelfallbetrachtung aufgrund 
rechtlicher Restriktionen und 
fachlicher Empfehlungen 

Vorschlag zu kommu-
nalen Abwägungskri-
terien  
(diese Kriterien wer-
den erst bei der kon-
kreten Abgrenzung 
der Konzentrationszo-
nen festgelegt und 
angewendet) 

Fläche Abstand Fläche Vorsorgeabstand 

Vorranggebiet für die 
Sicherung von Roh-
stoffvorkommen  

- - x - - 

Bereiche für Natur und Landschaft bzw. Erholung werden im Regionalplan 
festgelegt.  

Die Nutzung der Windenergie kann den dort festgelegten Zielen und Grundsät-
zen widersprechen. Sie sind mit dem öffentlichen Interesse an der Windener-
gienutzung sowie den übrigen Belangen abzuwägen und bei Entscheidungen 
über Abweichungen zu berücksichtigen. 

(WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap.4.2.8) 

Grünzäsur - - x - - 

Regionaler  
Grünzug 

- - x - - 

Schutzbedürftiger 
Bereich für Natur und 
Landschaft 

- - x - - 

Schutzbedürftiger 
Bereich für Erholung

- - x - - 

(7) Gewässerschutz 

alle oberirdischen 
Gewässer 

 

x 10 m - 
Erweiterter Abstand ist 
im Einzelfall festzulegen

- 

Gemäß §68b Abs. 2 Wassergesetz BW besteht die Pflicht der Einhaltung eines 
10 m-Abstands von allen oberirdischen Gewässern im Außenbereich. Hat die 
Wasserbehörde durch Rechtsverordnung einen breiteren Gewässerrandstrei-
fen festgesetzt, so gilt das Verbot für diese Breite. Dieser Mindestabstand dient 
insbesondere der Verringerung von Störungen geschützter Arten und Biotope. 
Im Einzelfall kann ein erweiterter Abstand anzuraten sein. Gewässer 1. Ord- x 10 m - 50 m - 
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Kriterium 

Kriterien Konzept Stufe 2 
(s. Abb. 1) 
nach Windenergieerlass 
09.05.2012 

Kriterien Konzept Stufe 4 – Erarbeitung von Steckbriefen 
 (s. Abb. 1) 

Begründung 

Tabuflächen: 
aufgrund rechtlicher Rest-
riktionen nicht zur Verfü-
gung stehende Flächen 

Prüf- und Restriktionsflächen: 
Einzelfallbetrachtung aufgrund 
rechtlicher Restriktionen und 
fachlicher Empfehlungen 

Vorschlag zu kommu-
nalen Abwägungskri-
terien  
(diese Kriterien wer-
den erst bei der kon-
kreten Abgrenzung 
der Konzentrationszo-
nen festgelegt und 
angewendet) 

Fläche Abstand Fläche Vorsorgeabstand 

nung und stehende 
Gewässer > 1 ha 

Der erweiterte Abstand zu den Gewässern 1. Ordnung im Außenbereich von 50 
m, dient der erweiterten Vorsorge (§61 BNatSchG). Von ihm kann aus Gründen 
des überwiegenden öffentlichen Interesses abgewichen werden. 
(§68b Abs.2 WG BW; §61 BNatSchG; WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap. 4.4 
und 5.6.4.4) 

Wasserschutzgebiet, 
Zone I  

x - - - - 
Wasserschutzgebiete bedürfen eines besonderen Schutzes. In der Zone I 
dürfen keine Bauwerke errichtet werden, da dies zu einer Minderung der zu 
schützenden Deckschichten führen kann. Damit wird das Risiko einer nachteili-
gen Veränderung des Grundwassers erhöht. Hier wird der nachhaltigen Sicher-
stellung der Wasserversorgung Vorrang vor einer baulichen Nutzung einge-
räumt.  

(WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap. 4.4 und 5.6.4.4 

Heilquellen-
Schutzgebiet  
Zone I 

x - - - - 

Wasserschutzgebiet 
Zone II 

- - x - - 
Wasserschutzgebiete werden per Rechtsverordnung festgesetzt. Diese enthal-
ten zur Sicherung des Schutzzwecks Ge- und Verbote. Mit der Errichtung von 
WEA ist v. a. eine Minderung der schützenden Deckschicht verbunden, 
wodurch das Risiko einer nachteiligen Veränderung des Grundwassers steigt. 
In der Schutzzone II kann im Einzelfall unter bestimmten ortsspezifischen Vo-
raussetzungen eine Befreiung von den Verboten der jeweiligen Schutzgebiets-
verordnung möglich sein. Dies gilt allerdings nur für Einzelanlagen. Windparks 
sind in den Schutzzonen II generell nicht mit den Zielen des Grundwasser-
schutzes für die Trinkwassergewinnung vereinbar. 

(§ 52 Abs.1 WHG; WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap. 4.4 und 5.6.4.4) 

Heilquellen –
Schutzgebiet  Zone II

- - x - - 
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Kriterium 

Kriterien Konzept Stufe 2 
(s. Abb. 1) 
nach Windenergieerlass 
09.05.2012 

Kriterien Konzept Stufe 4 – Erarbeitung von Steckbriefen 
 (s. Abb. 1) 

Begründung 

Tabuflächen: 
aufgrund rechtlicher Rest-
riktionen nicht zur Verfü-
gung stehende Flächen 

Prüf- und Restriktionsflächen: 
Einzelfallbetrachtung aufgrund 
rechtlicher Restriktionen und 
fachlicher Empfehlungen 

Vorschlag zu kommu-
nalen Abwägungskri-
terien  
(diese Kriterien wer-
den erst bei der kon-
kreten Abgrenzung 
der Konzentrationszo-
nen festgelegt und 
angewendet) 

Fläche Abstand Fläche Vorsorgeabstand 

Wasserschutzgebiet 
Zone III 

- - x - - 

Bei der Festlegung von Standorten für Windenergieanlagen sollten – vorbehalt-
lich der Abwägung mit anderen Belangen, insbesondere der Windhöffigkeit – 
Gebiete außerhalb von Wasser- und Heilquellenschutzgebieten bzw. Gebiete 
der Schutzzone III gegenüber anderen Standorten vorgezogen werden. 

(WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap.4.4) 

Überschwemmungs-
gebiete, wasserrecht-
lich festgesetzt 

- - x - - 

Die Errichtung von baulichen Anlagen in Überschwemmungsgebieten bedarf 
der wasserrechtlichen Genehmigung. 

(§78 WHG BW; WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap.5.6.4.4) 

(8) Arten- und Biotopschutz 

Naturschutzgebiete  x - - 

i.d.R. 200 m; 

der genaue Abstand ist 
im Einzelfall festzulegen

Schutzgut Pfl., T, biol. 
Vielfalt 

Einhalten möglichst 
großer Abstände 
(>200 m) zur Minimie-
rung der Beeinträchti-
gungen 

Naturschutzgebiete dienen in besonderem Maße dem Schutz von Natur und 
Landschaft in ihrer Gesamtheit oder in einzelnen Teilen. In einem NSG zerstö-
ren oder verändern WEA das Schutzgebiet oder dessen Naturhaushalt und 
sind deshalb verboten. Windenergieanlagen können bei Vorkommen windener-
gieempfindlicher Arten (gem. Anhang 1 VSG-VO) auch außerhalb von Natur-
schutzgebieten zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Schutzzwecke und 
Erhaltungsziele führen. Daher ist ein Vorsorgeabstand im Einzelfall unter Betei-
ligung der zuständigen Fachbehörde festzulegen. 

(§23 BNatSchG; Anhang 1 VSG-VO; WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap. 4.2.1 
und 4.2.2) 

flächenhafte Natur- x - x i.d.R. 200 m  Schutzgut Pfl., T, biol. In Naturdenkmalen sind Windenergieanlagen grundsätzlich ausgeschlossen. 
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Kriterium 

Kriterien Konzept Stufe 2 
(s. Abb. 1) 
nach Windenergieerlass 
09.05.2012 

Kriterien Konzept Stufe 4 – Erarbeitung von Steckbriefen 
 (s. Abb. 1) 

Begründung 

Tabuflächen: 
aufgrund rechtlicher Rest-
riktionen nicht zur Verfü-
gung stehende Flächen 

Prüf- und Restriktionsflächen: 
Einzelfallbetrachtung aufgrund 
rechtlicher Restriktionen und 
fachlicher Empfehlungen 

Vorschlag zu kommu-
nalen Abwägungskri-
terien  
(diese Kriterien wer-
den erst bei der kon-
kreten Abgrenzung 
der Konzentrationszo-
nen festgelegt und 
angewendet) 

Fläche Abstand Fläche Vorsorgeabstand 

denkmale  Abstand ist im Einzelfall 
festzulegen 

Vielfalt 

Einhalten möglichst 
großer Abstände zur 
Minimierung der Be-
einträchtigungen 

 

Schutzgut Mensch: 

Berücksichtigung von 
Blickbeziehungen 

Sie dienen dem Schutz der Flora und Fauna, des Landschaftsbildes oder sind 
von besonderer kulturhistorischer Bedeutung. In vielen Fällen handelt es sich 
bei Naturdenkmalen um Einzelschöpfungen oder eher kleinflächige Gebiete. 
Während eine Überplanung durch Vorranggebiete für WEA in diesen Bereichen 
grundsätzlich möglich ist, sind flächenhafte Naturdenkmale (>5 ha) auszuspa-
ren.  

Da – je nach konkretem Schutzzweck – auch Umweltauswirkungen von außer-
halb (z. B. visuelle Beeinträchtigung etc.) zu Konflikten führen können, ist im 
Einzelfall das Einhalten eines entsprechenden Abstands zwischen WEA und 
Schutzgebiet anzuraten.  

(§ 28 BNatSchG; WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap. 4.2.1)  

gesetzlich geschützte 
Biotope  

x - - 
Abstand ist im Einzelfall 
festzulegen 

Schutzgut Pfl., T, biol. 
Vielfalt 

Berücksichtigung der 
gesetzlich geschützten 
Biotope <1 ha 

In gesetzlich geschützten Biotopen sind Windenergieanlagen grundsätzlich 
ausgeschlossen. I. d. R. handelt es sich dabei um eher kleinflächige Strukturen. 
Eine Überplanung durch Vorranggebiete für WEA ist grundsätzlich möglich. 
Großflächigere Biotope (>1 ha) sind davon jedoch auszunehmen. Da – je nach 
konkretem Schutzzweck – auch Umweltauswirkungen von außerhalb zu Kon-
flikten führen können, ist im Einzelfall das Einhalten eines entsprechenden 
Abstands zwischen WEA und Schutzgebiet anzuraten.  

(§30 BNatSchG; §30a LWaldG; WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap. 4.2.1) 

 

Europäische Vogel-
schutzgebiete (SPA) 

- - x 

i.d.R. 700 m; 

der genaue Abstand ist 
im Einzelfall festzulegen

 

Schutzgut Pfl., T, biol. 
Vielfalt 

Gem. §§33 und 34 BNatSchG sind Vorhaben, Maßnahmen, Veränderungen 
oder Störungen, die zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura 2000-
Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen führen 
können, unzulässig. Bestimmte Vogelarten reagieren besonders empfindlich 
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Kriterium 

Kriterien Konzept Stufe 2 
(s. Abb. 1) 
nach Windenergieerlass 
09.05.2012 

Kriterien Konzept Stufe 4 – Erarbeitung von Steckbriefen 
 (s. Abb. 1) 

Begründung 

Tabuflächen: 
aufgrund rechtlicher Rest-
riktionen nicht zur Verfü-
gung stehende Flächen 

Prüf- und Restriktionsflächen: 
Einzelfallbetrachtung aufgrund 
rechtlicher Restriktionen und 
fachlicher Empfehlungen 

Vorschlag zu kommu-
nalen Abwägungskri-
terien  
(diese Kriterien wer-
den erst bei der kon-
kreten Abgrenzung 
der Konzentrationszo-
nen festgelegt und 
angewendet) 

Fläche Abstand Fläche Vorsorgeabstand 

mit Vorkommen 
windenergie-
empfindlicher Vogel-
arten  

Einhalten möglichst 
großer Abstände zur 
Minimierung der Be-
einträchtigungen 

 

auf WEA – sei es durch die Scheuchwirkung, Lärm oder durch Vogelschlag. 
Daher sind Vogelschutzgebiete mit Vorkommen windenergieempfindlicher 
Arten prinzipiell von einem Ausbau der Windenergienutzung auszunehmen, es 
sei denn, eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzzwecks und der Erhal-
tungsziele des Gebietes kann auf Grund einer FFH-Vorprüfung oder FFH-
Verträglichkeitsprüfung im Rahmen der Bauleitplanung ausgeschlossen wer-
den. 

Auch außerhalb der Vogelschutzgebiete liegende WEA können zu erheblichen 
Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele führen. Daher ist ein Vor-
sorgeabstand im Einzelfall unter Beteiligung der zuständigen Fachbehörde 
festzulegen.  

(§§33 u. 34 BNatSchG; Anhang 1 VSG-VO; WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap. 
4.2.1 und 4.2.2). 

Rast- und Überwinte-
rungsgebiete von 
Zugvögeln internati-
onaler und nationaler 
Bedeutung 
(RAMSAR-Gebiet 
Oberrhein) 

 

x - - 

i.d.R. 700 m; 

der genaue Abstand ist 
im Einzelfall festzulegen 

Schutzgut Pfl., T, biol. 
Vielfalt 

Einhalten möglichst 
großer Abstände zur 
Minimierung der Be-
einträchtigungen 

Da vor allem die Avifauna und Fledermäuse durch die Auswirkungen der WEA 
(Scheuchwirkung, Lärm und Kollisionsgefahr) betroffen sind, sollten Bereiche 
mit besonderer Bedeutung für diese Arten von WEA freigehalten werden.  

Auch außerhalb der Rast- und Überwinterungsgebiete liegende WEA können 
zu erheblichen Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele führen. 
Daher ist ein Vorsorgeabstand im Einzelfall unter Beteiligung der zuständigen 
Fachbehörde festzulegen.  

(Anhang 1 VSG-VO; WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap. 4.2.1 und 4.2.2). 
Zugkonzentration-
korridore von Vögeln 

x - - Abstand ist im Einzelfall 
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Kriterium 

Kriterien Konzept Stufe 2 
(s. Abb. 1) 
nach Windenergieerlass 
09.05.2012 

Kriterien Konzept Stufe 4 – Erarbeitung von Steckbriefen 
 (s. Abb. 1) 

Begründung 

Tabuflächen: 
aufgrund rechtlicher Rest-
riktionen nicht zur Verfü-
gung stehende Flächen 

Prüf- und Restriktionsflächen: 
Einzelfallbetrachtung aufgrund 
rechtlicher Restriktionen und 
fachlicher Empfehlungen 

Vorschlag zu kommu-
nalen Abwägungskri-
terien  
(diese Kriterien wer-
den erst bei der kon-
kreten Abgrenzung 
der Konzentrationszo-
nen festgelegt und 
angewendet) 

Fläche Abstand Fläche Vorsorgeabstand 

oder Fledermäusen festzulegen 

Sonstige Natura 
2000-Gebiete 

(z.B. FFH-Gebiete 
mit Vorkommen 
windenergieempfind-
licher Arten des 
Anhangs IV der FFH-
Richtlinie) 

- - x 

i.d.R. 1000m  

(der genaue Abstand ist 
im Rahmen der FFH-VP 
festzulegen) 

Schutzgut Pfl., T, biol. 
Vielfalt 

Einhalten möglichst 
großer Abstände zur 
Minimierung der Be-
einträchtigungen 

 

Gem. §§33 und 34 BNatSchG sind Vorhaben, Maßnahmen, Veränderungen 
oder Störungen, die zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura 2000-
Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen führen 
können, unzulässig. Im Rahmen einer FFH-Verträglichkeitsprüfung sind mögli-
che erhebliche Beeinträchtigungen durch WEA auszuschließen. Können erheb-
liche Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele nicht ausgeschlossen 
werden, so ist das Vorhaben i. d. R. nicht zulässig. 

(§§33 u. 34 BNatSchG; WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap. 4.2.3.2) 

Prüf- und Restriktionsflächen: Der Prüfbereich beträgt in Anlehnung an 
BRINKMANN et al. 1000m  

sonstige Gebiete mit 
Vorkommen wind-
energie-
empfindlicher Arten 
des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie sowie 
Europäischen Vogel-
arten 

(z. B. Auerhuhn) 

- - x 
Abstand ist im Einzelfall 
festzulegen 

Schutzgut Pfl., T, biol. 
Vielfalt 

Einhalten möglichst 
großer Abstände zur 
Minimierung der Be-
einträchtigungen 

Die Ausweisung von Konzentrationszonen für WEA erfordert eine spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung (saP) in Bezug auf die Arten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie und der Europäischen Vogelarten. 

Als Informationsgrundlage sind bereits vorhandene Daten (u. a. der Natur-
schutzverwaltung und sofern verfügbar von Naturschutzverbänden), Erkennt-
nisse und Literatur zum Planungsgebiet auszuwerten. Liegen begründete An-
haltspunkte für das Vorkommen kollisions- oder störungsempfindlicher Arten 
vor und lassen sich Häufigkeit und Verteilung der Arten nicht auf Grundlage 
vorhandener Daten ermitteln, ist eine Bestandsaufnahme vor Ort durch Bege-
hung des Untersuchungsraums mit Erfassung des Arteninventars notwendig. 
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Kriterium 

Kriterien Konzept Stufe 2 
(s. Abb. 1) 
nach Windenergieerlass 
09.05.2012 

Kriterien Konzept Stufe 4 – Erarbeitung von Steckbriefen 
 (s. Abb. 1) 

Begründung 

Tabuflächen: 
aufgrund rechtlicher Rest-
riktionen nicht zur Verfü-
gung stehende Flächen 

Prüf- und Restriktionsflächen: 
Einzelfallbetrachtung aufgrund 
rechtlicher Restriktionen und 
fachlicher Empfehlungen 

Vorschlag zu kommu-
nalen Abwägungskri-
terien  
(diese Kriterien wer-
den erst bei der kon-
kreten Abgrenzung 
der Konzentrationszo-
nen festgelegt und 
angewendet) 

Fläche Abstand Fläche Vorsorgeabstand 

Für Abstände zu Brutplätzen und Nahrungshabitaten sind die „Abstandsrege-
lungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie 
Brutplätzen ausgewählter Vogelarten“ der Länderarbeitsgemeinschaft der Vo-
gelschutzwarten in der jeweils geltenden Fassung heranzuziehen solange die 
fachlichen Hinweise der LUBW noch nicht vorliegen. 

(§ 44 BNatSchG; WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap. 4.2.5.2 und 5.6.4.2) 

geplanter National-
park Nordschwarz-
wald 

im Ver-
fahren 
prüfen 
(RVMO)

- - 

i.d.R. 200 m; 

der genaue Abstand ist 
im Einzelfall festzulegen

- 

Nationalparke sind gemäß § 24 Abs. 3 BNatSchG wie Naturschutzgebiete zu 
behandeln. Entsprechend kommen sie für eine Windenergienutzung prinzipiell 
nicht in Frage. Ein Vorsorgeabstand ist im Einzelfall unter Beteiligung der zu-
ständigen Fachbehörde festzulegen. 

Baden-Württemberg verfügt bislang über keine Nationalparks. Allerdings ist die 
Ausweisung des Nordschwarzwalds als Nationalpark angedacht. Der Regional-
verband Mittlerer-Oberrhein schlägt daher vor, mögliche damit einhergehende 
Einschränkungen für die Windenergienutzung im Verfahren zu prüfen. 

(§24 BNatSchG, WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap. 4.2.1 und 4.2.2) 

Generalwildwege-
plan 

- - x -  

Auch Biotopverbundflächen, die nicht bereits von der Standortwahl für Wind-
energieanlagen ausgeschlossen sind, gilt es bei der Planung der Windenergie-
anlagen zu berücksichtigen. Diese Flächen dienen insbesondere der Sicherung 
der Populationen von wildlebenden Tier- und Pflanzenarten und der Bewah-
rung, Wiederherstellung und Entwicklung von funktionsfähigen ökologischen 
Wechselbeziehungen.  

Die in § 21 Abs. 1 BNatSchG geregelten Funktionen sind mit dem öffentlichen 
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Kriterium 

Kriterien Konzept Stufe 2 
(s. Abb. 1) 
nach Windenergieerlass 
09.05.2012 

Kriterien Konzept Stufe 4 – Erarbeitung von Steckbriefen 
 (s. Abb. 1) 

Begründung 

Tabuflächen: 
aufgrund rechtlicher Rest-
riktionen nicht zur Verfü-
gung stehende Flächen 

Prüf- und Restriktionsflächen: 
Einzelfallbetrachtung aufgrund 
rechtlicher Restriktionen und 
fachlicher Empfehlungen 

Vorschlag zu kommu-
nalen Abwägungskri-
terien  
(diese Kriterien wer-
den erst bei der kon-
kreten Abgrenzung 
der Konzentrationszo-
nen festgelegt und 
angewendet) 

Fläche Abstand Fläche Vorsorgeabstand 

Interesse an der Windenergienutzung sowie den übrigen Belangen abzuwägen. 

(§ 21 Abs. 1 BNatSchG, WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap.4.2.8) 

9) Landschaftsschutz 

Landschaftsschutz-
gebiet 

- - x - - 

Landschaftsschutzgebiete werden per Rechtverordnung ausgewiesen. Sie 
dienen insbesondere der Sicherung und Entwicklung des Naturhaushaltes, des 
Landschaftsbildes sowie der Erholungsfunktion. WEA führen in Hinblick auf 
diese Schutzzwecke regelmäßig zu Konflikten. Die Schutzgebietsverordnungen 
umfassen daher meist ein Bauverbot mit Erlaubnisvorbehalt, das auch für WEA 
gilt. D. h., dass die Errichtung von WEA in Landschaftsschutzgebieten i. d. R. 
nur mit einer Befreiung durch die Naturschutzbehörde möglich ist.  

Im Wege der Befreiung können nur singuläre, keine großflächigen Eingriffe 
zugelassen werden. Bei großflächiger Betroffenheit oder der (teilweisen) Funk-
tionslosigkeit des Gebiets durch die Realisierung der Planung ist eine Änderung 
der Schutzgebietsverordnung erforderlich. Diese kann in einer vollständigen 
Aufhebung oder in einer entsprechend dem jeweiligen Schutzzweck abgestufter 
Zonierung bestehen. Diese Änderung hat vor der Beschließung des Flächen-
nutzungsplans zu geschehen. 

(§ 26 BNatSchG; WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap. 4.2.3.1) 

Landschaften von 
herausragender 
Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit  

- - x - 

Schutzgut Landschaft: 

Freihalten der Land-
schaften mit herausra-
gender Vielfalt, Eigen-

Die Landschaft ist auch im Hinblick auf ihre Vielfalt, Eigenart und Schönheit zu 
schützen (§1 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). Daher ist bei der Standortsuche für WEA 
das Landschafsbild zu berücksichtigen u. ggf. zwischen einer Nutzung der 
Windenergie und dem Schutz des Landschaftsbildes (neben anderen Belan-
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Kriterium 

Kriterien Konzept Stufe 2 
(s. Abb. 1) 
nach Windenergieerlass 
09.05.2012 

Kriterien Konzept Stufe 4 – Erarbeitung von Steckbriefen 
 (s. Abb. 1) 

Begründung 

Tabuflächen: 
aufgrund rechtlicher Rest-
riktionen nicht zur Verfü-
gung stehende Flächen 

Prüf- und Restriktionsflächen: 
Einzelfallbetrachtung aufgrund 
rechtlicher Restriktionen und 
fachlicher Empfehlungen 

Vorschlag zu kommu-
nalen Abwägungskri-
terien  
(diese Kriterien wer-
den erst bei der kon-
kreten Abgrenzung 
der Konzentrationszo-
nen festgelegt und 
angewendet) 

Fläche Abstand Fläche Vorsorgeabstand 

art und Schönheit (z.B. 
Hangkante aufgrund 
geomorphologischer 
Gegebenheiten 

gen) abzuwägen.  

(§1 BNatSchG; WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap. 4.2.6) 

Naturpark - - x - - 

Gemäß § 27 BNatSchG sind Naturparke u. a. von besonderer Bedeutung für 
die Erholung des Menschen. Auf den Schutz des Landschaftsbildes vor visuel-
len Beeinträchtigungen ist daher in Naturparken ein besonderes Augenmerk zu 
legen.  
Auf Flächen der Naturparke, die keinen anderen Schutzgebietsregelungen 
unterworfen sind und für die keine Erschließungszonen festgelegt sind, gilt für 
die Errichtung von Windenergieanlagen ein Erlaubnisvorbehalt nach den Na-
turparkverordnungen. Bei nicht nur singulärer Betroffenheit oder der teilweisen 
Funktionslosigkeit des Gebiets durch die Realisierung der Planung ist eine 
Änderung der Schutzgebietsverordnung erforderlich, bevor eine Genehmigung 
erteilt wird. Bei der Standortsuche sollten die Schutzzwecke des Naturparks 
(neben anderen Belangen) und die für die Windenergienutzung sprechenden 
Belange berücksichtigt und abgewogen werden. 

(§27 BNatSchG; WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap.4.2.4 und 5.6.4.1.3) 

Besondere Blickbe-
ziehungen 

- - - - 

Schutzgut Landschaft: 

Berücksichtigung be-
sonderer Blickbezie-
hungen (Sichtbarkeits-
analyse) 

Besondere Blickbeziehungen tragen maßgeblich zur Erholungsfunktion einer 
Landschaft bei. Bei der Standortsuche für Windenergieanlagen sollte der Erhalt 
besonderer Blickbeziehungen (neben anderen Belangen) und die für die Wind-
energienutzung sprechenden Belange berücksichtigt und abgewogen werden. 

(WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap. 4.2.6) 
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Kriterium 

Kriterien Konzept Stufe 2 
(s. Abb. 1) 
nach Windenergieerlass 
09.05.2012 

Kriterien Konzept Stufe 4 – Erarbeitung von Steckbriefen 
 (s. Abb. 1) 

Begründung 

Tabuflächen: 
aufgrund rechtlicher Rest-
riktionen nicht zur Verfü-
gung stehende Flächen 

Prüf- und Restriktionsflächen: 
Einzelfallbetrachtung aufgrund 
rechtlicher Restriktionen und 
fachlicher Empfehlungen 

Vorschlag zu kommu-
nalen Abwägungskri-
terien  
(diese Kriterien wer-
den erst bei der kon-
kreten Abgrenzung 
der Konzentrationszo-
nen festgelegt und 
angewendet) 

Fläche Abstand Fläche Vorsorgeabstand 

 

Kulturlandschaften 
(z.B. hoher Anteil an 
Streuobstwiesen 
oder anderen kultur-
raumtypischen Land-
schaftselementen 
etc.) 

- - - - 

Schutzgut Landschaft: 

Freihalten besonders 
bedeutsamer Kultur-
landschaften von WEA 

Kulturlandschaften dokumentieren historische Wirtschaftsweisen und verfügen 
i. d. R. über einen hohen Erholungswert. WEA als weithin sichtbare technische 
Elemente in der Landschaft würden den Charakter historischer Kulturlandschaf-
ten stören. 

Bei der Standortsuche für Windenergieanlagen sollten die Belange, die für eine 
Windenergienutzung sprechen, mit dem Erhalt des Charakters der Kulturland-
schaften (neben anderen Belangen) abgewogen werden. 

(WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap. 4.2.6) 

(10) Denkmalschutz 

Kulturdenkmale von 
besonderer Bedeu-
tung  

x - - 

Umgebungsschutz zu 
Kultur- und sonstige 
Sachgütern (Umge-
bungsschutz): Berück-
sichtigung von Blickbe-
zügen auf bedeutsame 
Baudenkmale (Sichtbar-
keitsanalysen und Ein-
schätzung der Denkmal-
schutzbehörde) 

 

Schutzgut Kultur- und 
sonstige Sachgüter: 
Berücksichtigung von 
weiteren Blickbezügen 
auf bedeutsame Bau-
denkmäler wie Burgen, 
Schlösser, etc. (Sicht-
barkeits-analyse)  

Gemäß §8 Denkmalschutzgesetz dürfen Kulturdenkmäler nur mit Genehmi-
gung der Denkmalschutzbehörde zerstört, beseitigt oder beeinträchtigt werden. 
Im Einzelfall kann auch ein bestimmter Abstand zwischen WEA und Kultur-
denkmal anzuraten sein. 

Bauliche Anlagen in der Umgebung eines eingetragenen Kulturdenkmals, so-
weit sie für dessen Erscheinungsbild von erheblicher Bedeutung ist, dürfen nur 
mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörde errichtet, verändert oder besei-
tigt werden. Andere Vorhaben bedürfen dieser Genehmigung, wenn sich die 
bisherige Grundstücksnutzung ändern würde. Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn das Vorhaben das Erscheinungsbild des Denkmals nur unerheblich oder 
nur vorübergehend beeinträchtigen würde oder wenn überwiegende Gründe 
des Gemeinwohls unausweichlich Berücksichtigung verlangen. 

(§§ 8,12,und 15 DSchG BW; WE-Erlass BW vom 09.05.12, Kap. 4.5 und 
Archäologische 
Denkmale; Gra-

- - x - - 
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Kriterium 

Kriterien Konzept Stufe 2 
(s. Abb. 1) 
nach Windenergieerlass 
09.05.2012 

Kriterien Konzept Stufe 4 – Erarbeitung von Steckbriefen 
 (s. Abb. 1) 

Begründung 

Tabuflächen: 
aufgrund rechtlicher Rest-
riktionen nicht zur Verfü-
gung stehende Flächen 

Prüf- und Restriktionsflächen: 
Einzelfallbetrachtung aufgrund 
rechtlicher Restriktionen und 
fachlicher Empfehlungen 

Vorschlag zu kommu-
nalen Abwägungskri-
terien  
(diese Kriterien wer-
den erst bei der kon-
kreten Abgrenzung 
der Konzentrationszo-
nen festgelegt und 
angewendet) 

Fläche Abstand Fläche Vorsorgeabstand 

bungsschutz-gebiete 5.6.4.5) 
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ANHANG 2: KRITERIEN ZUR EINSTUFUNG DER EIGNUNG DER POTENTIELL MÖGLICHEN WINDNUTZUNGSGEBIETE 

Tab. 11 Kriterien zur Einstufung der Eignung der potentiell möglichen Windnutzungsgebiete 
 

Regionalplan  
 

Flächengröße 
 

Windhöffigkeit (W) Vorbelastungen (V) Erholungsfunktion (E) evtl. rechtliche Restriktio-
nen; mögliche Umsetz-
barkeit  (R) 

Gesamteinschätzung des poten-
tiell möglichen Windnutzungsbe-
reichs 

keine Aussagen bzw. 
geplantes Vorrang-
gebiet Windenergie  

>15 ha 

Möglichkeit der 
Bündelung von 
mind. 3 WEA 

sehr gute Nutzbar-
keit: 

>6,5 m/s 

gleichartige Vorbelas-
tungen (Hochspan-
nungsleitungen 
220KV, WEA), Ver-
lärmung durch BAB 

geringe Erholungs-
funktion  

keine rechtlichen Restrik-
tionen erkennbar; Aus-
bau der Windenergienut-
zung kommunal ge-
wünscht 

gute Voraussetzungen für eine 
mögliche FNP-Ausweisung 
Konzentrationszone; nähere 
Betrachtung als Suchraum in 
Steckbrief 

Schutzbedürftiger 
Bereich für Erholung 

 

Regionaler Grünzug 

 

>1-15ha 

1-3 WEA möglich 

gute Nutzbarkeit: 

5,75 - 6,5 m/s 

Vorbelastungen (Vor-
prägung durch Ge-
werbegebiet; Bun-
desstraße) 

mittlere Erholungs-
funktion 

keine rechtlichen Restrik-
tionen erkennbar; Aus-
weisung als Konzentrati-
onszone denkbar 

mittlere Voraussetzungen für 
eine mögliche FNP-Ausweisung 
Konzentrationszone; nähere 
Betrachtung als Suchraum in 
Steckbrief 

 

Schutzbedürftiger 
Bereich für Natur und 
Landschaft 

 

Grünzäsur 

 

0,1- 1 ha 

1 WEA möglich 

bedingte Nutzbar-
keit: 
5,25 -5,75 m/s 

keine Vorbelastungen
(keine Vorprägung 
durch technische 
Elemente, keine 
Lärmbelastungen) 

sehr hohe bis hohe 
Eignung für Naturer-
lebnis und Erholung 
(LP 2010); Bereiche 
mit hoher Erholungs-
funktion –
Erholungswald; Be-
reiche der Feieraben-
derholung insb. in 
Nähe von Verdich-
tungsräumen  

evtl. rechtliche Restriktio-
nen (FFH-VP, arten-
schutzrechtl. Prüfung 
notwendig); Umsetzung 
fraglich 

ungünstige Voraussetzungen für 
eine mögliche FNP-Ausweisung 
als Konzentrationszone;  

zunächst keine weitere Betrach-
tung in Steckbrief 

 < 0,1 ha bzw. wenn 
eine Mindestgröße 
von 30x30m nicht 
gegeben ist 

< 5,25 m/sec   wegen vervollständigten 
Erkenntnissen Tabube-
reich (z.B. LSG, Verträg-
lichkeit –Natura 2000 / 
Artenschutz nicht gege-
ben) 

ungeeignete  
Standorte 
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ANHANG 3: METHODIK DER UMWELTPRÜFUNG ZUM TEILFLÄCHENNUTZUNGS-
PLAN WINDENERGIE  

Rechtliche Restriktionen für planerische Festlegungen zur Siedlungs- und Infrastrukturent-
wicklung wurden anhand der Tabukriterien bereits im Sinne der planungsintegrierten Ver-
meidungsstrategie bei der Vorauswahl potentieller Windnutzungsgebiete berücksichtigt 
(Ausschlussbereiche). Diese sind in der Umweltprüfung nicht mehr Gegenstand der Beurtei-
lung. 

Um aber Umweltauswirkungen berücksichtigen zu können, die über Tabukriterien hinausge-
hen, werden Vorsorgeabstände festgelegt. Diese Vorsorgeabstände entsprechen den Prüf- 
und Restriktionsflächen. 

Auch können die tatsächlichen Umweltauswirkungen im Einzelfall über die Vorsorgeabstän-
de hinausreichen oder geringere Reichweiten aufweisen. Dies liegt einerseits daran, dass 
die zukünftige Nutzung zum Zeitpunkt der Ausweisung i. d. R. noch nicht im Detail bekannt 
ist. Hinzu kommt das weitgehende Fehlen rechtlicher Vorgaben bezüglich der Vorsorgeab-
stände, so dass diese z. T. auf Grundlage von Erfahrungs-, Schätz- und Durchschnittswerten 
bestimmt werden. 

Ziel der Umweltprüfung ist es insbesondere die geplanten Festlegungen hinsichtlich mögli-
cher erheblicher Umweltauswirkungen zu untersuchen. Um die Bewertungsmethodik nach-
vollziehbar zu gestalten, werden Erheblichkeitsschwellen definiert. Neben qualitativen Erheb-
lichkeitsschwellen bietet es sich in bestimmten Fällen an, quantitative Erheblichkeitsschwel-
len festzulegen. Auch diese basieren i. d. R. auf Erfahrungs- und Schätzwerten. Sofern nicht 
anders angegeben, beziehen sich die Prozentangaben der Erheblichkeitsschwellen auf die 
Suchräume für Konzentrationszonen. 

Die nachfolgende Tabelle dient als Grundlage zur Einstufung der Umweltverträglichkeit im 
Rahmen der Umweltprüfung zum FNP. Die Einstufung erfolgt nach dem derzeitigen Kennt-
nisstand. Die Auswirkungen auf die Umwelt werden dabei schutzgutbezogen anhand einer 
4-stufigen Skala bewertet: 

 

-- erhebliche negative Umweltauswirkung 

- negative Umweltauswirkungen 
0 Geringe negative Umweltauswirkung nach derzeitigen Kenntnisstand  
+ positive Umweltauswirkung 
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Tab. 12 Methodik zur schutzgutbezogenen Einstufung der Umweltverträglichkeit der potentiellen Konzentrationszonen Windenergie 

Kriterien zur Einstufung der 
Umweltverträglichkeit  

Prüffläche Erheblich-
keitsschwelle 

Art der Beeinträchtigung Anmerkung

Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des Menschen
erweiterte Abstände zu Kurgebie-
ten, Krankenhäusern, Pflegean-
stalten (K) 

1500 m Vor-
sorgeabstand 

< 30% 0 akustische Beeinträchtigung von Be-
reichen, die für die Wohnnutzung von 
Bedeutung sind 

Der nach TA-Lärm einzuhaltende Abstand zu Siedlungen 
wird durch einen Vorsorgeabstand erweitert. Dieser Vor-
sorgeabstand dient zum einen einer höheren Umweltver-
träglichkeit (Naherholung, Landschaftsbild), zum anderen 
der Ermöglichung zukünftiger Planungen 

30-70 % - 
> 70% -- 

erweiterte Abstände zu allgemei-
nen Wohngebieten (W) 

1000 m Vor-
sorgeabstand 

< 30% 0 

30-70 % - 

> 70% -- 

erweiterte Abstände zu Misch-, 
Dorf- und Kerngebieten (M) 

750 m Vorsor-
geabstand 

< 30% 0 

30-70 % - 

> 70% -- 

erweiterte Abstände zu wohnge-
nutzten Einzelhäusern im Außen-
bereich 

750 m Vorsor-
geabstand 

< 30% 0 

30-70 % - 

> 70% -- 

erweiterte Abstände zu Gewerbe-
gebieten 

500 m Vorsor-
geabstand 

< 30% 0 
30-70 % - 
> 70% -- 

Erholungswald mit Rechtsverord-
nung 

Fläche inkl. 
1000 m Vor-
sorgeabstand 

<50% 0 akustische Beeinträchtigung von Be-
reichen, die für die Erholungsnutzung 
von besonderer Bedeutung sind 

Die durch Rechtsverordnung als Erholungswald festgeleg-
ten Bereiche sind mit einem Vorsorgeabstand von 1000 m 
zu ergänzen. Dieser Vorsorgeabstand ergibt sich aus der 
TA-Lärm (Abstand zur Erreichung von 40 dB(A) bei drei 
WEA). 

>50% - 

Bereiche mit besonderer Erho-
lungsfunktion:  
sonstiger Erholungswald Stufe I 

Fläche inkl. 
300 m Vorsor-
geabstand 

< 30% 0 visuelle und akustische Beeinträchti-
gung von Bereichen, die die durch 
Erholungssuchende stark frequentiert 
werden 

In der direkten Umgebung von Bereichen mit hoher Fre-
quentierung von Erholungssuchenden ist ebenfalls von 
einer hohen Erholungsfunktion auszugehen. Deshalb ist 
es zweckmäßig einen Vorsorgeabstand von 300 m (Ab-
stand zur Erreichung von 50 dB (A) bei drei WEA) einzu-
halten. 

30-70 % - 

> 70% -- 

Bereiche mit besonderer Erho-
lungsfunktion:  
sonstiger Erholungswald Stufe II 

Fläche inkl. 
300 m Vorsor-
geabstand 

<50 % 0 

>50 % - 
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störungsempfindliche Grün- und 
Erholungsflächen (Sondergebiet 
Gartenhausgebiet, Friedhof, etc.) 

500 m Vorsor-
geabstand 

<50% 0 visuelle und akustische Beeinträchti-
gung 

Störungsempfindliche Grünflächen haben tagsüber ein 
besonderes Ruhebedürfnis. Aufgrund dieser Bedeutung 
für den Menschen ist ein Vorsorgeabstand von 500 m zur 
Verhinderung von Beeinträchtigungen durch Lärm und 
Schattenwurf vorzusehen. (Abstand zur Erreichung von 45 
dB(A) bei drei WEA). 

>50% - 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Archäologische Denkmale, Gra-
bungsschutzgebiete, kulturge-
schichtliche Bodenzeugnisse; 
Bodendenkmale (DSchG)  

Fläche <50% 
0 

Zerstörung / Beschädigung archäolo-
gischer Kulturdenkmäler 

- 

>50% 
- 

Bereiche mit besonderen Blickbe-
ziehungen zu Kulturdenkmalen 
mit besonderer Bedeutung (Um-
gebungsschutz § 15 (3) DSchG) 

Vorsorgeab-
stand ist im 
Einzelfall 
festzulegen 

Abstand zum 
KD > 5 km 

0 Störung besonderer Sichtachsen und 
Blickbezüge durch technische Ele-
mente; Überprägung des unmittelba-
ren Umfeldes des Kulturdenkmals 
bzw. des sonstigen markanten Sach-
gutes 

Der Abstand zu lanschaftsprägenden Kultur- und sonsti-
gen Sachgütern ist im Einzelfall durch Sichtbarkeitsanaly-
sen festzulegen. Hierzu sind besondere Sichtachsen (so-
genannte Postkartenansichten) festzulegen. 

Abstand zum 
KD 2,5 – 5 km 

- 

Abstand zum 
KD < 2,5 km 

-- 

Bereiche mit besonderen Blickbe-
ziehungen zu sonstigen beson-
ders markanten Sachgütern 

Vorsorgeab-
stand ist im 
Einzelfall 
festzulegen 

Abstand > 5 km 0 

Abstand 2,5 – 5 
km 

- 

Abstand < 2,5 
km 

-- 

Schutzgut Landschaft

besondere Kulturlandschaften 
(hoher Anteil an Streuobstwiesen 
oder anderen kulturraumtypischen 
Landschaftselementen etc.) 

Fläche der 
historischen 
Kulturland-
schaft  

Einschätzung 
anhand Flä-

chenanteil, von 
wo Windener-

gieanlagen 
sichtbar 

0 Vereinheitlichung der Landschaft 
durch Einbringen technischer Ele-
mente; 
Verlust der spezifischen und Identität 
schaffenden landschaftlichen Beson-
derheit; 
Überprägung der charakteristischen 
historischen Landschaft  

Kulturlandschaften, die durch spezifische Nutzungen ge-
prägt sind, sind in ihrem Charakter zu erhalten (§1 (4) 1 
BNatSchG). Zur Verminderung der Umweltauswirkungen 
sind diese Bereiche von WEA freizuhalten - 

-- 

Landschaften von herausragender 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit 

Fläche < 30% 0 Vereinheitlichung der Landschaft 
durch Einbringen technischer Ele-
mente; 
Verlust der spezifischen und Identität 
schaffenden landschaftlichen Beson-
derheit; 
Überprägung besonderer geomorpho-
logischer Erscheinungen der Land-
schaft 

Hinsichtlich des Aspekts Schönheit dient im Bereich der 
Regionen Mittlerer Oberrhein und Nordschwarzwald die 
Landschaftsbildbewertung der Universität Stuttgart als 
Grundlage. 
Ergänzend werden Sichtbarkeitsanalysen und Ortsbege-
hungen durchgeführt. 

30-70 % - 

> 70% -- 
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Regionaler Grünzug Fläche <50 % 0 Beeinträchtigung der Funktion als 
ökologische Ausgleichsflächen  

Bei Inanspruchnahme der Regionalen Grünzüge für be-
sondere Vorhaben (…) „ ist dem Schutz ökologisch sen-
sibler Bereiche eine besondere Bedeutung beizumessen“. 
(Kap. 3.2.2 G(2) Regionalplan MO). Das Freihalten von 
Grünzäsuren trägt zur Sicherung der natürlichen Lebens-
grundlagen bei. Eine möglichst weitgehende Reduzierung 
der Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild 
ist anzustreben (Kap. 3.2.3 Regionalplan MO). 

>50 % - 

Schutzbedürftiger Bereich für 
Natur und Landschaft/ Grünzäsur 

Fläche <50 % 0 Beeinträchtigung des Ausweisungs-
zweckes (Flächeneingrenzung not-
wendig) 

In Schutzbedürftigen Bereichen für Natur und Landschaft 
sollen nur solche Nutzungen zugelassen werden, die die 
ökologischen Qualitäten nicht beeinträchtigen oder zu 
ihrer Sicherung beitragen. (…) Art und Nutzung sollen so 
festgelegt werden, dass die charakteristischen natürlichen 
Qualitäten die Bereiche nicht beeinträchtigen. (Kap. 
3.3.1.2 Regionalplan MO) 

>50 % - 

Landschaftsschutzgebiet Fläche <50 % - Beeinträchtigung des Schutzzwecks WEA greifen i. d. R. in den Schutzzweck der Landschafts-
schutzgebiete ein. Die Ausweisung zum Landschafts-
schutzgebiet gibt Hinweise auf die besondere Schönheit 
und damit auch auf die Empfindlichkeit des Gebietes. Um 
erhebliche Umweltauswirkungen zu vermeiden, ist eine 
Inanspruchnahme von Flächen innerhalb der LSG mög-
lichst zu vermeiden. 

>50 % -- 

Naturpark Schwarzwald Mitte / 
Nord 

Fläche <50 % 0 Beeinträchtigung des Schutzzwecks Zweck des Naturparks ist das Gebiet als vorbildliche Erho-
lungslandschaft zu entwickeln, zu pflegen und zu fördern 
(Verordnung RP Karlsruhe). Bei der Ausweisung von 
Konzentrationszonen ist von erheblichen Umweltauswir-
kungen auszugehen. >50 % - 

Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 
Naturschutzgebiete 200 m Vorsor-

geabstand 
- - Störung, Kollision und Meide verhal-

ten von Arten; Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes 

Je nach Schutzzweck und dem Vorhandensein windener-
gieempfindlicher Arten ist der Abstand zum Schutz dieser 
Arten im Einzelfall unter Beteiligung der zuständigen 
Fachbehörde festzulegen. Gleichzeitig gibt die Auswei-
sung eines NSG Hinweis auf besondere, landschaftliche 
Gegebenheiten. Zum Schutz dieser Landschaftsbestand-
teile und zur Vermeidung negativer Umweltauswirkungen 
ist ein Abstand von 200 m als zweckmäßig anzusehen. 

flächenhafte Naturdenkmale 200 m Vorsor-
geabstand 

- - Beeinträchtigung des Schutzzwecks; 
Störung, Kollision und Meideverhalten 
windenergieempfindlicher Arten 

Flächenhafte Naturdenkmale dienen in besonderem Maße 
dem Schutz von Natur und Landschaft in ihrer Gesamtheit 
oder in einzelnen Teilen. Zum Schutz dieser Landschafts-
bestandteile und zur Vermeidung negativer Umweltaus-
wirkungen ist ein Abstand von 200m als zweckmäßig 
anzusehen. 

gesetzlich geschützte Biotope Abstand ist im <30 % 0 Verlust von ökologisch hochwertigen Ein Vorsorgeabstand ist ggf. im Einzelfall festzulegen. 
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Einzelfall 
festzulegen 

30-70 % - Lebensräumen durch Flächeninan-
spruchnahme >70 % -- 

Bannwald 200 m Vorsor-
geabstand 

- - Beeinträchtigung des Schutzzwecks; 
Störung, Kollision und Meideverhalten 
windenergieempfindlicher Arten 

Bann- und Schonwälder dienen in erster Linie der Entwick-
lung von Natur und Landschaft. Sie sind laut Windener-
gieerlass als Tabubereiche anzusehen. Um diesen Flä-
chen mit ihren vielfältigen Funktionen ausreichend Raum 
zu geben, wird ein Abstand von 200 m auf regionaler 
Ebene empfohlen (ebda). Dieser Abstand wird auch auf 
kommunaler Ebene als zweckmäßig angesehen, um er-
hebliche Umweltauswirkungen zu vermeiden. 

Schonwald 200 m Vorsor-
geabstand 

- - Beeinträchtigung des Schutzzwecks; 
Störung, Kollision und Meideverhalten 
windenergieempfindlicher Arten 

Europäische Vogelschutzgebiete 
mit windenergieempfindlichen 
Vogelarten 

Fläche  - -- Beeinträchtigung des Schutzzwecks; 
Störung, Kollision und Meideverhalten 
windenergieempfindlicher Arten 

Auf den Flächen ist nur dann eine Ausweisung von Kon-
zentrationszonen möglich, sofern eine Beeinträchtigung 
des Schutzzweckes durch eine Vorprüfung oder eine 
Verträglichkeitsprüfung nach §7 Abs. 6 ROG ausge-
schlossen werden kann. Sofern dieser Nachweis nicht 
vorliegt, ist von einer hohen Empfindlichkeit auszugehen. 
Je nach Artenvorkommen kann eine Beeinträchtigung 
windenergieempfindlicher Arten auch außerhalb des 
Schutzgebietes erfolgen. Deshalb ist es zweckmäßig 
einen Vorsorgeabstand vorzusehen. In Anlehnung an den 
Windenergieerlass (Kap. 4.2.2) wird ein Vorsorgeabstand 
von 700 m vorgesehen. Eine genaue Festlegung des 
Vorsorgeabstandes ist im Einzelfall mit der zuständigen 
Fachbehörde zu bestimmen. 

700 m Vorsor-
geabstand 

- -

RAMSAR-Gebiet 700 m Vorsor-
geabstand 

- - Beeinträchtigung des Schutzzwecks; 
Störung, Kollision und Meideverhalten 
windenergieempfindlicher Arten 

Je nach Artenvorkommen kann eine Beeinträchtigung 
windenergieempfindlicher Arten auch außerhalb des 
Schutzgebietes erfolgen. Deshalb ist es zweckmäßig 
einen Vorsorgeabstand vorzusehen. In Anlehnung an den 
Windenergieerlass (Kap. 4.2.2) wird ein Vorsorgeabstand 
von 700 m vorgesehen. Eine genaue Festlegung des 
Vorsorgeabstandes ist im Einzelfall mit der zuständigen 
Fachbehörde zu bestimmen. 

FFH-Gebiete mit Fledermausarten Fläche - -- Beeinträchtigung des Schutzzwecks; 
Störung, Kollision und Meideverhalten 
von Fledermausarten; Verlust von 
Lebensräumen insb. an Waldstandor-
ten 

Mit dem Verlust von Lebensraum und der Zerstörung von 
Lebensstätten innerhalb FFH-Gebiete gehen erhebliche 
negative Umweltauswirkungen einher. Gleichzeitig kann 
durch WEA der Aktionsradius von Fledermausvorkommen 
beeinträchtigt werden. Mit der Ausweisung von Konzentra-
tionszonen innerhalb der FFH-Gebiete mit Fledermaus-
vorkommen (Mausohr, Bechsteinfledermaus) ist mit er-
heblichen negativen Umweltauswirkungen zu rechnen. Zur 
Vermeidung negativer Umweltauswirkungen in Randbe-
reichen von FFH-Gebieten wird ein Abstand von 1000 m 
empfohlen (vgl. Brinkmann et. al.). 

1000 m Vor-
sorgeabstand 

- - 
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Sonstige Natura 2000-Gebiete Fläche - - Beeinträchtigung des Schutzzwecks Die Ausweisung von Natura 2000-Gebieten gibt u. a. 
Hinweise auf eine hohe Bedeutung dieser Bereiche für 
das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt. 
Deshalb ist mit der Inanspruchnahme von Flächen inner-
halb dieser Bereiche von negativen Umweltauswirkungen 
auszugehen. Eine FFH-VP klärt die Beeinträchtigung und 
die Zulässigkeit des Vorhabens im Einzelfall. 

Biotopverbund Offenland BW / 
Generalwildwegeplan 

Kernflächen / 
Korridore 

<50% 0 Inanspruchnahme von Verbundflä-
chen des landesweiten Biotopver-
bunds; Beeinträchtigung wandernder 
Großsäuger durch Habitatverlust 
(Zerstörung der Fortpflanzungsstätten 
durch Anlagenbau und Zuwegung) 

Negative Auswirkungen sind auf der Genehmigungsebene 
genauer zu prüfen. 

>50% + Lage 
in Verbundach-

se 

- 

Schutzgut Boden 
Böden mit einer besonderen Be-
deutung als Standort für die natür-
liche Vegetation  

Fläche: 
hohe bis sehr 
hohe Bedeu-
tung 

<50 % 0 Verlust bzw. Beeinträchtigung selte-
ner und ökologisch hochwertiger Bö-
den wie z. B. Moore 

Grundsätzlich kann im Zusammenhang mit Windenergie-
anlagen von einer relativ geringen, dauerhaften Bodenin-
anspruchnahme ausgegangen werden. Werden jedoch 
besonders seltene/ökologisch hochwertige oder hochpro-
duktive Standorte in Anspruch genommen bzw. beein-
trächtigt, ist dies als negative Umweltauswirkung einzustu-
fen. 

>50 % - 

Böden mit einer besonderen Be-
deutung für die natürliche Boden-
fruchtbarkeit  

Fläche: 
hohe bis sehr 
hohe Bedeu-
tung 

<50 % 0 Verlust bzw. Beeinträchtigung hoch-
produktiver Böden  

>50 % - 

Bodenschutzwald Fläche <30 % 0 Verringerung des Erosionsschutzes  
 
 
 

- 

>30 % - 

Schutzgut Wasser
Sonstiger Wasserschutzwald Fläche <50 % 0 Verringerung der Schutzwirkung ge-

genüber Schadstoffeintrag und 
Hochwasserschäden 

- 

>50 % - 

oberirdische Gewässe (inkl. Ge-
wässer 1. Ordnung und stehende 
Gewässer >1 ha) 

10 m Mindest-
abstand 

<50 % - Verlust/Beeinträchtigung geschützter 
Biotope bzw. Störung sensibler Arten  

Als Mindestabstand sind 10 m Gewässerrandstreifen 
einzuhalten sofern die Wasserbehörde durch Rechtsver-
ordnung keine breiteren Gewässerrandstreifen festgelegt 
hat. Der erweiterte Abstand von 50 m gilt der Vorsorge 
nach § 61 BNatSchG. 

>50 % -- 

50 m Vorsor-
geabstand 

<50 % 0 

>50 % - 

Wasser- bzw. Heilquellenschutz-
gebiet Zone II 

Fläche - -- Verringerung der Schutzwirkung ge-
genüber Schadstoffeintrag 

Es bedarf der Befreiung durch die Genehmigungsbehörde 
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Wasser- bzw. Heilquellenschutz-
gebiet Zone III 

Fläche <50% 0 Beeinträchtigung des Schutzzweckes Bei der Festlegung von Standorten für die Windenergie-
nutzung sollten – vorbehaltlich der Abwägung mit anderen 
Belangen, insbesondere der Windhöffigkeit – Gebiete 
außerhalb der Schutzzone III gegenüber anderen Standor-
ten vorgezogen werden (Windenergieerlass BW v. 
09.05.2012, Kap. 4.4) 

Fläche >50% - 

wasserrechtlich festgesetztes 
Überschwemmungsgebiet 

Fläche - - Verringerung des Retentionsvermö-
gens 

Die Errichtung von baulichen Anlagen in Überschwem-
mungsgebieten bedarf der wasserrechtlichen Genehmi-
gung. 

Schutzgut Klima und Luft
Klimaschutzwald  Fläche  <50 % 0 Beeinträchtigung des großräumigen 

Luftaustausches (und der Ausgleichs-
funktion)  

- 

>50 % - 

Immissionsschutzwald Fläche <50 % 0 Beeinträchtigung der Immissions-
schutzfunktion 

Im Einzelfall ist zu prüfen, ob Ausbau der Windenergienut-
zung zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Immissi-
onsschutzfunktion führen kann (v.a. Breite des Schutzwal-
des) 
 >50 % - 
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ANHANG 4: AUSWERTUNG DER LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIETE 

Tab. 13 Landschaftsschutzgebiete mit potentiellen Windnutzungsgebieten im ORTENAUKREIS 

Betroffenes LSG/ 

Zuständiges LRA 

Wesentlicher Schutzzweck Nr. potentiellen Windnut-
zungsgebiete  

„Oberes Achertal“ (3.17.017)/ 
Landratsamt Ortenaukreis 

(§ 3) Im Schutzgebiet sind Änderungen verboten, welche die Landschaft verunstalten, die Natur schädigen 
oder den Naturgenuss beeinträchtigen.  
(Stand Februar 1975) 

4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 
23, 24, 28, 31, 32 

	

Tab. 14 Landschaftsschutzgebiete mit potentiellen Windnutzungsgebieten im LANDKREIS RASTATT 

Betroffenes LSG/ 

Zuständiges LRA 

Wesentlicher Schutzzweck Nr. potentiellen Windnutzungsgebie-
te  

„Blindsee bei Hunds-
bach“ (2.16.020)/ 
Landratsamt Rastatt 

(§ 3) Schutzzweck ist die Erhaltung eines Moores mit ausgeprägtem Bult-Schlenken-Komplex und Moorrandzonierung 
als Standort seltener und gefährdeter Pflanzenarten, als Lebensraum für die eng an Moorflächen gebundene Tierwelt 
und als Forschungsstätte für die nacheiszeitliche Vegetationsentwicklung sowie die Erhaltung der engeren Zu- und 
Abflusszone mit seinem für die Entwicklung des Moores wichtigen ungestörten Wasserregime. 
(§ 6) Das Landschaftsschutzgebiet dient der Vermeidung nachteiliger Einflüsse auf das Naturschutzgebiet durch stö-
rende oder den Naturhaushalt beeinträchtigende Veränderungen der Umgebung. Es dient darüber hinaus der Erhal-
tung des glazial geprägten Formenschatzes. 
(Stand Oktober 1985) 

44 

„Schurmsee“ 
(2.16.021)/ 
Landratsamt Rastatt 

(§ 3) Schutzzweck ist die Erhaltung des erd- und landschaftsgeschichtlich bedeutsamen Karsees mit seinen Verlan-
dungszonen als Standort von Schwingrasen Pflanzengesellschaften mit ihren stark gefährdeten nordisch-alpinen 
Pflanzen und Pflanzengemeinschaften und mit den darauf angewiesenen Tierarten.  
(§ 6) Das Landschaftsschutzgebiet dient der Vermeidung nachteiliger Einflüsse auf das Naturschutzgebiet durch stö-
rende oder den Naturhaushalt beeinträchtigende Veränderungen der Umgebung. Es dient darüber hinaus der Erhal-
tung des glazial geprägten Formenschatzes. 
(Stand Oktober 1985) 

44 
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Betroffenes LSG/ 

Zuständiges LRA 

Wesentlicher Schutzzweck Nr. potentiellen Windnutzungsgebie-
te  

„Bühlertal“ (2.16.035)/ 
Landratsamt Rastatt 

(§ 3) Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes ist: 
l. die durch ihr Relief und ihr typisches Nutzungsmosaik aus Weinbau, Grünlandwirtschaft, Obstbau, kleinflächigem 
Getreide- und Hackfruchtanbau, Beerenobstbau, Gartenbau, Forstwirtschaft und der landschaftsgebundenen Streu-
siedlungsweise abwechslungsreich gegliederte Kulturlandschaft am Westabfall des Schwarzwaldes in ihrer 
Harmonie zu erhalten,  
2. eine weitere Zersiedelung der Landschaft zu verhindern; neu entstehende Siedlungsteile an das bestehende 
Siedlungs- und Landschaftsbild anzupassen und die vorhandene Zinkenstruktur an den Ortsrändern zu erhalten, 
3. die Klima-, Boden-, und Erosionsschutzfunktion zu sichern, durch die Offenhaltung von Tälern und Klingen als 
Luftaustauschbahnen, durch die Verhinderung der Beseitigung von Grünflächen und Grünbeständen und großflächiger 
Versiegelung der Bodenoberfläche usw. einer negativen Beeinflussung des Kleinklimas vorzubeugen,  
4. die Lebensstätten für die freilebende Tier- und Pflanzenwelt durch die Pflege der Kulturlandschaft, durch die 
Erhaltung von Trockenmauern und Terrassen und von Streuobstbeständen zu erhalten und zu fördern und die für die 
Landschaft des Bühlertales typische Vielfalt von Kleinbiotopen, wie z.B. Quellen und Quellmulden, Feuchtwiesen,  
Waldränder, Kastanienhaine, Obstanlagen, unverbaute Bachläufe u.a., zu sichern,  
5. die Lebensräume für Tiere und Pflanzen durch Pflege und nachhaltige Nutzung sowie durch den Schutz vor Bebau-
ung und Zerschneidung zu erhalten und zu verbessern, 
6. die Vernetzung der freien Landschaftsteile zu erhalten oder wieder herzustellen als Lebensraum für Pflanzen und 
Tiere sowie als Raum für die Nah- und Ferienerholung der Bevölkerung, 
7. den Erholungswert der Landschaft durch Schutz und Pflege des Landschaftsbildes, und durch die Erhaltung des 
Abwechslungsreichtums der Landschaft und des durch Wege gut erschlossenen Waldanteils, mit seinen zahlreichen 
Aussichtsmöglichkeiten und seinen Biotopkomplexen in ihrer räumlichen Struktur und spezifischen Ausbildung zu be-
wahren und zu verbessern und die Erlebbarkeit typischer Landschaftselemente wie Felsbildungen, Einzelbäume, Tal-
auen, Bachläufe mit Ufergehölzen u.a., zu ermöglichen, 
8. den öffentlichen Zugang zu Aussichtspunkten und Aussichtsstrecken zu gewährleisten, eine Verbauung dieser 
Aussichtspunkte und Aussichtsstrecken zu vermeiden und die Aussicht selbst von den Naturgenuss schädigenden 
Anlagen und Einrichtungen freizuhalten. 
(Stand Oktober 2002) 

37, 38, 39, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 60 

„Waldhägenich (3 
Teilgebiete)“ 
(2.16.024)/ 
Landratsamt Rastatt 

(§ 3) Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes ist 
1. die Sicherung des ökologisch notwendigen Ergänzungsraumes der umschlossenen Naturschutzgebiete für deren 
charakteristische Lebensgemeinschaften, 
2. die Schaffung einer Pufferzone für die umschlossenen Naturschutzgebiete,  
3. die Erhaltung der landschaftlichen Eigenart und Vielfalt des Naturraumes in Mittelbaden, 
4. die Erhaltung der charakteristischen Landschaftsstrukturen des Raumes wie Heckenzüge, Waldränder, Einzelbäu-
me, Baumgruppen und Baumreihen, Röhricht- und Hochstaudensäume entlang von Gräben und Kanälen, 
5. die Erhaltung der für die Landwirtschaft gut nutzbaren Böden und der natürlichen Bodenfruchtbarkeit.  
(Stand Dezember 1989) 

156 

„Mittleres Murgtal“ 
(2.16.005)/ 
Landratsamt Rastatt 

(§ 2) Es ist verboten, innerhalb der in der Landschaftsschutzkarte durch besonders rote Umrahmung kenntlich ge-
machten Landschaftsteile Veränderungen vorzunehmen, die geeignet sind, die Natur zu schädigen, den Naturgenuss 
zu beeinträchtigen oder das Landschaftsbild zu verunstalten… 
(Stand Juli 1940) 

68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 107, 108 
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Betroffenes LSG/ 

Zuständiges LRA 

Wesentlicher Schutzzweck Nr. potentiellen Windnutzungsgebie-
te  

„Gemeindewald 
Loffenau“ (2.16.010)/ 
Landratsamt Rastatt 

(§ 2) Es ist verboten, innerhalb dieser Landschaftsteile bzw. -bestandteile Veränderungen vorzunehmen, die geeignet 
sind, die Natur zu schädigen, den Naturgenuss zu beeinträchtigen oder das Landschaftsbild zu verunstalten. Unter das 
Verbot fällt die Anlage von Bauwerken aller Art sowie die Aufstellung von Verkaufsbuden aller Art, die Anlage von Zelt-, 
Lager-, Müll- und Schuttabladeplätzen, sowie das Anbringen von 
Inschriften und Reklameschildern aller Art außerhalb der geschlossenen Wohngebiete. 
Unberührt bleibt die wirtschaftliche Nutzung, sofern sie dem Zweck dieser Verordnung nicht widerspricht. 
(Stand September 1953) 

73, 108, 109 

„Untere Murg“ 
(2.16.033)/ 
Landratsamt Rastatt 

(§ 3) Schutzzweck ist die Erhaltung einer Landschaft, deren Vielfalt und Schönheit für die Vorbergzone des 
Nordschwarzwaldes typisch ist, insbesondere 
1. die Erhaltung und Förderung der Vielfalt der im Gebiet vorkommenden Waldgesellschaften; 
2. die Erhaltung von Feuchtgebieten und Feuchtwiesen; 
3. die Erhaltung von ausgedehnten Streuobstwiesen; 
4. die Erhaltung der Bachläufe in ihrem naturnahen Zustand für ihre zahllosen Aufgaben im Naturhaushalt und 
5. die Erhaltung der strukturellen Vielfalt der Gebiete als Grundlage für die reiche Tier- und Pflanzenwelt und für die 
Erholung und Naturbeobachtung durch die Allgemeinheit. (Stand März 1996) 

92, 104, 132, 133, 147 

„Um den Eichelberg 
und Mahlberg“ 
(2.16.013)/ 
Landratsamt Rastatt 

(§ 2) Im geschützten Gebiet ist es verboten, Veränderungen vorzunehmen, die die Landschaft verunstalten oder die 
Natur schädigen oder den Naturgenuss beeinträchtigen.  
(Stand Januar 1971) 

123, 130, 131 

„Albtalplatten und 
Herrenalber Berge“ 
(2.16.029)/ 
Regierungspräsidium 
Karlsruhe 

(§ 3) Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes ist 
die Erhaltung der naturräumlichen Vielfalt der Landschaft bestehend aus Streuobst und Wirtschaftswiesen, Solitärge-
hölzen, Hecken und unterschiedlich strukturierten Wäldern; 
die Erhaltung auch nutzungsbedingter Vielfalt realer Waldgesellschaften sowie die Förderung von Alt- und Totholzan-
teilen; 
die Erhaltung offener Landschaftsbereiche, vornehmlich der Rodungsinseln; 
die Schaffung einer Pufferzone und gleichzeitig eines Vernetzungsbereiches für die Naturschutzgebiete; 
die Erhaltung und Entwicklung der Erholungsnutzung in den verschiedenen Landschaftsbereichen (Wald, Flur), die 
insbesondere für den Großraum Karlsruhe von großer Bedeutung ist.  
(Stand Juni 1994) 

121, 122 

„Michelbachtal“ 
(2.16.014)/ 
Landratsamt Rastatt 

(§ 3) Im Schutzgebiet sind Änderungen verboten, welche die Landschaft verunstalten oder die Natur schädigen oder 
den Naturgenuss beeinträchtigen.  
(Stand Dezember 1974) 

123 
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Betroffenes LSG/ 

Zuständiges LRA 

Wesentlicher Schutzzweck Nr. potentiellen Windnutzungsgebie-
te  

„Auenwälder und 
Feuchtwiesen west-
lich von Ötigheim“ 
(2.16.030) 
Landratsamt Rastatt 

(§ 6) Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes ist die Erhaltung und die Entwicklung der für das Naturschutzgebiet 
notwendigen Ergänzungsräume und Pufferzonen mit dem für die Rheinniederung typischen Landschaftsbild mit seiner 
Vielfalt an wertvollen Strukturen, dem durch die einstige Dynamik von Rhein, Murg und Federbach geschaffenen Ge-
länderelief sowie der Erhaltung und vor allem Entwicklung landschaftsprägender Elemente wie Obstbaumwiesen, Ein-
zelbäume, Hecken, Röhrichte und Riede in ihrer Funktion als vernetzte Lebensräume und für die Erholung. 
(§ 7) In dem Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes verändern oder 
dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen, insbesondere, wenn dadurch 
1. der Naturhaushalt geschädigt wird; 
2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter nachhaltig gestört wird; 
3. eine geschützte Flächennutzung auf Dauer geändert wird; 
4. das Landschaftsbild nachteilig geändert oder die natürliche Eigenart der Landschaft auf andere Weise beeinträchtigt 
wird oder 
5. der Naturgenuss oder der besondere Erholungswert der Landschaft beeinträchtigt wird.  
(Stand Juli 1994) 

135, 146 

„Rheinniederung 
zwischen Au am 
Rhein, Durmersheim 
und Rheinstetten“ 
(2.16.031)/ 
Landratsamt Rastatt 

(§ 6) Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes ist die Sicherung des Schutzgegenstandes und die Verwirklichung 
des Schutzzweckes der Naturschutzflächen durch Schaffung von Pufferzonen sowie Vernetzungs- und Ergänzungsbe-
reichen für die freilebende Tier- und Pflanzenwelt mit der Erhaltung der naturräumlichen Vielfalt der Landschaft, der 
landwirtschaftlich genutzten Flächen mit ihrer vielgestaltigen Nutzungsintensität und der darauf kleinteilig strukturierten 
naturnahen Biotopelemente sowie der Erhaltung der betroffenen Fluren zur Erholung für die ortsansässige Bevölke-
rung. 
(§ 7) In dem Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes verändern oder 
dem Schutzzweck zuwiderlaufen, insbesondere wenn dadurch 
1. der Naturhaushalt geschädigt wird; 
2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter nachhaltig gestört wird; 
3. eine geschützte Flächennutzung auf Dauer geändert wird; 
4. das Landschaftsbild nachteilig geändert oder die natürliche Eigenart der Landschaft auf andere Weise beeinträchtigt 
wird; 
5. der Naturgenuss oder der besondere Erholungswert der Landschaft beeinträchtigt wird.  
(Stand Juli 1994) 

136, 137 

„Rheinwald“ 
(2.16.011)/ 
Landratsamt Rastatt 

(§3) Im Schutzgebiet sind Änderungen verboten, welche die Landschaft verunstalten oder die Natur schädigen oder 
den Naturgenuss beeinträchtigen.  
(Stand Februar 1975) 

138 

„Rastatter Ried“ 
(2.16.032)/ 
Landratsamt Rastatt 

(§ 6) Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes ist 
1. die Sicherung und die Entwicklung des notwendigen ökologischen 
Ergänzungsraumes für die umschlossenen vier Naturschutzgebiete sowie die angrenzenden Naturschutzgebiete »Ras-
tatter Rheinaue« und »Rastatter Bruch«; 
2. die Erhaltung und die Förderung des reich gegliederten harmonischen Landschaftsbildes der alten Natur- und Kul-
turlandschaft in der Rheinniederung; 
3. die Erhaltung und die Entwicklung der Gliederungselemente der Wiesen- und Ackerlandschaft - Hecken, Baumgrup-
pen, Einzelbäume, Gebüsch, Kanäle, Gräben - als wichtige Elemente des Biotopverbundes und zur Erhaltung der 

146 
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Betroffenes LSG/ 

Zuständiges LRA 

Wesentlicher Schutzzweck Nr. potentiellen Windnutzungsgebie-
te  

landschaftlichen Vielfalt und Schönheit; 
4. die Erhaltung des vielgestaltigen Kleinreliefs der Altauenlandschaft mit 
zahlreichen feuchten Schluchten und Mulden und trockenen höhergelegenen Standorten; 
5. die Erhaltung und die Förderung der ökologisch vielfältigen extensiven 
Glatthaferwiesen und Streuobstwiesen; 
6. die Erhaltung des besonderen Erholungswertes der Altauenlandschaft für die Bevölkerung. 
(§ 7) In dem Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes verändern oder 
dem Schutzzweck zuwiderlaufen, insbesondere, wenn dadurch 
1. der Naturhaushalt geschädigt wird; 
2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter nachhaltig gestört wird, 
3. eine geschützte Flächennutzung auf Dauer geändert wird; 
4. das Landschaftsbild nachhaltig geändert oder die natürliche Eigenart der Landschaft auf andere Weise beeinträch-
tigt wird oder 
5. der Naturgenuss oder der besondere Erholungswert der Landschaft 
beeinträchtigt wird.  
(Stand Dezember 1995) 

„Rastatter Bruch“ 
(2.16.025)/ 
Landratsamt Rastatt 

(§ 3) Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes ist: 
Erhaltung der für die Funktionsfähigkeit des Naturschutzgebietes notwendigen Ergänzungsräume und Pufferzonen; 
Erhaltung und Förderung des harmonischen Landschaftsbildes, der Vielgliedrigkeit und des Abwechslungsreichtumes 
der Rheinauenlandschaft; 
Erhaltung des durch Erosion und Sedimentation von Rhein und Murg entstandenen Mikroreliefs (Schluchten, Uferwäl-
le, kiesige Rücken); 
Erhaltung und Förderung der die Landschaft prägenden Einzelelemente wie Einzelbäume, Baumgruppen, Allen, 
Heckenzüge und Streuobstbestände; 
Erhaltung der landwirtschaftlich gut nutzbaren Böden; 
Erhaltung eines das Siedlungsbild von Rastatt gliedernden Grünzuges. 
 (Stand Dezember 1990) 

147 

„Iffezheimer Sand-
dünen“ (2.16.002)/ 
Landratsamt Rastatt 

(§ 2) Es ist verboten, innerhalb der in der Landschaftsschutzkarte durch besondere rote Umrahmung kenntlich ge-
machten Landschaftsteile Veränderungen vorzunehmen, die geeignet sind, die Natur zu schädigen, insbesondere den 
Sanddünen Abtrag zu tun, den Naturschutz zu beeinträchtigen oder das Landschaftsbild zu verunstalten. Hierunter fällt 
u.a. auch die Anlage von Bauwerken aller Art, Verkaufsbuden, Zelt- und Lagerplätzen, Müll- und Schuttplätzen, sowie 
das Anbringen von Inschriften und dergleichen. Unberührt bleibt die wirtschaftliche Nutzung, sofern sie dem Zweck 
dieser Verordnung nicht widerspricht. Die Sandgewinnung ist auf jeden Fall ausgeschlossen. 
(Stand Mai 1938) 

147 

„Sanddünen Nieder-
wald“ (2.16.019)/ 
Landratsamt Rastatt 

(§ 3) Schutzzweck ist: 
1. die Erhaltung der reich gegliederten Dünenlandschaft als bedeutendes Dokument der Erd- und Landschaftsge-
schichte; 
2. die Erhaltung der vegetationskundlich interessanten Silbergrasflur; 
3. die Erhaltung der Dünenlandschaft als Lebensstätte der hier heimischen Tierwelt, insbesondere seltener bedrohter 
Schmetterlinge. 
(§ 4) In dem Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes verändern oder 
dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen, insbesondere wenn dadurch  

147 
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Betroffenes LSG/ 

Zuständiges LRA 

Wesentlicher Schutzzweck Nr. potentiellen Windnutzungsgebie-
te  

1. der Naturhaushalt geschädigt, 
2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter nachhaltig gestört, 
3. eine geschützte Flächennutzung auf Dauer geändert, 
4. das Landschaftsbild nachteilig geändert oder die natürliche Eigenart der 
Landschaft auf andere Weise beeinträchtigt oder 
5. der Naturgenuss oder der besondere Erholungswert der Landschaft beeinträchtigt wird. 
(Stand August 1984) 

 

Tab. 15 Landschaftsschutzgebiete mit potentiellen Windnutzungsgebieten im LANDKREIS CALW 

Betroffenes LSG/ 

Zuständiges LRA 

Wesentlicher Schutzzweck Nr. potentiellen Windnutzungsgebie-
te 

„Albtalplatten und 
Herrenalber Berge“ 
(2.35.052) 
Regierungspräsidium 
Karlsruhe 

(§ 3) Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes ist 
die Erhaltung der naturräumlichen Vielfalt der Landschaft bestehend aus Streuobst und Wirtschaftswiesen, Solitärge-
hölzen, Hecken und unterschiedlich strukturierten Wäldern; 
die Erhaltung auch nutzungsbedingter Vielfalt realer Waldgesellschaften sowie die Förderung von Alt- und Totholzan-
teilen; 
die Erhaltung offener Landschaftsbereiche, vornehmlich der Rodungsinseln; 
die Schaffung einer Pufferzone und gleichzeitig eines Vernetzungsbereiches für die Naturschutzgebiete; 
die Erhaltung und Entwicklung der Erholungsnutzung in den verschiedenen Landschaftsbereichen (Wald, Flur), die 
insbesondere für den Großraum Karlsruhe von großer Bedeutung ist.  
(Stand Juni 1994) 

110, 111, 116, 117, 
118, 120, 121, 123 

„Staatswald südlich 
Bernbach“ 
(2.35.009)/ 
Landratsamt Calw 

(§ 2) Es ist verboten, innerhalb dieser Landschaftsteile bzw. -bestandteile Veränderungen vorzunehmen, die geeignet 
sind, die Natur zu schädigen, den Naturgenuss zu beeinträchtigen oder das Landschaftsbild zu verunstalten. Unter 
das Verbot fällt die Anlage von Bauwerken aller Art sowie die Aufstellung von Verkaufsbuden aller Art, die Anlage von 
Zelt-, Lager-, Müll- und Schuttabladeplätzen, sowie das Anbringen von Inschriften und Reklameschildern aller Art 
außerhalb der geschlossenen Wohngebiete. Unberührt bleibt die wirtschaftliche Nutzung, sofern sie dem Zweck die-
ser Verordnung nicht widerspricht. 
(Stand September 1953) 

123 

 

Tab. 16 Landschaftsschutzgebiete mit potentiellen Windnutzungsgebieten im STADTKREIS BADEN-BADEN 

Betroffenes LSG/ 

Zuständiges LRA 

Wesentlicher Schutzzweck Nr. potentiellen Windnutzungsgebie-
te 

„Rastatter Ried“ 
(2.16.007) 

(§ 6) Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes ist 

1. die Sicherung und die Entwicklung des notwendigen ökologischen Ergänzungsraumes für die umschlossenen vier 
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Betroffenes LSG/ 

Zuständiges LRA 

Wesentlicher Schutzzweck Nr. potentiellen Windnutzungsgebie-
te 

Stadtkreis Baden-
Baden 

Naturschutzgebiete sowie die angrenzenden Naturschutzgebiete »Rastatter Rheinaue« und »Rastatter Bruch«; 

2. die Erhaltung und die Förderung des reich gegliederten harmonischen Landschaftsbildes der alten Natur- und Kul-
turlandschaft in der Rheinniederung; 

3. die Erhaltung und die Entwicklung der Gliederungselemente der Wiesen- und Ackerlandschaft - Hecken, Baum-
gruppen, Einzelbäume, Gebüsch, Kanäle, Gräben - als wichtige Elemente des Biotopverbundes und zur Erhaltung der 
landschaftlichen Vielfalt und Schönheit; 

4. die Erhaltung des vielgestaltigen Kleinreliefs der Altauenlandschaft mitzahlreichen feuchten Schluchten und Mulden 
und trockenen höhergelegenen Standorten; 

5. die Erhaltung und die Förderung der ökologisch vielfältigen extensiven Glatthaferwiesen und Streuobstwiesen; 

6. die Erhaltung des besonderen Erholungswertes der Altauenlandschaft für die Bevölkerung. 

(§ 7) In dem Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes verändern oder 
dem Schutzzweck zuwiderlaufen, insbesondere, wenn dadurch 

1. der Naturhaushalt geschädigt wird; 

2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter nachhaltig gestört wird, 

3. eine geschützte Flächennutzung auf Dauer geändert wird; 

4. das Landschaftsbild nachhaltig geändert oder die natürliche Eigenart der Landschaft auf andere Weise beeinträch-
tigt wird oder 

5. der Naturgenuss oder der besondere Erholungswert der Landschaft 

beeinträchtigt wird. (Stand Dezember 1995) 
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Betroffenes LSG/ 

Zuständiges LRA 

Wesentlicher Schutzzweck Nr. potentiellen Windnutzungsgebie-
te 

„Baden-Baden“ 
(2.11.001) 

Stadtkreis Baden-
Baden 

(§ 3) Wesentlicher Schutzzweck ist: 

1. Erhaltung der kulturgeprägten Landschaft um Baden-Baden mit all ihren Bestandteilen und Erscheinungsformen 
wie Bachauen, Quellen, Wiesen und Wiesentälern, Baumgruppen und Felsbildungen als Kur- und Erholungsgebiet; 

2. Erhaltung der engen Verzahnung der Landschaft mit dem historisch gewachsenen Siedlungsbild und seinen Parks 
und Gartenanlagen; 

3. Bewahrung der das Siedlungs- und Landschaftsbild prägenden Grünzüge und Grünbereiche wie Lichtentaler Allee, 
die Grobbachaue und das hintere Oostal aus optischen wie auch aus stadtklimatischen Gründen; 

4. Bewahrung der Raumwirksamkeit des die Siedlungsteile umgebenden ästhetischen Horizontrahmens und der land-
schaftlichen Exponenten wie Battert, Merkur, Fremersberg oder Yberg; 

5. Gewährleistung des kleinklimatischen Austausches zwischen den Landschaftsteilen; 

6. Erhaltung und Förderung von Lebensstätten der einheimischen, zum Teil stark bedrohten Tier- und Pflanzenwelt 
wie z.B. Orchideenwiesen, Standorte seltener Farne, Vogelschutzgehölze, Nistgelegenheiten und Horste, Feuchtge-
biete und Tümpel für Amphibien und Reptilien; 

7. Bewahrung der landschaftlichen Vielgliedrigkeit der Vorbergzone, charakterisiert durch den Wechsel von Hecken 
und Baumzügen, von Laubwäldern und Freiflächen als Voraussetzung für die Erhaltung des Artenreichtums von Flora 
und Fauna und für die Erholung. 

8. Erhaltung der ausgedehnten Waldungen und der Waldrandzonen als Erholungsraum, als Lebensstätte für Pflanzen 
und Tiere, als klimatischen Ausgleichsraum (Frischluftreservoir) für die belasteten Siedlungen des Oostales und des 
Vorlandes in der Oberrheinebene sowie zur Reinhaltung des Wassers und zur Anreicherung des Grundwassers.  

(§ 4) In dem Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes verändern oder 
dem Schutzzweck zuwiderlaufen, insbesondere wenn dadurch 

1. der Naturhaushalt geschädigt, 

2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter nachhaltig gestört, 

3. eine geschützte Flächennutzung auf Dauer geändert, 

4. das Landschaftsbild nachteilig geändert oder die natürliche Eigenart der Landschaft auf andere Weise beeinträchtigt 
oder 

5. der Naturgenuss oder der besondere Erholungswert der Landschaft beeinträchtigt wird.  

(Stand Juli 1981) 

56, 59, 60, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 
105, 106 
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Betroffenes LSG/ 

Zuständiges LRA 

Wesentlicher Schutzzweck Nr. potentiellen Windnutzungsgebie-
te 

„Yberg bei Bühl“ 
(2.11.003)/ 

Stadtkreis Baden-
Baden 

(§ 2) Es ist verboten, innerhalb der in der Landschaftsschutzkarte durch rote Umrahmung kenntlich gemachten Land-
schaftsteile Veränderungen vorzunehmen, die geeignet sind, die Natur zu schädigen, den Naturgenuss zu beeinträch-
tigen, oder das Landschaftsbild zu verunstalten. Hierunter fällt die Anlage von Bauwerken aller Art, Denkmälern, 
Steinbrüchen, Lehmgruben, Stützmauern, und Weinbergtreppen aus Beton, Werbezeichen aller Art, Sportplätzen, 
Müll- und Schuttplätzen, die Entfernung von Bäumen oder Baumgruppen, die für das Landschaftsbild von wesentlicher 
Bedeutung sind, von einzelstehenden Felsen und Felsgruppen. Unberührt bleibt die wirtschaftliche Nutzung, die Her-
stellung einfacher bodenständiger land- und forstwirtschaftlicher Gebäude, wie Rebhäuschen, Holzhauerhütten, und 
dgl. und die Unterhaltung und Verbesserung der vorhandenen Straßen und Wege, soweit die vorbehaltenen Arbeiten 
dem Zweck dieser Verordnung nicht widersprechen.  

(Stand Juli 1981) 

93 

 


